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Editorial 

In diesem Heft greifen Beiträge unserer Autorinnen u n d Autoren grundlegende Fragestel
lungen auf: Eckart Klein untersucht „Menschenrechte i m Spiegel der Globalisierung" u n d 
geht i n diesem Zusammenhang unter anderem auf neue Herausforderungen ein, die sich 

für die Staaten u n d andere Akteure der internationalen Beziehungen i m Rahmen des M e n 
schenrechtsschutzes ergeben. Sarah Tietz unternimmt i n ihrem Beitrag „Zwischen Recht u n d 
M o r a l " eine philosophische Betrachtung des Status v o n Menschenrechten unter Rückgriff 
auf Konzeptionen v o n Habermas u n d Tugendhat. 

W i r setzen unseren Bericht über die Arbeit des Menschenrechtsausschusses nach dem Inter
nationalen Pakt über bürgerliche u n d politische Rechte i n dieser N u m m e r fort u n d informie
ren über die Tätigkeit des Menschenrechtsausschusses i m Rahmen des Individualbeschwer-
deverfahrens. 

Durch die negativ ausgefallenen Referenden i n Frankreich u n d den Niederlanden u n d durch 
die Absage der vorgesehenen Volksbefragung i m Vereinigten Königreich ist der Ratifikati
onsprozeß der „Europäischen Verfassung" ins Trudeln geraten. Die Bedeutung der G r u n d 
rechtecharta für die Europäische U n i o n ist davon aber unberührt geblieben. Rupert Manhart 
u n d Michaela Maurer untersuchen i n ihrem Beitrag „ EU-Verfassungsvertrag u n d G r u n d 
rechtscharta", welche Auswirkungen die Aufnahme der Grundrechtecharta i n den Verfas
sungsvertrag auf den Grundrechtsschutz i n Europa hat.

Der Dokumentationsteil dieses Hefts enthält Informationen z u den Reformbestrebungen bei 
den Vereinten Nationen, die sich auf den Bereich Menschenrechte - Stichwort: Ersetzung der 
Mensdiemechtskomrmssion durch einen ständigen Menschenrechtsrat - beziehen. In einer 
erläuternden Übersicht bieten w i r ferner eine Zusammenstellung der gegen die Republik 
Österreich u n d gegen die Bundesrepublik Deutschland beim Menschenrechtsausschuß ein
gelegten Individualbeschwerden an. Außerdem dokumentieren w i r Maßnahmen u n d Stra
tegien der Europäischen U n i o n aus dem Jahre 2004 zur Gleichstellung v o n Frauen u n d Män
nern u n d berichten über Aspekte des Menschenrechtsschutzes i m Rahmen des Europarates 
jenseits der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

Unsere traditionellen Rubriken - Buchbesprechungen u n d -empfehlungen, Tagungsberichte
u n d aktuelle Menschenrechtsinformationen - runden das Heft ab. 
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Menschenrechte im Spiegel der Globalisierung1 

Eckart Klein 

 

 

 

 

I. 

Ich verstehe unser Thema so, daß unter-
sucht werden soll, welche Funktion Men-
schenrechte in einer globalisierten Welt 
haben. Obgleich der Begriff der Globalisie-
rung zu einem fast inflationär gebrauchten 
Modewort geworden ist, bezeichnet er 
doch eine wichtige Entwicklung, die unse-
re Zeit von früheren Epochen unterschei-
det. Mit Globalisierung ist gemeint, daß 
räumliche und zeitliche Grenzen ver-
schwinden, zumindest verschoben werden. 
Unser Lebensraum, der Politik, Wirtschaft 
und Recht einschließt, wird zunehmend 
entgrenzt.2 Die von Goethe einst scherzhaft 
beschriebene „Wirkung in die Ferne“3 teilt 
sich unmittelbar mit. Alles beeinflußt jedes, 
und es ist diese unentrinnbar gewordene 
Komplexität und Kontextualität des Le-
bens, die mit dem Begriff der Globalisie-
rung verbunden ist. Wissenschaftliche Er-
kenntnisse und technologische Erfindun-
gen sind ebenso globalisiert wie die das 
Leben der Menschen bedrohenden Gefah-
ren, also etwa Seuchen, Krieg und Um-
weltzerstörung.4 

                     
1  Überarbeitete und um Fußnoten ergänzte Fas-

sung meines Vortrags in Weimar vom 9. De-
zember 2004. Der Vortragsstil wurde beibehal-
ten. Bei der Anfertigung der Fußnoten war mir 
Herr Dominik Steiger behilflich. 

2  Ernst Benda, Staatssouveränität in der Ära der 
Globalisierung, Vortrag in der Konferenz der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in Peking am 16. 
September 2003 und in Shanghai am 19. Sep-
tember 2003, abrufbar unter: www.kas.de/proj/ 
home/pub/37/10/year-2003/dokument_id-
3338/ (zuletzt besucht am 20. Januar 2005). 

3  Johann Wolfgang von Goethe, Wirkung in die 
Ferne, in: Goethes Gedichte in zeitlicher Folge 
(hrsg. von H. Nicolai), 2. Aufl. 1982, S. 577. 

4  Franz Josef Hutter, No rights – Menschenrechte 
als Fundament einer funktionierenden Welt-

Es liegt nahe zu fragen, welche Rolle in 
diesem Prozeß – denn Globalisierung ist ja 
kein abgeschlossener Zustand – die Men-
schenrechte spielen können. In gewisser 
Weise sind sie als universelle Werte gera-
dezu selbst Ausdruck globalisierter 
Menschheitserfahrung, denn sie sind ent-
standen aus Bedrohungen des Menschen 
und seiner Würde, die rund um den Glo-
bus erfahren, erlitten worden sind.5 Aber 
die erwähnte Entgrenzung des Lebens-
raums, deren Zeugen wir sind, lassen uns 
die Gefahren, die Menschenrechte irgend-
wo auf der Welt bedrohen, schneller und 
deutlicher wahrnehmen, erhöhen aber 
auch vielleicht die Chance, diesen Gefah-
ren wirksamer zu begegnen. Ehe ich hier-
auf näher eingehe, ist etwas Allgemeineres 
zu den Menschenrechten zu sagen. 

Menschenrechte sind Rechte, die den Men-
schen kraft ihres Menschseins zustehen. 
Träger, Inhaber der Rechte sind Menschen, 
d. h. natürlich alle Menschen.6 Wenn häu-
fig formuliert wird: „Frauenrechte sind 
Menschenrechte“7, ist das eine traurige 
tautologische Selbstverständlichkeit – trau-
rig deshalb, weil es offenbar angesichts der 
politischen Wirklichkeit in manchen Teilen 

                               
ordnung, 2003, S. 177; Stephan Hobe, Die Zu-
kunft des Völkerrechts im Zeitalter der Globali-
sierung, in: AVR 1999, S. 253-282 (S. 256). 

5  Vgl. Winfried Brugger, Menschenrechte im mo-
dernen Staat, in: AöR 1989, S. 537-588 (S. 562). 

6  Eckart Klein, Menschenrechte – Stille Revolution 
des Völkerrechts und Auswirkungen auf die in-
nerstaatliche Rechtsordnung, 1997, S. 9. 

7  Vienna Declaration and Programme of Action, 1993, 
UN Dok. A/CONF.157/24 (Part I), Ch. III, Teil 
I, Nr. 18: “The human rights of women and of 
the girl-child are an inalienable, integral and in-
divisible part of universal human rights.” 
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der Welt betont werden muß.8 Aus rechtli-
cher Sicht ist an der Einbeziehung der 
Frauen in den Kreis der Menschenrechts-
inhaber ebenso wenig zu zweifeln wie an 
der von Kindern. Die Tatsache, daß zu ih-
rem Schutz besondere Konventionen ver-
einbart wurden, weist aber ihren Status als 
„verletzliche Gruppen“ aus. 

Der Menschenrechtsdiskurs wird häufig 
sehr idealistisch geführt. Das ist durchaus 
anzuerkennen, nicht nur weil sich hierin 
viel Engagement ausdrückt, sondern auch 
weil zukunftsweisende rechtspolitische 
Anstöße zur Weiterentwicklung gegeben 
werden. Dennoch muß man bei der rechtli-
chen Beurteilung eines Falles zwischen 
geltendem Recht und erwünschtem 
Rechtszustand unterscheiden. Global, auf 
universeller Ebene ist z. B. das Verbot der 
Todesstrafe noch nicht etabliert,9 Entspre-
chendes gilt vom Recht auf territoriales 
Asyl.10 Außerdem sind nur vergleichsweise 
wenige Menschenrechte dem Kreis der 
Rechte zuzuordnen, die von allen Staaten 
auf der Grundlage des für sie alle gelten-
den allgemeinen Völkerrechts zu beachten 
sind. Dieser sogenannte „menschenrechtli-
che Mindeststandard“ erfaßt etwa das Fol-
terverbot, das Verbot der willkürlichen 
Tötung, der Rassendiskriminierung, der 
willkürlichen Verhaftung, der Rechtsver-
weigerung.11 Die meisten völkerrechtlich 
zu beachtenden Menschenrechte sind hin-
gegen durch Verträge garantiert, denen die 
Staaten aufgrund freier Entschließung bei-

                     
8  Vgl. UN Dok. SR/R/1325 vom 31. Oktober 

2000, s. dazu MRM-Kurzinformation vom 2. 
November 2004 (Bearbeiter: Norman Weiß), ab-
rufbar unter: www.uni-potsdam.de/u/mrz/ 
mrm/kurzinfo/kurzinfo1.pdf (zuletzt besucht 
am 20. Januar 2005). 

9  Vgl. dazu Christian Boulanger/Vera Heyes/Philip 
Hanfling (Hrsg.), Zur Aktualität der Todesstrafe, 
Interdisziplinäre und globale Perspektiven, 2. 
Aufl. 2002.  

10  Kay Hailbronner, Der Staat und der Einzelne als 
Völkerrechtssubjekte, in: Wolfgang Graf Vitz-
thum (Hrsg.), Völkerrecht, 3. Aufl. 2004, 3. Ab-
schnitt, Rn. 288. 

11  Klein (Fn. 6), S. 15; Brugger (Fn. 5), S. 543 
m.w.Nw. 

treten können. Tun sie es nicht, sind sie an 
diese Garantien nicht gebunden. Allerdings 
haben zahlreiche Staaten – jeweils rund 150 
– die beiden großen UN-Menschenrechts-
pakte über bürgerliche und politische so-
wie über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte ratifiziert,12 noch mehr Staaten 
haben z. B. die Kinderrechtskonvention13 
für sich verbindlich gemacht, und viele 
Staaten in Europa, Amerika und Afrika 
sind Parteien besonderer regionaler men-
schenrechtlicher Schutzverträge. Hinzuzu-
fügen ist freilich, daß viele Staaten zwar 
den Verträgen beitreten, dabei aber z. T. 
sehr gravierende Vorbehalte machen, die 
ihre rechtlichen Verpflichtungen erheblich 
reduzieren.14 

Ungeachtet dieser Tatsache darf konstatiert 
werden, daß die – eigentlich erst seit 1945 
bestehende – universelle Menschenrechts-
bewegung erhebliche Erfolge vorweisen 
kann. Der Grad der vertraglich-normativen 
Verdichtung im Menschenrechtsbereich ist 
hoch. Sogar bei der Durchsetzung der 
Menschenrechte sind wichtige Fortschritte 
erzielt worden, die man früher unter dem 
Aspekt der Souveränität der Staaten für 
undenkbar gehalten hätte. Zu erinnern ist 
hier nur an die zahlreichen Vertragsüber-
wachungsgremien (Treaty bodies), die et-
wa die Einhaltung der UN-Menschen-
rechtsverträge kontrollieren, oder an die 
noch stärker entwickelten Gerichtsinstan-
zen, die die Respektierung der regionalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in Europa, 
Amerika und Afrika überprüfen, wo Indi-
viduen ihren eigenen oder einen fremden 

                     
12  Internationaler Pakt über bürgerliche und poli-

tische Rechte vom 16. Dezember 1966, UNTS 
Bd. 999, S. 171; BGBl. 1973 II S. 1534, von 154 
Staaten ratifiziert (Stand 27. April 2005); Inter-
nationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966, 
UNTS Bd. 993, S. 3; BGBl. 1973 II S. 1570, von 
151 Staaten ratifiziert (Stand 27. April 2005). 

13  Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
vom 20. November 1989, UNTS Bd. 1577, S. 3; 
BGBl. 1992 II S. 122, von 192 Staaten ratifiziert 
(Stand 27. April 2005). 

14  Vgl. dazu Klein (Fn. 6), S. 21f.; Carsten Stahn, 
Vorbehalte zu Menschenrechtsverträgen, in: 
EuGRZ 2000, S. 607-614. 
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Staat vor einer internationalen Instanz ver-
klagen können. Defizite gibt es jedoch bei 
der Implementierung dieser Entscheidun-
gen, was auch daran liegt, daß es in fast 
allen Staaten kein rechtlich geregeltes Ver-
fahren gibt, das sagt, wie eine Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte oder eine Empfehlung des 
UN-Menschenrechtsausschusses inner-
staatlich behandelt und ggf. umgesetzt 
wird. Auch die Bundesrepublik Deutsch-
land hat hier Nachholbedarf.15 

 

II. 

Staat, Recht und Politik haben den Men-
schen zu dienen – nicht umgekehrt. Men-
schenrechte sind das Instrument, dies be-
wußt zu machen und zu gewährleisten. Sie 
haben sich in dem beschriebenen Prozeß 
der Globalisierung aufs neue zu bewähren. 
Der damit angesprochene menschenrecht-
liche Ansatz muß zur Grundlage der Lö-
sung auch der neuen Probleme gemacht 
werden. Der rechtliche Rahmen, der Staat 
und Gesellschaft verbindet, ist aus dieser 
Sicht zu rekonstruieren, auch wenn dabei 
andere Ziele und die Strukturbedingungen 
des Völkerrechts nicht außer acht gelassen 
werden dürfen. 

1. Als erste geraten uns unter der Sonde 
der Menschenrechte und Globalisierung die 
Staaten selbst in den Blick. Traditionell sind 
sie ebenso sehr die Hüter menschenrechtli-
cher Garantien als auch gemäß bisheriger 
geschichtlicher Erfahrung die größten Ge-
fährder.16 

                     
15  Vgl. zu aktuellen Schwierigkeiten den Görgülü-

Beschluß des BVerfG vom 14. Oktober 2004 
(EuGRZ 2004, S. 741), dazu u.a. die Anmerkung 
von Eckart Klein, in: JZ 2004, 1176-1178; Marten 
Breuer, Karlsruhe und die Gretchenfrage: Wie 
hast du’s mit Straßburg?, in: NVwZ 2005, S. 412-
414; Hans-Joachim Cremer, Zur Bindungswir-
kung von EGMR-Urteilen / Anmerkung zum 
Görgülü-Beschluss des BVerfG vom 14.10.2004, 
in: EuGRZ 2004, 683-700; Jens Meyer-Ladewig/ 
Herbert Petzold, Die Bindung deutscher Gerichte 
an Urteile des EGMR, in: NJW 2005, S. 15-22.  

16  Brugger (Fn. 5), S. 537f.; Paul Kirchhof, Der Staat 
als Garant und Gegner der Freiheit, 2004. 

Sind aber nicht gerade die Staaten durch 
die den Globalisierungsprozeß kennzeich-
nende „Entgrenzung politischer Räume“17 
in Frage gestellt? Drängt diese Entwicklung 
nicht zu höheren Einheiten, zur Konstituie-
rung einer internationalen Gemeinschaft, 
letztlich gar zu einem Weltstaat, in dem die 
globalen Probleme auch global gelöst wer-
den können?18 Würde aber andererseits 
eine solche gewaltig gesteigerte Problemlö-
sungskapazität nicht erkauft werden müs-
sen mit der proportionalen Zunahme des 
menschenrechtlichen Gefährdungspotenti-
als von tatsächlich leviathanischem Aus-
maß? Die gegenwärtig verfaßte internatio-
nale Gemeinschaft, also die Organisation 
der Vereinten Nationen, ist – auch unter 
Einbeziehung aktueller Reformbemühun-
gen – weit von dem einen wie von dem 
anderen Punkt entfernt; allerdings sind 
Ansätze in beide Richtungen hin zu erken-
nen. Denken Sie etwa an die Bemühungen 
der Vereinten Nationen zum Schutz der 
Menschenrechte, aber auch an die heftig 
diskutierte Frage, ob und inwieweit der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bei 
seinen Entscheidungen zur Wahrung oder 
Wiederherstellung des Weltfriedens oder 
der internationalen Sicherheit an Men-
schenrechte gebunden ist.19 Solange es 
nicht gelungen ist, der internationalen Ge-
meinschaft ein tragfähiges rechtliches Kor-
sett zu geben, wäre die Ersetzung, besser 
Entsetzung der Staaten aus ihrer Hüterrolle 
höchst bedenklich. Selbst im engeren Ver-
bund der Europäischen Integration hat sich 
                     
17  Volker Rittberger, Weltorganisation in der Krise – 

UN vor radikalen Reformen, Vortrag beim 
Workshop der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen (DGVN) am 6. Oktober 
2004, Katholische Akademie Berlin, S. 8. 

18  Vgl. dazu Matthias Lutz-Bachmann/James Bohman 
(Hrsg.), Weltstaat oder Staatenwelt? Für und 
wider die Idee einer Weltenrepublik, 2002; 
Heinhard Steiger, Brauchen wir eine Weltrepu-
blik?, in: Der Staat 42 (2003), S. 249-266. 

19  Vgl. dazu Theodor Schilling, Der Schutz der 
Menschenrechte gegen Beschlüsse des Sicher-
heitsrats – Möglichkeiten und Grenzen, in:  
ZaöRV 2004, S. 343-362, http://dochost.rz.hu-
berlin.de/ humboldt-vl/schilling-theodor-2003-
05-06/PDF/Schilling.pdf (zuletzt besucht am 
20. Januar 2005). 
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die Schwierigkeit grund- oder menschen-
rechtlicher Zähmung der Europäischen 
Union erwiesen;20 auf die Garantiefunktion 
der Mitgliedstaaten ist in vielerlei Hinsicht 
auch heute keinesfalls zu verzichten. 

Dies bedeutet nicht, daß die Rolle der Staa-
ten unberührt bleiben könnte. Neben ihre 
inzwischen fest etablierte Aufgabe des 
Menschenrechtsschutzes im Innern für 
fremde wie für eigene Staatsangehörige 
muß eine gesteigerte Aufmerksamkeit und 
Verantwortung für das treten, was außer-
halb ihres Staatsgebietes geschieht. Die 
Staaten neigen dazu, diese Verantwortung 
den dazu geschaffenen internationalen 
Instanzen zu überlassen, die sie aber 
gleichzeitig entweder nicht mit ausrei-
chenden Kompetenzen ausstatten oder 
deren Entscheidung zu befolgen sie sich 
gleichzeitig vorbehalten.21 Es ist bezeich-
nend, daß seit Inkrafttreten des Internatio-
nalen Pakts für bürgerliche und politische 
Rechte noch kein einziger Staat von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, gegen 
einen anderen Staat wegen Verletzung die-
ses Paktes vor dem Menschenrechtsaus-
schuß der Vereinten Nationen Beschwerde 
zu erheben – Anlaß dazu hätte tausendfach 
bestanden. Manchmal hat man den Ein-
druck, Staaten errichten internationale In-
stanzen nur, um selber mit diesen Fragen 
politisch nicht weiter belastet zu sein. Dies 
ist eine mit der Globalisierung und der 
damit gestiegenen Verantwortung des ein-
zelnen Staates schwerlich vereinbare Hal-
tung. Diese Erkenntnis ist wichtig: Globali-
sierung nimmt Staaten stärker in die inter-
nationale Pflicht als je zuvor, entlastet sie 
also gewiß nicht.22 

                     
20  Vgl. dazu Philip Alston/J.H.H. Weiler, An ‘Ever 

Closer Union’ in Need of a Human Rights Pol-
icy, in: Philip Alston (Hrsg.), The EU and Hu-
man Rights, 1999, S. 3-69. 

21  Vgl. dazu International Law Association (ILA), 
Helsinki Conference (1996), Committee on In-
ternational Human Rights Law and Practice, ab-
rufbar unter: www.bayefsky.com/reform/ 
ila.php (zuletzt besucht am 20. Januar 2005). 

22 Dazu Eckart Klein, Die Verantwortung der 
Vertragsparteien – Überlegungen zu einer ef-
fektiveren Durchsetzung menschenrechtlicher 

Damit möchte ich nicht behaupten, daß 
sich Staaten grundsätzlich nicht um die 
menschenrechtliche Situation in anderen 
Staaten kümmern. Heute ist diese Proble-
matik durchaus Gegenstand eines allge-
mein geführten Diskurses, der freilich aus 
diplomatischen Gründen weniger offen 
von den Staaten selbst als aus der Gesell-
schaft heraus geführt wird. Staaten befin-
den sich hier oft in einem durchaus anzu-
erkennenden Zielkonflikt, der auch die 
Auswirkungen einer deutlich artikulierten 
Menschenrechtspolitik im fremden wie im 
eigenen Land zu berücksichtigen hat. Es 
gibt in manchen Fällen gute Gründe, die 
stille Diplomatie der Publizität vorzuzie-
hen, doch sollte man letztere allen Staaten 
gegenüber niemals grundsätzlich aus dem 
Arsenal der Handlungsmöglichkeiten ver-
dammen.23 

Die Erkenntnis, daß Menschenrechtsverlet-
zungen irgendwo auf der Welt das Fun-
dament eigenverantwortlich geführten 
Lebens und damit die Grundlage allen 
Rechts (denn Recht ist für Menschen da) 
untergraben und in einer globalisierten 
Welt damit zugleich den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit gefährden, hat 
im Fall schwerer Menschenrechtsverlet-
zungen zu einer Abschwächung des Ver-
bots der militärischen Intervention geführt. 
Soweit die Intervention vom Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen ausgeht oder je-
denfalls legitimiert ist, erheben sich dage-
gen heute kaum Bedenken.24 Auf Dauer 
hinnehmbar ist das freilich nur, wenn der 
Sicherheitsrat als politisch verantwortlich 
handelndes Gremium wirkt, dem auch 
rechtliche Grenzen gezogen sind; daß er 

                               
Verpflichtungen, in: Hans-Joachim Cremer et 
al. (Hrsg.), Tradition und Weltoffenheit des 
Rechts, Festschrift für H. Steinberger, 2002, S. 
243-258.  

23  Vgl. Eckart Klein (Hrsg.), Stille Diplomatie oder 
Publizität? – Überlegungen zum effektiven 
Schutz der Menschenrechte, 1996. 

24  Michael Bothe, Friedenssicherung und Kriegs-
recht, in: Wolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.), Völ-
kerrecht, 3. Aufl. 2004, 8. Abschnitt, Rn. 22 
m.w.Nw. 
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politisch handlungsfähig ist, ist dabei vor-
ausgesetzt.25 

Eine vieldiskutierte Frage ist, ob auch in 
Fällen fehlender Wegweisung durch den 
Sicherheitsrat einzelne Staaten zum Schutz 
von Menschenrechten eine bewaffnete hu-
manitäre Intervention durchführen dürfen. 
Dieses Thema ist außerordentlich umstrit-
ten.26 Ich selbst meine, daß die Staaten sich 
einer solchen Option nicht unter allen Um-
ständen entziehen können. 

Ein Beispiel der globalen Verantwortung 
der Staaten für die Beachtung der Men-
schenrechte ist auch die Errichtung des 
Internationalen Strafgerichtshofs. Das Sta-
tut von Rom (1998), an dessen Ausarbei-
tung die Bundesrepublik Deutschland 
maßgeblich beteiligt war, ist bereits von 99 
Staaten ratifiziert worden, weitere 44 haben 
es unterzeichnet.27 Der Internationale 
Strafgerichtshof ist subsidiär für die Abur-
teilung von Kriegsverbrechen, Völkermord 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
zuständig, eines Tages vielleicht auch für 
diejenige der Führung eines Angriffskrie-
ges.28 

2. Die mit der Globalisierung angesproche-
ne Entgrenzung der früher eher separierten 
Lebensräume der Staaten und ihrer Völker 
hat zwar – wie wir gesehen haben – die 
maßgebliche Rolle der Staaten nicht aufge-
hoben, wenn gleich verändert. Wohl aber 
hat diese Entwicklung andere Akteure auf 
die internationale Bühne gehoben – die 
Non-state-actors. Dabei handelt es sich um 
                     
25  Manfred Nowak weist auf die Gefahr hin, daß 

„der Sicherheitsrat verstärkt als Machtinstru-
ment der Industriestaaten im Nord-Süd-
Konflikt eingesetzt wird“, vgl. dens., Die Verein-
ten Nationen und die Menschenrechte, in: Hei-
ner Bielefeldt/Volkmar Deile/Bernd Thomsen 
(Hrsg.), amnesty international: Menschenrechte 
vor der Jahrtausendwende, 1993, S. 19-52 (37). 

26  Vgl. nur Bothe (Fn. 24), Rn. 22 m.w.Nw. 

27  Stand: 30. Mai 2005, vgl. www.iccnow.org/ 
countryinfo/worldsigsandratifications.html 
(zuletzt besucht am 1. Juni 2005). 

28  Vgl. allgemein zum IStGH: Carsten Stahn, Der 
Weltstrafgerichtshof: Ein effektiver neuer Pfei-
ler im System des internationalen Menschen-
rechtsschutzes?, in: MRM 1998, S. 106-113. 

sehr heterogene Erscheinungen, die aus der 
Sicht der Menschenrechte teils negativ, teils 
positiv zu bewerten sind. 

In gewisser Weise sind auch die einzelnen 
Menschen solche nichtstaatlichen Akteure, 
z. B. wenn sie ihren Staat oder fremde Staa-
ten wegen Menschenrechtsverletzung vor 
einer internationalen Instanz zur Verant-
wortung ziehen. Auch die für viele gege-
bene Möglichkeit zum Reisen hebt die ein-
zelnen auf die internationale Bühne. Der 
Massentourismus, ein veritables Globali-
sierungsphänomen, erlaubt es mehr Men-
schen denn je zuvor, andere Völker und 
deren Kulturen kennenzulernen, und zeigt 
ihnen, daß das, was man kennt, nicht das 
einzig Naturgegebene ist, sondern daß es 
oft schöne und gute Alternativen gibt. Die 
Achtung vor dem anderen und dem Frem-
den ist ja eine wichtige Grundlage des 
praktischen Funktionierens von Menschen-
rechten; so werden einzelne zu Trägern 
von Botschaften auf der internationalen 
Ebene. Andererseits – und dies zeigt die 
Ambivalenz dieser Erscheinung – führt der 
Massentourismus auch zu bedauerlichen 
Mißständen (z. B. Umweltzerstörung) und 
verabscheuungswürdigen Straftaten (Sex-
tourismus; sexuelle Ausbeutung von Kin-
dern). 

Von zunehmender Bedeutung sind die 
Nichtregierungsorganisationen. Sie sind 
Ausdruck der wachsenden Bereitschaft der 
einzelnen, sich einzumischen und an der 
Gestaltung ihrer politischen, wirtschaftli-
chen, natürlichen und sozialen Umwelt 
mitzuwirken. Die Nichtregierungsorgani-
sationen verschaffen sich in zunehmender 
Weise Gehör – innerhalb von Staaten, aber 
auch im Rahmen internationaler Organisa-
tionen, insbesondere der Vereinten Natio-
nen.29 Als Stimmen der Zivilgesellschaft 
wollen sie Meinung gestalten, ebenso wie 
die Medien, die sie auch als Transporteure 
ihrer Meinung benötigen. Für beide – 
Nichtregierungsorganisationen und Medi-

                     
29  Eckart Klein, Die Internationalen und die Supra-

nationalen Organisationen, in: Wolfgang Graf 
Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, 3. Aufl. 2004, 4. 
Abschnitt, Rn. 18; Rittberger (Fn. 17), S. 11. 
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en – erwachsen hieraus spezifische Ver-
antwortungen, die indes die begrenzte Le-
gitimationsgrundlage berücksichtigen 
müssen, über die sie verfügen; sie können 
immer nur für sich, nicht für die Allge-
meinheit sprechen.30 Ihre Stimme im Kon-
zert der öffentlichen Meinung gewinnt und 
verliert Gewicht durch Vorhandensein 
oder Fehlen von Sachkompetenz, Argu-
mentationsvermögen und Seriosität. Vor 
allem müssen sie das tun, was zuvörderst 
Aufgabe der Staaten wäre, was diese aber 
aus fehlgeleitetem Interesse häufig ver-
säumen, sogar bewußt unterlassen, näm-
lich den Menschen zu sagen, daß sie Rechte 
haben, und ihnen Mut zu machen, auf ihrer 
Respektierung zu bestehen. In der Praxis 
ist die Realisierung dieses „Rechts auf Wis-
sen“ in vielen Ländern auf die Tätigkeit der 
Nichtregierungsorganisationen angewie-
sen. Vor allem hierin liegt ihr unverzicht-
barer Beitrag. 

Eine Folge der Globalisierung ist, daß sich 
auch die Wirtschaft der Kontrolle einzelner 
Staaten entzieht.31 Arbeit, Waren und Kapi-
tal lösen sich von einer begrenzten territo-
rialen Grundlage und werden weltweit 
verfügbar. Der Einfluß transnationaler 
Konzerne gewinnt an Bedeutung; schon 
vor einigen Jahren (2000) ist ihre Zahl auf 
63.000 geschätzt worden. Die Zunahme der 
wirtschaftlichen Macht in privater Hand ist 
unverkennbar. Dies ist nicht prinzipiell zu 
beklagen, da Geschichte und Gegenwart 
zeigen, daß der Staat von Wirtschaft wenig 
oder nichts versteht. Problematisch ist je-
doch, wenn die wachsende private Wirt-
schaftsmacht in die Lage gerät, die den 
Menschenrechten zugrundliegenden Werte 
zu beeinträchtigen. Jede Macht verlangt 
nach Bindung und Kontrolle, soll die Frei-
heit nicht Schaden nehmen. 

                     
30  Janna Hasse, Neue Formen der NGO-Beteiligung 

an der Arbeit der Vereinten Nationen, in: Eckart 
Klein/Helmut Volger (Hrsg.) Bilanz ein Jahr 
nach dem Millennium – Reformkonzepte und 
deren Implementierung, 2001, S. 30–39 (S. 31). 

31  Karsten Nowrot, Global Governance and Interna-
tional Law (Beiträge zum transnationalen Wirt-
schaftsrecht, Heft 33), 2004, S. 13f.  

Theoretisch wäre es möglich, die Pflicht 
zur Beachtung der Menschenrechte auch 
auf die faktisch machtausübenden Non-
state-actors, z. B. die transnationalen Un-
ternehmen, zu erstrecken.32 Im nationalen 
Rechtsrahmen wird dieses Problem unter 
dem Stichwort der „Drittwirkung der 
Grundrechte“ behandelt; dabei wird disku-
tiert, ob auch Private an Grundrechte ge-
bunden sind. Die Tendenz ist negativ.33 
Der Staat ist grundsätzlich der einzige 
Grundrechtsadressat. Auf der völkerrecht-
lichen Ebene kann erst recht nicht anders 
entschieden werden. Der erwähnte men-
schenrechtliche Mindeststandard und die 
menschenrechtlichen Konventionen ver-
pflichten Staaten und – mittelbar jedenfalls 
– auch ihre Zusammenschlüsse, die inter-
nationalen Organisationen, doch Individu-
en sind daraus nicht in Anspruch zu neh-
men. Es bleibt Sache der Staaten, die Re-
spektierung der durch die Menschenrechte 
geschützten Werte durch ihr Recht (Zivil- 
und Strafrecht vor allem) auch gegenüber 
Privaten durchzusetzen. Im Zusammen-
hang mit den transnationalen Unterneh-
men klafft hier jedoch eine (zumindest fak-
tische) Lücke, deren Schließung umfassen-
der zwischenstaatlicher Vereinbarung be-
dürfte, die aber offenbar derzeit nicht her-
stellbar ist.34 

In dieser Aporie wird versucht, die Unter-
nehmen auf freiwilliger Basis zur Beach-
tung bestimmter Standards in menschen-

                     
32  Zur Rechtstellung transnationaler Unternehmen 

s. ausführlich: Karsten Nowrot, Nun sag, wie 
hast du’s mit den Global Players? Frage an die 
Völkerrechtsgemeinschaft zur internationalen 
Rechtsstellung transnationaler Unternehmen, 
in: Die Friedens-Warte 2004, S. 119-150; Kirsten 
Schmalenbach, Multinationale Unternehmen und 
Menschenrechte, in: AVR 2001, S. 58-81. 

33  Ingo von Münch in: ders./Philip Kunig (Hrsg.), 
Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 5. Aufl. 2000, 
Vorb. Art. 1-19 Rn. 28ff. m.w.Nw. 

34  Vgl. aber: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten 
Nationen (Hrsg.), Normen der Vereinten Natio-
nen für die Verantwortlichkeiten transnationa-
ler Unternehmen und anderer Wirtschaftsun-
ternehmen im Hinblick auf die Menschenrechte 
(UN Dok E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 
(2003)), 2004. 
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rechtlicher, aber auch ökologischer Hin-
sicht festzulegen. Neben verschiedenen 
Verhaltenskodizes ist auf Initiative des 
UN-Generalsekretärs Kofi Annan im Jahr 
2000 der sogenannte Global Compact ge-
schaffen worden. Er will eine Initiative 
sein,  

„die ein nachhaltiges Wachstum im Kontext der 
Globalisierung gewährleisten soll, indem sie 
einen Katalog allgemein gültiger Werte fördert, 
die für die Befriedigung der sozioökonomischen 
Bedürfnisse aller Menschen jetzt und in Zu-
kunft von wesentlicher Bedeutung sind. Ziel 
der Initiative ist es, dem globalen Markt ein 
menschliches Antlitz zu verleihen“.35  

Im konkreten Bezug auf die Menschenrech-
te wird formuliert, daß die Wirtschaft den 
Schutz der international verkündeten Men-
schenrechte unterstützen und achten sowie 
sicherstellen soll, daß sie sich nicht an 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt. Es 
handelt sich um eine freiwillige Überein-
kunft, der sich derzeit etwa 2000 Unter-
nehmen und Gewerkschaftsverbände an-
geschlossen haben.36 Einzufordern und 
durchzusetzen sind die übernommenen 
Verpflichtungen von nationalen Netzwer-
ken (etwa durch Berichte der Unterneh-
men). Es ist offen, wie sich die Zukunft der 
Initiative im Organisationsverbund der 
Vereinten Nationen gestalten wird. Neben 
die auf der internationalen Ebene von den 
Staaten geforderte „Good governance“, 
von deren Herstellung und Erhaltung auch 
die Kreditvergabe durch internationale 
Finanzinstitutionen abhängig gemacht 
werden sollte, soll eine „Good governance“ 
der transnational tätigen Unternehmen 
treten, damit beide sich zu einer „Good 
global governance“ verbinden. Die Initiati-
ve hat schon manches erreicht; erinnert sei 

                     
35  RUNIC Webseite: Der Globale Pakt, abrufbar 

unter: www.runiceurope.org/german/wiso/ 
globalcompact/leaflet.htm (zuletzt besucht am 
20. Januar 2005); s. auch Kofi Annan, Ein 
menschliches Antlitz für den globalen Markt 
der Zukunft, in: Jahrbuch Menschenrechte 2000, 
2001, S. 148-153 (S. 148). 

36  UNDP Website, abrufbar unter: www.undp.ba/ 
index.aspx?PID=13&RID=12 (zuletzt besucht 
am 20. Januar 2005). 

etwa an den sogenannten Kimberley-
Prozeß, mit dessen Hilfe es gelingen kann, 
daß dem Verbraucher durch Zertifizierung 
die genaue Herkunft und Produktionsart 
der gekauften Produkte deutlich wird.37 
Die Reaktion der Konsumenten, also wie-
der der Gesellschaft als solcher, kann ein 
wertvolles Instrument der Verhaltensbeein-
flussung der Unternehmen sein; es kann 
deren eigenes Interesse (angesehene 
Marktposition und damit bessere Wettbe-
werbschancen) an der Einhaltung des glo-
bal compact verstärken. Sogenannte Name-
and-shame-Kampagnen von global agie-
renden Nichtregierungsorganisationen 
können durchaus Wirkung zeigen. Aber 
auch hier sind die Staaten letztlich nicht 
aus ihrer Verantwortung zu entlassen. 

3. Das Phänomen der Globalisierung hat 
viele schon bisher existente Gefährdungen 
für das friedliche und menschenrechtsad-
äquate Zusammenleben der Menschen und 
Staaten nochmals deutlich verschärft. Ich 
kann hier nur einige kurz skizzieren, und 
auch dies ohne Anspruch auf Vollständig-
keit. 

a) Jeder mit militärischen Mitteln ausgetra-
gene Konflikt zieht gewollt oder ungewollt 
Beeinträchtigungen von Menschenrechten 
nach sich. Kriege sind prinzipiell men-
schenrechtsfeindlich,38 doch verbietet sie 
das Völkerrecht nicht unter allen Umstän-
den, so wenig auch das innerstaatliche 
Recht staatliche Gewaltanwendung, unter 
Umständen sogar private Gewaltanwen-
dung (Notwehr, Nothilfe), ganz ausschlie-
ßen kann. Zerfällt Staatsgewalt, die nur 
noch bruchstückhaft von jeweils verschie-
denen „Warlords“ wahrgenommen wird, 
droht das weitgehend am zwischenstaatli-
chen Verkehr entwickelte Völkerrecht ins 
Leere zu greifen. In verstärktem Umfang 
gilt das, wenn internationale Gruppen, z. T. 

                     
37  Denis M. Tull, Verteilungskonflikte und ihre 

Regulierungsmöglichkeiten: Die internationale 
Dynamik von Kriegsökonomien in Afrika am 
Beispiel der Demokratischen Republik Kongo, 
in: Die Friedens-Warte 2003, S. 373-394 
(S. 385ff.). 

38  Hutter (Fn. 4), S. 205. 
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mit Geld und militärischer Kapazität besser 
ausgestattet als viele Staaten, auf der inter-
nationalen Ebene aggressive Präsenz zei-
gen. Internationalen Terrorismus hat es 
schon früher gegeben, aber die Möglichkei-
ten zur Aktion, vor allem was Intensität, 
Ausstrahlung und den ihre Wirkung stei-
gernden Bekanntheitsgrad betrifft, haben 
sich durch die Globalisierung enorm ge-
steigert. Vermögen sich terroristische 
Gruppen Massenvernichtungswaffen zu 
beschaffen, werden sie zur tödlichen Be-
drohung für die Menschheit. Diese Gefahr 
darf nicht unterschätzt werden; sie ist real 
in jedem Teil der Welt. Ihr muß mit den 
Mitteln des Rechts, das nicht schwach ist, 
entschlossen begegnet werden. Manche 
Staaten haben erst spät begriffen, daß sie 
sich von diesem Kampf nicht fernhalten 
können. Die Bekämpfung der Terrorismus-
gefahr darf aber die Grundlagen rechts-
staatlichen, d. h. auch ihrerseits die Men-
schenrechte achtenden Verhaltens nicht 
verlassen.39 Es ist unzulässig, im Kampf 
um die Werte, die man verteidigen will 
und muß, eben diese Werte zu opfern. Die-
ses Opfer ist auch unnötig, weil im Rah-
men des Rechts ausreichende Gegenmaß-
nahmen zur Verfügung stehen. Dazu gehö-
ren übrigens auch Abrüstungsmaßnahmen, 
vor allem die Vernichtung nuklearer, bio-
logischer und chemischer Kampfstoffe, die 
damit dem Zugriff terroristischer Gruppen 
entzogen werden; entsprechendes gilt für 
den Verzicht auf die Entwicklung und 
Herstellung bestimmter Waffen. 

b) Völlig unterschätzt wird das vom Globa-
lisierungsprozeß gesteigerte Gefährdungs-
potential, das sich aus der demographi-
schen Entwicklung ergibt.40 Sie wird zwar 
wahrgenommen, aber in aller Regel nur im 
Hinblick auf die jeweils interne Entwick-
lung problematisiert, vor allem in bezug 
auf die Leistungsfähigkeit der sozialen Si-

                     
39  Vgl. dazu Erhard Denninger, Freiheit durch Si-

cherheit – Zur rechtsstaatlichen Problematik des 
Terrorismusbekämpfungsgesetzes, in: Jahrbuch 
Menschenrechte 2003, 2004, S. 44-54. 

40  Hierzu ausführlich: Eckart Klein (Hrsg.), Globa-
ler demographischer Wandel und Menschen-
rechte, 2005. 

cherungssysteme. Die Sprengkraft dieser 
Problematik für das friedliche Zusammen-
leben auf der internationalen Ebene wird 
hingegen konzeptionell nicht aufgegriffen, 
der demographische Faktor ist bislang kein 
Parameter für strategische außenpolitische 
Überlegungen der Staaten. Dabei sind die 
potentiellen, ja wahrscheinlichen Auswir-
kungen mit Händen zu greifen. Bis zum 
Jahr 2050 wird die Menschheit von heute 
6,3 Milliarden auf 8,9 Milliarden (mittlere 
Variante) angestiegen sein.41 Es ist aber 
nicht nur der Anstieg insgesamt problema-
tisch, verschärft wird die Situation vor al-
lem dadurch, daß es einerseits in vielen, in 
der Regel armen Ländern ein voraussicht-
lich besonders starkes Wachstum geben 
wird, während in anderen Gebieten, vor 
allem in Europa (13 %) und Japan (14 %) 
ein erheblicher Bevölkerungsrückgang ein-
setzen wird.42 Man muß sich fragen, ob der 
sich hieraus mit großer Zwangsläufigkeit 
ergebende Migrationsdruck43 – sei es aus 
wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund 
von Vertreibung/Ethnic cleansing – in der 
Politik schon wahrgenommen wird; Hun-
tington jedenfalls hat diese Frage zum 
drängendsten Problem des 21. Jahrhun-
derts erklärt.44 Die Notwendigkeit der „zi-
vilen Krisenprävention, Konfliktlösung 
und Friedenskonsolidierung“ wird zwar 

                     
41  Angaben des Bevölkerungsfonds der Vereinten 

Nationen (UNFPA), www.unfpa.org/swp/ 
2004/english/ch1/page7.htm#1 (zuletzt be-
sucht am 26. Juli 2005). 

42  UNFPA, State of World Population 2004, S. 
107f., abrufbar unter: www.unfpa.org/swp/ 
2004/pdf/en_swp04.pdf (zuletzt besucht am 26. 
Juli 2005). 

43  Dieser zwangsläufige Migrationsdruck wird 
z.T. geleugnet: Franz Nuscheler, Globalisierung 
und ihre Folgen: Gerät die Welt in Bewegung?, 
in: Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges 
(Hrsg.), Zuwanderung im Zeichen der Globali-
sierung, Migrations-, Integrations- und Minder-
heitenpolitik, 2000, S. 20-31 (S. 25); Steffen Ange-
nendt, Globalisierung und Wanderungsbewe-
gungen – Zusammenhänge, Probleme und 
Handlungsmöglichkeiten, in: ebenda, S. 32-46 
(S. 32). 

44  Samuel P. Huntington, Die Weltordnung im 3. 
Jahrtausend, in: Die politische Meinung, Nr. 
363, 2000, S. 5ff. (S. 9). 
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erkannt, ein entsprechender Aktionsplan 
ist von der Bundesregierung verabschiedet 
worden, doch wird darin von der demo-
graphischen Entwicklung als solcher keine 
Kenntnis genommen.45 

Auch wie sich diese abzusehenden Verän-
derungen auf die Lage der Frauen und 
Kinder auswirken werden, wird bislang 
kaum erörtert. Die jedenfalls in vielen Tei-
len der Welt schlechte Bildungs- und Aus-
bildungssituation von Frauen und Mäd-
chen46 könnte sich weiter erheblich ver-
schlechtern, die ihnen drohende Gefahr 
durch Menschenhandel und erzwungene 
Prostitution, die moderne Form der Sklave-
rei, weiter ansteigen. Auch Anforderungen 
an das reproduktive Verhalten der Frau 
könnten neu definiert werden. Drohende, 
auch gewaltsam geführte Verteilungs-
kämpfe würden Frauen und Kinder in be-
kannter Weise in besondere Mitleiden-
schaft ziehen. 

c) Die sich andeutenden Verteilungskämp-
fe könnten zu einem Rückgang an Solidari-
tät auf der globalen Ebene führen – eine 
letztlich gewiß selbstschädigendes Verhal-
ten, wo doch Armut und Krankheit, den-
ken Sie etwa an HIV/AIDS, geographische 
und staatliche Grenzen nicht achtende Di-
mensionen haben. Zu Recht hat die Millen-
niumserklärung der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen (2000) acht quanti-
fizierbare Entwicklungsziele benannt.47 
Förderung der Menschenrechte und Ar-
mutsminderung sind dabei sich gegenseitig 
verstärkende Ansätze. Das Recht auf Nah-
rung und angemessenen Zugang zu 
Trinkwasser, das Recht auf Bildung und 
die sexuellen und reproduktiven Rechte 

                     
45  Aktionsplan der Bundesregierung „Zivile Kri-

senprävention, Konfliktlösung und Friedens-
konsolidierung“ vom 12. Mai 2004, abrufbar un-
ter: www.auswaertiges-amt.de/www/de/ 
aussenpolitik/friedenspolitik/ziv_km/ 
aktionsplan.pdf (zuletzt besucht am 26. Juli 
2005).  

46  Editorial Jahrbuch Menschenrechte 2004, 
Schwerpunkt: Frauenrechte durchsetzen!, 2005, 
S. 9. 

47  UN Millennium Declaration vom 8. September 
2000, UN Dok. A/RES/55/2 (2000). 

der Frauen sind solche Entwicklungsziele, 
die unmittelbar menschenrechtliche Bedeu-
tung haben. Daß die Entwicklungspolitik 
der Bundesrepublik Deutschland sich auf 
einen menschenrechtlichen Ansatz ver-
pflichtet hat, ist zu begrüßen;48 er ist als 
Querschnittsaufgabe der (deutschen) Ent-
wicklungszusammenarbeit zu verankern. 

4. Ein letzter Aspekt, den ich ansprechen 
möchte, betrifft die Frage, ob die Beach-
tung der Menschenrechte durch die Globa-
lisierung auch aus einem anderen Grund 
einer weiteren Belastungsprobe ausgesetzt 
ist. An sich sind die Menschenrechte, wie 
bereits erwähnt, natürlicher Ausdruck ei-
ner universellen Idee; wie könnten sie 
sonst am Menschsein selbst anknüpfen. 
Andererseits ist es denkbar, daß die mit der 
Entgrenzung der Räume einhergehende 
Unmittelbarkeit des gegenseitigen Aufein-
andertreffens staatlichen und gesellschaft-
lichen Handelns gerade die Unterschiede 
im Verständnis oder Vorverständnis von 
Menschenwürde und Menschenrechten 
besonders scharfkantig hervortreten läßt. 
Eine durchaus mögliche Reaktion ist, daß 
abwehrend, z. T. sogar aggressiv-
abwehrend, auf die Einforderung der Men-
schenrechte reagiert wird und westlichen 
Staaten Menschenrechtsimperialismus, der 
den „Kampf der Kulturen“ nur anheize, 
zum Vorwurf gemacht wird.49 

Es ist richtig, daß die gegenwärtigen Aus-
formungen der Menschenrechte in der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte 
oder den bereits erwähnten Konventionen 
auf Formulierungen in europäisch inspi-
rierten Dokumenten wie die Virginia Bill of 

                     
48  S. dazu Hildegard Lingnau, Menschenrechtsan-

satz für die deutsche EZ, Studie im Auftrag des 
BMZ, Oktober 2003. Die Zusammenfassung ist 
abrufbar unter: www.die-gdi.de/ 
die_homepage.nsf/6f3fa777ba64bd9ec1256 
9cb00547f1b/fa66ed1ab3b8efd6c1256ce100431e3
7/$FILE/Lingnau%20Menschenrechtsansatz%2
0fuer%20deutsche%20EZ.pdf (zuletzt besucht 
am 20. Januar 2005). 

49  S. Samuel P. Huntington, Der Kampf der Kultu-
ren, The Clash of Civilizations, Die Neugestal-
tung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, 1996, 
dt. 5. Aufl. 1997, S. 307-316. 
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Rights von 1776 oder die französische Er-
klärung der Menschen- und Bürgerrechte 
von 1789 zurückgehen.50 Die dort artiku-
lierten Garantien fußen aber auf Erfahrun-
gen der Unterdrückung der Menschen 
überall auf der Welt;51 sie sind deshalb in 
zahlreichen Erklärungen von Staaten aus 
allen Kulturkreisen als gemeinsame Werte 
akzeptiert worden. Keine Kultur berühmt 
sich heute, daß Menschenrechte in ihr ein 
Fremdkörper seien. Folter und religiöse 
Unterdrückung werden von Betroffenen 
nie als Teil der sie unterdrückenden Kul-
tur, auch wenn es ihre eigene ist, anerkannt 
werden. Wer die These vom Menschen-
rechtsrelativismus vertritt, will in aller Re-
gel seine eigene Machtposition wahren.52 
Hinter den sogenannten „asiatischen Wer-
ten“ verberge sich, so sagte einmal die Prä-
sidentin von Sri Lanka, „a multitude of 
sins“.53 Der nigerianische Literaturnobel-
preisträger Wole Soynka widersprach ve-
hement der von afrikanischen Diktatoren 
aufgestellten Behauptung, Demokratie und 
Menschenrechte seien für die afrikanische 
Kultur etwas Fremdartiges:  

„Wir halten das für eine Blasphemie. Es ist 
arrogant […] und erklärt die Afrikaner wieder 
einmal zu Menschen zweiter Klasse. Diese noch 
immer anhaltende Argumentation will das Leid 
der Sklaverei rechtfertigen, indem sie sich als 

                     
50  Andreas Haratsch, Entstehung und Entwicklung 

der Menschenrechte, in: Richard Faber (Hrsg.), 
Streit um den Humanismus, 2003, S. 71–93 
(S. 79); Klein (Fn. 6), S. 9. 

51  Heiner Bielefeldt, Universale Menschenrechte 
angesichts der Pluralität der Kulturen, in: Hans-
Richard Reuter (Hrsg.), Ethik der Menschen-
rechte – Zum Streit um die Universalität einer 
Idee I, 1999, S. 43-73 (S. 55); Hutter (Fn. 4) S. 264. 

52  Jerome J. Shestack, The Philosophic Foundations 
of Human Rights, in: HRQ 1998, S. 201-234 
(S. 231 f.): “[…] most human rights abuses are le-
gitimately identified with the authentic culture of 
any society, only with authoritarian rulers of that 
society.” In diesem Sinne u.a. auch Sakah S. 
Mahmud, The State and Human Rights in Africa 
in the 1990s: Perspectives and Prospects, in: 
HRQ 1993, S. 485-498 (S. 494) und Hutter (Fn. 4), 
S. 107. 

53  Chandrika Kamaratunga, zitiert nach Thomas M. 
Franck, Is Personal Freedom a Western Value?, 
in: AJIL 1997, S. 593-627 (S. 627). 

Plädoyer gegen kulturelle Entfremdung mas-
kiert. Dabei sind die wirklich Entfremdeten jene 
afrikanischen Führer, die ihre Tyrannei sol-
chermaßen zu rechtfertigen versuchen, denn sie 
verleumden damit die Menschenwürde ihres 
eigenen Volkes und sind schuldig des Verrats 
an ihrer Rasse […]; die Zeit ist gekommen, 
Diktaturen dort zu plazieren, wo sie ihren wah-
ren Platz haben – an oberster Stelle in der Liste 
der Verbrechen gegen die Menschheit.“54 

Ungeachtet dessen lassen sich einige unter-
schiedliche Akzentsetzungen nicht leug-
nen. Sie hängen aber weniger von Kulturen 
an sich, sondern von der Entwicklungsof-
fenheit und -fähigkeit der ihnen zugeord-
neten Gesellschaften ab. Die wesentlichen 
Unterschiede liegen in der Rolle der Frau 
und der Familie und dem Verhältnis des 
einzelnen zur Gemeinschaft.55 In allen drei 
Feldern kann man zwar heutzutage einen 
fortgeschrittenen europäischen Standpunkt 
formulieren, aber es wäre doch offenbar 
unrichtig, daß dieser sich von selbst aus 
der vieltausendjährigen europäischen Kul-
tur zwangsläufig ergeben hätte. Es gab 
dabei nicht nur viele Abwege und Irrwege, 
vielmehr wird auch heute bei uns immer 
wieder über die richtige Entscheidung die-
ser Grundfragen nachgedacht und gestrit-
ten: Haben wir wirklich mit unserer ja mit 
Händen zu greifenden und nahezu rastlo-
sen Auflösung der Familienstrukturen ei-
nen – übrigens auch angesichts unserer 
demographischen Entwicklung – heilsa-
men gesamtgesellschaftlichen Pfad einge-
schlagen, und ist der weitgehend jedenfalls 
in Europa herrschende Individualismus, 
der wenig danach fragt, was der einzelne 
für die Gemeinschaft tun kann, eine tragfä-
hige Grundlage, um den Anforderungen 
standzuhalten, die das 21. Jahrhundert von 
dieser Gemeinschaft erwarten muß? Ist 
dies alles wirklicher menschenrechtlicher 
Fortschritt, wie wir so gerne propagieren, 
weil wir ja meinen, sowieso nur Fortschrit-
te machen zu können, oder zerstören wir 

                     
54  Wole Soynka, Kulturelle Ansprüche und globale 

Rechte, in: Jahrbuch Menschenrechte 1999, 2000, 
S. 37-56 (S. 55). 

55  Bielefeldt (Fn. 51) S. 63ff. 
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vielleicht die Basis der Gesellschaft – und 
wundern uns gleichzeitig darüber, wenn 
diese Konzepte uns nicht überall jubelnd 
abgenommen werden? Sind die Mißach-
tungen des menschlichen Lebens in unserer 
westlichen Welt: weitreichende Zulassung 
von Abtreibung, die Erzeugung von Em-
bryonen zur Stammzellforschung und die 
Euthanasie einerseits, das Scheitern einer 
Konvention zum Schutz gegen menschli-
ches Klonen andererseits Ausdruck einer 
überlegenen westlichen Menschenrechts-
kultur? Jedenfalls hin und wieder sollte 
man sich fragen, ob wir selbst denn in jeder 
Hinsicht auf dem richtigen Weg sind und 
ob uns nicht, mit Blick auf den Weg zurück 
und vor allem nach vorn, zumindest 
manchmal ein kalter Schauer überfällt, der 
uns vor unserer Gottähnlichkeit bange 
werden läßt? Haben wir Anspruch darauf, 
daß alle unserem progressiven Weg fol-
gen? Damit entschuldige ich nicht die 
„Multitude of sins“, die sich hinter der Ab-
lehnung von Menschenrechten verbirgt, 
sondern mahne zu Augenmaß, wenn wir 
unsere „Fortschritte“ zum Maßstab des 
universellen Gemeinwohls machen wollen. 

 

III. 

Was ich Ihnen mit meinen Ausführungen 
sagen wollte, ist vor allem dies: 

Die Globalisierung bietet dem Schutz der 
Menschenrechte Chancen,56 weil sie den 
Anspruch unterstreichen kann, daß die 
Menschenrechte Angelegenheiten aller 
sind – „aller“ heißt zunächst der Staaten, 
aber auch aller einzelnen, der Zivilgesell-
schaft und ihrer Organisationen. Legitima-
tion und Reichweite ihrer Einwirkungs-
möglichkeiten sind verschieden, und ver-
schieden ist darum auch der Grad ihrer 
jeweiligen Verantwortung. 

Die Globalisierung führt aber auch allein 
und insbesondere im Zusammenhang mit 
anderen Entwicklungen, z. B. im demogra-
phischen Bereich, zu spezifischen, auch 
menschenrechtlichen Gefährdungen, deren 

                     
56  Ebenso Hutter (Fn. 4), S. 185. 

Abwehr die Staaten allein zwar überfordert 
und sie deshalb zur gemeinsamen An-
strengung verpflichtet, zugleich aber oder 
gerade deshalb auf sie als unverzichtbare 
und unersetzbare Größen setzen muß. 

Und noch eines: Sehen wir den Balken im 
eigenen Auge, bevor wir den Splitter im 
Auge der anderen sehen. Theoretische und 
praktische Menschenrechtsarbeit verlangen 
beides: Klarheit und Bescheidenheit. 
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Zwischen Recht und Moral. Eine philosophische Betrachtung des Status von 
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I. Der Status von Menschenrechten 

W e n n i n der politischen Öffentlichkeit über 
Menschenrechte diskutiert w i r d , dominie
ren zumeist z w e i Fragen: Was ist der Inhalt 
v o n Menschenrechten?, lautet die eine, die 
andere: S ind Menschenrechte universell 
durchsetzungsfähig? Während es sich bei 
der zweiten Frage u m eine politische han
delt, ist die erste philosophischer Art . Beide 
Fragen n u n setzen impliz i t eine andere als 
bereits beantwortet voraus: diejenige nach 
dem Status v o n Menschenrechten. Hier 
handelt es sich u m ein begriffliches Pro
blem, das i n diesem Zusammenhang das 
eigentlich grundlegende ist. Denn erst nach 
Klärung dessen, was Menschenrechte 
überhaupt s ind, besteht die Möglichkeit, 
die beiden anderen Probleme der inhaltli
chen Ausfüllung u n d der Durchsetzungs
möglichkeit von Menschenrechten anzuge
hen. 

Bei Diskussionen über den Status von 
Menschenrechten lassen sich streng ge
nommen zwei Lager unterscheiden: Eines, 
das behauptet, Menschenrechte seien vor 
allem (zunächst) moralische Rechte, u n d 
ein zweites, das meint, Menschenrechte 
hätten ausschließlich legalen Charakter 

u n d müßten „von vornherein als Rechte i m 
juridischen Sinn begriffen werden" . 1 

Jede dieser Positionen hat ihre Schwächen. 
Interessanterweise handelt es sich bei den 
Schwächen der einen Position immer u m 
die korrespondierenden Stärken der ande
ren. Das ist vor allem deshalb interessant, 
wei l sich keine der beiden Konzeptionen 
als Verbesserungsversuch ihres jeweiligen 
Gegenmodells verstehen läßt. Vielmehr 
ergeben sich die spezifischen Charakteri
stika jeder Konzeption aus der Logik des
jenigen Diskurses, an den sie notwendig 
gebunden ist. Bei diesen Diskursen handelt 
es sich einmal u m einen moralischen u n d 
ein anderes M a l u m einen rechtlichen. Bei
de Diskurse zielen auf die Entwicklung 
eines Normensystems ab. Während es aber 
i n rechtlichen Diskursen u m die Entwick
lung eines Normensystems geht, das das 
äußere Verhalten der Mitglieder einer 
Rechtsgemeinschaft gegeneinander regelt, 
gilt es i m Kontext der M o r a l universell gül
tige Handlungsnormen unter Berücksichti
gung der Motivlage des Handelnden z u 
entwickeln. Die Frage ist nun: In welchem 
Verhältnis stehen beide Diskursarten z u 
einander? 

Angenommen, Recht u n d M o r a l bi lden 
zwei begrifflich disparate Sphären, dann 
kann eine Entscheidung bezüglich der Fra
ge nach dem Status v o n Menschenrechten 
immer nur anhand der internen Maßstäbe 
jeweils einer Diskursart gefällt werden. 
Wenn das aber stimmt, dann folgt daraus, 
daß der eigene Standpunkt Auswirkungen 

Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung. 
Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des demokratischen Rechtsstaats, 1998, S. 
136. 
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auf die jeweilige Konzeption v o n M e n 
schenrechten hat. Je nachdem, i n welchem 
M e d i u m man sich gerade argumentativ 
bewegt - ob i m Recht oder i n der M o r a l - , 
davon hängt die Entscheidung bezüglich 
des Status der Menschenrechte ab. Das 
bedeutet, w i r haben pro Diskurs eine K o n 
zeption v o n Menschenrechten. U n d diese 
Konzeptionen bestehen unabhängig ne
beneinander. 

Aber obwohl die begriffliche Disparität 
eine Konsequenz ist, die sich, wie ich z u 
zeigen hoffe, aus dem Verhältnis zwischen 
Recht u n d M o r a l ergibt, so besteht dennoch 
eine Abhängigkeit beider Sphären vonein
ander. Die Funktionsweise einer Rechtsge
meinschaft ist nämlich notwendig an die 
Ergänzung durch M o r a l gebunden. U n d 
auch umgekehrt hat sich gezeigt, daß de
mokratische Verfassungen eine zivilisie
rende W i r k u n g i n den jeweiligen Bevölke
rungen haben. Das heißt, auch wenn w i r 
uns mit der Entscheidung für eine be
stimmte Diskursart an eine Konzeption 
v o n Menschenrechten binden, so bedeutet 
das keineswegs, daß damit die Unerheb
lichkeit oder gar Nicht-Existenz der ande
ren behauptet werden muß oder kann. Ge
rade für die faktische Gültigkeit legaler 
Menschenrechte ist es unerläßlich, daß die 
Menschen ein moralisches Verständnis 
dessen haben, was es heißt, jemanden als 
Subjekt gleicher Rechte anzuerkennen. 

IL Menschenrechte als (starke) moral i 
sche Rechte 

E i n Vertreter der moralischen Konzeption 
v o n Menschenrechten ist der Philosoph 
Ernst Tugendhat. Er geht wie andere Vertre
ter dieser Position auch v o n einer pr inzipi 
ellen Normenhierarchie zwischen Recht 
u n d M o r a l aus, innerhalb derer legale 
N o r m e n moralischen N o r m e n untergeord
net sind. Bei Menschenrechten handelt es 
sich nach diesem hierarchischen Verständ
nis zunächst immer u m moralische Rechte, 
die i n einem zweiten Schritt - idealerweise 
- i n positives Recht transformiert werden. 
M o r a l ist Tugendhat zufolge dem Recht sy
stematisch vorgeordnet, u n d manchen mo

ralischen Rechten kann gegebenenfalls ein 
Doppelstatus zukommen. Dann nämlich, 
wenn sie zusätzÜch i n positives Recht 
umgeformt werden. 

Tugendhats Ausgangspunkt z u einer Be
stimmung der Menschenrechte ist „eine 
M o r a l der universellen u n d gleichen A c h 
t u n g " . 2 Hiernach zeichnet sich eine morali
sche Haltung dadurch aus, daß jeder ande
re als ein Subjekt v o n gleichen Rechten 
anerkannt w i r d . N u n handelt es sich bei 
Rechten u m „gerechtfertigte bzw. rechtfer
tigbare Ansprüche v o n Person(en) X , den 
Trägern des Rechts, gegenüber Person(en) 
Y , den Adressaten des Rechts, auf der Basis 
v o n Rechtsgründen". 3 Die Rechtsgründe, 
die die Begründung für einen jeweiligen 
Rechtsanspruch hefern, können dabei u n 
terschiedliche Formen annehmen, je nach
dem, u m welche Rechte es sich handelt. 
Moralische Rechtsansprüche n u n bedürfen 
einer Begründung, die klarerweise selbst 
moralischen Kriterien z u genügen vermag. 
D a die moralische Haltung nach Tugendhat 
eine ist, nach der jeder andere als ein Sub
jekt gleicher Rechte anerkannt w i r d , ergibt 
sich für die Begründung moralischer 
Rechtsansprüche, daß diese die Idee der 
UnparteiHchkeit enthält, nach der die In
teressen jeder Person gleiche Berücksichti
gung finden. Das ist natürlich eine A r t Z i r 
kel b z w . Tautologie, die besagt, daß ein 
moralischer Rechtsanspruch dann mora
lisch ist, wenn er moralisch ist. Oder i n der 
Terminologie von Tugendhat: E in Rechtsan
spruch ist moralisch, wenn er die Kriterien 
der universellen u n d gleichen Achtung 
erfüllt. Dies impliziert, daß für seine Aner
kennung der moralische Standpunkt ein
genommen werden muß, wonach eben die 
Idee der Unparteilichkeit u n d damit die 
gleiche Berücksichtigung der Interessen 
jeder Person erfüllt sein müssen. Demnach 
handelt es sich bei einer M o r a l der univer
sellen u n d gleichen Achtung bzw. der glei-

Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, 
1997, S. 336. 
Stefan Gosepath, Zu Begründungen sozialer 
Menschenrechte, in: Stefan Gosepath/ 
Georg Lohmann (Hrsg.), Philosophie der 
Menschenrechte, 1999, S. 148. 
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chen Berücksichtigung der Interessen aller 
nicht einfach u m ein weiteres Interesse, 
sondern u m den moralischen Orientie
rungspunkt, auf den h in Betroffene einer 
moralischen N o r m überhaupt sagen kön
nen, ob diese legitim ist oder nicht. 4 

Ist die M o r a l der universellen u n d gleichen 
Achtung als Orientierungspunkt einmal 
anerkannt, ergibt sich für alle moralischen 
Rechte, daß keiner diese Rechte einfach hat 
i m Sinne eines Naturrechts. Sie sind nicht 
einfach da u n d kommen Menschen wie 
Naturrechte qua Menschsein z u . Vielmehr 
müssen moralische Rechte i m allgemeinen 
u n d Menschenrechte als Spezialfall dieser 
Rechte nach Ansicht Tugendkats als verlie
hene Rechte verstanden werden. 5 Sie unter
liegen einer moralischen Gesetzgebung, die 
sie verleiht. U n d da es sich bei moralischen 
Rechten u m begründbare Rechtsansprüche 
von Personen gegenüber Personen handelt, 
die unter gleicher Berücksichtigung der 
Interessen aller zustande gekommen sind, 
kann es sich bei der moralisch gesetzge
benden Instanz nur u m uns selbst handeln. 
Das heißt, w i r selbst sind es, „insofern wir 
uns unter die M o r a l der universellen u n d 
gleichen Achtung stellen, die allen M e n 
schen die sich aus dieser ergebenden Rech
te verleihen". 6 

N u n haben alle Rechte einen relativen Cha
rakter. M a n hat ein Recht bzw. einen 
Rechtsanspruch immer gegenüber jeman
dem. Dieser relative Charakter n immt je
doch je nach A r t des Rechts bzw. der N o r m 
eine unterschiedliche Form an. Handelt es 
sich u m legale Rechte, dann hat ein Rechts
träger seinen Rechtsanspruch zwar gegen-

4 Vgl. Ernst Tugendhat, Die Kontroverse um 
die Menschenrechte, in: Gosepath/Loh
mann (Fn. 3), S. 49. 

s Vgl. Tugendhat (Fn. 2), S. 344ff. Diese Posi
tion Tugendhats ist kein philosophischer 
Gemeinplatz. Denn meist werden Men
schenrechte in der Tat als Naturrechte ver
standen, die Menschen qua Menschsein 
zukommen. Diese Tradition geht über Höf
fe, Rawls, Kant und die Scholastiker auf Ari
stoteles zurück. Vgl. bes. Otfried Höffe, Poli
tische Gerechtigkeit, 1987. 

6 Tugendhat (Fn. 2), S. 345f. 

über anderen Rechtsträgern derselben 
Rechtsgemeinschaft, es gibt jedoch zusätz
lich eine Instanz, Vor der er diesen E i n 
spruch gegebenenfalls einklagen u n d 
durchsetzen kann. Bei moralischen Rechten 
dagegen gibt es keine solche Instanz. M o r a 
lische Rechtsanforderungen s ind nicht ein
klagbar bzw. durchsetzbar wie legale Rech
te. Sie haben einen lediglich appellativen 
Charakter. Dieser rein appellative Charak
ter kann sich natürlich als ein Problem her
ausstellen - u n d zwar immer genau dann, 
wenn moralische Rechtsanforderungen 
nicht befolgt bzw. verletzt werden. Beson
ders schwerwiegend w i r d das bei Rechten, 
die so grundlegend s ind wie Menschen
rechte. Denn selbst w e n n die für eine Erfül
lung moralischer Rechte notwendige geteil
te Moralauffassung unter den Mitgl iedern 
einer moralischen Gemeinschaft gegeben 
sein sollte, ist damit ? noch nichts über die 
Permanenz der Geltung dieser Rechte ge
sagt.7 

Dieses Problem hat natürlich auch Tugend
hat gesehen. Er führt aus diesem G r u n d 
eine Unterscheidung zwischen starken u n d 
schwachen moralischen Rechten ein. A l s 
schwache moralische Rechte werden v o n 
n u n an al l diejenigen Rechte bezeichnet, 
die „nicht einklagbar" s i n d , 8 während es 
sich bei starken moralischen Rechten u m 
solche Rechte handelt, bei denen v o m mo
ralischen Standpunkt aus eine moralische 
Pflicht zur Positivierung besteht. Bei diesen 
Rechten „bestünde also eine moralisclie 
Verpflichtung zur Schaffung einer legalen 
Instanz, als einheitliche Vertretung aller, 

7 Dies gilt auch trotz der Möglichkeit mora
lischer Sanktionen. Denn diese verlangen 
zum einen, daß der Sanktionierende über
haupt über die Möglichkeit solcher Sank
tionen verfugt. Die ist bei unterschiedli
chen Machtverhältnissen jedoch nicht not
wendig gegeben. Und zum anderen bedarf 
der Erfolg moralischer Sanktionen immer 
einer geteilten Moralauffassung. Jemand, 
der lediglich eine Bestrafung umgehen 
wil l , handelt nicht moralisch, sondern stra
tegisch. Zur Übernahme einer moralischen 
Perspektive kann aber niemand gezwun
gen werden. 

s Tugendhat (Fn. 2), S. 348. 
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u n d das heißt, es ergäbe sich eine morali
sche Forderung zur Schaffung eines (...) 
Staates/'9 

N a c h Tugendhat handelt es sich bei morali
schen Rechten i m allgemeinen demnach 
u m vorstaatliche Rechte. U n d Menschen
rechte als Spezialfall moralischer Rechte 
s ind ebenfalls verstaatliche moralische 
Rechte, nur eben starke. Das heißt, bei i h 
nen besteht eine moralische Verpflichtung 
zur Umsetzung i n legales Recht. M e n 
schenrechte sind moralische Rechtsanfor
derungen innerhalb einer Gemeinschaft, 
die v o n dieser als derart wichtig angesehen 
werden müssen, daß eine „legale Verstär
kung des moralischen Rechts aus der un
parteilichen Perspektive eines jeden w|in-
schenswert i s t " . 1 0 Hier w i r d das hierarchi
sche Verständnis der Beziehung zwischen 
(starken) moralischen Rechten u n d legalen 
Rechten deutlich. Starke moralische Rechte 
haben nämlich offensichtlich eine Doppel
funktion inne: Sie liefern einerseits den 
Inhalt der entsprechenden positivierten 
legalen Rechte u n d bilden andererseits den 
Anlaß z u ihrer eigenen Umsetzung i n lega
les Recht. Legales Recht hat bei Tugendhat 
demnach einen rein funktionalen Aspekt: 
den der Kompensation (starker) morali
scher Rechte. 

N u n handelt es sich bei der Pflicht zur U m 
setzung starker moralischer Rechte, wie 
Menschenrechte, i n legale Rechte ebenfalls 
u m eine moralischer A r t . Es stellt sich aus 
diesem G r u n d die Frage, ob Tugendhat mit 
der Einführung seiner Unterscheidung 
zwischen starken u n d schwachen morali
schen Rechten das Ursprungsproblem der 
Einklagbarkeit tatsächlich gelöst hat oder 
ob er es nicht vielmehr auf eine andere 
Ebene verschoben hat. Denn es ist w o h l z u 
bezweifeln, daß der rein appellative Cha-

9 Ebd., S. 350. Die Einführung dieser Unter
scheidung zwischen starken und schwa
chen moralischen Rechten erscheint sehr 
bemüht. Denn bei Tugendhat wirken starke 
moralische Rechte lediglich als eine prag
matische Notwendigkeit, die sich jedoch 
nicht aus dem Charakter von moralischen 

> Rechten selbst ergibt. 
10 Ebd. 

rakter auch von starken moralischen Rech
ten dadurch aufgehoben werden kann, daß 
die Transformierung ihres Inhalts i n die 
Form positiven Rechts moralisch gefordert 
w i r d . Wie für jede moralische Verpfl ich
tung gilt nämlich auch für die moralische 
Pflicht zur Positivierung moralischer Rech
te, daß sie lediglich appellativ einforderbar 
ist. A u s diesem G r u n d ist eine Umsetzung 
moralischer Normen i n legales Recht durch 
Tugendhats Unterscheidung keineswegs 
sichergestellt, so daß das Problem der E i n 
klagbarkeit speziell von Menschenrechten 
bestehen bleibt. 

' Jenem Problem der Einklagbarkeit v o n 
Menschenrechten könnte n u n jede Position 
begegnen, nach der diese v o n vornherein 
als legale Rechte verstanden werden müs
sen. E in solcher Ansatz w i r d v o n Jürgen 
Habermas vertreten. Habermas bestreitet die 
Idee einer Normenhierarchie v o n Recht 
u n d Moral . Statt dessen geht er v o n einem 
wechselseitigen Ergänzungsverhältnis aus. 

III. Menschenrechte als (moralisch 
begründete) legale Rechte 

Unter der Voraussetzung, daß die Verbind
lichkeit u n d die Legitimität legaler N o r m e n 
z u m einen auf Prozesse der Meinungs- u n d 
Urteilsbildung, z u m anderen aber auch auf 
die kollektiv verbindlichen Beschlüsse 
rechtssetzender u n d rechtsanwendender 
Instanzen zurückgeht, kommt es i m juristi
schen Bereich z u einer Rollenteilung z w i 
schen einerseits „Autoren", die das Recht 
setzen, u n d anfclererseits „Adressaten", die 
dem je gesetzten Recht unterworfen sind. 
Das heißt, i m juristischen Bereich kommt es 
z u einer Trennung bzw. Aufspaltung der 
Autonomie i n einerseits öffentliche u n d 
andererseits private. Denn i m juristischen 
Bereich ist man sowohl Staatsbürger als 
auch Privatrechtssubjekt mit subjektiven 
Handlungsfreiheiten. Während die „Auto
nomie (...) i m moraüschen Bereich sozusa
gen aus einem Guß ist, tritt (sie) i m juristi
schen Bereich nur i n der doppelten Gestalt 
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v o n privater u n d öffentlicher Autonomie 
auf".» 

Die öffentliche Autonomie der Selbstge
setzgebung des Staatsbürgers w i r d durch 
Volkssouveränität gesichert. Bei ihr handelt 
es sich nach Habermas u m die mstitutiona-
lisierung des v o n i h m so genannten spar
samen Diskursprinzips. Nach diesem Pr in 
z ip s ind nur solche Normen gültig, „denen 
alle möglicherweise Betroffenen als Teil 
nehmer an rationalen Diskursen zustim
men könnten". 1 2 Sparsam soll dieses Dis
kursprinzip deshalb sein, wei l es auf einer 
Abstraktionsebene Hegt, die gegenüber 
Recht u n d M o r a l noch neutral ist. Während 
das Diskursprinzip, sobald es als Verfahren 
i n Selbstgesetzgebungsprozessen institu
tionalisiert ist, die öffentliche Autonomie 
der Staatsbürger sichert, übernehmen die 
Sicherung der privaten Autonomie des 
Privatrechtssubjekts allgemeine Freiheits
rechte wie die G r u n d - b z w . Menschenrech
te. Sol l es sich bei diesen n u n u m legitime 
Rechte handeln, dann müssen sie Produkte 
eben jenes Meinungs- u n d Willensbil
dungsprozesses sein, der i m Prinzip der 
Volkssouveränität institutionalisiert ist. 
Das heißt, der Prozeß der Rechtsetzung 
muß i n Verfahren einer institutionalisierten 
Selbstgesetzgebung stattfinden. V o n die
sem Punkt an steht den Staatsbürgern als 
Autoren des Rechts jedoch das M e d i u m , 
innerhalb dessen sich die Setzung legitimer 
Rechte vollziehen kann, nicht mehr f r e i . 1 3 

Ist Volkssouveränität nämlich einmal recht
lich institutionalisiert, dann handelt es sich 
bei den rechtsetzenden Instanzen u m 
Rechtssubjekte i m legalen Sinn. Sie sind 
Teilnehmer an Selbstgesetzgebungspro
zessen, die v o n nun an an das M e d i u m des 
Rechts gebunden sind. Die entstehenden 
legitimen N o r m e n sind auf diese Weise 
natürlich Produkte eines juridischen Dis
kurses. U n d als solche sind sie selbst lega-

11 Jürgen Habermas, Über den internen Zu
sammenhang von Rechtsstaat und Demo
kratie, in: ders., Die Einbeziehung des A n 
deren. Studien zur politischen Theorie, 
1999, S. 298. 

12 Habermas (Fn. 1), S. 138. 
« Vgl. ebd., S. 160. 

ler Natur. Wenn daher G r u n d - b z w . M e n 
schenrechte ebenfalls legitime Produkte 
eines institutionalisierten Prozesses der 
Selbstgesetzgebung sind, muß es sich auch 
bei ihnen von Beginn an u m legale Rechte 
handeln. Sie sind als Produkte eines jur idi 
schen Diskurses ebenfalls legaler Natur. 

N u n gilt natürlich i n der Regel für jedes 
normative Produkt eines juridischen Dis
kurses, daß es sich hierbei u m legales Recht 
handelt . 1 4 Die Frage, die sich daher stellt, 
lautet, ob Menschenrechten notwendigerwei
se Produkte juridischer Diskurse sind. N u r 
wenn das der Fal l ist, handelt es sich bei 
ihnen v o n Anfang an u m legale Rechte. 
Habermas meint nun , Menschenrechte seien 
i n der Tat notwendigerweise Produkte ju 
ridischer Diskurse, da sie nämlich zur glei
chen Zeit auch die Bedingung der Mög
lichkeit solcher Diskurse darstellen. Denn 
stellt man die Frage, Wie es möglich sei, die 
Teilnahme an Gesetzgebungsprozessen i n 
Form politischer Meinungs- u n d Willens
b i ldung z u verrechtlichen, dann muß die 
Antwort lauten: anhand eines zur Verfü
gung stehenden Rechtscodes. N u n ist die 
Institutionalisierung eines Rechtscodes 
aber nur möglich, w e n n es Menschen gibt, 
die bereits den Status v o n Rechtspersonen 
haben. Denn nur so können sie als Träger 
subjektiver Rechte einer freiwill igen Asso
ziation von Rechtsgenossen angehören, i n 
der,sie gegebenenfalls ihre Ansprüche ein
klagen. Das heißt, zur Institutionalisierung 
eines Rechtscodes bedarf es bereits der p r i 
vaten Autonomie v o n Rechtspersonen, es 
bedarf also bereits der G r u n d - bzw. M e n 
schenrechte i n legaler Form. Ohne G r u n d 
rechte, die die private Autonomie der Bür
ger sichern, gäbe es „kein M e d i u m für die 
rechtliche Institutionalisierung jener Be
dingungen, unter denen die Bürger i n ihrer 
Rolle als Staatsbürger von ihrer öffentli-

1 4 Die Redeweise von legalen Rechten sagt 
natürlich noch nichts darüber aus, ob diese 
Rechte oder Gesetze auch verfassungskon
form sind. Es geht hier lediglich um die 
Ausweisung von deren ausschließlich juri
dischem Charakter. 
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chen Autonomie Gebrauch machen könn
ten" . 1 5 1 

Es besteht nach Habermas daher ein inter
ner begrifflicher Zusammenhang zwischen 
Menschenrechten u n d Demokratie derart, 
daß beide gleichermaßen Produkt u n d Be
dingung der Möglichkeit des jeweils ande
ren sind. A u f g r u n d dieses gleichzeitigen 
Verhältnisses gegenseitiger Bedingtheit 
u n d Bedingung der Mögüchkeit, spricht 
Habermas v o n einer „Gleichursprünglich-
keit v o n privater u n d öffentlicher Autono
m i e " . 1 6 

Der Vortei l eines solchen Verständnisses 
v o n Menschenrechten Hegt auf der H a n d : 
Sie s ind v o n n u n an nicht lediglich appella-
tiv einforderbar, sondern man kann ihre 
Erfüllung legal einklagen. Es ist jedoch 
derselbe Vortei l , der gleichzeitig den Nach
teil dieses Menschenrechtsbegriffs i m p l i 
ziert: Denn die Geltung der Menschenrech
te ist hiernach an eine bestimmte Rechts
gemeinschaft gebunden. U n d nicht nur 
das: Menschenrechte gelten nach der Ha-
bermasschen Argumentation auch nur i n 
nerhalb einer bestimmten Staatsform, näm
lich der demokratischen. „Da Habermas 
Menschenrechte als legale Grundrechte 
versteht, speist sich ihre Legitimität aus der 
Legitimität des Rechtssetzungsprozesses 
einer konkreten demokratischen Rechts
gemeinschaft." 1 7 Es gibt jedoch ver
gleichsweise wenig Demokratien auf der 
Welt. 

Habermas' Menschenrechtskonzeption kann 
aus diesem G r u n d - i m Gegensatz zur mo
ralischen v o n Tugendhat - dem formalen 
Verständnis dieser Rechte nicht gerecht 
werden. Hiernach kommen Menschenrech
te den Menschen nämlich aufgrund ihres 
Menschseins z u u n d sind aus diesem 
G r u n d universell gültig. H i n z u kommt, 
„daß sie für alle i n gleicher Weise gelten 
u n d insofern egalitär s ind u n d daß sie kei
n e m Menschen abgesprochen werden kön-

15 Habermas (Fn. 11), S. 301. 
« Habermas (Fn. 1), S. 135. 
17 Georg Lohmann, Menschenrechte zwischen 

Moral und Recht, in: Gosepath/Lohmann 
(Fn. 3), S. 71t 

nen u n d insofern kategorisch s i n d " . 1 8 Aber 
obwohl die moralische Konzeption v o n 
Menschenrechten diesem formalen Ver
ständnis gerecht z u werden vermag, hat sie 
dennoch einen entscheidenden Nachteil : 
Menschenrechte, verstanden als moralische 
Rechte, haben wie alle moralischen Rechte 
lediglich appellativen Charakter. U n d das 
gleiche gilt für eine moralische Verpfl ich
tung zur Positivierung dieser Rechte. Ihre 
Umsetzung kann als moralische Verpfl ich
tung nur appeuativ eingefordert werden. 
Beide Konzeptionen also, die moralische 
Tugendhats u n d die legale v o n Habermas, 

•, haben Schwächen, die die Stärken der an
deren jeweils reziprok z u kompensieren 
versuchen. 

Habermas meint n u n aber trotzdem, an ei
nem legalen Verständnis v o n Menschen
rechten festhalten z u können. Er versucht, 
der Forderung nach universeller Gültigkeit 
v o n Menschenrechten nachzukommen, 
indem er diese nach Struktur u n d Gehalt 
unterscheidet. Während es sich ihrer Struk
tur nach bei Menschenrechten u m einklag
bare subjektive, legale Rechte handelt, 
müssen sie ihrem Gehalt nach ausschließ
lich moralisch begründet werden - i m U n 
terschied z u anderen legalen Normen, die 
gegebenenfalls auch mit Praktikabilitäts-
erwägungen u n d ethisch-poHtischen A r 
gumenten legitimiert werden. Menschen
rechte dagegen regeln „Materien v o n sol
cher Allgemeinheit, daß moralische A r g u 
mente zu ihrer Begründung hinreichen".19 Ihr 
Geltungssinn geht über denjenigen legaler 
Rechte h i n a u s , ^ daß ihnen auf diese Wei 
se gleichsam eine überpositive Geltung z u 
kommt. Menschenrechte tragen daher nach 
Meinung von Habermas „ein Janusgesicht, 
das gleichzeitig dem Recht u n d der M o r a l 
zugewandt ist. (...) Sie beziehen sich zoie 
moralische Normen auf alles, »was M e n 
schenantlitz trägt«, aber als juristische 
Normen schützen sie einzelne Personen 
nur insoweit, wie sie einer bestimmten 

is Ebd., S. 63. 
1 9 Jürgen Habermas, Kants Idee des ewigen 

Friedens - aus dem historischen Abstand 
von 200 Jahren, in: ders. (Fn. 11), S. 223. 
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Rechtsgemeinschaft angehören". 2 0 U n d aus 
diesem G r u n d ist es v o n äußerster Wich
tigkeit, Menschenrechte auch auf interna
tionaler Ebene z u institutionalisieren. 

Diese Habermassche Aufspaltung der M e n 
schenrechte i n Struktur u n d Gehalt klingt 
n u n i n der Tat vielversprechend. Jedoch 
fragt sich, ob Habermas hiermit nicht eigent
l i ch das Terrain der Vertreter einer morali
schen Konzeption v o n Menschenrechten 
betreten b z w . ob Habermas dieses Gebiet 
überhaupt je verlassen hat. 

IV. Das Verhältnis v o n Recht u n d M o r a l 

U m es noch einmal z u wiederholen: Ha
bermas' Ausgangspunkt ist ein sparsames 
Diskursprinzip, nach dem genau diejeni
gen (Handlungs-)Normen gültig sind, de
nen alle möglicherweise Betroffenen als 
Teilnehmer an rationalen Diskursen z u 
stimmen können. Habermas hält dieses 
Prinzip für neutral gegenüber Recht u n d 
M o r a l . Er ist der Ansicht, er beschreibe mit 
i h m die Mindestbedingungen, die erfüllt 
sein müssen, wenn ein gegebener Diskurs 
rational sein soll. Das heißt, Habermas w i l l 
erklären, unter welchen Umständen es sich 
bei bestimmtem sozialem Verhalten u m 
eine Argumentation handelt. U n d erst, 
wenn man sich an diese Bedingungen hält, 
sich also rational verhält, ist man i n der 
Lage, sowohl legitime moralische als auch 
legitime legale N o r m e n hervorzubringen. 
Letztere genau dann, w e n n das Verfahren 
rationaler Diskurse i m Prinzip der Volks
souveränität institutionalisiert ist. Habermas 
unternimmt also den Versuch, Recht u n d 
M o r a l durch eine Bestimmung argumenta
tiver u n d damit vernünftiger Interaktion 
z u begründen. 

Aber auch w e n n Habermas sein Diskurs
prinzip für sparsam u n d gegenüber Recht 
u n d M o r a l neutral hält, so scheint es das 
nicht z u sein. Jedenfalls nicht gegenüber 
Mora l . Denn dieses Prinzip ist offenbar, 

20 Jürgen Habermas, Zur Legitimation durch 
Menschenrechte, in: ders., Die postnationa
le Konstellation. Politische Essays, 1998, S. 
177. 

wie auch Tugendhat meint, nichts anderes 
als eine Reformulierung des moralischen 
Orientierungspunktes, auf den h i n Betrof
fene einer gegebenen N o r m feststellen 
können, ob diese legitim ist. Daß jede Per
son gleich v ie l gilt u n d aus diesem G r u n d 
ein Subjekt gleicher Rechte ist, ist nämlich 
ein moralisches Gebot. „Die universelle 
u n d gleiche A n w e n d u n g moralischer 
N o r m e n ist selbst ein moralischer Inhalt ." 2 1 

Habermas bietet daher mit seiner Definition 
von Diskursen keine Begründung v o n M o 
ral an, sondern vielmehr einen Zirkel . 
Denn wenn diese Definition darauf hinaus
läuft, daß wir nur solche Diskurse echte 
Diskurse nennen, die unter egalitären Be
dingungen zwischen gleichgestellten Per
sonen stattfinden, dann setzt sie moralische 
Regeln einfach voraus. Unter diesen U m 
ständen ist es jedoch „trivial, daß dasjenige 
Moralpr inzip , das i n dem so institutionali
sierten Diskurs herauskommt, seinerseits 
egalitär usw. sein w i r d " . 2 2 

Habermas beschreibt also nicht einfach die 
Natur v o n Argumentationen. Diese können 
eher sehr unterschiedliche Formen anneh
men. Was Habermas angibt, sind vielmehr 
die Bedingungen, unter denen Argumenta
tionen legitim sein können. Das heißt, er 
stellt mit seinem Diskursprinzip eine For
derung für legitime Argumentationspro
zesse auf - u n d diese Forderung ist genuin 
moralischer Natur. Es ist eine Orientierung 
an Moral , u m die es hier offensichtlich 
geht, nicht eine an Vernunft. Die unterstell
te Gleichstellung aller a m Diskurs Beteilig
ten ergibt sich nicht aus Gründen der Ver
nunft, sondern aus Geboten der M o r a l . 

Wenn das aber stimmt, dann scheint ab 
diesem Moment nicht mehr von einem 
Ergänzungsverhältnis v o n Recht u n d M o 
ral gesprochen werden z u können. V i e l 
mehr sieht es so aus, als handelte es sich 
auch bei der Habermasschen Konzeption u m 
die Aufstellung einer Normenhierarchie, 
wobei eben M o r a l dem Recht systematisch 

21 Ernst Tugendhat, Zum Begriff und zur Be
gründung von Moral, in: ders., Philosophi
sche Aufsätze, 1992, S. 330. 

22 Tugendhat (Fn. 2), S. 165. 
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vorgeordnet ist. Die Entwicklung aus dem 
Diskursprinzip macht aus Volkssouveräni
tät i n institutionalisierter Form eine K o m 
pensation der Moral . 

Eine solche Schlußfolgerung wäre jedoch 
voreilig. Denn sie übersieht, daß Habermas 
v o n einem Ergänzungsverhältnis zwischen 
Recht u n d M o r a l deshalb spricht, w e i l posi
tive Menschenrechte als eine Ermögli-
chungsbedingung v o n Volkssouveränität 
fungieren. Niemand kann i n Ausübung 
seiner staatsbürgerlichen Autonomie Ge
setzen zustimmen, die gegen seine Privat
autonomie verstoßen. Ohne private Auto
nomie gäbe es nämlich gar keine Möglich
keit, seine staatsbürgerliche Autonomie 
ausüben z u können. Es gäbe einfach keine 
staatsbürgerliche Autonomie. Die Souve
ränität eines Volkes w i r d darum auch ein
fach - wie es liberale Auffassungen nahe 
legen - durch moralisch begründete M e n 
schenrechte eingeschränkt. Menschenrech
te haben nicht nur eine Schutzfunktion vor 
der Ausübung v o n Staatsgewalt inne, son
dern sie sind gleichzeitig Bedingung der 
Möglichkeit eben dieser Staatsgewalt. Aber 
umgekehrt gilt eben auch, daß Menschen
rechte unmöglich wären, gäbe es nicht mit 
Volkssouveränität den Modus einer legiti
men Selbstgesetzgebung. 

i 

A u s diesem G r u n d ist es irrelevant, ob das 
Häbermassche sparsame Diskursprinzip 
einen moralischen Gehalt hat. Denn für die 
Erklärung dessen, wie sowohl Volkssouve
ränität als auch Menschenrechte möglich 
sein können, spielt dieser Gehalt keine Rol
le. Sobald man nämlich mit der Erklärung 
eines Elementes beginnt, muß man das 
andere als bereits gegeben voraussetzen. 
Hat man auf diese Weise aber einmal das 
Gebiet der Legalität betreten, führt aus 
diesem für die Erklärung sowohl v o n M e n 
schenrechten als auch v o n Volkssouveräni
tät kein Weg mehr hinaus. 

Habermas muß daher auch gar nicht darauf 
insistieren, daß sein sparsames Diskurs
prinzip gegenüber M o r a l neutral ist. Das 
wäre z u m einen nicht korrekt u n d z u m 
anderen aber auch unnötig. Denn die A u s 
übung eines legitimen Modus der Selbstge

setzgebung w i r d gar nicht v o n diesem be
stimmt, sondern bereits v o m allgemeinen 
u n d abstrakten Charakter der Menschen
rechte selbst festgelegt. Sie liegen nämlich 
ihrem Begriff nach, i m gleichmäßigen Inter
esse aller. Es ist aus diesem G r u n d sogar 
irreführend, wenn Habermas v o n einer 
Transformierung, ja selbst v o n einer Institu
tionalisierung des sparsamen Diskursprin
zips i n die legale Form der Selbstgesetzge
bung spricht. Denn solche Formulierungen 
legen nahe, daß w i r es mit einem 
zweischrittigen Verfahren z u tun haben, 
wobei eben der zweite Schritt dar in be
steht, moralische Normen mit einem mora
lischen Gehalt i n legale N o r m e n mit einem 
ebensolchen Gehalt z u transformieren. So
bald w i r uns i m M e d i u m des Rechts befin
den, haben w i r keinen Zugriff mehr auf 
etwas außerhalb dieses Mediums. Al les , 
u n d zwar selbst die Ermöglichungsbedin-
gung v o n Recht, hat dann eine legale Form. 

W i r können daher durchaus v o n M e n 
schenrechten als moralischen Rechten 
sprechen - u n d zwar immer dann, wenn 
w i r uns i m M e d i u m der M o r a l befinden. 
Im M e d i u m des Rechts steht uns ein sol
ches Verständnis v o n Menschenrechten 
jedoch nicht zur Verfügung. Der innere 
Zusammenhang von öffentlicher u n d p r i 
vater Autonomie gestattet keinen Zugriff 
auf ein anderes als das legale M e d i u m . A u s 
diesem G r u n d haben die legalen M e n 
schenrechte mit solchen moralischer A r t 
begrifflich nichts z u tun. Dies ist die eigent
liche Konsequenz der Habermasschen K o n 
zeption. Recht u n d M o r a l bi lden z w e i ver
schiedene Ebenen, die nicht aufeinander 
zurückführbar sind. Es ist daher kontra
produktiv, wenn Habermas ein Ergän
zungsverhältnis zwischen Recht u n d M o r a l 
durch die vermeintÜch moralischen Gehal
te v o n legalen Menschenrechten plausibel 
machen möchte. A u f diese Weise legt er 
nämlich ein hierarchisches Verständnis des 
Verhältnisses v o n Recht u n d M o r a l nahe. 
Außerdem fragt sich, was es überhaupt 
heißen kann, daß ein legales Recht einen 
moralischen Gehalt habe, w e n n jeder W e g 
aus dem M e d i u m des Rechts versperrt ist. 
Habermas muß sich darum entscheiden: 
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Entweder Menschenrechte sind legale Rech
te, w e i l sich sowohl ihre Form als auch ihr 
Gehalt aus der spezifischen Allgemeinheit 
u n d Abstraktheit ihres Charakters innerhalb 
des legalen M o d u s der Selbstgesetzgebung 
ergibt; oder aber Menschenrechte haben 
einen moralischen Gehalt. Dann sind sie 
auch moralische Rechte. Beide Konzeptio
nen stehen nebeneinander wie die Diskur
se, an die sie jeweils gebunden sind. U n d 
wie es sowohl rechtliche als auch morali
sche Diskurse gibt, so gibt es auch sowohl 
rechtliche als auch moralische Konzeptio
nen v o n Menschenrechten. M i t einer Ha-
bermasschen Herangehensweise ist es je
doch unmöglich, daß sich die jeweiligen 
Konzeptionen begrifflich überschneiden. 

V . Die moralische Ergänzung v o n Recht 

Angenommen nun, bei Menschenrechten 
handelt es sich auch u m legale Rechte, dann 
folgt daraus, daß ihre Gültigkeit u n d E i n 
klagbarkeit an eine konkrete Rechtsge
meinschaft gebunden ist. Die Frage, die 
sich d a r u m z u m Abschluß stellt, lautet, wie 
eine InstitutionaHsierung v o n Menschen
rechten auf internationaler Ebene ohne eine 
Moralisierung v o n Recht u n d Politik ge
währleistet werden kann. Habermas' Ant 
wort auf diese Frage ist seiner Konzeption 
des Rechts eingeschrieben. Die Notwen
digkeit einer RechtsverbindÜchkeit der 
Menschenrechte auch auf internationaler 
Ebene folgt nämlich aus der Idee des 
Rechtsstaates selbst. Denn diese „fordert, 
daß die Gewaltsubstanz des Staates nach 
außen wie nach innen durch legitimes 
Recht kanalisiert w i r d " . 2 3 Das heißt, aus 
rechtsstaatlicher Perspektive ergibt sich, 
daß die Idee der äußeren Souveränität v o n 
Einzelstaaten einer Einschränkung bedarf. 
Denn jeder Staat, der sich mit seiner eige
nen Verfassung auf die Geltung v o n 
Grundrechten verpflichtet, kann dahinter 
nicht zurücktreten - auch nicht auf interna
tionaler Ebene. Andernfalls verletzt er gel
tendes Recht. 

» Habermas (Fn. 19), S. 233. 

N u n gibt es jedoch verhältnismäßig wenig 
Demokratien auf dieser Welt. Es fragt sich 
daher, ob diese überhaupt gut beraten sind, 
sich legal z u verhalten u n d Menschenrech
te z u achten, während die Mehrheit aller 
Staaten von einer solchen Aufgabe absehen 
darf - u n d zwar auf ebenfalls legale Weise. 
Eine derartige Forderung an demokratische 
Staaten kann durchaus als Zumutung be
griffen werden. 

N u n gibt es aber auf internationaler Ebene 
mit der Charta der Vereinten Nationen, 
dem Sozialpakt (CESCR) u n d d e m Bürger
rechtspakt (CCPR) bereits Rechtskataloge, 
z u deren Einhaltung sich alle Staaten, die 
diese Pakte ratifiziert haben, verpflichten -
mit der Folge, auch innerstaatlich, gegen
über den Bürgern, daran gebunden z u sein. 
Andernfalls verletzen nämlich auch sie 
geltendes Recht. Das heißt, auch die innere 
Souveränität der Staaten kommt mit jener 
verfassungsanalogen Einrichtung der U N -
Charta z u einer Einschränkung. 

Das bedeutet, w i r verfügen bereits über 
eine Rechtsgemeinschaft, innerhalb derer 
sich sowohl Demokratien also auch alle 
anderen Vertragsstaaten zur Einhaltung 
der jeweiligen legalen Menschenrechte 
verpflichten. A u s diesem G r u n d ist eine 
Moralisierung v o n Recht u n d Polit ik be
züglich der Menschenrechte gar nicht nö
tig. Die Einhaltung der Menschenrechte 
sowohl auf nationaler wie auf internationa
ler Ebene kann mit einem Verweis auf gel
tende Rechtskataloge eingefordert werden. 

N u n legt, wie w i r i m vorigen Abschnitt 
gesehen haben, ein legales Verständnis v o n 
Menschenrechten eine begriffliche Unab
hängigkeit von M o r a l nahe. Dennoch ist es 
unmöglich, daß Menschenrechte auch nach 
dieser Konzeption gänzlich unabhängig 
von M o r a l faktisch gelten können. Recht ist 
nämlich nicht selbstgenügsam. K e i n 
Rechtsstaat kann funktionieren, wenn er 
nicht auf Seiten seiner Bürger auf die Be
reitschaft stößt, sich gegenseitig als Rechts
subjekte anzuerkennen. Recht bedarf damit 
i n der Tat der Ergänzung durch Mora l . 
Denn selbst wenn sich empirisch eine z i v i 
lisierende W i r k u n g v o n einmal institutio-
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nalisierten Grundrechten ausmachen läßt, 
ist sie nicht z u erreichen, wenn eine Gesell
schaft sich nicht i m großen u n d ganzen 
dazu entschlossen hat, eine moralische 
Gemeinschaft z u bilden, die sich eben da
durch auszeichnet, daß jeder als Subjekt 
gleicher Rechte anerkannt w i r d . U n d dies 
gilt auch für ein Habermassches Verständnis 
v o n (Menschen-) Rechten. 

Recht u n d M o r a l mögen daher i n bezug 
auf Rechte begrifflich disparate Sphären 

bilden. Die Sicherheit einer Rechtsgemein
schaft ist auf Dauer jedoch nicht unabhän
gig v o n einer Verankerung moralischer 
Grundsätze i m Persönlichkeitssystem der 
Mitglieder dieser Gemeinschaft möglich. 
Unabhängig also davon, für welche K o n 
zeption von Menschenrechten man sich 
entscheiden mag, u m den moralischen A p 
pell , sie z u achten u n d z u schützen, kommt 
man i n keinem Fall herum. 

Anzeige 

Georg Lohmann, Stefan Gosepath, Arnd Pollmann, 
Claudia Mahler/Norman Weiß, 
Die Menschenrechte: unteilbar und gleichgewichtig? 
Studien zu* G r u n d - und Menschenrechten, Heft 11 
Universitätsverlag Potsdam, 2005 
ISBN:3-937786-33-3, ISSN: 1435-9154 
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Bericht über die Arbeit des Menschenrechtsausschusses der  

Vereinten Nationen im Jahre 2004 - Teil II 

Sebastian Schulz 

 

 

Mit diesem Beitrag, der die Entscheidun-
gen über Mitteilungen von Einzelpersonen 
behandelt, wird der Bericht über die Arbeit 
des Menschenrechtsausschusses der Ver-
einten Nationen im Jahre 2004 fortgesetzt.1 

Die Prüfung von Mitteilungen – im folgen-
den als Individualbeschwerden bezeichnet 
– ist neben dem Staatenberichtsverfahren 
die zweite wichtige Säule, um die Einhal-
tung der Verpflichtungen der Vertragsstaa-
ten aus dem Internationalen Pakt über bür-
gerliche und politische Rechte2 zu überwa-
chen.3 Das Individualbeschwerdeverfahren 
ist in einem dem Pakt beigefügten Fakulta-
tivprotokoll4 verankert, eine  Beschwerde 
mithin nur gegen diejenigen Vertragsstaa-
ten möglich, die sich freiwillig dem Proto-
koll und damit dem Beschwerdeverfahren 
unterworfen haben.5  

Aufgrund des Fakultativprotokolls besitzt 
der Ausschuß die Zuständigkeit, Individu-
albeschwerden einzelner Personen entge-
genzunehmen und zu prüfen, ob das ge-
rügte Verhalten eine Verletzung der im 

                                                      

1  Teil I (Staatenberichtsverfahren) ist enthalten in: 
MRM 1/2005, S. 5-24.  

2  Vom 16. Dezember 1966, BGBl. 1973 II, S. 1534, 
folgend kurz Pakt. Alle nicht anders bezeichne-
ten Artikel sind solche dieses Pakts. 

3  Einführend zu den Aufgaben des Menschen-
rechtsausschusses, siehe die eingängige Darstel-
lung in Klaus Hüfner/Wolfgang Reuther/Norman 
Weiß, Menschenrechtsverletzungen: Was kann 
ich dagegen tun?, 2. Aufl. 2004, S. 63-66, m.w.N. 

4  Vom 16. Dezember 1966, BGBl. 1992 II, S. 1246, 
im folgenden als FP bezeichnet. Instruktiv zum 
Individualbeschwerdeverfahren nach dem FP 
Bernhard Schäfer, Die Individualbeschwerde 
nach dem Fakultativprotokoll zum Zivilpakt. 
Ein Handbuch für die Praxis, 2004, S. 30ff. 

5  Siehe Art. 1 FP; das Fakultativprotokoll findet 
auf 105 Vertragsstaaten von insgesamt 154 Ver-
tragsstaaten des Paktes Anwendung (Stand: 29. 
Juni 2005). 

Pakt gewährleisteten Rechte durch einen 
Vertragsstaat darstellt.  

Seit Inkrafttreten des Fakultativprotokolls 
und der Aufnahme seiner Tätigkeit im Jah-
re 1977 hat der Ausschuß bis zum Ende 
seiner 81. Tagung 476 Begründetheitsent-
scheidungen gefällt.6 Im Jahre 2004 fällte 
der Ausschuß insgesamt 65 Entscheidun-
gen7 im Individualbeschwerdeverfahren. 
Während der 80. Session befaßte er sich mit 
22, während der 81. mit 28 und während 
der 82. mit 15 Beschwerden. Die meisten 
Beschwerden richteten sich gegen die Ver-
tragsstaaten Spanien (8), Österreich (7) und 
Australien (6).   

Die vier gegen die Bundesrepublik 
Deutschland anhängigen und im Jahr 2004 
entschiedenen Individualbeschwerden wa-
ren allesamt unzulässig.8 

                                                      

6  Die Statistik des Menschenrechtsausschusses 
liest sich wie folgt: Bis zum 8. April 2005 wur-
den insgesamt 1369 Beschwerden registriert. 
Der Ausschuß hat in 489 Fällen Begründetheits-
entscheidungen gefällt, in denen er 380 Mal eine 
Verletzung des Paktes und in 110 Fällen keine 
Verletzung des Paktes feststellte. 387 Be-
schwerden waren nicht zulässig und 187 wur-
den gestrichen. Von 305 anhängigen Individu-
albeschwerden wurden bereits sieben für zuläs-
sig erklärt und sind noch auf die Begründetheit 
zu untersuchen, 298 Beschwerden wurden noch 
keiner inhaltlichen Prüfung unterzogen. Stand 
der Daten: 8. April 2005. Weitere und aktuelle 
statistische Informationen verfügbar unter: 
www.ohchr.org/english/bodies/hrc/stat2.htm. 

7  In 23 von 65 Fällen ließen sich die Beschwerde-
führer nicht von einem Rechtsbeistand vertre-
ten. 

8  Bisher wurden gegen die Bundesrepublik 
Deutschland 13 Individualbeschwerden einge-
legt. Zehn davon waren bereits unzulässig, eine 
war unbegründet, eine wurde für erledigt er-
klärt und über eine Beschwerde ist bislang noch 
nicht entschieden worden. Vgl. die Dokumenta-
tion in diesem Heft auf S. 181ff. 
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Der Ausschuß nimmt bei jeder eingereich-
ten Mitteilung gesondert zu Fragen der 
Zulässigkeit und Anwendbarkeit des Pakts 
Stellung, wenngleich eine abgesonderte 
Entscheidung nur im Ausnahmefall erfol-
gen soll.9 Diese Zulässigkeitsentscheidun-
gen werden als Decisions (Entscheidungen) 
bezeichnet, wobei auf zulässige Beschwer-
den, die vorab auf ihre Zulässigkeit hin 
geprüft wurden, i.d.R. keine gesonderte 
Decision ergeht, sondern diese zusammen 
mit der Begründetheitsentscheidung publi-
ziert wird.10   

Wird eine Beschwerde als unzulässig ab-
gewiesen, so ist die Prüfung durch den 
Ausschuß endgültig abgeschlossen.11  

Eine zulässige Beschwerde wird im Fall der 
getrennten Entscheidung in einer der fol-
genden Sitzungen auf die Begründetheit 
geprüft. Die Entscheidungen über die Be-
gründetheit ergehen als Views (Auffassun-
gen).12 

Die die Prüfung einer Individualbeschwer-
de abschließende Entscheidung verfaßt der 
Ausschuß in ähnlicher Form wie ein Ge-
richtsurteil, also mit Rubrum, Tatbestand, 
Verfahrensgeschichte und Entscheidungs-
gründen. Die Auffassungen und Entschei-

                                                      

9  Vgl. Schäfer (Fn. 4), S. 44. 

10  Siehe die Fälle Dugin ./. Rußland, Nr. 815/1998, 
Auffassungen vom 5. Juli 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/81/D/815/1998, Smirnova ./. Rußland, 
Nr. 712/1996, Auffassungen vom 5. Juli 2004, 
UN-Dok. CCPR/C/81/D/712/1996 und Kan-
kanamge ./. Sri Lanka, Nr. 909/2000, Auffassun-
gen vom 27. Juli 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/81/D/909/2000. In der Entscheidung 
Aponte ./. Kolumbien, Nr. 697/1996, UN-Dok. 
CCPR/C/81/D/697/1996, hatte der Ausschuß 
im Jahre 1998 vorab über die Zulässigkeit der 
Beschwerde (positiv) entschieden, diese dann 
aber als unbegründet abgewiesen, weil der Be-
schwerdeführer (Bf.) zum Zeitpunkt der Be-
gründetheitsprüfung  nicht mehr beschwert sei. 
Die Beschwerde sei daher unzulässig, weil der 
Bf. keine weiteren Gründe dargelegt habe, die 
eine Paktverletzung indizieren. 

11  Beachte jedoch für die Fälle des Art. 5 Abs. 2 FP 
die Wiederaufnahmemöglichkeit nach Art. 98 
Abs. 2 (Art. 92 Abs. 2 a.F.) der Verfahrensord-
nung des Menschenrechtsausschusses (VerfO), 
UN-Dok. CCPR/C/3/Rev.7 (2004). 

12  Gemäß Art. 5 Abs. 4 des FP. 

dungen werden im Jahresbericht des Aus-
schusses veröffentlicht.13 

Zwar sind die Entscheidungen des Aus-
schusses über Individualbeschwerden 
rechtlich nicht bindend, sie sind dennoch 
weder rechtlich bedeutungslos noch tat-
sächlich wirkungslos.14 Die Autorität des 
Ausschusses und die Sorge um das Anse-
hen in der Staatengemeinschaft veranlas-
sen die beklagten Staaten, sich in vielen 
Fällen einer Entscheidung zu unterwerfen. 
Allerdings ist in diesem Zusammenhang 
darauf hinzuweisen, daß grundsätzliche 
Änderungen hin zu paktkonformen Zu-
ständen vielfach nur zögerlich in Angriff 
genommen werden und Vertragsstaaten 
vereinzelt das FP aufgekündigt haben.15 

Überdies sind die Entscheidungen des 
Ausschusses neben den von ihm verab-
schiedeten General Comments16 wichtige 
Quellen für die Auslegung und Anwen-
dung des Pakts. Einzelpersonen schließlich 
können daraus Schlüsse auf die Erfolgsaus-
sichten von Beschwerden ziehen, zumal die 
Fülle ähnlich gelagerter Fälle dem Aus-
schuß immer wieder die Möglichkeit bietet, 
auf seine Rechtsprechung hinzuweisen und 
diese zu bestätigen. 

Im folgenden sollen ausgewählte Entschei-
dungen, die neue Entwicklungen in der 
Rechtssprechung des Ausschusses aufwei-
sen oder diese fortführen, in Auszügen 
wiedergegeben werden. 

 

                                                      

13  Sie werden zunächst auch als Einzeldokumente 
veröffentlicht und sind auf der Homepage des 
UN-Hochkommissariats für Menschenrechte im 
Internet abrufbar unter: www.unhchr.ch/tbs/ 
doc.nsf (zuletzt besucht am 5. Juli 2005). 

14  Hierzu Schäfer (Fn. 4), S. 19ff., m.w.N.  

15  So Jamaika mit Wirkung zum 23. Januar 1998 
oder Trinidad und Tobago mit Wirkung zum 
27. Juni 2002, vgl. Claudia Mahler, Bericht über 
die Arbeit des Menschenrechtsausschusses im 
Jahre 2002 – Teil II, in: MRM 2003, S. 84.  

16  Zusammengestellt in: UN-Dok. HRI/GEN/1/ 
Rev.7, S. 124ff.; dt. Übersetzung in: Deutsches In-
stitut für Menschenrechte (Hrsg.), Die »General 
Comments« zu den VN-Menschenrechtsverträ-
gen: Deutsche Übersetzung und Kurzeinfüh-
rungen, 2005, S. 32 ff. 
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 I. Zulässigkeitsprüfung von Individual-
beschwerden  

Der Ausschuß erklärte insgesamt 30 Indi-
vidualbeschwerden und damit knapp die 
Hälfte für unzulässig.17  

Im allgemeinen ist festzuhalten, daß die 
weit überwiegende Anzahl der unzulässi-
gen Beschwerden an dem Mangel leiden, 
daß sie schon im Hinblick auf die Zulässig-
keit nicht hinreichend substantiiert oder 
glaubhaft18 gemacht sind oder erst gar kei-
nen Sachverhalt vortragen, der eine Pakt-
verletzung impliziert19.  

Mehrere Beschwerden wurden für unzu-
lässig erklärt, weil die Beschwerdeführer 
oder Beschwerdeführerinnen (Bf.) den in-
nerstaatlichen Rechtsweg (vorwerfbar20) 
nicht ausgeschöpft hatten.21 In einer Be-
schwerde22 hatten die Bf. behauptet, daß 
sie den innerstaatlichen Rechtsweg nur 

                                                      

17  Damit liegt hier das Verhältnis von unzulässi-
gen und zulässigen Beschwerden im sonst übli-
chen Rahmen, vgl. Manfred Nowak, U.N. Cove-
nant on Civil and Political Rights: CCPR Com-
mentary, 2. Aufl. 2005, Art. 3 First OP Rn. 12 (1. 
Aufl., Rn. 9). 

18  Nahezu jede als unzulässig zurückgewiesene 
Beschwerde leidet insgesamt oder jedenfalls 
zum Teil an diesem Mangel. Auch bei den Be-
schwerden, bei denen der Ausschuß in die Be-
gründetheitsprüfung eingetreten ist, sind – trotz 
fachkundiger Vertretung der Bf. – Teile der Be-
schwerden unzulässig, weil unsubstantiiert. 

19  Bspw. Díaz ./. Spanien, Nr. 988/2001, Entschei-
dung vom 3. November 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/82/D/988/2001, deutlich unschlüs-
sig: Wilson ./. Australien, Nr. 1239/2004, Ent-
scheidung vom 1. April 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/80/D/1239/2004. 

20  Vgl. Celal ./. Griechenland, Nr. 1235/2003, Ent-
scheidung vom 2. November 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/82/D/1235/2003. 

21  Bspw. S. ./. Griechenland, Nr. 870/1999, Ent-
scheidung vom 27. Juli 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/81/D/870/1999, Benali ./. Niederlande, 
Nr. 1272/ 2004, Entscheidung vom 23. Juli 2004, 
UN-Dok. CCPR/C/81/D/1272/2004 oder Ro-
mans ./. Kanada, Nr. 1040/2001, Entscheidung 
vom 9. Juli 2004, UN-Dok. CCPR/C/81/D/ 
1040/2001. 

22  Paladjian u.a. ./. Ungarn, Nr. 1106/2002, Ent-
scheidung vom 31. März 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/ 80/D/1106/2002. 

deshalb nicht ganz ausschöpfen konnten, 
weil die insoweit aufzuwendenden Pro-
zeßkosten in Höhe von $ 240.000,- untrag-
bar seien. Dem Ausschuß genügte demge-
genüber die bloße Behauptung ohne weite-
re Substantiierung nicht, um sich dem 
Sachverhalt inhaltlich zu nähern, und wies 
die Beschwerde als unzulässig gemäß Art. 
5 Abs. 2 lit. b FP ab. Damit bestätigt der 
Ausschuß seine Rechtsprechung, wonach 
die Bf. den innerstaatlichen Rechtsweg so-
lange auszuschöpfen haben, wie die Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme von effekti-
vem Rechtsschutz de facto besteht.23 In eini-
gen Unzulässigkeitsentscheidungen be-
schäftigte sich der Ausschuß zudem mit 
der Frage, unter welchen Voraussetzungen 
„dieselbe Sache“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 
lit. a FP in einem anderen internationalen 
Untersuchungs- oder Streitregelungsver-
fahren „geprüft“ wurde.24 Überdies stellte 
der Ausschuß wiederholt klar, daß für je-
den in das Beschwerdeverfahren einge-
führten Streitgegenstand alle nationalen 
Rechtsbehelfe in Anspruch genommen 
werden müssen, andernfalls sei die Be-
schwerde insoweit unzulässig. 

In einer weiteren tatsächlich interessanten 
Entscheidung im Fall Arenz u.a. ./. Bundes-
republik Deutschland25 mußte sich der Aus-
schuß mit den rechtlich widerstreitenden 
Auffassungen der Parteien des Beschwer-
deverfahrens auseinandersetzen, die er 
argumentativ präzise zu einem rechtlich 
eindeutigen Ergebnis führte. Die Be-
schwerdeführer waren aufgrund eines Be-
schlusses des Bundesparteitags der CDU 

                                                      

23  Siehe auch Riedl-Riedenstein u.a. ./. Bundesrepu-
blik Deutschland, Nr. 1188/2003, Entscheidung 
vom 2. November 2004, UN-Dok. CCPR/C/82/ 
D/1188/2003. 

24  So z.B. Mahabir ./. Österreich, Nr. 944/2000, 
Entscheidung vom 26. Oktober 2004, UN-Dok.  
CCPR/C/82/D/944/2000, Petersen ./. Bundesre-
publik Deutschland, Nr. 1115/2002, Entscheidung 
vom 1. April 2004, UN-Dok. CCPR/C/ 
80/D/1115/2002 oder auch Wallmann u.a. ./. Ös-
terreich, Nr. 1002/2001, Auffassungen vom 1. 
April 2004, UN-Dok.  
CCPR/C/80/D/1002/2001. 

25  Entscheidung vom 24. März 2004, Nr. 1138/2002, 
UN-Dok. CCPR/C/80/D/1138/2002. 
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vom 17. Dezember 1991 in den Jahren 1996 
wegen ihrer Mitgliedschaft in der „Sciento-
logy Church“ aus der CDU ausgeschlossen 
worden. Ihre hiergegen erhobenen Klagen 
wurden von Landgericht (LG) und Ober-
landesgericht (OLG) zurückgewiesen; die 
daraufhin eingelegte Verfassungsbe-
schwerde wurde vom Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) nicht zur Entscheidung 
angenommen26. Nach Auffassung des 
BVerfG hatten LG und OLG die Entschei-
dung der Gremien der CDU zu Recht le-
diglich auf die Prüfung der Gesetzes- und 
Satzungsgemäßheit der Ausschlüsse be-
schränkt. Der Ausschuß hatte im Rahmen 
der sich dagegen richtenden Individualbe-
schwerde zu entscheiden, ob die Be-
schwerde, wie der Vertragsstaat meinte, 
ratione temporis, ratione personae und ratione 
materiae unzulässig ist.27 Wenngleich er in 
seiner Entscheidung die vom Vertragsstaat 
vorgebrachten Argumente verwarf und 
unter Bezugnahme auf seine General 
Comments Nr. 22 und 25 unter anderem 
darauf hinwies, daß ein Vertragsstaat für 
die unterschiedslose Anwendung des Pakts 
gemäß Art. 2 Abs. 1 verantwortlich sei, 
erklärte der Ausschuß die Beschwerde für 
unzulässig. Auch wenn es vorliegend ent-
scheidend um die Frage gehe, ob die Ge-
richte des Vertragsstaats die Regelungsho-
heit der Parteien über die Paktrechte der 
Bf. stellen dürften, so eröffne die Individu-
albeschwerde nach dem Fakultativproto-
koll keine weitere Tatsacheninstanz. Wie 
der Ausschuß in ständiger Rechtsprechung 
bereits entschieden hat, bestehe seine Auf-
gabe nur in der Prüfung, ob die Entschei-
dungen der nationalen Gerichte willkürlich 
seien und den Anspruch der Bf. auf rechtli-
ches Gehör verletzten. Nach zutreffender 
Ansicht des Ausschusses haben die Bf. dies 
jedoch nicht ausreichend dargelegt. 

Unter Bezugnahme auf seine bisherige 
Rechtsprechung hat der Ausschuß im Fall 

                                                      

26  BVerfG, Beschluß vom 28. März 2002 – 2 BvR 
307/01. 

27  Siehe Arenz u.a. ./. Bundesrepublik Deutschland 
(Fn. 25), Nr. 5.1 bis 5.4. 

Minogue ./. Australien28 noch einmal betont, 
daß eine Beschwerde unzulässig ist, wenn 
der gerügten Paktverletzung durch den 
Vertragsstaat vor Beschwerdeeinlegung 
abgeholfen wurde und es damit entweder 
an der Opfereigenschaft des Bf. fehlt oder 
gar keine Rechtsverletzung mehr geltend 
gemacht werden kann. Vorliegend hatte 
der Vertragsstaat die Zustände, die zur 
Verletzung der Rechte des Bf. führten, vor-
ab beseitigt und damit den Bf. klaglos ge-
stellt. Nachdem dieser dennoch Beschwer-
de eingelegt hatte, wurde der vorige Zu-
stand wiederhergestellt und die gerügten 
Paktverletzungen lebten wieder auf. Der 
Ausschuß ist der Ansicht, daß unter diesen 
Umständen auch die Opfereigenschaft 
wieder auflebt und eine Beschwerde inso-
weit nicht unzulässig ist. Diese Entschei-
dung ist auch aus anderen Gründen inter-
essant, weil der Ausschuß die Zulässigkeit 
der Beschwerde im Wesentlichen wegen 
der fehlenden Eröffnung der sachlichen 
Schutzbereiche der als verletzt gerügten 
Paktrechte verneint hat.29 Dabei ist er zum 
Teil bereits in eine summarische Begrün-
detheitsprüfung eingetreten. 

Mit der Entscheidung des Falles Kankanam-
ge ./. Sri Lanka30 hat der Ausschuß einmal 
mehr seine ratio temporis Rechtsprechung 
bestätigt und ausgebaut. Er bekräftigte in 
einer Vorabentscheidung über die Zuläs-
sigkeit der Beschwerde vorliegend, daß er 
nicht daran gehindert sei, über Beschwer-
den zu entscheiden, denen Paktverletzun-
gen zugrundeliegen, die vor Inkrafttreten 
des FP stattgefunden haben, wenn diese 
eine „Fernwirkung“ für den Beschwerde-
führer nach Inkrafttreten des FP entwickel-
ten.31 Im vorliegenden Fall war es so, daß 
zwar der Eingriff durch mehrere Anklage-

                                                      

28  Entscheidung vom 2. November 2004, Nr. 
954/2000, UN-Dok. CCPR/C/82/D/954/2000, 
m.w.N. 

29  Unzulässigkeit ratione materiae, vgl. dazu Schäfer 
(Fn. 4), S. 84f. 

30  Fn. 10. 

31  Sri Lanka hat einen Vorbehalt zum FP derart 
angebracht, daß nur Verletzungen geprüft wer-
den können, die nach Inkrafttreten des FP statt-
gefunden haben. 
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erhebungen vor Inkrafttreten des FP statt-
gefunden hatte,32 die nationalen Gerichte 
sich jedoch mit den Anklagen noch nach 
dessen Wirksamwerden auseinandersetz-
ten. Der Ausschuß war hier der Auffas-
sung, daß der Eingriff so lange andauert, 
wie die Anklagen gegen den Bf. noch 
(Rechts-) Wirkungen zeigten. Außerdem 
befand der Ausschuß, daß der Rechtsweg 
auch dann ausgeschöpft sei, wenn zwar 
weitere nationale Rechtsbehelfe möglich 
seien, diese allerdings lediglich formalen 
Charakter hätten und keinen effektiven 
Rechtsschutz bieten.33 

 

II. Materielle Prüfung der Individualbe-
schwerden 

Der Ausschuß prüfte insgesamt 34 Indivi-
dualbeschwerden auf ihre Begründetheit. 
Eine Auswahl von interessanten Entschei-
dungen soll im Folgenden dargestellt wer-
den.  

Im allgemeinen konnte festgestellt werden, 
daß der Ausschuß die Bf. einer ganzen 
Reihe von Beschwerden auf seine ständige 
Rechtsprechung hinweisen mußte, wonach 
er nicht als Tatsachen- oder Superrevisions-
instanz fungiere und Entscheidungen na-
tionaler Gerichte nur insoweit untersuche, 
ob sie willkürlich seien und ggf. rechtswid-
rig Rechtsschutz verwehrten.34 

 

Recht auf Leben (Art. 6) 

Im Fall des wegen Vergewaltigung seiner 
minderjährigen Stieftochter zum Tode ver-
urteilten Philippinen Rolando,35 hatte sich 
der Ausschuß unter anderem mit der mög-

                                                      

32  Seit 1993 wurde der Bf. strafrechtlich verfolgt, 
das FP trat für Sri Lanka erst am 3. Januar 1998 
in Kraft. 

33  Zur Begründetheitsentscheidung in diesem Fall 
siehe unten, S. 153. 

34  Z.B. Mulai ./. Guyana, Nr. 811/1998, Auffassun-
gen vom 20. Juli 2004, UN-Dok. CCPR/C/81/ 
D/811/1998, oder Arenz u.a. ./. Bundesrepublik 
Deutschland (Fn. 25). 

35  Rolando ./. Philippinen, Nr. 1110/2002, Auffas-
sungen vom 3. November 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/82/D/1110/2002. 

lichen Verletzung von Art. 6 Abs. 1 und 
Abs. 2 auseinander zu setzen.  

Der Bf. machte geltend, daß der Vertrags-
staat seine Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 
2 Satz 1 verletzt habe, die Todesstrafe nur 
für besonders schwere Verbrechen gesetz-
lich vorzusehen. Außerdem sei der Ver-
tragsstaat daran gehindert, die Todesstrafe 
wiedereinzuführen, nachdem er sie einmal 
abgeschafft habe.  Zu problematisieren war 
insofern einerseits die Tatsache, daß das 
philippinische Strafgesetzbuch für das be-
schwerdegegenständliche Verbrechen 
zwingend die Todesstrafe vorsieht. Ande-
rerseits wurde die Todesstrafe, nachdem 
sie zwischen 1987 und 1993 zunächst abge-
schafft worden war, vom Vertragsstaat 
wiedereingeführt. 

Die Ausschußmehrheit nahm sich in der 
Begründetheitsentscheidung nur der ersten 
Frage an und sah in dem gesetzlich vorge-
schriebenen Automatismus ebenso eine 
Paktverletzung, wie in dem weitgefaßten  
Straftatbestand, der nicht als „schwerstes 
Verbrechen“ i.S.d. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 zu 
qualifizieren ist. Die zweite Frage, ob die 
Philippinen durch die Wiedereinführung 
der Todesstrafe ihre Verpflichtungen aus 
dem Pakt verletzt hätten, widmete sich die 
Ausschußmehrheit in diesem Fall nicht, da 
eine Verletzung von Art. 6 bereits vorliege, 
eine weitere Prüfung daher entbehrlich sei. 

In einem abweichenden Votum wiesen die 
Ausschußmitglieder Scheinin, Chanet und 
Lallah jedoch zutreffend darauf hin, daß 
“… the time has come to address the question of 
the compatibility with article 6 of the reintro-
duction of capital punishment in a country that 
once abolished it.”36 Der Ausschuß habe mit 
seinen Entscheidungen in den Fällen Carpo 
u.a. ./. Philippinen37 und zuletzt Judge ./. 
Kanada38 die Tür zu dieser, jetzt anstehen-
                                                      

36  Den Auffassungen (Fn. 35) beigefügt. 

37  Auffassungen vom 28. März 2003, Nr. 
1077/2002, UN-Dok. CCPR/C/77/D/1077/ 
2002. 

38  Auffassungen vom 5. August 2003, Nr. 
829/1998, UN-Dok. CCPR/C/78/D/829/1998. 
Vgl. dazu Sebastian Schulz, Bericht über die Ar-
beit des Menschenrechtsausschusses der verein-
ten Nationen im Jahre 2003 – Teil II, in: MRM 
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den Entscheidung weit aufgestoßen, indem 
er bereits in der Entscheidung Judge ./. Ka-
nada feststellte: “For countries that have abol-
ished the death penalty, there is an obligation 
not to expose a person to the real risk of its ap-
plication.”39 

Mit einer lesenswerten Begründung beja-
hen die drei Ausschußmitglieder insoweit 
eine Verletzung von Art. 6 und weisen 
darauf hin, daß der Ausschuß eine gute 
Gelegenheit ausgelassen habe, seine rigide 
Rechtsprechung zu Art. 6 um eine weitere 
richtungsweisende Entscheidung zu berei-
chern.40 

 

Folterverbot (Art. 7) 

Bei den in der vorliegend behandelten Sit-
zungsperiode geprüften Individualbe-
schwerden hatte sich der Ausschuß vor 
allem mit Fällen „klassischer Folter“ und 
unmenschlichen Bedingung in Haftanstal-
ten auseinanderzusetzen.41 Hinzu kamen 
die Fälle, in denen die Abschiebung der Bf. 
in ein Land bevorstand, in dem ihnen Fol-
ter oder unmenschliche Behandlung droh-
te.42 

                                                                               

2004, S. 171, m.w.N.; eingehend Bernhard Schä-
fer, Der Fall Judge – Menschenrechtsausschuß 
ändert seine Rechtsprechung zu Art. 6 IPbpR, 
in: MRM 2004, S. 58ff. 

39  Judge ./. Kanada (Fn. 38), Nr. 10.4. Deutlich be-
reits die Sondervoten von Wennergren und Pocar 
zum Fall Kindler ./. Kanada, Nr. 470/1991, UN-
Dok. CCPR/C/48/D/470/1991, Appendix B 
und D. Siehe auch Nowak (Fn. 17), Art. 6 CCPR 
Rn. 25 (noch skeptischer in der 1. Aufl., Rn. 21), 
m.w.N.; Schäfer (Fn. 38), S. 61. 

40  Nicht unterschlagen werden soll freilich, daß in 
einem zweiten abweichenden Votum zu Rolando 
./. Philippinen (Fn. 35) die Ausschußmitglieder 
Wedgewood und Ando demgegenüber weder mit 
der Ausschußmehrheit noch mit ihren abwei-
chenden Kollegen eine Verletzung von Art. 6 
insgesamt feststellen konnten. 

41  Z.B. in Mulezi ./. Republik Kongo, Nr. 962/2001, 
Auffassungen vom 8. Juli 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/81/D/962/2001. 

42  Wie im Fall Ahani ./. Canada, Nr. 1051/2002, 
Auffassungen vom 29. März 2004, UN-Dok. 
CCPR/C/80/D/1051/2002. 

In gleich mehreren Entscheidungen wies 
der Ausschuß darauf hin, daß in den Fäl-
len,  in denen eine Verletzung von Art. 10 
Abs. 1 (Gebot menschenwürdiger Behand-
lung in Haft) festgestellt werden könne, 
gleichzeitig eine Verletzung der Verbote 
aus Art. 7 indiziert sei.43 

Im Fall Byahuranga ./. Dänemark44, der un-
ten noch ausführlich zu besprechen sein 
wird, bekräftigte der Ausschuß seine Auf-
fassung, daß Vertragsstaaten keine Ab-
schiebung in Länder vornehmen dürfen, in 
denen den Abzuschiebenden Folter oder 
grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung droht. Die Vertragsstaa-
ten treffe die aus dem Pakt erwachsende 
Pflicht, die insoweit vom Adressaten einer 
Abschiebungsanordnung vorgebrachten 
Behauptungen gründlich und vollumfäng-
lich zu prüfen und im Zweifel eine Ab-
schiebung nicht vorzunehmen. Eine 
gleichwohl vollzogene Abschiebung stelle 
einen Eingriff in den Schutzbereich von 
Art. 7 dar, insbesondere, wenn der Ver-
tragsstaat keine die Behauptungen des 
Adressaten einer solchen Maßnahme wi-
derlegenden Tatsachen darlegen könne. 

 

Verfahrensgarantien (Art. 14) 

In verschiedenen Fällen45 in denen eine 
Verletzung von Art. 14 Abs. 1 gerügt wur-
de, hat der Ausschuß seine bisherige 
Rechtsprechung46 bestätigt, daß er keine 
Tatsacheninstanz und nicht ermächtigt sei, 
einzelne (prozeßleitende) Maßnahmen von 
nationalen Gerichten zu überprüfen, solan-
                                                      

43  So z.B. Madafferi u.a. ./. Australien, Nr. 
1011/2001, Auffassungen vom 26. Juli 2004, 
UN-Dok. CCPR/C/81/D/1011/2001. 

44  Auffassungen vom 1. November 2004, Nr. 
1222/2003, UN-Dok. CCPR/C/82/D/1222/ 
2003. 

45  So z.B. im Fall Reece ./. Jamaika, Nr. 796/1998, 
Auffassungen vom 14. Juli 2003, UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/796/1998, dort insb. Nr. 7.3; Fi-
lipovich ./. Litauen, Nr. 875/1999, Auffassungen 
vom 4. August 2002, UN-Dok. CCPR/C/78/ 
D/875/1999, Nr. 6.3. 

46  Z.B. Henry & Douglas ./. Jamaika, Nr. 571/1994, 
Auffassungen vom 25. Juli 1996, UN-Dok. 
CCPR/C/57/D/571/1994. 
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ge das gerichtliche Vorgehen – z.B. die Zu-
lassung und Würdigung von Tatsachenbe-
hauptungen und Beweismitteln oder die 
Prozeßleitung – nicht willkürlich sei, in 
einer Verweigerung des rechtlichen Gehörs 
gipfele und somit das Fair-trial-Prinzip 
verletze.47 

 

Achtung und Schutz des Privat- und Fami-
lienlebens (Art. 17) 

Während der 82. Tagung im November 
2004 prüfte der Ausschuß die Beschwerde 
des ugandischen Staatsbürgers Byahuranga 
./. Dänemark.48 Der Bf. war Offizier in der 
ugandischen Armee unter dem Regime von 
Idi Amin und floh, nachdem er rechtswidrig 
inhaftiert und zusätzlich gefoltert worden 
war, nach Dänemark, wo ihm Asyl ge-
währt wurde und er eine Aufenthaltser-
laubnis erhielt. Der Bf. ist mit einer Dänin 
tansanischer Abstammung verheiratet und 
lebt mit ihr und den gemeinsamen Kin-
dern, die die dänische Staatsbürgerschaft 
haben, seit 17 Jahren in Kopenhagen. 

Im Jahre 2002 wurde der Bf. wegen mehre-
rer Drogendelikte zu einer Gesamtfrei-
heitsstrafe von 2 Jahren und sechs Monaten 
verurteilt und gleichzeitig seine Abschie-
bung angeordnet. Obwohl der Bf. seit sei-
ner Flucht nicht mehr in seiner Heimat war 
und seine Frau und seine Kinder keinerlei 
Beziehungen zu Uganda haben, konnten 
die um die Entscheidung über die Recht-
mäßigkeit der Abschiebungsanordnung 
angerufenen Gerichte insoweit keine Ver-
stöße gegen das Recht auf Achtung des 
Familienlebens oder die Bestimmungen des 
dänischen Ausländergesetzes feststellen. 
Demgegenüber macht der Bf. geltend, daß 
er im Falle seiner Abschiebung der konkre-
ten Gefahr von Folter und Mißhandlungen 
in Uganda ausgesetzt sei und die Abschie-
bung einen willkürlichen Eingriff in seine 
Rechte aus Art. 17 und 23 darstelle. 

Auf Veranlassung des Ausschusses ver-
zichtete der Vertragsstaat im Rahmen der 

                                                      

47  Zur Abgrenzung Nowak (Fn. 17), Art. 14 CCPR 
Rn. 28f. (1. Aufl., Rn. 19f.). 

48  Fn. 44.  

Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz 
gemäß Art. 92 (86 a.F.) VerfO49 auf den 
Vollzug der Abschiebung des Bf., bis der 
Ausschuß über die Beschwerde entschie-
den hat. 

Die zulässige Beschwerde ist nach Auffas-
sung des Ausschusses nur zum Teil be-
gründet. Der Ausschuß prüfte zunächst 
eine Verletzung von Art. 7 und bejahte 
diese, weil der Bf. mit seinem detaillierten 
Vortrag zu den Gefahren, die ihm im Falle 
des Vollzugs der Abschiebung in seinem 
Heimatstaat drohen, ein prima facie-Fall 
geschaffen habe. Demgegenüber konnte 
der Vertragsstaat nicht substantiiert darle-
gen, aus welchem Grunde dies nicht der 
Fall sein soll. Der Vertragsstaat dürfe den 
Bf. nicht abschieben, wenn die vom Bf. be-
hauptete Gefahrenlage nicht widerlegt 
werden könne. 

Hinsichtlich der Verletzung von Art. 17 
verweist der Ausschuß auf seine ständige 
Rechtsprechung, wonach ein Eingriff inso-
weit grundsätzlich vorliegen könne, wenn 
ein Vertragsstaat einem Familienmitglied 
das Aufenthaltsrecht in seinem Staatsgebiet 
entziehe. Allerdings sei dies demgegenüber 
nicht notwendig der Fall, wenn ein Famili-
enmitglied im Vertragsstaat verbleiben 
darf, währen ein anderes oder gar die übri-
gen Familienmitglieder den Vertragsstaat 
verlassen müßten. 

Vorliegend schließt sich der Ausschuß der 
Wertung des Vertragsstaats an, daß hier 
grundsätzlich ein Eingriff in den gebotenen 
Schutz des Familienlebens gegeben sein 
könne. Allein die Tatsache, daß der Bf. im 
Abschiebegewahrsam genommen wurde, 
begründe einen solchen Eingriff allerdings 
nicht, da die Familie des Bf. die Möglich-
keit hatte, diesen zu besuchen. 

Im vorliegenden Fall stelle sich allerdings 
die Frage, ob der Eingriff in den Schutzbe-
reich des Art. 17 willkürlich und/oder 
rechtswidrig sei und insoweit eine Verlet-
zung von Art. 17 i.V.m. 23 Abs. 1 begrün-
de. Unter Hinweis auf seine Rechtspre-
chung hebt der Ausschuß hervor, daß ge-

                                                      

49  Fn. 11. 
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setzlich geregelte, zulässige Eingriffe stets 
den Voraussetzungen des Pakts entspre-
chen und im konkreten Einzelfall erforder-
lich sein müßten. 

In Fällen wie dem vorliegenden, muß die 
zur Rechtfertigung des Eingriffs in den 
Schutzbereich von Art. 17 und 23 angeführ-
te Begründung im Rahmen einer Verhält-
nismäßigkeitsprüfung, der Erheblichkeit 
der für eine Abschiebung streitenden 
Gründe auf der einen Seite, und die Inten-
sität des Eingriffs in das geschützte Famili-
enleben auf der anderen Seite, berücksich-
tigen. 

Der Ausschuß nimmt im vorliegend zur 
Entscheidung gestellten Fall zur Kenntnis, 
daß das Interesse des Vertragsstaats an der 
Abschiebung des Bf. in der Schwere der 
von diesem verwirklichten Straftaten be-
gründet liegt. Er nimmt überdies die Ar-
gumente des Bf. zur Kenntnis, daß es für 
die Familie eine erhebliche Härte bedeute-
te, wenn sie vor die Entscheidung gestellt 
würde, das Land, das zu ihrer Heimat ge-
worden ist, zu verlassen, um dem Bf. in ein 
Land zu folgen, das ihnen fremd ist, dessen 
Sprache sie nicht sprechen und von dem 
sie nicht wissen, was sie dort erwartet. In-
sofern habe der Bf., so der Ausschuß, je-
doch die Beschwerde nicht auch im Namen 
der übrigen Familienmitglieder erhoben, 
weshalb er sich insoweit an einer Entschei-
dung gehindert sehe. 

In bezug auf den Bf. seien indes die vom 
Vertragsstaat vorgebrachten Rechtferti-
gungsgründe – Art und Schwere der Straf-
taten – nach Auffassung des Ausschusses 
demgegenüber angemessen und ausrei-
chend, um den Eingriff in des Schutzbe-
reich der Art. 17 und 23 zu rechtfertigen. 
Der Ausschuß konnte insoweit keine Pakt-
verletzung feststellen.50 

 

                                                      

50  Zu Art. 7 hingegen siehe oben S. 151. 

Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 19) 

Der Ausschuß hatte sich im Rahmen der 
Entscheidung über die Beschwerde Kanka-
namge ./. Sri Lanka51 mit der Frage ausein-
anderzusetzen, ob die strafrechtliche Ver-
folgung eines Journalisten wegen dessen 
angeblich diffamierender Berichterstattung 
über hochrangige Vertreter des Vertrags-
staats einen Eingriff in die Meinungsäuße-
rungsfreiheit darstellt und dieser nicht 
über die Schrankenregelung des Art. 19 
Abs. 3 gerechtfertigt ist. 

Der Bf. wurde für seine regimekritische 
Berichterstattung in einer landesweit er-
scheinenden Zeitung seit 1993 mehrmals 
strafrechtlich verfolgt. Er macht unter an-
derem geltend, daß der Vertragsstaat seit 
1980 regimekritische Medienberichterstat-
tung konsequent unterdrücke.52 Obwohl 
Verleumdung lediglich ein minderschwe-
res Vergehen darstelle, wurde er nicht vor 
dem zuständigen Bezirksgericht, sondern 
vor einem Gericht höherer Instanz ange-
klagt. Dies verstoße nicht nur gegen seine 
Meinungsfreiheit, sondern auch gegen das 
Diskriminierungsverbot. 

Wie oben53 dargelegt, verwirft der Aus-
schuß die auf eine Unzulässigkeit der Be-
schwerde ratione temporis zielende Argu-
mentation des Vertragsstaats und stellt die 
Verletzung mehrerer Paktrechte fest. Ohne 
daß dies der Bf. ausdrücklich gerügt hat, 
wertet der Ausschuß die Tatsache, daß die 
Entscheidung über drei seit 1996/97 an-
hängige Strafverfahren bislang ausstehe, 
als Eingriff in das Recht aus Art. 14 Abs. 3 
lit. c, für die vom Vertragsstaat keine  
Rechtfertigungsgründe dargelegt wurden. 
Die Verzögerung einer Entscheidung über 
die Anklagen erzeuge für den Bf., der die 
inkriminierten Äußerungen im Rahmen 

                                                      

51  Fn. 10. 

52  Vgl. hierzu auch den Befund des Ausschusses 
in seinen Concluding Observations zum vierten 
Staatenbericht, UN-Dok. CCPR/C/LKA/2002/4. 
Siehe dazu auch Sebastian Schulz, Bericht über 
die Arbeit des Menschenrechtsausschusses der 
Vereinten Nationen im Jahre 2003 – Teil I, in: 
MRM 2004, S. 18-36 (36). 

53  S. 149. 
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seiner beruflichen Tätigkeit abgegeben hat, 
eine Drucksituation, die ihn, unabhängig 
von einer Verurteilung, in seiner Be-
rufsausübung und in der Ausübung der 
Meinungsäußerungsfreiheit unzulässig 
beschränke. Dies stelle einen Eingriff in 
seine Rechte aus Art. 19 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 
dar. Vor diesem Hintergrund erachtet der 
Ausschuß eine Entscheidung über das 
ebenfalls als verletzt gerügte Diskriminie-
rungsverbot gemäß Art. 26 als entbehrlich. 
Der Ausschuß hat dem Vertragsstaat auf-
gegeben, binnen 90 Tagen über Abhilfe-
maßnahmen zu berichten. 

 

Vereinigungsfreiheit (Art. 22) 

Während seiner 80. Tagung im April 2004 
befaßte sich der Ausschuß mit der Be-
schwerde Wallmann u.a. ./. Österreich54, die 
die behauptete Verletzung der Vereini-
gungsfreiheit zum Gegenstand hatte. Der 
Auffassung lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: 

Die Bf., Herr und Frau Wallmann und die 
von ihnen vertretene Gesellschaft, eine 
Kommanditgesellschaft (KG), sehen ihre 
Rechte aus Art. 22 durch die Zwangsmit-
gliedschaft der KG in der regionalen Han-
delskammer und der Entrichtung von 
Zwangsbeiträgen eingeschränkt. Sie argu-
mentieren, daß der sachliche Schutzbereich 
der Norm eröffnet sei, weil es sich bei der 
Handelskammer, entgegen deren öffent-
lich-rechtlicher Verfaßtheit, um eine pri-
vatwirtschaftlich tätige Vereinigung von 
juristischen Personen des Privatrechts han-
dele, die nicht im öffentlichen Interesse, 
sondern im Interesse ihrer Mitglieder tätig 
werde. Ihre Tätigkeit beschränke sich dem-
gemäß auf die Interessenvertretung der 
Wirtschaft und des Handels, verfolge aber 
keinen darüber hinausgehenden Zweck im 
Interesse der Allgemeinheit. 

Während die Beschwerden des Bf. Herrn 
Wallmann, der Geschäftsführer der KG ist, 
und der KG selbst, gemäß Art. 5 Abs. 2 lit. 
a und Art. 1 FP unzulässig sind, setzte sich 
der Ausschuß hinsichtlich der Bf. Frau 

                                                      

54  Fn. 24. 

Wallmann, die über eine Beteiligungs-
GmbH die KG kontrolliert, mit der Frage 
auseinander, ob ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in die Vereinigungsfreiheit tatsäch-
lich vorliegt. 

Der Vertragsstaat vertritt die Auffassung, 
daß die Handelskammer als Anstalt des 
öffentlichen Rechts hoheitliche Aufgaben 
im öffentlichen Interesse wahrnehme und 
deshalb nicht vom Schutzbereich von Art. 
22 erfaßt sei. Dies zur Kenntnis nehmend, 
stellt der Ausschuß fest, daß die Handels-
kammer aufgrund eines Gesetzes errichtet 
wurde und nicht aufgrund privatautono-
mer Vereinbarung. Zudem sei das Verhält-
nis der Kammer zu ihren Mitgliedern ein 
Subordinationsverhältnis, was sich in ihrer 
gesetzlich legitimierten Befugnis ausdrük-
ke, bei den Mitgliedern Gebühren zu erhe-
ben. Demgegenüber finde Art. 22 grund-
sätzlich nur auf mitgliedschaftlich verfaßte 
Organisationen des Privatrechts Anwen-
dung. 

Gleichwohl sei der Anwendungsbereich 
von Art. 22 aber dann eröffnet, wenn eine 
Vereinigung wie die Handelskammer nur 
zu dem Zweck als juristische Person des 
öffentlichen Rechts gegründet werde, um 
die Garantien des Art. 22 zu umgehen. Der 
Ausschuß sei dann auch nicht gehindert, 
die Rechtmäßigkeit von Zwangsmitglied-
schaften und -beiträgen im Lichte von Art. 
22 zu prüfen. Vorliegend sei hierzu aller-
dings weder etwas vorgetragen noch aus 
den Umständen ersichtlich, weshalb die 
Beschwerde insoweit unbegründet und 
daher insgesamt abzuweisen ist. 

 

Recht auf politische Mitwirkung und glei-
chen Zugang zu öffentlichen Ämtern (Art. 
25) 

In dem oben55 bereits in Grundzügen dar-
gestellten Fall Arenz ./. Bundesrepublik 
Deutschland56 rügten die Beschwerdeführer 
die Verletzung ihrer Rechte aus Art. 25 
durch die Entscheidungen der deutschen 
Gerichte, die den Ausschluß der Bf. aus der 
                                                      

55  S. 148. 

56  Fn. 25. 
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CDU als rechtmäßig und nicht willkürlich 
oder mißbräuchlich erachteten. Der Aus-
schuß erklärte die Beschwerde für unzuläs-
sig und kam somit – bedauerlicherweise, 
aber konsequent – nicht mehr zu der Frage, 
„… welche legislativen und administrativen 
Maßnahmen ein Vertragsstaat ergreifen muß, 
um sicherzustellen, daß alle seine Staatsbürger 
das durch Art. 25 geschützte Recht auf politi-
sche Teilhabe zweckentsprechend ausüben kön-
nen“.57 

 

Diskriminierungsverbot (Art. 26) 

Im Rahmen der ersten gegen Estland ge-
richteten Beschwerde58 hatte sich der Aus-
schuß mit der Frage zu beschäftigen, ob die 
Ungleichbehandlung des Beschwerdefüh-
rers durch die hierfür vom Vertragsstaat 
angeführten Gründe – hier die nationale 
Sicherheit – gerechtfertigt ist. 

Der mit einer Estin verheiratete Bf. ist rus-
sischer Staatsbürger, lebt seit 1976 in Tallin 
und war zwischen 1962 bis 1986 Angehöri-
ger der sowjetischen Streitkräfte. Aufgrund 
eines bilateralen Abkommens zwischen 
dem Vertragsstaat und Rußland, werden 
den in Estland aufenthältlichen ehemaligen 
Angehörigen der sowjetischen Streitkräfte 
Versorgungsbezüge von ihrem vormaligen 
Dienstherren gezahlt, so auch dem Bf. Im 
Februar 1994 beantragte der Bf. die estni-
sche Staatsbürgerschaft, die ihm, nachdem 
ihm daraufhin zunächst eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt worden war, versagt wur-
de.59 Nachdem der erste ablehnende Be-
scheid, der mit der Unvereinbarkeit der 
estnischen Staatsbürgerschaft mit der mili-
tärischen Laufbahn des Bf. begründet wor-
den war,60 noch vom Bezirksgericht in Tal-

                                                      

57  Arenz ./. Bundesrepublik Deutschland (Fn. 25), Nr. 
8.6 (Übersetzung des Autors). 

58  Borzov ./. Estland, Nr. 1136/2002, Auffassungen 
vom 26. Juli 2004, UN-Dok. CCPR/C/81/D/ 
1136/2002. 

59  Zur bereits vom Ausschuß kritisierten Einbür-
gerungspolitik: Schulz (Fn. 52), S. 22f. 

60  § 21 Abs. 1 Nr. 6 estnisches Staatsbürgerschafts-
gesetz vom 19. Januar 1995 lautet: „Die estnische 
Staatsbürgerschaft soll keinem erteilt oder wiederer-
teilt werden, der: (…) Nr. 6: Angehöriger der Streit-

lin als rechtswidrig aufgehoben wurde, 
wurde die zweite ablehnende Entschei-
dung von den angerufenen Gerichten nicht 
beanstandet. Dieser zweite Ablehnungsbe-
scheid wurde mit der Gefahr, die vom Bf. 
für die nationale Sicherheit ausgehe, be-
gründet. 

Der Bf. rügt, daß er durch das Staatsbür-
gerschaftsgesetz und den Ablehnungsbe-
scheid wegen seiner sozialen Herkunft dis-
kriminiert werde.  

Der Vertragsstaat hält dagegen eine Verlet-
zung von Paktrechten für nicht gegeben 
und verweist dabei auf den besonderen 
historischen Kontext des Sachverhalts. Eine 
Ungleichbehandlung des Bf. sei einerseits 
möglich, wenn diese, wie hier, gerechtfer-
tigt und nicht willkürlich sei. Andererseits 
sei, wie der Ausschuß bereits im Fall 
V.M.R.B. ./. Kanada61 entschieden habe, die 
souveräne Entscheidung eines Vertrags-
staats über der Frage, wann eine Bedro-
hung für die nationale Sicherheit vorliege, 
der Überprüfung durch den Ausschuß 
entzogen. 

Der Ausschuß erinnert demgegenüber dar-
an, daß der Pakt es ihm durchaus gestatte, 
das Argument der nationalen Sicherheit als 
Rechtfertigung für eine hoheitliche Maß-
nahme, einer Prüfung zu unterziehen. Die 
vom Vertragsstaat in Bezug genommene 
Entscheidung dürfe nicht derart verstan-
den werden, daß sich der Ausschuß inso-
weit der Rechtmäßigkeitskontrolle begeben  
und es dem freien Ermessen des Vertrags-
staats überlassen habe, ob im Einzelfall 
eine Bedrohung für die nationale Sicherheit 
gegeben sei. Er weist darauf hin, daß seine 
Befugnisse insoweit entscheidend von den 
Umständen und den als verletzt gerügten 
Paktrechten abhingen. Während die Art. 
19, 21 und 22 voraussetzten, daß der auf 
Gründe der nationalen Sicherheit gestützte  
Eingriff unbedingt erforderlich sein müsse, 
genüge es im Rahmen des Art. 26, daß der 

                                                                               

kräfte eines fremden Staates oder deren Reserve ge-
wesen ist oder als solcher in den Ruhestand versetzt 
wurde (…)“. 

61  Entscheidung vom 18. Juli 1988, Nr. 236/1987, 
UN-Dok. CCPR/C/33/D/236/1987. 
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Eingriff der Verfolgung eines legitimen 
Zwecks diene und durch eine vernünftige 
und sachliche Rechtfertigung gedeckt sei. 
Vor allem bei den Vertragsstaaten, die erst 
in jüngster Vergangenheit ihre staatliche 
Unabhängigkeit erlangt hätten, könne die 
nationale Sicherheit ein legitimes Ziel im 
Rahmen der souveränen Ausübung natio-
naler Hoheitsbefugnisse darstellen. 

Beim vorliegenden Sachverhalt müßten bei 
der Entscheidung, ob eine Verletzung von 
Art. 26 vorliege, daher die konkreten Um-
stände des Einzelfalls berücksichtigt wer-
den, was gleichermaßen für die besondere 
Vergangenheit des Bf. wie auch für seine 
derzeitigen Lebensumstände gelte. Ob-
gleich der Ausschuß die weiteren, mit der 
Nichtgewährung der Staatsbürgerschaft 
verbundenen Eingriffe in Paktrechte des Bf. 
sieht, könne er nicht erkennen, daß diese 
Entscheidung nicht durch vernünftige und 
sachliche Gründe gerechtfertigt sei. Jeden-
falls, so der Ausschuß, habe der Bf. hierfür 
keine Argumente geliefert. Unter diesen 
Umständen fühlt sich der Ausschuß gehin-
dert, eine Verletzung von Art. 26 zu beja-
hen. 

 

III.  Mißachtung der Kooperationspflicht 
(Art. 4 Abs. 2 FP) 

Bereits in den vorangegangenen Berich-
ten62 wurde auf die Individualbeschwer-
den hingewiesen, in denen Vertragspartei-
en ihrer Kooperationspflicht gemäß Art. 4 
Abs. 2 FP nicht nachgekommen waren. Im 
Vergleich zu den im Jahre 2003 vom Aus-
schuß im Rahmen der jeweiligen Be-
schwerdeentscheidung gerügten Fällen hat 
sich die Zahl der Kooperationspflichtver-
letzungen bei den im Jahr 2004 entschiede-
nen Beschwerden mehr als verdoppelt.63 

                                                      

62  Zuletzt: Schulz (Fn. 38), S. 179f. 

63  So haben die Republik Kongo, die Philippinen, 
Tadschikistan sowie Trinidad und Tobago  in je 
einem Fall, Usbekistan in zwei Fällen und Gu-
yana in drei Fällen ihre Pflichten gem. Art. 4 
Abs. 2 FP trotz wiederholter Erinnerungen des 
Ausschusses verletzt, indem sie überhaupt kei-
ne Stellungnahme übermittelten. Im Jahr davor 

Zu beklagen hatte der Ausschuß nament-
lich die fehlenden Stellungnahmen der 
Vertragsparteien zum Inhalt der jeweiligen 
Beschwerden.64 Da der Ausschuß damit 
nicht in die Lage versetzt wurde, sich ein 
umfassendes Bild vom jeweiligen Sachver-
halt zu machen, beschränkte sich der Aus-
schuß auf eine Schlüssigkeitsprüfung und 
legte im übrigen den durch den Beschwer-
deführer mitgeteilten Sachverhalt zugrun-
de. 

 

IV. Vorläufiger Rechtsschutz gemäß  
Art. 92 VerfO 

Auf Antrag des Bf. oder von sich aus kann 
der Ausschuß in dringenden Fällen einen 
Vertragsstaat gemäß Art. 92 (86 a.F.) der 
VerfO65 ersuchen, vorläufige Maßnahmen 
zu ergreifen oder Maßnahmen vorläufig zu 
unterlassen, um irreversible Schäden für 
den Bf. solange zu verhindern, bis der Aus-
schuß über die Beschwerde beraten konnte. 
Voraussetzung für eine solche Aufforde-
rung ist, daß der Bf. hinreichend substanti-
iert darlegt und glaubhaft macht, daß seine 
Beschwerde überhaupt zulässig und nicht 
offensichtlich unbegründet ist.66  

Die Rechtsverbindlichkeit solcher Nachfra-
gen ist umstritten, jedoch hat der Ausschuß 
nach anfänglicher Zurückhaltung die 
Nichtbeachtung einer Aufforderung nach 
Art. 92 VerfO als schwere Pflichtverletzung 
des Vertragsstaats erachtet.67 Gleichwohl 
nehmen von Fall zu Fall Vertragsstaaten 
eine Paktverletzung in Kauf und kommen 

                                                                               

waren es insoweit lediglich vier Fälle, vgl. 
Schulz (Fn. 38), S. 179f. 

64  Die Bf., aber auch die Vertragsparteien haben 
im Rahmen ihrer faktischen Verfahrensförde-
rungspflicht und des Beibringungsgrundsatzes 
(arg. ex Art. 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 FP) die 
Pflicht, sich vollständig zu allen streiterhebli-
chen Tatsachen zu erklären. 

65  Fn. 11. 

66  Vgl. Anne F. Bayefsky, How to Complain to the 
UN Human Rights Treaty System, 2003, S. 43. 
Weiterführend Schäfer (Fn. 4), S. 51ff. 

67  Schäfer (Fn. 4), S. 52, m.w.N. 
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der Aufforderung des Ausschusses nicht 
nach.68  

Im vorliegenden Berichtszeitraum hat der 
Ausschuß in 14 Fällen die jeweiligen Ver-
tragsstaaten aufgefordert, vom Vollzug der 
beabsichtigten Maßnahme (i.d.R. aufent-
haltsbeendende Maßnahmen oder Vollzug 
der Todesstrafe) einstweilen abzusehen 
und die Entscheidung des Ausschusses 
abzuwarten. In zwei gegen Weißrußland 
gerichteten Beschwerden kam seine Auf-
forderung allerdings zu spät, weil der Ver-
tragsstaat die Beschwerdeführer zuvor be-
reits hingerichtet hatte.69 

Im Fall Ahani ./. Kanada70 wartete der Bf. im 
Zeitpunkt der Einreichung der Beschwerde 
auf die Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofs über die Rechtmäßigkeit seiner 
Abschiebung in den Iran. Der seit 1991 in 
Kanada lebende Bf. wird vom Vertrags-
staat dringend verdächtigt, ein vom irani-
schen Geheimdienst ausgebildeter Attentä-
ter zu sein, was er zurückweist. Er sei 
vielmehr Opfer und politisch Verfolgter 
des iranischen Regimes und aus diesem 
Grunde nach Kanada geflohen, um dort als 
Flüchtling anerkannt zu werden. Bei seiner 
Rückkehr in den Iran würden dem Bf., so 

                                                      

68  So im vorliegenden Berichtzeitraum Österreich 
im Fall Weiss ./. Österreich, Nr. 1086/2002, Auf-
fassungen vom 3. April 2003, UN-Dok. CCPR/ 
C/77/D/1086/2002, in dem der Beschwerde-
führer an die USA ausgeliefert wurde obwohl 
sein Rechtsbehelf zum österreichischen Verwal-
tungsgerichtshof aufschiebende Wirkung entfal-
tete. Im Fall Kurbanova ./. Tadschikistan, Nr. 
1096/2002, Auffassungen vom 6. November 
2003, UN-Dok. CCPR/C/79/D/1096/2002, hat 
der Ausschuß auf seine Aufforderung hin keine 
Stellungnahme vom Vertragsstaat erhalten, ob 
der Vollzug der Todesstrafe vorläufig ausge-
setzt wurde oder nicht. 

69  Bondarenko ./. Weißrußland, Nr. 886/1999, Auf-
fassungen vom 3. April 2003, UN-Dok. CCPR/ 
C/77/D/886/1999, und Lyashkevich ./. Weißruß-
land, Nr. 887/1999, Auffassungen vom 3. April 
2003, UN-Dok. CCPR/C/77/D/887/1999. In 
beiden Fällen erfolgte die Exekution allerdings 
erst deutlich nach Einlegung der Beschwerde. 

70  Auffassungen vom 29. März 2004, Nr. 
1051/2002, UN-Dok. CCPR/C/80/D/1051/ 
2002. 

behauptet er im Gegensatz zum Vertrags-
staat, Folter und Mißhandlungen drohen. 

Ein Tag nach Beschwerdeeinreichung bat 
der Ausschuß den Vertragsstaat um vor-
läufigen Rechtsschutz für den Bf. Gleich-
wohl fuhr der Vertragsstaat mit den Vorbe-
reitungen für dessen Abschiebung fort. 
Nachdem zwei innerstaatliche Gerichte die 
Verbindlichkeit der Bitte um vorläufigen 
Rechtsschutz für den Vertragsstaat ver-
neint hatten und der Oberste Gerichtshof 
die hiergegen gerichtete Beschwerde des 
Bf. verworfen hatte, wurde dieser andert-
halb Jahre nach Einreichung der Be-
schwerde in den Iran abgeschoben. 

Der Ausschuß stellt in seinen Auffassun-
gen fest, daß Kanada seine Verpflichtungen 
aus dem Fakultativprotokoll verletzt und 
den Bf. der realen Gefahr von Folter und 
Mißhandlung ausgesetzt habe. Die Auffor-
derung zur Gewährung von vorläufigem 
Rechtsschutz erfolge durch den Ausschuß 
in Wahrnehmung seiner Rechte aus Art. 39 
Abs. 2. Die Nichtbefolgung der Bitte stelle 
eine Vertragsverletzung dar, die den 
Schutz durch den Pakt aushöhle. 

 

V. Follow-up-Verfahren  

Während seiner 39. Session im Juli 1990 hat 
der Menschenrechtsausschuß ein Follow-
up-Verfahren zu seinen Entscheidungen 
nach Art. 5 Abs. 4 FP eingeführt und die 
Funktion eines Sonderberichterstatters für 
dieses Follow-up-Verfahren nach dem FP 
eingerichtet.71 Nach wie vor ist das Aus-
schußmitglied Nisuke Ando mit dieser 
Funktion betraut. 

Der Sonderberichterstatter fordert seit 1991 
von allen Vertragsstaaten weiterführende 
Informationen in den Fällen, in denen der 
Ausschuß eine Verletzung von Paktrechten 
feststellte. In 30% der Fälle kann die Infor-
mation als ausreichend und das Prozedere 
der Staaten als erfreulich beurteilt wer-

                                                      

71  Im einzelnen siehe hierzu: Schäfer (Fn. 4), S. 35ff. 
und 49ff., sowie auch schon Mahler (Fn. 15), S. 
89. 
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den.72 Entweder haben die Vertragsstaaten 
gezeigt, daß sie bemüht sind, die Anregun-
gen des Ausschusses umzusetzen, oder sie 
waren bereit, den Verletzten effektiven 
Rechtsschutz zur Verfügung zu stellen. 
Allerdings ist nicht zu übersehen, daß eine 
steigende Anzahl von Vertragsstaaten kei-
ne oder nur sehr ungenügende Anstren-
gungen unternimmt, die Auffassungen des 
Ausschusses umzusetzen.73  

Hinsichtlich des Follow-up-Verfahrens der 
im MenschenRechtsMagazin in Heft 
2/2004 besprochenen Entscheidungen74 ist 
folgendes festzustellen75: 

• Judge ./. Kanada, Nr. 829/1998:76 Der 
Vertragsstaat informierte den Aus-
schuß darüber, daß Vertreter der ka-
nadischen Bundesregierung, von Am-
nesty International und der Rechtsbei-
stand des Bf. zusammenkamen, um 
Amnesty Internationals Ansicht, wie 
Kanada die Auffassungen des Aus-
schusses umsetzen sollte, anzuhören. 
Im selben Monat erörterte der kanadi-
sche Generalkonsul in Buffalo, New 
York, den Fall mit dem Gouverneur 
von Pennsylvania. Außerdem bat der 
Vertragsstaat die Vereinigten Staaten 
von Amerika, die Todesstrafe vorlie-
gend nicht zu vollziehen. Im übrigen 
informierte der Vertragsstaat den Aus-
schuß darüber, daß er seit einer Ent-
scheidung des Obersten Gerichtshofs 
aus dem Jahre 2001 im wesentlichen 
die Auslegung des Art. 6 Abs. 1 durch 
den Ausschuß beachtet habe. Die Auf-

                                                      

72  Eckart Klein/Friederike Brinkmeier, CCPR und 
EGMR – Der Menschenrechtsausschuß der Ver-
einten Nationen und der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte im Vergleich, Teil I, in: 
VN 2001, S. 17-20 (S. 19). 

73  Siehe zuletzt UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), 
Nr. 227ff. 

74  Siehe Schulz (Fn. 38), S. 171ff. 

75  Die hier gewählte Reihenfolge der Entschei-
dungen entspricht der bei Schulz (Fn. 38), S. 
171ff. 

76  Auffassungen vom 5. August 2002, UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/829/1998. 

fassungen seien auch im Internet ver-
öffentlicht worden.77  

Kanada äußerte jedoch auch seine An-
sicht, daß die Auslegung des Aus-
schusses von Art. 6 Abs. 1 über das hi-
nausgehe, was in Resolution 2003/6778 
der Menschenrechtskommission nie-
dergelegt sei. Ebenso brachte er seine 
Bedenken über die Äußerung des Aus-
schusses zum Ausdruck, daß der Pakt 
mit Blick auf den Zeitpunkt der Prü-
fung durch den Ausschuß ausgelegt 
werden sollte, und nicht auf den Zeit-
punkt, zu dem die mutmaßliche Ver-
letzung stattgefunden habe.79 

• Bondarenko ./. Weißrußland, Nr. 
886/1999:80 Der Vertragsstaat hat bis-
lang keine Stellungnahme gegenüber 
dem Ausschuß abgegeben. 

• Sarma ./. Sri Lanka, Nr. 950/2000:81 Der 
Vertragsstaat teilte dem Ausschuß un-
ter dem 16. März 2004 mit, daß der 
Sohn des Bf. trotz weiterer Bemühun-
gen nicht gefunden werden konnte, 
was seinen Tod indiziere. Ein für das 
Verschwinden verantwortlicher Ange-
höriger der Streitkräfte wurde zwar 
angeklagt, jedoch wurde das Strafver-
fahren von dem Angeklagten bisher 
verschleppt. Die Familie des Bf. könne, 
so teilte der Vertragsstaat dem Aus-
schuß mit, sowohl vom Staat als auch 
vom Täter Schadenersatz erhalten.82 

• In Sachen Kang ./. Südkorea, Nr. 
878/1999,83 setzte der Vertragsstaat 
den Ausschuß davon in Kenntnis, daß 
der Bf. die Möglichkeit habe, Schaden-
ersatzansprüche geltend zu machen. 

                                                      

77  UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), Nr. 238. 

78  “The question of the death penalty”, vom 24. 
April 2003. 

79  UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), Nr. 239. 

80  Fn. 69. 

81  Auffassungen vom 16. Juli 2003, UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/950/2000. 

82  UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), Nr. 254. 

83  Auffassungen vom 15. Juli 2003, UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/878/1999. 
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Überdies sei das „law-abidance oath 
system“ nunmehr verboten worden. 
Schließlich wies der Vertragsstaat auf 
den vom Ausschuß fehlinterpretierten 
Unterschied zwischen „single confi-
nement“ und „solitary confinement“ 
hin.84 

• Bakhtiyari u.a. ./. Australien, Nr. 
1069/2002:85 Zu diesem Fall erreichten 
den Ausschuß noch keine Informatio-
nen. 

• Busyo u.a. ./. Demokratische Republik 
Kongo, Nr. 933/2000:86 Der Ausschuß 
wurde von einem der Bf. davon unter-
richtet, daß der Vertragsstaat die Prä-
sidialanordnung zurückgenommen 
hat. Ob die Beschwerdeführer wieder 
in ihre Ämter zurückkehren konnten 
oder Schadenersatz erhalten haben, 
wurde nicht mitgeteilt.87 

• Young ./. Australien, 941/2000:88 Der 
Vertragsstaat unterrichtete den Aus-
schuß davon, daß er seine Beurteilung 
des Falles nicht teile, eine Umsetzung 
der Auffassung daher nicht vorneh-
men und dem Bf. insbesondere keine 
Hinterbliebenenrente gewähren wer-
de.89 

• In Sachen Pastukov ./. Weißrußland, Nr. 
814/1998,90 wurde der Ausschuß vom 
Bf. darüber in Kenntnis gesetzt, daß 
der Vertragsstaat seine Auffassungen 
noch nicht umgesetzt habe.91 

                                                      

84  UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), Nr. 250. 

85  Auffassungen vom 29. Oktober 2003, UN-Dok. 
CCPR/C/77/D/1069/2002. 

86  Auffassungen vom 31. Juli 2003, UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/933/2000. 

87  UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), Nr. 243. 

88  Auffassungen vom 6. August 2003, UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/941/2000. 

89  UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), Nr. 323. 

90  Auffassungen vom 5. August 2003, UN-Dok. 
CCPR/C/78/D/814/1998. 

91  UN-Dok. A/59/40 Vol. I (2004), Nr. 236. 
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Welche Auswirkungen hat die Aufnahme der Grundrechtscharta in den 
Verfassungsvertrag auf den Grundrechtsschutz in Europa? 

Rupert Manhart / Michaela Maurer* 

 

 

 

 

Inhaltsübersicht 

I. Einleitung 

II. Anwendungsbereich 

III. Materielle Rechte 

IV. Verhältnis der Charta zu anderen 
Grundrechtsverbürgungen 

V. Der EuGH und die Charta 

VI. Zusammenfassung und Schlußfolge-
rungen 

Abstract 

 

I. Einleitung 

Das Mandat des Europäischen Rates von 
Köln (3./4. Juni 1999),1 den Entwurf einer 
Europäischen Grundrechtscharta vorzube-
reiten, war alles andere als präzise.2 In er-

                                                      

*  Dr.iur. Mag.rer.soc.oec. Rupert Manhart (E-Mail: 
rupert.manhart@uibk.ac.at) ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Strafrecht und 
sonstige Kriminalwissenschaften der Uni-
versität Innsbruck. Dr.iur. Mag.phil. Michaela 
Maurer (E-Mail: michaela.maurer@uibk.ac.at) ist 
Universitätsassistentin ebendort. Dank für die 
zahlreichen Anregungen gebührt Damian Chal-
mers sowie den Teilnehmern des Seminars „Ad-
vanced Issues of EU Law“ im Studienjahr 2004/ 
2005 an der London School of Economics. 

1  Beschluß des Europäischen Rates zur Erar-
beitung einer Charta der Grundrechte der Eu-
ropäischen Union, Schlußfolgerungen des Vor-
sitzes des Europäischen Rates in Köln, 3./4. Juni 
1999, Anhang IV; abrufbar unter:  
www.europa.eu.int/council/off/conclu/june99
/annexe_de.htm#a4 (23. Jänner 2005). 

2  Siegbert Alber/Ulrich Widmaier, Die EU-Charta 
der Grundrechte und ihre Auswirkungen auf 

ster Linie sollte die Charta eine Be-
standsaufnahme der im System der Euro-
päischen Union (EU) verstreuten Grund-
rechtsnormen sein, um sie transparenter 
und „sichtbarer“ zu machen.3 Der rechtli-
che Status der Charta wurde im Mandat 
von Köln jedoch nicht definiert. Die Frage, 
ob und gegebenenfalls auf welche Weise 
die Grundrechtscharta in die Verträge auf-
genommen und damit primärrechtlich ver-
ankert wird, sollte nach der feierlichen 
Proklamation auf der Regierungskonferenz 
in Nizza im Dezember 2000 geklärt werden. 
Diese Unbestimmtheit des Auftrags war 
mit Sicherheit teilweise für den Erfolg des 
Konvents verantwortlich, da er auf natio-
nale Vorrechte und Wünsche wenig Rück-
sicht nehmen mußte. Die Charta freilich 
erhielt keinen rechtsverbindlichen Status, 
sondern stellt eine politische Absichtserklä-
rung dar.4 Ihre politische Bedeutung schon 
zu dieser Zeit darf jedoch nicht unter-

                                                                               

die Rechtsprechung, in: EuGRZ 2000, S. 497–510 
(498). 

3  Erich Vranes, Der Status der Grundrechtscharta 
der Europäischen Union. Rechtliche Fragen und 
Optionen für die Zukunft, in: Juristische Blätter 
2002, S. 630–641 (632). 

4  Das erkennt man schon daran, daß die Charta 
nur im C-Teil des Amtsblattes der EU, ABl. 2000 
C 364/1, veröffentlich wurde. Vgl. auch Stefan 
Griller, Der Anwendungsbereich der Grund-
rechtscharta und das Verhältnis zu sonstigen 
Gemeinschaftsrechten, Rechten aus der EMRK 
und zu verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechten, in: Alfred Duschanek/Stefan Griller 
(Hrsg.), Grundrechte für Europa. Die Eu-
ropäische Union nach Nizza, 2002, S. 131–182 
(133f.). 



Manhart/Maurer: EU-Verfassungsvertrag und Grundrechtscharta 

   

161 

schätzt werden.5 Die Aufnahme der Charta 
in den Vertrag über eine Verfassung für 
Europa6 (VVE) als dessen Teil II7 erhebt sie 
jedenfalls in den Rang eines rechtsverbind-
lichen Dokuments, wenn und sobald der 
Vertrag von allen Mitgliedstaaten ratifiziert 
wird. 

Bis heute enthalten weder die Gründungs-
verträge selbst noch das ihnen nachfolgen-
de primäre und sekundäre Gemeinschafts-
recht einen eigenen Grundrechtskatalog. 
Allerdings gewährleistet die Rechtspre-
chung des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften (EuGH) sowie Art. 6 Abs. 
2 i.V.m. Art. 46 lit. d des Vertrages über die 
Europäische Union8 (EUV), der die Grund-
rechtsbindung der Organe einer spezifi-
schen Überprüfungsmöglichkeit durch den 
EuGH unterwirft, einen umfassenden 
Schutz. Der EuGH betrachtet schon heute 
die Grundrechte, wie sie sich aus den ge-
meinsamen Verfassungstraditionen der 
Mitgliedstaaten ergeben und vor allem in 
der europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten9 
(EMRK) dokumentiert sind, als unge-
schriebene Bestandteile des primären Ge-
meinschaftsrechts. 10  Zu den vom EuGH 
festgestellten Gemeinschaftsgrundrechten 
zählen etwa die Menschenwürde, das Dis-
kriminierungsverbot, der Gleichheits-
grundsatz, die Religionsfreiheit, die Verei-
nigungsfreiheit, die Meinungs- und Veröf-

                                                      

5  Bruno de Witte, The Legal Status of the Charter: 
Vital Question or Non-Issue? in: Maastricht 
Journal 8 (2001), S. 81–89 (89). Christopher 
McCrudden, The Future of the Charter of Fun-
damental Rights, Jean Monnet Working Paper 
10/01, S. 12, stuft den rechtlichen Status der 
Charta als „unklar“ ein. 

6  ABl. 2004 C 310/1. 

7  Im Folgenden werden die Begriffe „Char-
ta“ und „Teil II des VVE“ synonym verwendet. 

8  Konsolidierte Fassung, ABl. 2002 C 325/5. 
9  Neufassung: BGBl. 2002 II, S. 1055. 
10  Vgl. EuGH, Roland Rutile ./. Minister des Inneren 

(Rs. 36/74), Urteil vom 28. Oktober 1975, Slg. 
1975, S. 1219, Rn. 32; Theo Ohlinger, Eine Grund-
rechts-Charta für Europa, in: juridikum 2000, S. 
170–171 (170). 

fentlichungsfreiheit, die Achtung der Pri-
vatsphäre, der Wohnung und des Briefver-
kehrs usw.11 Die vom EuGH abgeleiteten 
Rechtsprinzipien umfassen u.a. das Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip, den Vertrauens-
schutz, den Schutz wohlerworbener Rechte, 
das Gebot der Rechtssicherheit, den Schutz 
des guten Glaubens und den Grundsatz 
des rechtlichen Gehörs. Der Grundrechts-
schutz in der EU hat derzeit somit (fast) 
ausschließlich den Charakter von Richter-
recht. Vereinzelt finden sich auch in den 
Gemeinschaftsverträgen Bestimmungen, 
die Grundrechte oder zumindest grund-
rechtsgleiche Rechte garantieren, wie die 
vier Grundfreiheiten, das Diskriminie-
rungsverbot, die Lohngleichheit von Mann 
und Frau und die Rechte aus der 
Unionsbürgerschaft.12 Der Schutz erstreckt 
sich ratione personae sowohl auf 
Unionsbürger als auch auf Bürger von 
Drittstaaten und umfaßt ratione materiae 
Akte von Gemeinschaftsinstitutionen und 
Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 
Gemeinschaftsrechts handeln.13 

Der Beitrag diskutiert die Neuerungen, die 
die Inkorporation der Grundrechtscharta in 
den VVE nach sich zieht. Zu diesem Zweck 
werden wir den Anwendungsbereich der 
Charta, den Inhalt und Umfang der enthal-
tenen Rechte, das Verhältnis der Charta zu 
bestehenden Grundrechtsverbürgungen 
und schließlich die Kompetenzen des 
EuGH untersuchen. Es wird sich zeigen, 
daß die Integration der Charta in den VVE 
einen geringeren Einfluß auf den Grund-
rechtsschutz in der EU hat als andere Be-
stimmungen des VVE, insbesondere die 
Erstreckung der Kontrollkompetenz des 
EuGH auf besonders grundrechtssensitive 
Bereiche wie Asyl und Immigration. Au-
ßerdem werden wir einige der Probleme 

                                                      

11  Vgl. Rudolf Streinz, Europarecht, 6. Aufl. 2003, S. 
147 (Rn. 372). 

12  Michael Schweitzer/Waldemar Hummer, Europa-
recht, 5. Aufl. 1996, S. 241ff. (Rn. 787ff.). 

13  Koen Lenaerts/Eddy de Smijter, A „Bill of 
Rights“ for the European Union, in: Common 
Market Law Review 38 (2001), S. 273–300 (278). 
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aufzeigen, die die Integration der Charta in 
den VVE mit sich bringt. 

II. Anwendungsbereich 

Der EuGH hat bei mehreren Gelegenheiten 
festgehalten, daß Gemeinschaftsinstitutio-
nen durch Grundrechte als allgemeine 
Rechtsgrundsätze gebunden sind. 14  Diese 
Rechtsprechung erfuhr durch Art. 6 Abs. 2 
EUV eine eindeutige Bestätigung. 15  Dar-
über hinaus erweiterte der Gerichtshof 
seine Kontrollkompetenz betreffend der 
genannten Grundrechte auf gewisse 
Rechtsakte von Mitgliedstaaten. Unzwei-
felhaft ist, daß Mitgliedstaaten seiner Kon-
trolle unterworfen sind, wenn sie Gemein-
schaftsrecht umsetzen, d.h. wenn sie nur 
als Beauftragte auftreten oder das Gemein-
schaftsrecht ihnen Wahlmöglichkeiten und 
Diskretionsbefugnisse einräumt. 16  Diesel-
ben Prinzipien wendet der Gerichtshof an, 
wenn Mitgliedstaaten in irgendeiner Form 
„im Rahmen des Gemeinschafts-
rechts“ handeln, z.B. wenn sie eine Aus-
nahme für die durch die Verträge garan-
tierten Grundfreiheiten geltend machen.17 

Gemäß Art. II-111 Abs. 118 gilt die Charta 
„für die Organe, Einrichtungen und sonsti-
gen Stellen der Union“ und „für die Mit-
gliedstaaten ausschließlich bei der Durchfüh-
rung des Rechts der Union“19 . Diese Be-
stimmung scheint beträchtlich enger zu 
sein als die zuvor zitierte Formulierung des 

                                                      

14  Streinz (Fn. 11), S. 138 (Rn. 358).  

15  Vgl. Johannes Hengstschläger, Grundrechtsschutz 
kraft EU-Rechts, in: Juristische Blätter 2000, S. 
409–420 (411). 

16  Z.B. EuGH, Wachauf ./. Bundesrepublik Deutsch-

land (Rs. 5/88), Urteil vom 13. Juli 1989, Slg. 
1989, S. 2609; vgl. Vranes (Fn. 3), S. 635. 

17  EuGH, Elliniki Radiophonia Tileorasi ./. Dimotiki 

Etairia Pliroforissis (ERT, Rs. C-260/89), Urteil 
vom 18. Juni 1991, Slg. 1991, S. I-2925. Vgl. auch 
Griller (Fn. 4), S. 137 m.w.Nw. sowie S. 140ff. 

18  Artikel ohne nähere Benennung beziehen sich 
auf den VVE (Fn. 6). 

19  Hervorhebung der Autoren. 

Gerichtshofes. 20  Die Erläuterungen 21  zu 
diesem Artikel22 halten jedoch fest, daß die 
Charta „für Mitgliedstaaten nur dann gilt, 
wenn sie im Anwendungsbereich des Uni-
onsrechts handeln“, und nehmen dabei auf 
die Entscheidung im Fall ERT Bezug.23 Der 
Status der Erläuterungen ist freilich zwei-
felhaft. Art. II-112 Abs. 7 bestimmt, daß sie 
von den Gerichten als Anleitung für die 
Auslegung der Charta gebührend zu be-
rücksichtigen sind. Sie sind also eindeutig 
nicht rechtsverbindlich, haben jedoch sehr 
wohl eine gewisse Autorität. Wie der Ge-
richtshof Art. II-111 Abs. 1 i.V.m. Art. II-
112 Abs. 7 interpretieren wird, bleibt ab-
zuwarten. Wir gehen davon aus, daß der 
EuGH, unterstützt von den Erläuterungen, 
den Anwendungsbereich der Charta so 
weit wie möglich ausdehnen wird, um da-
durch seine Kontrollbefugnisse zu erwei-
tern. Es ist nicht zu erwarten, daß er von 
bereits Erreichtem Abstriche machen und 
damit den von ihm gewährleisteten 
Grundrechtsschutz reduzieren wird.24 

III. Materielle Rechte 

Der Grundrechtskatalog der Charta enthält 
nicht nur die klassischen Freiheitsrechte, 
sondern auch eine umfangreiche Liste an 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Grundrechten. In dieser Hinsicht geht die 

                                                      

20  Vgl. Streinz (Fn. 11), S. 139f (Rn. 358a), der dar-
unter unstreitig den Vollzug von Sekundärrecht 
versteht, während die Rechtsprechung des 
EuGH zur Beachtung primärrechtlicher Vorga-
ben bei zulässigen Beschränkungsmaßnahmen 
gegenüber Grundfreiheiten nach seiner Auffas-
sung nicht übernommen werden sollte. 

21  Erläuterungen zum vollständigen Wortlaut der 
Charta (CHARTE 4473/00 CONVENT 49), in 
aktualisierter Form enthalten in der 12. Erklä-
rung zum Verfassungsvertrag, abrufbar unter: 
europa.eu.int/constitution/download/ 
print_de.pdf (12. Juli 2005). 

22  Art. 51 der Charta, Art. II-111 des VVE. 
23  Vgl. McCrudden (Fn. 5), S. 20; R. Alonso García, 

The General Provisions of the Charter of Fun-
damental Rights of the European Union, in: 
European Law Journal 8 (2002), S. 492–514 (495). 

24  In diesem Sinn auch Griller (Fn. 4), S. 139. 
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Charta daher über die bisher vom EuGH 
anerkannten Rechte hinaus, bleibt aber 
andererseits hinter dem Standard des In-
ternationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte aus 1966 und 
der Europäischen Sozialcharta zurück. 25 
Zudem läßt die Charta einige Grundrechte 
vermissen, die in den von Art. 6 Abs. 2 
EUV (der übrigens von Art. I-9 Abs. 3 auf-
rechterhalten wird) gezogenen Rahmen 
fallen würden. 26  So fehlen etwa wichtige 
Rechte wie z.B. das Recht auf Mindestlohn 
oder das Recht auf Wehrdienstverweige-
rung. Außerdem werden keine neuen Re-
aktionsmöglichkeiten auf aktuelle Pro-
blembereiche geboten, in denen häufig 
Menschenrechtsverletzungen vorkommen, 
etwa Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit.27 Freilich ist es einigermaßen überra-
schend, daß manche in der Charta enthal-
tene Rechte außerhalb jeder EU-
Kompetenz liegen. So dürfte es bspw. 
schwierig sein, eine kompetenzrechtliche 
Grundlage für das Recht auf unentgeltliche 
Teilnahme am Pflichtschulunterricht (Art. 
II-74 Abs. 2) zu finden.28 Es scheint, daß die 
Charta hauptsächlich alte Rechte in neuem 
Gewand enthält und diese sichtbarer macht, 
ohne viele innovative Elemente zu enthal-
ten.29 

Manchmal allerdings ist der Wortlaut eines 
konkreten Grundrechts weiter und weniger 
eingeschränkt als die entsprechende Rege-

                                                      

25  Vgl. Manfred Nowak, Brauchen wir eine Euro-
päische Grundrechtscharta? in: juridikum 2000, 
S. 176–178 (178). 

26  Vgl. Vranes (Fn. 3), S. 634. Die Charta begrenzt 
aber nicht die Befugnis des EuGH, weitere 
Grundrechtspositionen anzuerkennen. Vgl. 
auch oben I. für einige Beispiele, welche Grund-
rechte und Grundprinzipen bisher durch den 
EuGH anerkannt wurden. 

27  Vgl. Nowak (Fn. 25), S. 178. 

28  Alber/Widmaier (Fn. 2), S. 499f. 

29  In bestimmten Bereichen ist der Konvent jedoch 
über den Auftrag, bestehendes Recht zu analy-
sieren, hinausgegangen, und zwar hinsichtlich 
des Datenschutzes, des Asylrechts und des 
Rechts auf gute Verwaltung, das insb. auch das 
Recht auf Einsicht in Dokumente beinhaltet. 

lung in der EMRK oder der Europäischen 
Sozialcharta, an denen sich die Grund-
rechtscharta orientiert.30 So geht etwa Art. 
II-107 über den ohnedies bereits extensiv 
interpretierten Anwendungsbereich von 
Art. 6 EMRK hinaus. Art. II-107 Abs. 2 sieht 
ein Recht auf ein faires Verfahren vor ei-
nem unabhängigen Gericht nicht nur in 
Fragen des Zivil- und Strafrechts vor, son-
dern in allen Rechtssachen, also auch im 
klassischen Verwaltungsrechtsbereich.31 

Manche der durch die Charta verliehenen 
Rechte sind kaum justiziabel. 32  So können 
Gerichte etwa das Recht auf Bildung (Art. 
II-74) oder auf Gesundheitsschutz (Art. II-
95) nicht durchsetzen. Obwohl gerade die 
unter dem Kapitel „Solidarität“ erfaßten 
Rechte nicht einklagbar sind, können sie 
jedenfalls zur Interpretation von Rechtsak-
ten herangezogen werden. Daneben bleibt 
jedoch die Frage offen, ob alle genannten 
Rechte wirklich so grundlegend sind, daß 
sie es verdienen, in dem einen zentralen 
Grundrechtsdokument der EU genannt zu 
werden. Vielmehr bringt die Aufzählung 
so vieler verschiedenartiger Rechte von 
sehr unterschiedlicher Wichtigkeit das 
Problem mit sich, daß die wirklich funda-
mentalen Grundrechte an den Rand ge-
drängt und banalisiert werden. 

Als wesentliche Reduktion des Grund-
rechtsschutzes könnte Art. II-112 Abs. 1 
betrachtet werden, der gesetzliche Ein-
schränkungen aller Grundrechte der Charta 
erlaubt.33 Es handelt sich dabei allerdings 

                                                      

30  Vgl. Lenaerts/de Smijter (Fn. 13), S. 280–282. 
Textliche Grundlage der Charta sind  neben der 
EMRK mit ihren Zusatzprotokollen und der Eu-
ropäischen Sozialcharta von 1961 die Gemein-
schaftscharta der Sozialen Grundrechte von 
1989 und Bestimmungen des EGV zur Unions-
bürgerschaft, zu den Grundfreiheiten und zum 
Sozialrecht, siehe Streinz (Fn. 11), S. 139 (Rn. 
358a). 

31  Nowak (Fn. 25), S. 177. 

32  Wolf-Georg Schärf, Grundrechte in der EU, in: 
ecolex 2004, S. 668–670 (669). 

33  Kritisch zu der unklaren und weiten Fassung 
dieser Bestimmung Christoph Engel, The Euro-
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um einen materiellen Gesetzesvorbehalt34, 
da jeder Eingriff den Wesensgehalt des 
Rechts achten muß (sog. „Wesensgehalts-
garantie“) und überdies dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz unterliegt, d.h. er 
muß zur Erreichung anerkannter, dem 
Gemeinwohl dienender Zielsetzungen 
notwendig sein und damit innerhalb der 
Grenzen bleiben, die für den Schutz legiti-
mer Interessen in einer demokratischen 
Gesellschaft erforderlich sind. Darüber 
hinaus dürfen Einschränkungen gemäß Art. 
II-112 Abs. 3 nicht über die im Rahmen der 
EMRK zulässigen Einschränkungen hi-
nausgehen (sog. Mindeststandard der 
EMRK).35  Die Grundsätze der Verhältnis-
mäßigkeit und Notwendigkeit sind unseres 
Erachtens starke Schutzschilder gegen 
übermäßige Eingriffe. Außerdem erhalten 
mehrere Bestimmungen den Mindeststan-
dard anderer Grundrechtsordnungen auf-
recht.36  

Die Unterscheidung von Rechten und 
Grundsätzen, die die Charta in Art. II-112 
Abs. 5 vornimmt, wirft weitere Probleme 
auf. Teilweise wird die Meinung vertreten, 
die Solidaritätsrechte wären eben solche 
Grundsätze.37 Grundsätze können nur an-
gewendet werden, wenn Rechtsakte sie 
„umsetzen“. In ihrem Anwendungsbereich 
sind sie aber keineswegs schwächer als 
Rechte, denn sie haben nicht nur interpre-
tative Wirkungen, sondern erlauben die 
vollständige Überprüfung der sie umset-
zenden Rechtsakte. Im einzelnen ist aller-
dings einiges unklar: Erstens geht aus der 
Charta nicht hervor, welche der materiellen 
Bestimmungen nun Grundrechte sind und 
welche „nur“ Grundsätze. Zweitens ist 

                                                                               

pean Charter of Fundamental Rights, in: Euro-
pean Law Journal 7 (2001), S. 151–170 (163). 

34  Walter Berka, Die Grundrechte, 1999, S. 150ff. 
(Rn. 258ff.). 

35  Vgl. Waldemar Hummer, Eine „Grundrechtschar-
ta“ für die Europäische Union, in: juridikum 
2000, S. 163–169 (166). 

36  Art. II-112 Abs. 2 bis 4 und Art. II-113, siehe 
unten IV.2. 

37  Vgl. McCrudden (Fn. 5), S. 17f. 

fraglich, ob die umsetzenden Rechtsakte 
explizit auf diese Grundsätze hinweisen 
müssen oder ob ausreichende sachliche 
Nähe genügt. 38  Die zweite Möglichkeit 
verdient den Vorzug, da es ansonsten ein 
leichtes wäre, unliebsame Grundsätze ein-
fach durch Nichterwähnung auszuschalten. 
Diesfalls wäre allerdings die Unterschei-
dung von Rechten und Grundsätzen prak-
tisch bedeutungslos. Außerdem begäbe 
man sich in neue Schwierigkeiten, die aus-
reichende sachliche Nähe zu bestimmen. 

IV. Verhältnis der Charta zu anderen 
Grundrechtsverbürgungen 

Die Bestimmungen, die das Verhältnis der 
Charta zu bestehenden Grundrechtsver-
bürgungen definieren, etwa jenen in den 
Gemeinschaftsverträgen, in internationalen 
Übereinkommen wie der EMRK und den 
Verfassungen der Mitgliedstaaten, versu-
chen vor allem den dadurch bereits erziel-
ten Grundrechtsschutz aufrechtzuerhalten. 
Die grundsätzliche Mindeststandard-
bestimmung, die das Schutzniveau festlegt, 
ist Art. II-113. Die detaillierteren Bestim-
mungen des Art. II-112 Abs. 2–4 überlagern 
diesen Artikel jedoch weitgehend. Immer-
hin nennt Art. II-113 auch internationale 
Übereinkommen, bei denen die EU oder 
alle Mitgliedstaaten Vertragspartei sind, 
sowie Rechte, die durch die Verfassungen 
der Mitgliedstaaten anerkannt werden, 
während Art. II-112 Abs. 2–4 Rechte in an-
deren Teilen des VVE, in der EMRK und 
(nur) in den gemeinsamen Verfassungs-
überlieferungen der Mitgliedstaaten be-
handelt. 

Bevor die genannten Bestimmungen im 
Detail diskutiert werden, möchten wir auf 
die Schwierigkeit aufmerksam machen, 
Mindeststandardbestimmungen zu inter-
pretieren, da das Erfassen des Schutzni-
veaus ein Abwägen zwischen verschiede-

                                                      

38  António Vitorino, The Charter of Fundamental 
Rights as a foundation for the Area of Freedom, 
Security and Justice, Exeter Paper in European 
Law 4 (2000), S. 25. 
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nen Werten und Rechten beinhaltet. Dieser 
Abwägungsvorgang führt freilich von Fall 
zu Fall zu verschiedenen Ergebnissen.39 Als 
Beispiel für den Widerstreit verschiedener 
Rechte kann die Diskussion um die Zuläs-
sigkeit von medizinisch nicht indizierten 
Schwangerschaftsabbrüchen dienen. Hier 
ist der Schutz ungeborenen Lebens mit 
dem Selbstbestimmungsrecht der Frau ab-
zuwägen. Die Mitgliedstaaten der EU 
kommen dabei zu durchaus unterschiedli-
chen Ergebnissen.40  

1. Grundrechte in anderen Teilen des Verfas-
sungsvertrages 

Gemäß Art. II-112 Abs. 2 erfolgt „die Aus-
übung der durch diese Charta anerkannten 
Rechte, die in anderen Teilen der Verfas-
sung geregelt sind, … im Rahmen der dort 
festgelegten Bedingungen und Grenzen”. 
Soweit Rechte aus der Charta in anderen 
Teilen des VVE geregelt sind, setzen letzte-
re Rechte nicht nur eine Untergrenze des 
Schutzniveaus, sondern gleichzeitig eine 
Obergrenze, auch wenn der Wortlaut der 
Charta zum Teil weiter erscheint. Unter 
diesem Gesichtspunkt werden die durch 
andere Teile des VVE (bzw. durch die alten 
Gründungsverträge) gewährten Rechte 
nicht geändert, so daß die Charta keine 
diesbezüglichen Erweitungen bewirkt: 
Hier wird also der status quo eingefroren.41 

In der Theorie ist die Funktionsweise die-
ser Bestimmung leicht verständlich. In der 
Praxis jedoch hängt ihre Anwendung da-
von ab, ob wir diejenigen in Teil II verbürg-
ten Rechte herausfiltern können, die jenen 
in anderen Teilen des VVE inhaltlich ent-
sprechen. Es ist bspw. offensichtlich, daß 
Art. II-105 Abs. 1 Freizügigkeit und Aufent-

                                                      

39  García (Fn. 23), S. 508. 

40  Beispielhaft für die Probleme des EuGH mit 
diesem Fragenkomplex, The Society for the Pro-
tection of Unborn Children Ireland (SPUC) ./. Ste-
phen Grogan (Rs. C-159/90), Urteil vom 4. Okto-
ber 1991, Slg. 1991, S. I-04685. 

41  Vgl. Erläuterungen zur Charta (Fn. 21), Art. 52 
Abs. 2 (nunmehr Art. II-112 Abs. 2). 

haltsfreiheit normiert. Selbstverständlich 
können diese Freiheiten nur im Rahmen 
der Grenzen ausgeübt werden, die durch 
Art. I-4 und I-10 sowie andere Bestimmun-
gen des VVE gesetzt werden.42  Auch die 
beiden Bestimmungen zur Nichtdiskriminie-
rung – Art. II-81 Abs. 1 auf der einen Seite 
und Art. III-124 auf der anderen – scheinen 
sich bei oberflächlicher Betrachtung zu 
entsprechen. 43 Allerdings sind die in bei-
den Bestimmungen angeführten Merkmale 
nicht deckungsgleich. Nicht enthalten in 
Art. III-124 sind im Gegensatz zu Art. II-81 
Diskriminierungen aufgrund sozialer Her-
kunft, genetischer Merkmale, der politi-
schen oder sonstigen Anschauung 44 , der 
Zugehörigkeit zu einer nationalen Minder-
heit 45 , des Vermögens und der Geburt. 
Weiters ermächtigt Art. III-124 lediglich 
den Rat zur Festlegung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung derartiger Diskriminie-
rungen. Art. II-81 Abs. 1 und Art. III-124 
verfolgen daher gänzlich verschiedene 
Zwecke. Art. III-124 überträgt der EU die 
Zuständigkeit, Antidiskriminierungsgeset-
ze zu erlassen, während Art. II-81 der Kon-
trolle von Handlungen und Rechtsakten 
der Union und der Mitgliedstaaten dient.46 
Das bedeutet, daß Art. II-81, das Grund-
recht in der Charta, nicht durch Art. III-124 
limitiert wird. Diese Einschätzung ändert 
sich auch nicht für die Bereiche, in denen 
die Union schon auf Grundlage des Art. III-
124 Maßnahmen ergriffen hat.47 

                                                      

42  Vgl. zur Frage, ob auch dem Sekundärrecht eine 
solche Schrankenfunktion zukommt, Vranes (Fn. 
3), S. 636. 

43  Vgl. Griller (Fn. 4), S. 147ff.; Lenaerts/de Smijter 
(Fn. 13), S. 283f. 

44  Art. III-124 Abs. 1 enthält allerdings den Begriff 
„Weltanschaung“. 

45  Freilich ist durch Art. III-124 Abs. 1 Diskrimi-
nierung aufgrund „ethnischer Herkunft“ verbo-
ten. 

46  So in der korrigierten Fassung nun auch die 
Erläuterungen zur Charta (Fn. 21), Art. 21 Abs. 
1 (nunmehr Art. II-81 Abs. 1). 

47  Griller (Fn. 4), S. 150. 
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2. Europäische Menschenrechtskonvention 

Soweit die Charta und die EMRK überein-
stimmende Rechte enthalten, bestimmen 
die Art. II-112 Abs. 3 und II-113, daß die 
EMRK einen Mindeststandard für den 
Schutz der Menschenrechte in der EU be-
gründet.48 Soweit die Rechte aus der Charta 
und der EMRK einander entsprechen, ha-
ben sie die gleiche Bedeutung und Trag-
weite, wie ihnen in der Konvention verlie-
hen wird. Bei einem Konflikt zwischen 
Grundrechtscharta und EMRK darf somit 
das Schutzniveau der EMRK nicht unter-
schritten werden. Der zweite Satz des Art. 
II-112 Abs. 3 stellt klar, daß diese Bestim-
mung einen weitergehenden Schutz durch 
das Recht der Union nicht verhindert. Die 
EMRK stellt daher die Untergrenze, nicht 
aber ein Höchstmaß für die Anwendung 
von Grundrechten dar.49 Die Erläuterungen 
zu Art. II-11250 enthalten zwei Listen, die 
die Rechte der Charta anführen, bei denen 
derzeit davon ausgegangen werden kann, 
daß sie Rechten aus der EMRK entsprechen. 
Die erste Liste nennt jene Rechte bzw. Arti-
kel der Charta, die dieselbe Bedeutung und 
Tragweite haben wie die entsprechenden 
Artikel der EMRK. Die zweite Liste umfaßt 
jene Artikel, die dieselbe Bedeutung haben 
wie die entsprechenden Artikel der EMRK, 
deren Tragweite aber umfassender ist, d.h. 

                                                      

48  Kritisch Nowak (Fn. 25), S. 177, der befürchtet, 
daß diese unklare Bestimmung die rechtsan-
wendenden Organe vor große Interpretations-
probleme stellt. 

49  Folglich wird sich die spezifische Schrankenre-
gelung der EMRK durchsetzen, wenn diese ei-
nen höheren Schutz gewährleistet. So unterlie-
gen bspw. auch die auf den ersten Blick be-
schränkbar erscheinenden Grundrechte der 
Charta, wie etwa das Folterverbot, den spezifi-
schen Schrankenregeln der EMRK. Bietet um-
gekehrt die Charta einen höheren Schutz als die 
EMRK, so setzt sich nach Abs. 3 letzter Satz das 
Schutzniveau der Charta durch, vgl. Vranes (Fn. 
3), S. 636. Vgl auch oben III. zu Art. II-112 Abs. 1. 

50  Vgl. Erläuterungen zur Charta (Fn. 21), Art. 52 
Abs. 3 (nunmehr Art. 112 Abs. 3). 

deren Anwendungsbereich durch die 
Charta ausgedehnt wird.51 

Die Festschreibung der Mindestgarantie-
funktion der EMRK hat jedoch unseres 
Erachtens geringe praktische Bedeutung. 
Der EuGH war bisher immer bemüht, die 
Judikatur des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) zu überneh-
men. Judikaturdivergenzen traten in der 
Regel nur auf, wenn der EGMR erst nach 
dem EuGH ein Urteil zu diesem Fragen-
komplex fällte.52 Eher noch könnten die Art. 
II-112 Abs. 3 und II-113 sogar eine Gefahr 
für die Fortentwicklung des Grundrechts-
schutzes in der EU darstellen, denn es 
scheint nicht undenkbar, anzunehmen, daß 
der Wortlaut des Art. II-112 Abs. 3 i.V.m. 
den Erläuterungen den EuGH dazu veran-
lassen wird, die weitere Ausdehnung der 
ersten Gruppe von Rechten über die Recht-
sprechung des EGMR hinaus zu unterlassen, 
indem er weiterhin die Rechtsprechung des 
EGMR wortgleich übernimmt. In Anbe-
tracht des höheren Integrations- und Ent-
wicklungsgrades der EU-Mitgliedstaaten 
im Vergleich zu manchen Vertragsstaaten 
der EMRK könnte die Anerkennung von 
Grundrechten durch die Union aber 
schneller voranschreiten als jene im An-
wendungsbereich der EMRK. 53  Freilich 
können wir über den zukünftigen Umgang 
des EuGH mit diesen Grundrechten nur 
Vermutungen anstellen, denn nichts hin-
dert den Gerichtshof, sie dennoch weiter-
zuentwickeln. 

Der EuGH, der sich von einem Gericht, das 
sich hauptsächlich mit wirtschaftlichen 
Belangen beschäftigte, mehr und mehr zu 
einem Menschenrechtsgerichtshof hin ent-

                                                      

51  Das Recht, eine Ehe einzugehen (Art. II-69), 
kann durch einzelstaatliche Rechtsvorschriften 
auf andere als in Art. 12 EMRK vorgesehene 
Formen der Eheschließung ausgedehnt werden. 

52  Alber/Widmaier (Fn. 2), S. 504f.; Griller (Fn. 4), S. 
155f. 

53  McCrudden (Fn. 5), S. 8. 
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wickelt, 54  kann durchaus neues Selbstbe-
wußtsein und eigene rechtliche Praktiken 
in Bezug auf Grundrechte ausbilden. Ob 
die Charta freilich die gebotene Umstel-
lung im Rechtsdenken der Union bewirken 
wird und es gelingt, die wirtschaftlichen 
Grundwerte, die bisher faktisch die ober-
sten Werte der Union waren, in die unteren 
Schranken zu verweisen, bleibt abzuwarten. 
Ein Indiz freilich für den künftigen Um-
gang des EuGH mit Konflikten zwischen 
Grundrechten und wirtschaftlichen Grundfrei-
heiten gibt die Entscheidung im Fall 
Schmidberger55, in dem sich der EuGH mit 
einem Antrag des OLG Innsbruck zu be-
schäftigen hatte, das gem. Art. 234 des Ver-
trages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft 56  (EGV) anfragte, ob die 
Brennerblockade unter Berücksichtigung 
des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit 
gemeinschaftsrechtlich zulässig gewesen 
sei, und zwar insbesondere im Verhältnis 
zur Grundfreiheit des Warenverkehrs. Der 
Gerichtshof hatte sich mit der Frage aus-
einanderzusetzen, in welchem Verhältnis 
die Grundfreiheiten zu den Grundrechten 
stehen. 57 Der EuGH geht davon aus, daß 
die Grundfreiheiten wie die Grundrechte 
Teil des europäischen Primärrechts sind 
und somit normenhierarchisch auf dersel-
ben Stufe stehen. Nach seiner Auffassung 
hat eine Güterabwägung zwischen der 
Grundfreiheit und den Grundrechten statt-
zufinden,58 wobei aus dem Urteil durchaus 
geschlossen werden kann, daß er im Zwei-
felsfall den Grundrechten den Vorrang 
geben würde. 59  Nunmehr steht also fest, 
daß die Grundrechte i.S.d. EMRK in einem 

                                                      

54  Damian Chalmers, The Dynamics of Judicial 
Authority and the Constitutional Treaty, Jean 
Monnet Working Paper 5/04, S. 17. 

55  EuGH, Eugen Schmidberger – Internationale 

Transporte und Planzüge ./. Republik Österreich 
(Rs. C-112/00), Urteil vom 12. Juni 2003, Slg. 
2003,  S. I-5659. 

56  Konsolidierte Fassung, ABl. 2002 C 325/33. 
57  Ibid., Rn. 77. 

58  Ibid., Rn. 81ff. 

59  Ebenso Schärf (Fn. 32), S. 669. 

gewissen Rahmen nach einer Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung sogar die Grundfreihei-
ten verdrängen können.60 

Die gerichtliche Kontrolle von Handlungen 
und Rechtsakten der Mitgliedstaaten im Rah-
men des Unionsrechts kann ein langatmi-
ges und kompliziertes Verfahren sein, das 
den EGMR mit der Kompetenz zur Über-
prüfung von Gemeinschaftsrecht sowie der 
Rechtsprechung des EuGH ausstattet, ob-
wohl die Union (noch) nicht Vertragspart-
nerin der EMRK ist.61 Akte nationaler Be-
hörden, die innerhalb des Gemeinschafts-
rechts handeln, können vor nationalen Ge-
richten bekämpft werden. Diese Gerichte 
sind berechtigt bzw. verpflichtet, den 
EuGH anzurufen, damit dieser das Unions-
recht interpretiert oder über die Gültigkeit 
und Auslegung der Handlungen von Ak-
teuren der Union entscheidet.62 Die Rechts-
sache selbst wird sodann durch das natio-
nale Gericht unter Berücksichtigung der 
vom EuGH dargelegten Rechtsauffassung 
entschieden. Nach Erschöpfung des natio-
nalen Instanzenzugs kann die betroffene 
Partei den EGMR anrufen. Der EGMR 
kann daher – in einem gewissen Ausmaß – 
EU-Akte im Hinblick auf Grundrechtsver-
letzungen überprüfen,63  denn die Verant-
wortung der Mitgliedstaaten für Men-
schenrechtsverletzungen bei der Durchfüh-
rung von EU-Akten besteht trotz der Über-
tragung von Hoheitsrechten fort. 64  Unter 
diesem Gesichtspunkt ist es wichtig, wenn 
nicht gar unerläßlich, daß sich der vom 
EuGH gebotene Grundrechtsschutz mit 
jenem des EGMR deckt oder diesen sogar 
übersteigt, so daß die Mitgliedstaaten nicht 
zwischen den Verpflichtungen, die sich aus 
dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts er-
geben und jenen, die ihnen die EMRK auf-

                                                      

60  Vgl. Schärf (Fn. 32), S. 668f. 

61  Lenaerts/de Smijter (Fn. 13), S. 291. 

62  Vorabentscheidungsverfahren, Art. 234 EGV 
bzw. Art. III-369. 

63  García (Fn. 23), S. 499. 

64  Griller (Fn. 4), S. 159f. 
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erlegt, festsitzen.65 Denn ansonsten besteht 
ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit, 
wenn zwei Höchstgerichte konkurrierend 
und überlappend den Grundrechtsschutz 
wahrnehmen.  

Das Dilemma, in das Mitgliedstaaten schon 
jetzt durch mögliche Widersprüche in der 
Rechtsprechung der beiden Höchstgerichte 
geraten könnten, wird durch Art. I-9 Abs. 2 
endgültig beseitigt, der bestimmt, daß die 
EU der EMRK beitritt.66 Angesichts der Be-
stimmung des Art. I-9 Abs. 3, der besagt, 
daß die Grundrechte, wie sie in der EMRK 
gewährleistet sind und sich aus den ge-
meinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten ergeben, als allgemeine 
Grundsätze Teil des Unionsrechts sind, 
sowie in Anbetracht der oben dargestellten 
Mindeststandardbestimmungen stellt sich 
allerdings die Frage, ob dieser Beitritt ir-
gendwelche konkrete Änderungen mit sich 
bringen wird. Die größte Modifikation be-
steht jedenfalls in der Tatsache, daß die 
Akte der Union in diesem Falle Gegen-
stand unmittelbarer Überprüfung durch 
den EGMR sind, was die einheitliche An-
wendung von Grundrechten innerhalb der 
Union fördern und Judikaturdivergenzen 
zwischen EuGH und EGMR vermeiden 
würde.67  Unseres Erachtens wäre es aber 
dennoch sinnvoll, explizit das Verhältnis 
von EuGH und EGMR zu regeln. 

Ein jüngerer Fall zeigt einen recht überra-
schenden Aspekt der Beziehung zwischen 
Charta und EMRK. Denn nicht nur die 
EMRK beeinflußt die Charta, auch das jün-
gere Dokument, die Charta, ist in der Lage, 
sich auf die Grundrechte der EMRK aus-
zuwirken. Im Fall Goodwin ./. UK68 erkannte 
der EGMR, daß Transsexuelle das Recht 

                                                      

65  Lenaerts/de Smijter (Fn. 13), Fn. 114. 

66  Gegen den Beitritt der EU zur EMRK bestehen 
durchaus einige Bedenken. Diese referierend 
und im Ergebnis ablehnend Alber/Widmaier (Fn. 
2), S. 506f. 

67  Lenaerts/de Smijter (Fn. 13), S. 297. 

68  EGMR, Christine Goodwin ./. The United Kingdom 

(Beschw.-Nr. 25680/94), Urteil vom 11. Juli 2002.  

haben, ihren gleichgeschlechtlichen Partner 
zu heiraten. Dabei rückt der Gerichtshof 
vom strengen Wortlaut der EMRK (Art. 12: 
„Männer und Frauen […] haben das Recht 
zu heiraten“) ab und berücksichtigt, daß 
die Charta ganz bewußt eine weitere For-
mulierung wählt, indem sie in Art. II-69 
von dem „Recht, eine Ehe einzuge-
hen“ spricht. Übrigens hat die Verabschie-
dung der Charta auch die Forderung nach 
einer Revision und Modernisierung der 
EMRK angestoßen.69 

3. Nationale Verfassungen 

Gemäß Art. II-112 Abs. 4 sind die Grund-
rechte der Charta im Einklang mit den ge-
meinsamen Verfassungsüberlieferungen der 
Mitgliedstaaten auszulegen. Diese Bestim-
mung erscheint insofern gegenstandslos, 
als sie nicht konkretisiert, ob die durch den 
EuGH aus den nationalen Verfassungen 
abgeleiteten Prinzipien die Untergrenze 
oder das Höchstmaß für die Anwendung 
der Grundrechte der Charta darstellen oder 
ob sie eine Absicherung des gegenwärtigen 
Schutzniveaus bilden sollen. Es kann wohl 
davon ausgegangen werden, daß der 
EuGH das derzeitige Grundrechtssystem 
als Ausgangspunkt heranziehen wird. Teil 
dieses bereits bestehenden Bezugsrahmens 
sind nationale Verfassungen. Daher sind 
wir der Auffassung, daß Art. II-112 Abs. 4 
lediglich als politische Erklärung zu ver-
stehen ist, daß die Charta nicht zu weit 
vom gegenwärtigen Schutzniveau abwei-
chen soll.70 

Einige Autoren kritisieren Art. II-113 als 
Gefahr für den Grundsatz des Vorrangs von 
Gemeinschaftsrecht, weil er bestimmt, daß 
die nationalen Verfassungen einen Min-
deststandard in ihrem jeweiligen Anwen-

                                                      

69  Vgl. Alber/Widmaier (Fn. 2), S. 500. 

70  Vgl. Schlußbericht der Arbeitsgruppe „Char-
ta“ des Europäischen Konvents vom 22. Okto-
ber 2002, CONV 354/02, S. 7; abrufbar unter: 
register.consilium.eu.int/pdf/de/02/ 
cv00/00354d2.pdf (12. Juli 2005). 
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dungsbereich darstellen.71 In der Tat wirft 
diese Bestimmung einige Auslegungspro-
bleme auf. Es mag sein, daß der Vorrang 
des EU-Rechts selbst vor nationalem Ver-
fassungsrecht, so wie es der EuGH postu-
lierte,72  von nationalen Gerichten niemals 
widerspruchslos anerkannt war.73 Ob diese 
Position angesichts des unbedingten An-
wendungsvorrangs des Unionsrechts in 
Art. I-6 nach der Ratifikation des VVE auf-
recht erhalten werden kann, ist allerdings 
zweifelhaft. Freilich kann über Art. II-113 
nicht einfach hinweggegangen werden, so 
daß nationale Verfassungsrechte jedenfalls 
eine Rolle im System des EU-
Grundrechtsschutzes spielen. Die Gefahr 
eines tatsächlichen Konfliktes zwischen 
Gemeinschaftsrecht und nationalen Grund-
rechten mag nicht sehr hoch sein,74 aber sie 
ist mit der verstärkten europäischen Akti-
vität in sensiblen Bereichen wie Justiz und 
Inneres gestiegen.75 

Wie kann Art. II-113 interpretiert werden, 
um den offensichtlichen Widerspruch zu 

                                                      

71  Siehe Jonas Bering Liisberg, Does the EU Charter 
of Fundamental Rights Threaten the Supremacy 
of Community Law? in: Common Market Law 
Review 38 (2001), S. 1171–1199. Vgl. auch Vranes 
(Fn. 3), S. 638f., der die Streichung dieser Be-
stimmung fordert, da sie die einheitliche An-
wendbarkeit sowie das Vorrangprinzip des 
Gemeinschaftsrechts grundsätzlich in Frage 
stelle und dazu einlade, Gemeinschaftsrecht an 
nationalem Verfassungsrecht zu messen. 

72  Vgl. EuGH, Costa ./. ENEL (Rs. 6/64), Urteil 
vom 15. Juli 1964, Slg. 1964, S. 1251; Internationa-
le Handelsgesellschaft (Rs. 11/70), Urteil vom 17. 
Dezember 1970, Slg. 1970, S. 1125. 

73  Für Deutschland vgl. die Beschlüsse des Bun-
desverfassungsgerichts, BVerfGE 37, 271 (Solan-
ge I), BVerfGE 73, 339 (Solange II), BVerfGE 102, 
147 (Bananenmarktordnung). 

74  Matthias Kumm, The Jurisprudence of Constitu-
tional Conflict: Constitutional Supremacy in 
Europe before and after the Constitutional 
Treaty, in: European Law Journal 11 (2005), S. 
262–307 (264). 

75  Vgl. hierzu die Diskussion um die Grund-
rechtskonformität des deutschen Umsetzungs-
gesetzes zum Europäischen Haftbefehl und das 
diesbezügliche Urteil  des Bundesverfassungs-
gerichts vom 18. Juni 2005 (Az. 2 BvR 2236/04). 

Art. I-6 aufzulösen? Es wird bspw. vertre-
ten, daß Art. II-113 nur besage, daß ledig-
lich „keine Bestimmung dieser Charta“ zu 
Einschränkungen oder Verletzungen von 
Grundrechten in nationalen Verfassungen 
führe. Das schließe nicht aus, daß andere 
Unionsrechtsakte zu Einschränkungen füh-
ren. 76  Dem ist entgegenzuhalten, daß es 
wohl gerade die Funktion von Grund-
rechtsgarantien ist, als Kontrollinstrument 
für andere Rechtsakte zu dienen; eine 
Grundrechtsgarantie, der diese Schutz-
funktion abgesprochen wird, ist sinn- und 
nutzlos.77 Die Betonung, daß jede Grund-
rechtsordnung ja nur „in ihrem Anwen-
dungsbereich“ von Bedeutung sei, ist eben-
falls nicht zielführend, da Konflikte gerade 
in Bereichen überlappender Zuständigkei-
ten, insb. bei der Durchführung von Uni-
onsrecht durch Mitgliedstaaten, auftreten. 
Auch andere Einschränkungsversuche sind 
wenig zielführend.78 

Welche Ansätze man auch immer versucht, 
man kommt nicht umhin, Art. II-113 als 
partielle Derogation zu Art. I-6 aufzufassen. 
Wie kann daher praktisch die Grund-
rechtskontrolle ausgestaltet werden? Kann 
das die Wiederbelebung des Postulats des 
höchsten Schutzniveaus bedeuten, bei dem 
das höchste Grundrechtsniveau eines Mit-
gliedstaates ausschlaggebend sein soll? Das 
ist jedenfalls abzulehnen, denn nicht nur 
könnten einseitige Entscheidungen von 
Mitgliedstaaten der gesamten Union ein 
höheres Schutzniveau aufzwingen, auch ist 
es im Falle eines Grundrechtskonflikts wie 
im oben angeführten Beispiel des Schwan-
gerschaftsabbruchs überhaupt nicht mög-
lich, eine „Maximallösung“ zu finden, weil 
ein Grundrecht zugunsten eines anderen 
eingeschränkt werden muß. Die Entschei-
dung für ein Grundrecht zieht in diesen 
Fällen notwendig die Reduktion eines an-
deren Rechts nach sich.79 Auch ein zweiter 

                                                      

76  Liisberg (Fn. 71), S. 1191. 

77  Im Ergebnis ebenso Griller (Fn. 4), S. 174. 

78  Vgl. Griller (Fn. 4), S. 172f. 

79  Dazu ausführlich Griller (Fn. 4), S. 175ff. 
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Ansatz ist unseres Erachtens undenkbar: So 
wird vorgeschlagen, daß eben gewisse eu-
roparechtliche Vorschriften in einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht anwendbar sein sollen, 
deren Grundrechtskatalog sie widerspre-
chen. 80  Zwar findet dieser Ansatz Unter-
stützung in der Formulierung „in dem je-
weiligen Anwendungsbereich“ in Art. II-
113 und in der Erwähnung des Subsidiari-
tätsprinzips in Art. II-111, er würde jedoch 
die Rechtseinheit in der Union beseitigen 
und stünde dem vom Art. I-6 bestätigten 
Postulat des Primats des Unionsrechts 
diametral gegenüber. Auch scheint es uner-
träglich, nationalen Gerichten das Recht zu 
geben, Unionsrechtsakte zu prüfen und 
derart das Kontrollmonopol des EuGH81 zu 
brechen. Im Ergebnis sind wir daher der 
Ansicht, daß weder dem Unionsrecht noch 
nationalem Verfassungsrecht absoluter Vor-
rang eingeräumt werden kann.82 Einer drit-
ten, wesentlich „weicheren“ Lösung ist der 
Vorzug zu geben, die freilich schwierig 
theoretisch zu konzeptualisieren ist.83 Na-
tionale wie auch der europäische Gesetz-
geber sollen die Grundrechtsgesetzgebung 
der jeweils anderen Parteien „berücksichti-
gen“, wozu sie durch den Grundsatz der 
Gemeinschaftstreue (Art. I-5 Abs. 2) auch 
verpflichtet sind. Nationale Höchstgerichte 
und der EuGH könnten in ihrer Rechtspre-
chung „kooperieren“ bzw. einen nicht-
institutionalisierten Dialog pflegen, um 
ihre Rechtsprechung aufeinander abzu-
stimmen.84 Auch ist es ausreichend, wenn 
sich die Gerichtshöfe (nationale wie euro-
päische) damit zufrieden geben, daß die 

                                                      

80  Ablehnend Griller (Fn. 4), S. 178f. 

81  Vgl. Christoph Thun-Hohenstein/Franz Cede/Ger-

hard Hafner, Europarecht, 5. Aufl. 2005, S. 131. 

82  Vgl. Kumm (Fn. 74), S. 266 und Fn. 21 m.w.Nw. 

83  Siehe aber das bemerkenswerte Konzept eines 
„Constitutionalism Beyond the State“ von 
Kumm (Fn. 74), insb. S. 281–304. 

84  Für einen derartigen Dialog zwischen EuGH 
und EGMR vgl. Alber/Widmaier (Fn. 2), S. 510 
m.w.Nw. 

jeweils anderen Gerichte im Wesentlichen 
äquivalente Standards garantieren.85 

Abschließend soll noch eine wahrscheinli-
che Wirkung der Charta auf die Rechtspre-
chung der nationalen Gerichte erwähnt 
werden. Wann immer Unionsrecht einen 
extensiveren Schutz vorsieht, ist zu erwar-
ten, daß nationale Gerichte dasselbe 
Schutzniveau auf Fälle anwenden, die nicht 
Gegenstand von Unionsrecht sind, um die 
eigenen Staatsbürger nicht zu diskriminieren. 
In der Regel hängen die Anwendung von 
Europarecht bzw. die Prüfungsbefugnis 
des EuGH davon ab, ob im gegenständli-
chen Fall ein anderes europäisches Land 
involviert ist oder nicht, z.B. ob Staatsan-
gehörige eines anderen EU-Mitgliedstaates 
betroffen sind.86 Nationale Gerichte werden 
es vorziehen, ihre eigenen Bürger gleich zu 
behandeln wie Ausländer. 

V. Der EuGH und die Charta 

Art. II-111 Abs. 2 soll sicherstellen, daß die 
Charta das Kompetenzgleichgewicht in-
nerhalb der EU nicht beeinflußt. Die Erläu-
terungen sind etwas vorsichtiger mit der 
Formulierung, daß „[d]ie Grundrechte, wie 
sie in der Union garantiert werden, [...] nur 
im Rahmen dieser von den Teilen I und III 
der Verfassung bestimmten Zuständigkei-
ten wirksam [werden].“ 87  Dennoch ver-
schieben der VVE im allgemeinen und die 
Charta im besonderen das Machtgleichge-
wicht zugunsten des EuGH, indem sie so-
wohl die Prüfungskriterien als auch die 
seiner Kontrolle unterworfen Bereiche er-
weitern. 

Eine bedeutende Ausweitung des Grund-
rechtsschutzes erfolgt nicht durch die 

                                                      

85  Wie es das deutsche Bundesverfassungsgericht 
jüngst wieder im Beschluß vom 7. Juni 2000 zur 
Bananenmarktordnung zum Ausdruck gebracht 
hat, BVerfGE 102, 147. 

86  Die Grundrechtskontrolle der EG wirkt nur 
soweit, wie ihre eigene Zuständigkeit recht, vgl. 
Griller (Fn. 4), S. 138. 

87  Erläuterungen zur Charta (Fn. 21), Art. 51 Abs. 
2 (nunmehr Art. 111 Abs. 2). 
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Charta selbst, sondern durch die Erweite-
rung der Kompetenzen des EuGH durch den 
VVE, der das durch den Vertrag von Maa-
stricht eingeführte Drei-Säulen-Modell der 
EU – zumindest formal – beseitigt.88 Weit-
gehend ausgeschlossen ist die gerichtliche 
Kontrolle freilich weiterhin im Bereich der 
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik (Art. III-376). Seine bisher nur sehr mar-
ginale Zuständigkeit in der 3. Säule er-
streckt sich nunmehr jedoch auf den ge-
samten Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts mit Ausnahme von Maß-
nahmen der Polizei und anderer Strafver-
folgungsbehörden (Art. III-377). Seiner 
Kontrolle sind daher Bereiche wie Asyl 
und Einwanderung unterworfen, in denen 
sehr häufig Menschenrechtsverletzungen 
vorkommen.89 Nun können auch in diesen 
Bereichen die Grundrechte der Charta ein-
geklagt werden. Eine weitere Ausdehnung 
der Zuständigkeit des Gerichtshofs erfolgt 
durch die Aufwertung der Position von In-
dividuen, die nunmehr auch Unionsrechts-
akte mit Verordnungscharakter (also all-
gemeine Rechtsakte, die andere Gesetzes-
akte durchführen, vgl. Art. I-33 Abs. 1) an-
fechten können, die sie nicht individuell 
betreffen (Art. III-365 Abs. 4). Allerdings 
müssen diese Rechtsakte sie unmittelbar 
betreffen und dürfen keine Durchfüh-
rungsmaßnahmen nach sich ziehen. Nach 
derzeit geltendem EU-Recht kann der 
EuGH von natürlichen oder juristischen 
Personen nur im Wege einer Nichtigkeits-
klage angerufen werden, wenn Rechtsakte 
unmittelbar an sie ergangen sind (z.B. Ent-
scheidungen, nach dem VVE Beschlüsse) 
oder wenn generelle Rechtsakte (z.B. Ver-
ordnungen und Richtlinien, nach dem VVE 
Europäische Gesetze und Europäische 
Rahmengesetze) sie unmittelbar und indi-
viduell betreffen, wobei das Erfordernis 

                                                      

88  Vgl. Art. 46 EUV, der die Kompetenz des EuGH 
bezüglich der Unionsmaterien (2. und 3. Säule) 
beschränkt. 

89  Chalmers (Fn. 54), S. 17. 

der individuellen Betroffenheit 90  in der 
Praxis die größte Hürde darstellt. Daneben 
besteht nur die Möglichkeit von Vorabent-
scheidungsanträgen nationaler Gerichte. 
Nach geltendem Recht besteht daher eine 
Rechtsschutzlücke, 91  was neben einer 
rechtsverbindlichen Grundrechtscharta 
nicht genügen kann. Dem Anspruch auf 
subjektive Rechtsdurchsetzung durch den 
Verletzten, der jedem Grundrecht inne-
wohnt, wird der indirekte und unvollstän-
dige Rechtsschutz im Wege des Vorabent-
scheidungsverfahrens jedenfalls nicht ge-
recht.92 

VI. Zusammenfassung und Schlußfolge-
rungen 

Die Charta besteht aus Nachahmungen, 
Kompromissen und Zweideutigkeiten. 93 
Als rechtliches Dokument läßt sie daher 
viel zu wünschen übrig. Allzu oft wurden 
klare Antworten auf dem Altar des politi-
schen Kompromisses geopfert. Als politi-
sches Dokument freilich darf ihre Bedeu-
tung nicht unterschätzt werden. 94  Ein 
Grundrechtskatalog hat einen bedeutenden 
symbolischen Wert, weil ein solcher zentra-
les Element einer Verfassung ist. Aufgrund 
ihrer integrationistischen und demokrati-
schen Funktionen ist die Charta vielleicht 
der wichtigste Teil des VVE.95 Grundrechte 
bilden – insbesondere in Abwesenheit einer 
gut ausgebildeten parlamentarischen oder 
direktdemokratischen Kontrolle – das 

                                                      

90  Vgl. EuGH, Firma Plaumann und Co ./. Kommis-

sion der EWG (Rs. 25/62), Urteil vom 15. Juli 
1963, Slg. 1963, S. 213. 

91  Vgl. EuGH, Unión de Pequeños Agricultores ./. 
Rat der Europäischen Union (UPA, Rs. C-50/00 P), 
Urteil vom 25. Juli 2002, Slg. 2002, S. I-6677; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften ./. 
Jégo-Quéré et Cie SA (Rs. C-263/02 P), Urteil vom 
1. April 2004.  

92  Nowak (Fn. 25), S. 178. 

93  So McCrudden (Fn. 5), S. 7. 

94  Vgl. Vranes (Fn. 3), S. 641. 

95  Siehe McCrudden (Fn. 5), S. 21f.; Engel (Fn. 33), S. 
154. 
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Herzstück einer demokratischen Union. 96 
Seit dem Zeitalter der Aufklärung beinhal-
ten (nahezu) alle nationalen Verfassungen 
einen Grundrechtskatalog als integralen 
Bestandteil, da die Bewahrung der funda-
mentalen Freiheiten unabdingbar mit der 
Funktionsfähigkeit von Demokratie ver-
knüpft ist. Damit einher geht die Stärkung 
der Rolle des EuGH als Verfassungsge-
richtshof, der in Zukunft wesentlich mehr 
Beschwerden wegen Grundrechtsverlet-
zungen hören wird.97 Wir sehen daher die 
Aufnahme der Charta in den VVE als Mit-
tel, die Union auf dem Pfad von Integrati-
on und Demokratisierung weiterzuführen. 
Dabei kann die Charta allerdings eher als 
Werkzeug denn als Ergebnis der Entwick-
lung der EU zu einem staatsähnlichen Ge-
bilde betrachtet werden.98 

Die Charta verbessert oder erhält zumin-
dest die erreichten Standards des Grund-
rechtsschutzes in der Union. Ein wesentli-
cher Fortschritt ergibt sich aus der erhöh-
ten Zahl an Rechten, die die Charta zumin-
dest transparenter, „sichtbarer“ macht, und 
der Erweiterung der Kompetenzen des 
EuGH. Zudem kann (nur) ein verbindli-
cher Grundrechtskatalog dem EuGH den 
Anstoß zur Entwicklung einer Grund-
rechtsdogmatik geben, die zu einer konsi-
stenten und einigermaßen prognostizierba-
ren Judikatur führen würde. 99  Allerdings 
trägt die Tatsache, daß im Einzelfall jeweils 
mehrere Grundrechtskataloge (Charta, 
EMRK und andere internationale Verein-
barungen, nationale Verfassungen) anzu-
wenden sein können, nicht gerade zur Ver-
einfachung und Übersichtlichkeit bei. Ein 
Rückschritt freilich könnte sich aus der 

                                                      

96  Vgl. Alber/Widmaier (Fn. 2), S. 498. 

97  House of Lords, European Union Committee, The 
Future Role of the European Court of Justice, 
6th Report of Session 2003-4, HL Paper 47 (2004), 
Rn. 28; abrufbar unter: www.publications. par-
lia-
ment.uk/pa/ld200304/ldselect/ldeucom/47/4
7.pdf (12. Juli 2005). 

98  Engel (Fn. 33), S. 159. 

99  Öhlinger (Fn. 10), S. 170f. 

mißglückten Bestimmung bezüglich des 
Anwendungsbereiches der Charta ergeben. 
Eine Reduktion der Reichweite des Grund-
rechtsschutzes war jedoch vom Grund-
rechtskonvent offensichtlich nicht beab-
sichtigt.100 Es gibt daher berechtigten Anlaß 
zur Hoffnung, daß der Gerichtshof seine 
Rechtsprechung weiterführt, die die Mit-
gliedstaaten einer umfassenden grund-
rechtlichen Kontrolle ihrer Handlungen im 
Rahmen des Gemeinschaftsrechts unter-
wirft. Weit über die Grundrechtscharta 
hinausgehende Unklarheiten wirft die 
Mindestgarantie des Art. II-113 auf, der 
den Anwendungsvorrang des Unions-
rechts gegenüber den nationalen Verfas-
sungen in Frage stellt. 

 

Abstract 

The European Charter of Fundamental 
Rights is incorporated into the Treaty Es-
tablishing a Constitution for Europe (CT) 
as its Part II and thus elevated into the rank 
of a legally binding document as soon as 
the CT enters into force after ratification by 
all Member States. Art. II-111 CT describes 
the scope of application of the Charter. Its 
wording is narrower than established by 
the previous case law of the European 
Court of Justice (ECJ), which includes 
Members States when they are somehow 
acting in the field of Union law; however, 
the Explanations relating to the text of the 
Charter suggest that a reduction of the 
scope of application was not intended. 

The Charter contains an extensive list of 
classical liberty rights but also of social, 
economic and cultural rights. Yet, it is merely 
a compilation of pre-existing rights and 
thus contains mainly old rights in new 
wording. Nevertheless, some important 
solidarity rights (such as the right to a 

                                                      

100  Für weitere Einblicke in die Entwicklung des 
Art. 51 Abs. 1 der Charta (Art. II-111 VVE) siehe 
Piet Eeckhout, The EU Charter of Fundamental 
Rights and the Federal Question, in: Common 
Market Law Review 39 (2002), S. 945–994 
(954ff.). 
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minimum salary) are not contained in the 
Charter. 

Art. II-112(2) to (4) and Art. II-113 CT deal 
with the relationship of the Charter with 
existing fundamental right systems. The 
guiding principle is the preservation of the 
minimum standards set by these legal or-
ders. Even though the principle is impor-
tant, the provisions entail many crucial 
problems in detail. Art. II-112(2) CT pro-
vides that rights conferred in other parts of the 
CT are not only a minimum standard, but 
also a maximum level of protection; thus, 
the status quo is preserved. In practice, 
however, it is often impossible to deter-
mine which rights are exactly the same as 
the example of the right to non-
discrimination shows. However, the Euro-
pean Convention for the Protection of Hu-
man Rights and Fundamental Freedoms 
(ECHR) is only a minimum safeguard; 
nothing prevents a more extensive inter-
pretation of the Charter by the ECJ. More-
over, we expect that the ECJ will develop a 
new self-awareness as human rights court 
and – as the judgment Schmidberger sug-
gests – will even decide conflicts of funda-

mental freedoms and fundamental rights in 
favour of the latter. Furthermore, Art. I-9(2) 
CT provides that the EU shall adhere to the 
ECHR, which should entail a further im-
provement to the cooperation of the two 
European courts. Two provisions are de-
signed to maintain the protective level of 
national constitutions. Art. II-112(4) CT 
states that the Charter shall be construed in 
accordance with the common constitu-
tional traditions of the Member States. Art. 
II-113 CT reaffirms that national constitu-
tions are a minimum standard in their field 
of application. The latter provision conflicts 
with the primacy of Union law as stated in 
the case law of the ECJ and affirmed by Art. 
I-6 CT. Hence, it gives rise to considerable 
problems of interpretation. 

 

Finally, a significant extension of the Un-
ion’s fundamental rights arises from the 
enlargement of the fields subject to the 
scrutiny of the ECJ to areas susceptible to 
human rights violations such as asylum 
and immigration. Thus, the CT alters the 
institutional balance of powers in favour of 
the Court. 
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Die Vereinten Nationen und der Schutz der Menschenrechte 
- Wohin weisen die jüngsten Reformvorschläge? 
Norman Weiß 

Nachfolgend dokumentiert das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam aktuelle 
Reformvorschläge, die den Menschenrechtsbereich der Vereinten Nationen betreffen. Es 
handelt sich erstens u m Auszüge aus dem Bericht der Hochrangigen Gruppe für Bedrohun
gen, Herausforderungen u n d Wandel, der unter dem Titel „Eine sicherere Welt: Unsere ge
meinsame Verantwortung" Ende vergangenen Jahres vorgelegt wurde. Zweitens werden 
Auszüge aus dem Bericht „hf größerer Freiheit: A u f dem Weg z u Entwicklung, Sicherheit 
u n d Menschenrechten für alle5" dokumentiert, den UN-Generalsekretär Kofi Annan i m März 
dieses Jahres präsentiert hat u n d der auf dem Bericht der Hochrangigen Gruppe aufbaut. 

1. Der Bericht der Hochrangigen Gruppe 

Bei der Hochrangigen Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen u n d Wandel handelt es 
sich u m Persörüichkeiten aus sechzehn Staaten, nämlich A n a h d Panyarachun (Thailand), 
Vorsitzender, u n d Robert Badinter (Frankreich), Joäo Baena Soares (Brasilien), Gro Har lem 
Brundtland (Norwegen), M a r y Chinery-Hesse (Ghana), Gareth Evans (Australien), D a v i d 
Hannay (Vereinigtes Königreich Großbritannien u n d Nordirland), Enrique Iglesias (Urugu
ay), A m r e Moussa (Ägypten), Satish Nambiar (Indien), Sadako Ogata (Japan), Jewgenij P r i 
makow (Russische Föderation), Q i a n Qichen (China), Nafis Sadik (Pakistan), Sal im A h m e d 
Sal im (Vereinigte Republik Tansania) u n d Brent Scowcroft (Vereinigte Staaten v o n Amerika) . 

Der Generalsekretär hatte diese Gruppe gebeten, eine Einschätzung der gegenwärtigen Be
drohungen des Weltfriedens u n d der internationalen Sicherheit vorzunehmen, z u evaluie-
ren, wie sich die bestehenden Politiken u n d Institutionen bei der Bewältigung dieser Bedro
hungen bewährt haben, u n d Empfehlungen zur Stärkung der Vereinten Nationen ab
zugeben, damit sie i m 21. Jahrhundert allen kollektive Sicherheit bieten können. Unter ande
rem schlug die Hochrangige Gruppe Änderungen bei der Menschemechtskomrnission vor. 
M a n solle zwar auf die Leistungen der Vereinten Nationen bei der Ausarbeitung internatio
naler N o r m e n u n d Standards auf dem Gebiet der Menschenrechte stolz sein. Allerdings 
werde m a n nicht vorankommen, wenn es nicht gelinge, die Glaubwürdigkeit u n d Wirksam
keit der Menschenrechtsmechanismen wiederherzustellen u n d sich wieder auf den Schutz 
der Rechte des Einzelnen z u besinnen. 

Die Hochrangige Gruppe regte dementsprechend an, die Menscheraechtskommission so 
umzugestalten, daß Menschenrechtsfragen weniger politisch-taktisch u n d mehr inhaltlich 
diskutiert werden können. Außerdem solle die VerpfHchtung der Vereinten Nationen als 
ganze auf die Menschenrechte deutlicher gemacht werden. 

2. Der Bericht des Generalsekretärs 

Der Generalsekretär sieht das Jubiläumsjahr 2005 als entscheidend für die weitere Zukunft 
der Vereinten Nationen an. Es biete große Chancen, durch mutiges Handeln nach innen u n d 
außen die aktuellen Herausforderungen z u bewältigen u n d den Grundstein z u legen für die 
wirksame Auseinandersetzung mit den Zukunftsaufgaben. Kofi Annan betont die Rolle der 
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Vereinten Nationen, wenn er i n der Einleitung z u seinem Bericht „In größerer Freiheit" 
schreibt: 

„Wir benötigen außerdem agile und wirksame regionale und globale zwischenstaatliche Institutionen, 
um kollektives Handeln zu mobilisieren und zu koordinieren. Als einziges universales Organ der Weit 
mit einem Mandat für Tragen der Sicherheit, der Entwicklung und der Menschenrechte tragen die 
Vereinten Nationen eine besondere Last." 

Neben den Stärken der Weltorganisation, die eingesetzt werden müßten, u m die ehrgeizigen 
Ziele der Millenniumserklärung z u erreichen, behandelt der Generalsekretär aber auch 
Schwächen der Vereinten Nationen. Er erklärt: 

„Wir müssen die Organisation umgestalten, auf eine Weise, die wir uns früher nicht vorstellen konn
ten, und kühner und schneller, als wir es in der Vergangenheit taten - angefangen von einer Überho
lung der grundlegenden Managementpraktiken über den Aufbau eines transparenteren, effizienteren 
und wirksameren Systems der Vereinten Nationen bis hin zur Erneuerung unserer wichtigsten zwi
schenstaatlichen Institutionen, damit sie der heutigen Welt entsprechen und die in diesem Bericht 
genannten Prioritäten voranbringen/' 

I m Tätigkeitsbereich Menschenrechte rücken vor diesem Hintergrund die Menschenrechts
kommission u n d das Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte ins Blickfeld. A n der 
Menschemechtskornmission wurde i n den vergangenen Jahren zunehmend Kri t ik geäußert. 
Das Gremium, bestehend aus 56 Staatenvertretern, gilt als politisiert u n d zuwenig sachorien-
tiert, seine Zusammensetzung wurde bemängelt, die Ergebnisse als unzureichend beurteilt. 
Das Büro der Hochkommissarin, deren Mandat 1993 begründet wurde, gilt hingegen als 
erfolgreich u n d i h m w i r d wachsende Bedeutung beigemessen. Allerdings gehen Aufgaben
zuweisungen einerseits u n d sächliche wie personelle Ausstattung andererseits nicht H a n d i n 
H a n d . 

Der Generalsekretär macht dementsprechend Vorschläge sowohl für die Menschemechts-
kommission wie für das Büro der Hochkommissarin. Die gewachsene Bedeutung des Büros 
anerkennend, fordert er dazu auf, das bereits begonnene „Stieamlining H u m a n Rights" für 
die gesamte Arbeit der Vereinten Nationen fortzusetzen. Er plädiert daneben für die verbes
serte Ausstattung des Büros der Hochkommissarin. Hinsichtlich der Menschenrechtskom
mission sind die Vorschläge überraschend radikal: 

Kofi Annan fordert die Abschaffung der Menschemechtskommission u n d ihre Ersetzung 
durch einen neu z u schaffenden Menschenrechtsrat. Nach seinen Vorstellungen sol l es sich 
bei diesem u m ein kleineres, ständig tagendes G r e m i u m handeln. Der Menschenrechtsrat 
könnte entweder als Hauptorgan der Vereinten Nationen oder als Nebenorgan der General
versammlung agieren. U m eine höhere Akzeptanz der Mitglieder z u erreichen, sollten, so 
schlägt der Generalsekretär vor, mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden u n d ab
stimmenden Mitgliedstaaten unmittelbar von der Generalversammlung gewählt werden 
u n d sich zur Einhaltung der höchsten Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte ver
pflichten. 

Nachstehend werden die relevanten Passagen beider Berichte i n der Übersetzung des Deut
schen Übersetzungsdienstes der Vereinten Nationen (unter Beibehaltung der dort verwende
ten Rechtschreibung) abgedruckt. 
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UN-Dok. A/59/565 (2004) 

Eine sicherere Welt: Unsere gemeinsame Verantwortung 

Bericht der Hochrangigen Gruppe für Bedrohungen, Herausforderungen und Wandel 

Vierter Teil: Eine wirksamere Organisation der Vereinten Nationen 
für das 21. Jahrhundert 

XVIII. Die Menschenrechtskommission 

282. Eine der zentralen Aufgaben der Vereinten Nationen ist der Schutz der Menschenrech
te, eine Aufgabe, die in der Millenniums-Erklärung bekräftigt wurde. Die Menschenrechts
kommission hat den Auftrag, die weltweite Achtung der Menschenrechte und die internatio
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte zu fördern, bei Menschenrechts
verletzungen in bestimmten Ländern tätig zu werden und den Ländern beim Auf- und Aus
bau ihrer Kapazitäten auf dem Gebiet der Menschenrechte zu helfen. 

283. In den letzten Jahren ist die Fähigkeit der Kommission, diese Aufgaben zu erfüllen, 
durch nachlassende Glaubwürdigkeit und Professionalität untergraben worden. Staaten, de
nen es an erwiesenem Willen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte fehlt, 
können nicht diejenigen sein, die die Normen für die Stärkung dieser Rechte bestimmen. Es 
erfüllt uns mit Sorge, dass Staaten in jüngster Zeit nicht deshalb die Mitgliedschaft in der 
Kommission angestrebt haben, weil sie die Menschenrechte stärken wollten, sondern um 
sich selbst vor Kritik zu schützen oder um Kritik an anderen zu üben. Die Kommission kann 
nicht glaubwürdig sein, wenn der Eindruck entsteht, dass sie in Menschenrechtsfragen zwei
erlei Maß anlegt. 

284. Die Kommission muss daher reformiert werden, damit das Menschenrechtssystem 
wirksam arbeiten kann und damit sichergestellt ist, dass sie ihr Mandat und ihre Aufgaben 
besser erfüllt. Wir unterstützen die jüngsten Anstrengungen des Generalsekretärs und des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, für die Einbindung der 
Menschenrechte in alle Tätigkeiten der Vereinten Nationen zu sorgen und die Entwicklung 
starker innerstaatlicher Menschenrechtsinstitutionen zu unterstützen, insbesondere in Post
konfliktländern und beim Kampf gegen den Terrorismus. Die Mitgliedstaaten sollten dem 
Generalsekretär und dem Hohen Kommissar bei diesen Anstrengungen ihre volle Unterstüt
zung gewähren. 

285. Das schwierigste und heikelste Thema im Zusammenhang mit der Menschenrechts
kommission ist in vieler Hinsicht die Mitgliedschaft. In den letzten Jahren hat sich die Frage, 
welche Staaten in die Kommission gewählt werden, zu einer Quelle heftiger internationaler 
Spannungen entwickelt; sie hatte keinerlei positive Auswirkungen auf die Menschenrechte 
und nachteilige Auswirkungen auf die Arbeit der Kommission. Vorschläge zur Festlegung 
von Mitgliedschaftskriterien haben nur geringe Aussicht, diese Dynamik zu ändern, und dro
hen vielmehr zu einer weiteren Politisierung der Frage zu führen. Stattdessen empfehlen 
wir, die Mitgliedschaft in der Menschenrechtskommission auf alle Staaten auszuwei
ten. Dadurch würde unterstrichen, dass die Charta alle Mitglieder zur Förderung der Men
schenrechte verpflichtet, und die Aufmerksamkeit könnte sich wieder mehr auf die Sachfra
gen richten und nicht darauf, wer an den Debatten teilnimmt und wer über die Fragen ab
stimmt. 

286. Während der ersten Hälfte ihres Bestehens setzte sich die Kommission aus Delegati
onsleitern zusammen, die Schlüsselfiguren auf dem Gebiet der Menschenrechte waren und 
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über die notwendigen fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen verfügten. Von dieser Pra
xis wurde immer mehr abgewichen. Wir sind der Auffassung, dass sie wieder eingeführt wer
den sollte, und schlagen vor, dass alle Mitglieder der Menschenrechtskommission 
angesehene und erfahrene Menschenrechtler als ihre Delegationsleiter bestimmen. 

287. Zusätzlich schlagen wir vor, dass die Menschenrechtskommission bei ihrer Arbeit 
durch einen Beirat oder eine Beratungsgruppe unterstützt wird. Dieses Gremium würde 
aus etwa 15 unabhängigen Sachverständigen (beispielsweise drei pro Region) bestehen, die 
auf Grund ihrer Qualifikationen für eine einmal erneuerbare Amtszeit von drei Jahren bestellt 
würden. Sie würden von der Kommission auf gemeinsamen Vorschlag des Generalsekretärs 
und des Hohen Kommissars ernannt werden. Der Beirat beziehungsweise die Beratungs
gruppe könnte nicht nur in länderspezifischen Fragen, sondern auch im Hinblick auf die R a 
tionalisierung einiger thematischer Mandate Rat erteilen und könnte einige der laufenden 
Mandate, die sich mit Forschung, Normsetzung und Begriffsbestimmungen befassen, selbst 
wahrnehmen. 

288. Wir empfehlen, dass der Hohe Kommissar aufgefordert wird, einen Jahresbericht 
über die weltweite Situation der Menschenrechte zu erstellen. Dieser könnte als Grund
lage für umfassende Erörterungen mit der Kommission dienen. Der Bericht sollte sich auf die 
Verwirklichung aller Menschenrechte iq allen Ländern konzentrieren und sich auf Informatio
nen aus der Tätigkeit der Vertragsorgane und besonderen Mechanismen sowie aus allen 
sonstigen Quellen stützen, die der Hohe Kommissar für geeignet erachtet. 

289. Darüber hinaus sollte der Sicherheitsrat den Hohen Kommissar aktiver an seinen Bera
tungen beteiligen, namentlich in Bezug auf die Mandate von Friedenseinsätzen. Wir begrü
ßen es auch, dass der Sicherheitsrat den Hohen Kommissar immer häufiger einlädt, ihn über 
landesspezifische Situationen zu unterrichten. Wir sind der Auffassung, dass dies zur Regel 
werden sollte und dass der Sicherheitsrat und die Kommission für Friedenskonsolidie
rung den Hohen Kommissar ersuchen sollten, ihnen regelmäßig über die Umsetzung 
aller menschenrechtsbezogenen Bestimmungen der Resolutionen des Sicherheitsrats 
Bericht zu erstatten, um so eine gezielte, wirksame Überwachung ihrer Einhaltung zu 
ermöglichen. 

290. Weiterer Handlungsbedarf besteht auch hinsichtlich der Finanzlage des Amtes des Ho
hen Kommissars. Wir sehen einen klaren Widerspruch zwischen der Veranschlagung von 2 
Prozent der Mittel des ordentlichen Haushalts für dieses Amt und der nach der Charta der 
Vereinten Nationen bestehenden Verpflichtung, die Förderung und den Schutz der Men-
sphenrechte zu einem der Hauptziele der Organisation zu machen. Darüber hinaus muss 
auch dafür gesorgt werden, dass für den Kapazitätsaufbau auf dem Gebiet der Menschen
rechte umfangreichere Mittel bereitgestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten die unzurei
chende Finanzierung dieses Amtes und seiner Aktivitäten ernsthaft prüfen. 

291. Auf längere Sicht sollten die Mitgliedstaaten die Aufwertung der Kommission zu einem 
"Menschenrechtsrat" erwägen, der nicht länger ein Nebenorgah des Wirtschafts- und Sozial
rats, sondern ein ihm und dem Sicherheitsrat gleichgestelltes Charta-Organ wäre; dies wür
de der gewichtigen Stellung Rechnung tragen, die den Menschenrechten neben Sicherheits
und Wirtschaftsfragen in der Präambel der Charta eingeräumt wird. 
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UN-Dok. A/59/2005 (2005) 

In größerer Freiheit: Auf dem Weg zu Entwicklung, Sicherheit und 
Menschenrechten für alle 

Bericht des Generalsekretärs 

IV. Freiheit, in Würde zu leben 

B. Menschenrechte 

140. Menschenrechte sind für Arm und Reich von gleichermaßen grundlegender Bedeutung, 
und ihr Schutz ist für die Sicherheit und Prosperität der entwickelten Länder ebenso wichtig 
wie für die der Entwicklungsländer. Es wäre falsch, die Menschenrechte so behandeln, als 
müßten sie gegen andere Ziele wie Sicherheit oder Entwicklung aufgewogen werden. Wir 
schwächen unsere eigene Position, wenn wir bei der Bekämpfung der Schrecken der extre
men Armut oder des Terrorismus den Menschen eben die Menschenrechte vorenthalten, die 
ihnen auch durch diese Geißeln geraubt werden. Strategien, die auf dem Schutz der Men
schenrechte aufbauen, sind sowohl für unser moralisches Ansehen als auch für die prakti
sche Wirksamkeit unseres Handelns von entscheidender Bedeutung. 

141. Seit ihrer Gründung setzen sich die Vereinten Nationen dafür ein, eine Welt des Frie
dens und der Gerechtigkeit herbeizuführen, die auf der allgemeinen Achtung der Menschen
rechte beruht - eine Mission, die vor fünf Jahren in der Millenniums-Erklärung erneut bekräf
tigt wurde. Doch das System für den Schutz der Menschenrechte auf internationaler Ebene 
ist heute erheblichen Belastungen ausgesetzt. Veränderungen sind notwendig, wenn die 
Vereinten Nationen über die gesamte Bandbreite ihrer Tätigkeiten hinweg ihr rhenschen-
rechtliches Engagement langfristig und auf hoher Ebene aufrechterhalten wollen. 

142. Wichtige Veränderungen sind bereits im Gang. Seit der Millenniums-Erklärung haben 
die Menschenrechtsmechanismen der Vereinten Nationen ihre Schutztätigkeit, ihre techni
sche Hilfe und ihre Unterstützung für nationale Menschenrechtsinstitutionen ausgeweitet, 
sodaß die internationalen Menschenrechtsnormen jetzt in vielen Ländern besser zur Anwen
dung gelangen. Im vergangenen Jahr habe ich das weltweite Programm „Aktion 2" eingelei
tet, das den interinstitutionellen Landesteams der Vereinten Nationen die Mittel an die Hand 
geben soll, mit den Mitgliedstaaten auf Antrag bei Oer Verbesserung ihrer nationalen Syste
me zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zusammenzuarbeiten. Dieses Pro
gramm benötigt dringend mehr Finanzmittel und Personal, namentlich eine höhere 
Kapazität zur Schulung von Landesteams innerhalb des Amtes des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Menschenrechte. 

143. Allerdings haben technische Hilfe und der langfristige Aufbau von Institutionen dort we
nig oder gar keinen Wert, wo das grundlegende Schutzprinzip aktiv verletzt wird. Eine größe
re Feldpräsenz von Menschenrechtsbeobachtern in Krisenzeiten würde die Organe der Ver
einten Nationen mit zeitgerechten Informationen versorgen und bei Bedarf vordringlich ihre 
Aufmerksamkeit auf Situationen lenken, in denen Handlungsbedarf besteht. 

144. Die Tatsache, daß der Sicherheitsrat die Hohe Kommissarin mit zunehmender Häufig
keit einlädt, ihn über konkrete Situationen zu unterrichten, ist Zeichen für die erhöhte Einsicht 
in die Notwendigkeit, bei Resolutionen über Frieden und Sicherheit auch die Menschenrech
te zu berücksichtigen. Die Hohe Kommissarin muß bei den Beratungen, die im Sicher
heitsrat und in der vorgeschlagenen Kommission für Friedenskonsolidierung geführt 
werden, eine aktivere Rolle übernehmen, mit dem Schwerpunkt auf der Durchführung 
der einschlägigen Bestimmungen der Resolutionen des Sicherheitsrats. In der Tat gilt 
es, die Menschenrechte bei der gesamten Tätigkeit der Vereinten Nationen durchgängig in 
die Entscheidungsprozesse und Erörterungen einzubeziehen. Das Konzept der Menschen-
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rechte als handlungsleitendes Prinzip hat in den letzten Jahren stärkere Aufmerksamkeit 
erhalten, wird aber bei den wichtigsten Politik- und Finanzentscheidungen noch immer nicht 
ausreichend berücksichtigt. 

145. Alle diese Beobachtungen weisen auf die Notwendigkeit hin, das Amt des Hohen Kom
missars für Menschenrechte zu stärken. Die Rolle der Hohen Kommissarin in den Bereichen 
Krisenmaßnahmen, nationaler Kapazitätsaufbau auf dem Gebiet der Menschenrechte, Un
terstützung für die Millenniums-Entwicklungsziele und Konfliktprävention hat sich zwar erwei
tert, doch ist das Menschenrechts-Amt nach wie vor viel zu schlecht dafür ausgerüstet, das 
breite Spektrum der Herausforderungen zu bewältigen, denen sich die internationale G e 
meinschaft auf dem Gebiet der Menschenrechte gegenübersieht. Dem von den Mitglied
staaten abgegebenen Bekenntnis zu den Menschenrechten müssen entsprechende 
Ressourcen folgen, damit das Amt verstärkt zur Wahrnehmung seines außerordent
lich wichtigen Mandats befähigt wird. Ich habe die Hohe Kommissarin gebeten, inner
halb von 60 Tagen einen Aktionsplan vorzulegen. 

146. Die Hohe Kommissarin und ihr Amt müssen in die ganze Bandbreite der Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen einbezogen werden. Dies kann jedoch nur gelingen, wenn unsere Men
schenrechtsmechanismen auf starken zwischenstaatlichen Grundlagen stehen. In Abschnitt 
V werde ich daher einen Vorschlag zur Umwandlung desjenigen Organs unterbreiten, das 
die tragende Säule des Menschenrechtssystems der Vereinten Nationen bilden sollte - die 
Menschenrechtskommission. 

147. Doch auch die Menschenrechts-Vertragsorgane müssen effektiver und reaktionsfähiger 
gegenüber Verletzungen der Rechte werden, deren Wahrung ihnen übertragen ist. Das Sy
stem der Vertragsorgane ist immer noch zu wenig bekannt, es wird dadurch beeinträchtigt, 
daß viele Staaten ihre Berichte zu spät oder gar nicht vorlegen und daß die Berichterstat
tungspflichten sich überschneiden, und es wird weiter geschwächt durch die unzureichende 
Umsetzung von Empfehlungen. Es sollten harmonisierte Leitlinien für die Berichterstat
tung an alle Vertragsorgane fertiggestellt und angewandt werden, damit diese Organe 
als ein einheitliches System arbeiten können. 

V. Stärkung der Vereinten Nationen 

B. Die Räte 

166. Ich bin der Auffassung, daß wir das Gleichgewicht wieder herstellen müssen, mit drei 
Räten, von denen jeweils einer a) für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit, b) für 
wirtschaftliche und soziale Fragen und c) für die Menschenrechte zuständig ist - deren För
derung, die von Anfang an eines der Ziele der Organisation war, jetzt offensichtlich wirksa
merer operativer Strukturen bedarf. Diese Räte sollten zusammen die Aufgabe haben, die 
aus Gipfeltreffen und anderen Konferenzen der Mitgliedstaaten hervorgehende Agenda zu 
fördern, und sie sollten die globalen Foren bilden, in denen die Fragen der Sicherheit, der 
Entwicklung und der Gerechtigkeit angemessen behandelt werden können. Die ersten bei
den Räte existieren ja bereits, aber sie müssen gestärkt werden. Für den dritten ist eine ein
schneidende Überholung und Aufwertung unserer bestehenden Menschenrechtsmechanis
men erforderlich. 

Der geplante Menschenrechtsrat 

181. Die Menschenrechtskommission hat der internationalen Gemeinschaft ein universelles 
Rahmenwerk auf dem Gebiet der Menschenrechte an die Hand gegeben, das aus der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte, den beiden Internationalen Pakten21 und anderen 
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zentralen Menschenrechtsverträgen besteht. Während ihrer jährlichen Tagung lenkt die 
Kommission den Blick der Öffentlichkeit auf Menschenrechtsfragen und Menschenrechtsde
batten, dient als Forum für die Ausarbeitung der Menschenrechtspolitik der Vereinten Natio
nen und schafft ein einmaliges System besonderer Verfahren, die von unabhängigen Sach
verständigen durchgeführt werden und die es gestatten, die Einhaltung der Menschenrechte 
nach Themen und Ländern zu beobachten und zu analysieren. Die enge Interaktion der 
Kommission mit hunderten zivilgesellschaftlicher Organisationen ermöglicht ihr eine Zusam
menarbeit mit der Zivilgesellschaft, wie sie sonst nirgendwo existiert. 

182. Die Fähigkeit der Kommission zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben wird jedoch durch 
schwindende Glaubwürdigkeit und abnehmende Professionalität immer stärker untergraben. 
Insbesondere haben sich Staaten mit der Absicht um die Mitgliedschaft in der Kommission 
beworben, nicht etwa die Menschenrechte zu stärken, sondern sich vor Kritik zu schützen 
oder an anderen Kritik zu üben. Somit ist ein Glaubwürdigkeitsdefizit entstanden, das den 
Ruf des Systems der Vereinten Nationen insgesamt überschattet. 

183. Wenn die Vereinten Nationen den Erwartungen von Männern und Frauen in der 
ganzen Welt gerecht werden wollen - ja, wenn die Organisation die Sache der Men
schenrechte ebenso ernst nehmen will wie die Sache der Sicherheit und der Entwick
lung - dann sollten die Mitgliedstaaten übereinkommen, die Menschenrechtskommis
sion durch einen kleineren ständigen Menschenrechtsrat zu ersetzen. Die Mitgliedstaa
ten müßten entscheiden, ob sie den Menschenrechtsrat zu einem Hauptorgan der Vereinten 
Nationen oder einem Nebenorgan der Generalversammlung machen wollen. In beiden Fäl
len würden seine Mitglieder jedoch mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden und ab
stimmenden Mitgliedstaaten unmittelbar von der Generalversammlung gewählt. Durch die 
Schaffung dieses Rates würde den Menschenrechten eine autoritativere Stellung einge
räumt, wie sie dem Primat entspricht, der ihnen in der Charta der Vereinten Nationen zuge
wiesen wird. Die Zusammensetzung des Rates und die Amtszeit seiner Mitglieder sollte von 
den Mitgliedstaaten festgelegt werden. Die in den Rat gewählten Staaten sollten sich zur 
Einhaltung der höchsten Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte verpflichten. 
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Individualbeschwerden gegen Österreich und Deutschland vor dem  
Menschenrechtsausschuß (1988 bis Mitte 2005) 
Bernhard Schäfer 

 

 

 

Nachfolgend werden die gegen deutschsprachige Staaten entschiedenen Individualbe-
schwerden nach dem Fakultativprotokoll (FP) zum Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte (Pakt) in einer Übersicht mit Fundstellenangaben, Beschwerdegegen-
stand und kurzem Ergebnis sowie, wenn eine Verletzung festgestellt wurde, Anmerkungen 
zur Umsetzung der Auffassungen durch den Vertragsstaat zusammengestellt.  

Der Pakt wurde gemeinsam mit dem FP und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 16. 
Dezember 1966 verabschiedet (Res. 2200 A (XXI), UN-Dok. A/6316 (1967), S. 49ff.). Der Pakt 
ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der einen umfangreichen Katalog bürgerlicher und politi-
scher Rechte enthält, z.B. das Recht auf Leben (Art. 6), das Folterverbot (Art. 7), das Recht auf 
ein faires Verfahren (Art. 14), die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungs-
freiheit (Art. 18). Zur Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen der Vertragsstaaten 
aus diesem Pakt wurde ein Ausschuß für Menschenrechte errichtet, der seine Funktion unter 
anderem durch die Prüfung von Individualbeschwerden wahrnimmt. Im Individualbe-
schwerdeverfahren prüft der Menschenrechtsausschuß Beschwerden („Mitteilungen“) von 
Einzelpersonen, die behaupten, Opfer einer Verletzung eines ihrer Paktrechte durch einen 
Vertragsstaat zu sein. Das Verfahren ist nicht im Pakt selbst, sondern im FP geregelt. Wird 
durch den Ausschuß bei der Prüfung einer solchen Beschwerde eine Verletzung festgestellt, 
spricht er dies sowie zu erfolgende Abhilfemaßnahmen in sog. Auffassungen („Views“) aus.  

Das Menschenrechtsmagazin berichtet regelmäßig über die im Rahmen der Individualbe-
schwerdeverfahren erzielten Ergebnisse in Teil II des Berichts über die Arbeit des Menschen-
rechtsausschusses (in diesem Heft von Sebastian Schulz, S. 146ff.). Das Verfahren wird aus-
führlich dargestellt von Bernhard Schäfer, Die Individualbeschwerde nach dem Fakultativpro-
tokoll zum Zivilpakt: Ein Handbuch für die Praxis, 2004. 

Zu den deutschsprachigen Vertragsparteien des Pakts gehören neben der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Österreich auch das Fürstentum Liechtenstein und die 
Schweizerische Eidgenossenschaft. Jedoch wurden gegen Liechtenstein, das Vertragspartei 
des Paktes und des FP seit dem 10. März 1999 ist, bisher keine Beschwerden entschieden; die 
Schweiz, die seit dem 18. September 1992 Vertragspartei des Paktes ist, ist dem FP noch nicht 
beigetreten (Stand: 18. Juli 2005).  

Die Republik Österreich ist seit dem 10. Dezember 1978 Vertragspartei des Paktes und seit 
dem 10. März 1988 auch des FP. Gegen sie wurden bisher insgesamt 18 Beschwerden ent-
schieden, wovon neun für unzulässig, vier für unbegründet und fünf für (teilweise) begründet 
erklärt wurden. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist seit dem 23. März 1976 Vertragspartei des Pakts und 
seit dem 25. November 1993 des FP. Gegen sie wurden bisher insgesamt 13 Beschwerden 
registriert, von denen 10 für unzulässig und eine für unbegründet erklärt wurden. Nach An-
gaben des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte ist noch eine Beschwerde anhängig 
und wurde ein weiteres Verfahren eingestellt (Stand der Angaben vom 8. April 2005, 
www.ohchr.org/english/bodies/hrc/stat2.htm, zuletzt besucht am 18. Juli 2005). 



MRM — MenschenRechtsMagazin Heft 2/2005 182 

 

Republik Österreich  

Parteien (Be-
schwerdenr.) 

Datum d. 
Entsch. 

Einzeldok., 
UN-Dok. 

Jahresbericht, 
UN-Dok.  

Gerügte(r) Artikel und 
Beschwerdegegenstand  

Ergebnis 

Pauger ./. 
Österreich  
(415/1990) 

26.03.1992 CCPR/C/44/
D/415/1990 
(1992) 

A/47/40 
(1992), Annex 
IX.R 

Art. 26 Pakt; Ungleich-
behandlung bei der 
Hinterbliebenenversor-
gung zwischen Witwen 
u. Witwern (s.a. unten 
Nr. 716/1996) 

Verletzung 
von Art. 26 
Pakt*1  

H.H. ./. Öster-
reich 
(427/1990) 

22.10.1992 CCPR/C/46/
D/427/1990 
(1992) 

A/48/40 II 
(1993), Annex 
XIII.F 

Art. 7, 17, 23 u. 26 Pakt; 
Beeinträchtigungen der 
Ehre u. des Rufes 

Unzulässig 
(Art. 2 u. 5 
Abs. 2 lit. b 
FP) 

Nahlik ./. 
Österreich  
(608/1995) 

22.07.1996 CCPR/C/57/
D/608/1995 
(1996) 

A/51/40 II 
(1996), Annex 
IX.E 

Art. 26 Pakt; Ungleich-
behandlung von aktiven 
u. im Ruhestand befind-
lichen Angestellten  

Unzulässig* 
(Art. 2 FP; 
unzurei-
chend sub-
stantiiert) 

Darwish ./. 
Österreich  
(679/1996) 

28.07.1997 CCPR/C/60/
D/679/1996 
(1997) 

A/52/40 II 
(1997), Annex 
VII.M 

Art. 7, 14 Abs. 1, 14 Abs. 
2 u. 14 Abs. 3 Pakt; 
Haftbedingungen; Ein-
zelhaft; Unschuldsver-
mutung; etc.  

Unzulässig 
(Art. 2 u. 3 
FP; unverein-
bar/unsub-
stantiiert) 

Pauger ./. 
Österreich  
(716/1996) 

25.03.1999 CCPR/C/65/
D/716/1996 
(1999) 

A/54/40 II 
(1999), Annex 
XI.Y 

Art. 26 Pakt; 
Abfindungszahlunge
an Witwer geringer als 
an Witwen (s.a. auch 
oben Nr. 415/1

n 

990) 

Verletzung 
von Art. 26 
Pakt2

Althammer et 
al. ./. Öster-
reich 
(803/1998) 

21.03.2002 CCPR/C/74/
D/803/1998 
(2002)  

A/57/40 II 
(2002), Annex 
X.A 

Art. 26 Pakt; Sozialversi-
cherung; Höchstbei-
tragsgrenze; etc.  

Unzulässig* 
(Art. 2 FP; 
unsubstanti-
iert) 

Krausser ./. 
Österreich 
(890/1999) 

23.10.2002 CCPR/C/76/
D/890/1999 
(2002) 

A/58/40 II 
(2003), Annex 
VI.I 

Art. 2, 12, 14, 17 u. 26 
Pakt; Verfahrensmängel; 
Entscheidung über Sor
gerecht; Straf-  
rechtliche Verfolgung; 
etc. 

-

Unzulässig 
(Art. 1, 2 u. 5 
Abs. 2 lit. b 
FP) 

Mahabir ./. 
Österreich  
(944/2000) 

26.10.2004 CCPR/C/82/
D/944/2000 
(2004) 

 Kein best. Vorschrift 
genannt; betr. Art. 8, 10, 
17 u. 26 Pakt; disk
nierende Behandlu
Haft 

rimi-
ng in  

Unzulässig* 
(Art. 2 u. 5 
Abs. 2 lit. a 
und b FP)  

Karakurt ./. 
Österreich  
(965/2000) 

04.04.2002 CCPR/C/74/
D/965/2000 
(2002) 

A/57/40 II 
(2002), Annex 
IX.II 

Art. 26 Pakt; § 53 Abs. 1 
Arbeitsverfassungsge-
setz; Wählbarkeit österr. 
u. EWR-Staatsange-
höriger, aber nicht ande-
rer Staatsangehöriger 

Verletzung 
von Art. 26 
Pakt*3
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Parteien (Be-
schwerdenr.) 

Datum d. 
Entsch. 

Einzeldok., 
UN-Dok. 

Jahresbericht, 
UN-Dok.  

Gerügte(r) Artikel und 
Beschwerdegegenstand  

Ergebnis 

Kollar ./. Öster-
reich  
(989/2001) 

30.07.2003 CCPR/C/78/
D/989/2001 
(2003) 

A/58/40 II 
(2003), Annex 
VI.S 

Art. 14 Abs. 1 u. 26 Pakt; 
gleicher Zugang zu un-
abhängigem u. unpar-
teiischem Gericht; Dis-
ziplinarentscheidung 

Unzulässig 
(Art. 5 Abs. 2 
lit. a FP we-
gen Vorbe-
halt) 

Irschik ./. 
Österreich  
(990/2001) 

19.03.2004 CCPR/C/80/
D/990/2001 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
X.I 

Art. 26 Pakt; Diskrimi-
nierung durch weitere 
Anwendung verfas-
sungswidrig erklärter 
Vorschriften des Ein-
kommens- u. Familien-
besteuerungsG (Art. 140 
Abs. 7 Bundes-
Verfassungsgesetz) 

Unzulässig 
(Art. 2 u. Art. 
5 Abs. 2 lit. a 
FP, letzteres 
wegen Vor-
behalt) 

Althammer et 
al. ./. Öster-
reich  
(998/2001) 

08.08.2003 CCPR/C/78/
D/998/2001 
(2003) 

A/58/40 II 
(2003), Annex 
V.AA  

Art. 26 Pakt; Pensions-
bezüge; indirekte Dis-
kriminierung 

Keine Verlet-
zung von 
Art. 26 Pakt 

Dichtl et al. ./. 
Österreich  
(999/2001) 

07.07.2004 CCPR/C/81/
D/999/2001 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
X.J  

Art. 26 Pakt (vgl. Anm. 
zu Nr. 803/1998) 

Unzulässig 
(Art. 2 FP) 

Wallmann et al. 
./. Österreich  
(1002/2001) 

01.04.2004 CCPR/C/80/
D/1002/2001 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
IX.W 

Art. 22 Abs. 1 Pakt, Ver-
einigungsfreiheit; 
Zwangsmitgliedschaft 
in Handelskammer u. 
Mitgliedschaftsgebüh-
ren 

Keine Verlet-
zung von 
Art. 22 Abs. 1 
Pakt  

Perterer ./. 
Österreich  
(1015/2001) 

20.07.2004 CCPR/C/81/
D/1015/2001 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
IX.Z 

Art. 14 Abs. 1 i.V.m. Art. 
25 u. 26 Pakt; Diszipli-
narverfahren; kein fai-
res, öffentliches u. zügi-
ges Verfahren 

Verletzung 
von Art. 14 
Abs. 1 Pakt  

Deisl ./. Öster-
reich 
(1060/2002)  

27.07.2004 CCPR/C/81/
D/1060/2002 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
IX.CC 

Gerügte Verletzung von 
Art. 14 Abs. 1 u. 26 Pakt; 
Baurecht; Rechtsmittel 
gegen Abrißverfügung; 
kein faires, öffentliches 
u. zügiges Verfahren  

Keine Verlet-
zung von 
Art. 14 Abs. 1 
Pakt 

Weiss ./. Öster-
reich  
(1086/2002) 

03.04.2003 CCPR/C/77/
D/1086/2002 
(2003) 

A/58/40 II 
(2003), Annex 
V.FF 

Art. 2 Abs. 3, 7, 10 Abs. 
1 u. 14 Abs. 5 Pakt; Art. 
9, 26 u. 14 Abs. 1 Pakt; 
Art. 9 Abs. 1 Pakt u. Art. 
1 u. 5 FP; Auslieferung 
an die USA entgegen 
einer Entscheidung des 
Ausschusses nach Art. 
86 VerfO** (vorläufige 
Maßnahmen) 

Verletzung 
von Art. 14 
Abs. 1 S. 1 
i.V.m. Art. 2 
Abs. 3 Pakt 
u. Verpflich-
tungen aus 
FP (Art. 86 
VerfO**)4
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Parteien (Be-
schwerdenr.) 

Datum d. 
Entsch. 

Einzeldok., 
UN-Dok. 

Jahresbericht, 
UN-Dok.  

Gerügte(r) Artikel und 
Beschwerdegegenstand  

Ergebnis 

Pohl et al. ./. 
Österreich  
(1160/2003) 

09.07.2004 CCPR/C/81/
D/1160/2003 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
IX.JJ 

Art. 26 Pakt; (Art. 14 
Abs. 1 Pakt in bezug auf 
eine Person); Baurecht; 
Bauland; unterschiedl. 
Behandlung von Grund-
stückseigentümern 

Keine Verlet-
zung von 
Art. 26 Pakt 

 

Bundesrepublik Deutschland 

Parteien (Be-
schwerdenr.) 

Datum d. 
Entsch. 

Einzeldok., 
UN-Dok. 

Jahresbericht, 
UN-Dok.  

Gerügte(r) Artikel und 
Beschwerdegegenstand  

Ergebnis 

K.V. & C.V. ./. 
Deutschland 
(568/1993) 

08.04.1994 CCPR/C/50/
D/568/1993 
(1994) 

A/49/40 II 
(1994), Annex 
X.CC 

Art. 18 Pakt; Steuerver-
weigerung aus Gewis-
sensgründen wegen 
Verwendung für militä-
rische Zwecke; Quäker  

Unzulässig 
(ratione tem-
poris wegen 
Vorbehalt; 
Art. 3 FP) 

Maloney ./. 
Deutschland  
(755/1997) 

29.07.1997 CCPR/C/60/
D/755/1997 
(1997) 

A/52/40 II 
(1997), Annex 
VII.P 

Art. 17, 23 u. 24 Pakt; 
Familienrecht; Besuchs-
recht des Vaters; etc. 

Unzulässig 
(Art. 2; Art. 5 
Abs. 2 lit. b 
FP)  

Rogl ./. 
Deutschland  
(808/1998) 

25.10.2000 CCPR/C/70/
D/808/1998 
(2000) 

A/56/40 II 
(2001), Annex 
XI.D 

Art. 14 Abs. 1, 17 Abs. 1 
u. 2, 23 Abs. 1 u. 4 sowie 
Art. 24 Abs. 1 u. 2 Pakt; 
Rechte des Bf. u. seiner 
Tochter; Familienrecht; 
Namenswechsel der 
Tochter 

Unzulässig 
(Art. 5 Abs. 2 
lit. b u. Art. 2 
FP) 

Kehler ./. 
Deutschland 
(834/1998) 

22.03.2001 CCPR/C/71/
D/834/1998 
(2001) 

A/56/40 II 
(2001), Annex 
XI.H 

Art. 23 u. 24 Pakt; Fami-
lienrecht; Besuchsrecht 
des Vaters, Rechte der 
Kinder 

Unzulässig 
(Art. 2 FP) 

Baumgarten ./. 
Deutschland  
(960/2000) 

31.07.2003 CCPR/C/78/
D/960/2000 
(2003) 

A/58/40 II 
(2003), Annex 
V.W 

Art. 15 u. 26 Pakt; Ver-
urteilung wegen v
suchten u. voll
Todschlags als Chef der 
Grenztruppe
schützen“; Strafbarkeit 
nach DDR- Recht u. 
Völkerrecht 

er-
endeten 

n; „Mauer-

 

Keine Verlet-
zung von 
Art. 15 u. 26 
Pakt festge-
stellt 

Neremberg et 
al. ./. Deutsch-
land  
(991/2001) 

27.07.2001 CCPR/C/72/
D/991/2001 
(2001) 

A/56/40 II 
(2001), Annex 
XI.Q 

Art. 14 Pakt; Entschädi-
gung für Enteignung 
während NS-Zeit; gütli-
che Einigung; Länge des 
Verfahrens 

Unzulässig 
(Art. 1, 2, 3, 5 
Abs. 2 lit. a 
und b FP) 
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Parteien (Be-
schwerdenr.) 

Datum d. 
Entsch. 

Einzeldok., 
UN-Dok. 

Jahresbericht, 
UN-Dok.  

Gerügte(r) Artikel und 
Beschwerdegegenstand  

Ergebnis 

P.L. ./. 
Deutschland  
(1003/2001) 

22.10.2003 CCPR/C/79/
D/1003/2001 
(2003) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
X.K 

Art. 14 Abs. 1 sowie Art. 
23 Abs. 4 u. 24 Abs. 1 
Pakt; Sorgerecht; Anhö-
rung der Kinder vor Ge-
richt u. Vorlage anderer 
Beweise 

Unzulässig 
(Art. 5 Abs. 2 
lit. b FP)  

Petersen ./. 
Deutschland  
(1115/2002) 

01.04.2004 CCPR/C/80/
D/1115/2002 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
X.T 

Art. 2 Abs. 1 u. 3, Art. 3, 
14, 17 u. 26 Pakt; F
enrecht; Änderu
Nachnamens de
nes; etc.  

amili-
ng des 
s Soh-

Unzulässig 
(Art. 2 u. 5 
Abs. 2 lit. a 
FP) 

Arenz et al. ./. 
Deutschland  
(1138/2002) 

24.03.2004 CCPR/C/80/
D/1138/2002 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
X.U 

Art. 2 Abs. 1, 18, 19, 22, 
25, 26 u. 27 Pakt; Aus-
schluß aus CDU wegen 
Scientology-
Mitgliedschaft; Bestäti-
gung durch Gericht 

Unzulässig 
(Art. 2 FP) 

Riedl-
Riedenstein et 
al. ./. Deutsch-
land  
(1188/2003) 

02.11.2004 CCPR/C/82/
D/1188/2003 
(2004) 

 Art. 14 Abs. 1 u. 26 Pakt; 
willkürliche Zurückwei-
sung von Entschädi-
gungsansprüchen durch 
strikteren Beweisstan-
dard als in vergangenen 
Fällen 

Unzulässig 
(Art. 2 u. 5 
Abs. 2 lit. b 
FP) 

Vlad ./. 
Deutschland  
(1214/2003) 

01.04.2004 CCPR/C/80/
D/1214/2003 
(2004) 

A/59/40 II 
(2004), Annex 
X.X 

Art. 2 Abs. 3, 14 Abs. 1, 
16, 17, 23 Abs. 1 u. 26 
Pakt; unangemessene 
Verzögerung der Ver-
fahren; mangelhafte 
Untersuchung seiner 
Beschwerden; etc. 

Unzulässig 
(Art. 1, 2, 3 u. 
5 Abs. 2 lit. b 
FP) 

*  Der Entscheidung sind ein oder mehrere Sondervoten beigefügt. 

** Art. 86 a.F.; Art. 92 VerfO nach der Neunumerierung der Verfahrensordnung des Menschen-
rechtsausschusses im Jahr 2004, UN-Dok. CCPR/C/3/Rev.7 (2004).  

1  Zur Umsetzung der Auffassungen im Fall Pauger gegen Österreich (Nr. 415/1990):  

 Der Vertragsstaat zeigt unter dem 11. August 1992 an, daß mangels besonderen Umsetzungs-
rechts („enabling legislation”) keine Entschädigung an den Beschwerdeführer (Bf.) gezahlt wer-
den kann, UN-Dok. A/52/40 I (1997), Nr. 524. 

2  Zur Umsetzung der Auffassungen im Fall Pauger gegen Österreich (Nr. 716/1996):  

 Der Vertragsstaat ficht mit einer Eingabe vom 23. Februar 2000 die Auffassungen des Ausschus-
ses in diesem Fall an und behauptet, daß seine Pensionsverhältnisse nicht diskriminierend seien. 
Er sei daher nicht in der Lage, den Auffassungen des Ausschusses zu entsprechen. Dieser Ant-
wort folgend fand ein Treffen zwischen dem Sonderberichterstatter zur Umsetzungskontrolle der 
Auffassungen (Special Rapporteur on the Follow-up on Views, nachfolgend Sonderberichterstat-
ter) und einem Staatenvertreter am 25. Juli 2000 statt, UN-Dok. A/55/40 I (2000), Nr. 606. 

 Mit Schreiben vom 18. Dezember 2001 informierte der Bf. den Ausschuß, daß der Vertragsstaat 
weder der Verletzung abgeholfen noch die Diskriminierung eingestellt habe. Per Verbalnote vom 
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21. Januar 2002 informierte der Vertragsstaat den Ausschuß darüber, daß die Gesetze zur Hinter-
bliebenenrente den Gleichbehandlungsgrundsatz seit 1995 vollständig respektieren würden. Aus 
Budgetgründen könne das abgeänderte Rentenrecht jedoch nicht rückwirkend angewandt wer-
den. Auch gebe es keine Möglichkeit einer freiwilligen Zahlung an den Bf., welche ebenfalls eine 
ungerechtfertigte Ungleichbehandlung des Bf. mit anderen Witwern in gleicher Lage und um so 
mehr mit jüngeren Witwen/Witwern darstellen würde. Demgemäß könne der Vertragsstaat die 
Auffassungen des Ausschusses nicht umsetzten, UN-Dok. A/57/40 I (2002), Nr. 233. 

 Mit Schreiben vom 25. November 2002 wiederholte der Anwalt des Bf., daß der Bf. nach wie vor 
keine wirksame Abhilfe erhalten habe, UN-Dok. A/58/40 I (2003), Nr. 226.   

 Im Follow-up-Report (UN-Dok. CCPR/C/80/FU1) empfiehlt der Sonderberichterstatter u.a., daß 
der Vertragsstaat seine Entscheidung, die Auffassungen des Ausschusses nicht umzusetzen, 
überdenken und andere Möglichkeiten der Abhilfe einbeziehen sollte, UN-Dok. A/59/40 I (2004), 
Nr. 230. 

3  Zur Umsetzung der Auffassungen im Fall Karakurt gegen Österreich (Nr. 965/2000): 

 Der Vertragsstaat informierte den Ausschuß am 21. September 2002 darüber, daß die Auffassun-
gen in der Originalsprache im Internet veröffentlicht wurden und eine deutsche Übersetzung er-
arbeitet werde. Die Auffassungen wurden auch durch Berichte in großen Zeitungen und Presse-
konferenzen bekannt gemacht. Der Vertragsstaat gab jedoch an, daß er mit der Entscheidung, 
welche Schritte zu unternehmen seien, das Ergebnis zweier ähnlich gelagerter, vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
anhängiger Fälle abwarten werde, UN-Dok. A/58/40 I (2003), Nr. 227. 

 Im Follow-up-Report (UN-Dok. CCPR/C/80/FU1) empfahl der Sonderberichterstatter, daß eine 
Erinnerung zur Antwort an den Vertragsstaat geschickt werde, UN-Dok. A/59/40 I (2004), Nr. 
230.  

4 Zur Umsetzung der Auffassungen im Fall Weiss gegen Österreich (Nr. 1086/2002): 

 Am 27. Mai 2003 unterbreitete der Rechtsbeistand einen im Namen des Bf. beim Bundesministe-
rium für Justiz eingereichten Antrag. Der Rechtsbeistand erinnert daran, daß die österreichischen 
Behörden nach den Auffassungen des Ausschusses verpflichtet seien, die zuständigen US-
Behörden zu kontaktieren. Er ersuche die Unterstützung des Ausschusses, um eine rechtzeitige 
Erfüllung dieser Empfehlung durch den Vertragsstaat sicherzustellen, UN-Dok. A/58/40 I (2003), 
Nr. 228. 

 Nachdem der Vertragsstaat bereits am 6. August 2003 den Ausschuß über die Bemühungen, die 
Auffassungen des Ausschusses zu veröffentlichen, informiert hatte, unterbreitete er am 9. August 
2003 eingehende Ausführungen. Er verwies auf das Verfahren vor dem österreichischen Obersten 
Gerichtshof über den Ausschluß von Rechtsbehelfen für den Bf., dessen Urteil im September 2003 
erwartet werde. Legislative Änderungen des Auslieferungsrechts als Resultat der Auffassungen 
würden beraten. Das US-Justizministerium sei über die Auffassungen informiert und gebeten 
worden, alle nach der Übergabe ergriffenen Verfahrensschritte Österreich anzuzeigen. Am 7. Mai 
2004 ergänzte die Vertragspartei ihre Antwort. Sie teilte mit, daß der Oberste Gerichtshof am 9. 
September 2003 Herrn Weiss Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in bezug auf sein Versäum-
nis, die Frist zur Erhebung von Einwänden einzuhalten, gewährt hat, aber die Beschwerde von 
Herrn Weiss gegen die Entscheidung des OLG Wien vom 8. Mai 2002, mit der die Auslieferung 
für zulässig erklärt wurde, abwies. Gemäß dem Strafrechtsänderungsgesetz von 2004, welches am 
1. Mai 2004 in Kraft getreten ist, soll der Untersuchungsrichter über die Zulässigkeit der Ausliefe-
rung entscheiden, wogegen nunmehr beide, die Staatsanwaltschaft und die auszuliefernde Per-
son, Rechtsbehelfe in zweiter Instanz einlegen können, UN-Dok. A/59/40 I (2004), Nr. 235 (siehe 
auch ebd., Nr. 230). 
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Europäische Union und die Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Jahre 2004 
Gunda Meyer 

Inhaltsübersicht 

I. Einleitung 

II. Erzielte Fortschritte und neue Heraus
forderungen 

III. Fazit 

Der folgende Text faßt den von der Euro
päischen Kommission vorgelegten „Bericht 
zur Gleichstellung v o n Frau u n d M a n n , 
2004" zusammen. 

I. Einleitung 

A u f dem Frühjahrsgipfel der Europäischen 
U n i o n a m 23. u n d 24. März 2000 i n Lissa
bon beschlossen die Staats- u n d Regie
rungschefs eine wirtschafts- u n d sozialpoli
tische Agenda. Nach dieser Lissabonner 
Strategie soll die Europäische U n i o n bis 
z u m Jahre 2010 „zum wettbewerbsfähig
sten u n d dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum der Welt gemacht wer
den, der dazu fähig sein soll , ein dauerhaf
tes Wirtschaftswachstum mit mehr u n d 
besseren Arbeitsplätzen u n d einem größe
ren sozialen Zusammenhalt z u erzielen." 
Voraussetzung für ein nachhaltiges Wirt
schaftswachstum zur Verwirkl ichung der 
Lissabon-Strategie ist eine Reform der A r 
beitsmärkte, insbesondere durch die Erlan
gung einer höheren Beschäftigungsquote 
v o n 70% bis z u m Jahre 2010. E i n Instru
ment, u m das Wirtschaftswachstum sowie 
den sozialen Zusammenhalt positiv z u 
beeinflussen, ist die Förderung der Gleich
stellung der Geschlechter. 

Die Mitgliedstaaten sollen die geschlechts
spezifischen Unterschiede bei den Beschäf
tigungsquoten, bei Arbeitslosenquoten u n d 
beim Arbeitsentgelt bis z u m Jahr 2010 er
heblich reduzieren. 

II. Erzielte Fortschritte und neue Heraus
forderungen 

In den letzten zehn Jahren gab es sowohl i n 
den neuen als auch i n den alten Mi tg l ied
staaten der Europäischen U n i o n positive 
Entwicklungen i m Bereich der Herbeifüh
rung der Geschlechtergleichstellung. 

Diese sind das Ergebnis strategischer Initia
tiven zur Förderung der Gleichstellung v o n 
Frauen u n d Männern auf EU-Ebene sowie 
auf Ebene der Mitgliedstaaten u n d s ind 
durch das Wirtschaftswachstum u n d die 
allgemeinen gesellschaftlichen Umwälzun
gen möglich geworden. Allerdings beste
hen bei der Förderung der Geschlechter
gleichstellung u n d der Verringerung v o n 
geschlechtsspezifischen Diskrepanzen v o n 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat Abweichun
gen u n d zeitliche Unterschiede. 

Zwar verringern sich die geschlechtsspezi
fischen Unterschiede i n den Bereichen Bi l 
dung, Beschäftigung u n d Forschung, 
gleichwohl bestehen nach wie vor erhebli
che Hindernisse für die Verwirkl ichung 
der Gleichstellung v o n M a n n u n d Frau. 

U m weitere Fortschritte z u erzielen, s ind 
eine verstärkte Überwachung u n d Bewer
tung der Aktivitäten der Mitgliedstaaten 
von entscheidender Bedeutung. 

D a es sich bei der Ungleichbehandlung v o n 
Frauen u n d Männern u m ein vielschichti
ges Phänomen handelt, sollen i m Folgen
den die Fortschritte u n d die Herausforde-
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rungen i n den einzelnen Bereichen darge
stellt werden. 

1. Grundlagen 

V o n A n f a n g an gehörte die Gleichstellung 
v o n M a n n u n d Frau z u den Grundpr inz i 
pien der Europäischen Union . Der Bereich 
der Gleichbehandlung ist i m Zuge der ver
schiedenen Vertragsänderungen, durch 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs u n d 
aufgrund v o n Richtlinien z u einer wichti 
gen Stütze der persönlichen Rechte der 
Bürgerinnen u n d Bürger der fEuropäischen 
U n i o n geworden. In diesem fBereich wurde 
ein Grundstock v o n gleichen Rechten für 
alle, unabhängig v o n ihrem Geschlecht, 
geschaffen, der n u n fest i m „Acquis 
communautaire" verankert ist. Dieser 
schafft die Grundlage für die Durch
führung v o n Maßnahmen zur Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter. 

Die Übernahme der europäischen Gleich
stellungsrichtlinien i n den Beitrittsländern 
ist nahezu abgeschlossen. N u n geht es dar
u m , daß die nationalen Akteure die Durch
führung der Rechtsvorschriften unterstüt
zen. 

U m die bestehenden Rechtsvorschriften für 
den Bürger verständlicher u n d zugängli
cher z u machen, beabsichtigt die Kommis
sion, die vorhandenen Rechtstexte durch 
einen einzigen umfassenden Text z u erset
zen u n d eine Richtlinie über die Durchfüh
rung des Grundsatzes der Chancengleich
heit u n d Gleichbehandlung von Männern 
u n d Frauen i n Beschäftigung u n d Beruf 
vorzuschlagen. 

A u c h außerhalb des Beschäftigungsbe
reichs hat die Kommission mit ihrem Vor
schlag für eine neue Richtlinie auf der 
Grundlage v o n Art ike l 13 EG-Vertrag zur 
VerwirkHchung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung v o n Frauen u n d Män
nern beim Zugang z u u n d bei der Versor
gung mit Gütern u n d Dienstleitungen ei
nen ersten Schritt z u m Verbot geschlechts
bedingter Diskriminierung gemacht. 

Das Gender-Mamstreaming, d.h. die E in
beziehung der Dimension der Geschlech

tergleichstellung i n alle Politikfelder u n d 
alle Phasen der politischen Entscheidungs
findung, wurde gleichzeitig mit spezifi
schen Maßnahmen sowohl i n den M i t 
gliedstaaten als auch auf EU-Ebene bereits 
i n die Wege geleitet. Für die Umsetzung 
des Gender-Mamstreamings i n die Praxis 
bedarf es eines Engagements der Mi tg l ied
staaten, der Kommission u n d des Rates i n 
allen Politikfeldern. Dazu zählt auch die 
Bereitstellung v o n kohärenten, vergleich
baren u n d aktuellen nach Geschlecht auf
geschlüsselten Daten u n d die Weiterent
wicklung von Indikatoren der Geschlech
tergleichstellung als Instrument für das 
Gender-Mamstreaming, i n dem die Fort
schritte i n den einzelnen PoHtikbereichen 
bewertet werden. Außerdem obliegt es den 
Mitgliedstaaten u n d der Kommission, 
durch regelmäßige Berichterstattung u n d 
Ergebnisbewertung «den Fortschritt z u 
überwachen u n d Ressourcen für die Förde
rung der Chancengleichheit bereitzustellen. 

Dieser duale Ansatz ist auch i n der Euro
päischen Beschäftigungsstrategie festgehal
ten worden, die die Frage der Geschlech
tergleichstellung i n die politische Agenda 
aufgenommen hat u n d so ein Instrument 
zur Behandlung der geschlechtsspezifi
schen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung stellt. Die neuen beschäfti
gungspolitischen Leitlinien setzen verstärk
te Bemühungen seitens der Mitgliedstaaten 
voraus. 

Für die Durchführung der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie w u r d e n aus Struk
turfonds, insbesondere aus dem Europäi
schen Sozialfonds, Mit te l bereitgestellt. Der 
Geschlechtergleichstellung muß auch wei 
terhin bei den Ressourcen Priorität einge
räumt werden. 

2. Bildung und Beschäftigung 

Nach wie vor bestehen große geschlechts
spezifische Unterschiede sowohl bei den 
Erwerbstätigen als auch bei den Erwerbslo
sen. Diesen Unterschieden kann nur mir 
einem mehrdimensionalen Ansatz begeg
net werden, wie i m Folgenden aufgezeigt 
w i r d . 
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a) Bildungsquoten 

A u f dem Gebiet der Bildungsquoten haben 
sich i n den letzten Jahrzehnten bedeutsame 
Veränderungen vollzogen. Männer gehen 
häufiger ohne Abschluß v o n der Sekundar
stufe II ab u n d i n den meisten Mitgliedstaa
ten stellen Frauen die Mehrheit derjenigen, 
die einen Hochschulabschluß machen 
(55%). Allerdings gehen 61 % aller Promo
tionen auf das Konto von Männern; i n der 
obersten Bildungsstufe herrscht also immer 
noch das traditionelle Muster vor. 

b) Beschäftigungsquoten 

Z w a r s ind die Beschäftigungsquoten für 
Frauen stärker angestiegen, als die für 
Männer u n d liegen n u n bei 55,6 % (wäh
rend sie i n der ersten Hälfte der 1990er 
Jahre weniger als 50% betrugen), aber der 
geschlechtsspezifische Unterschied bei den 
Beschäftigungsquoten ist nach wie vor sehr 
groß (17,2 Prozentpunkte). 

In der erweiterten U n i o n sind die ge
schlechtsspezifischen Unterschiede bei den 
Beschäftigungsquoten weniger ausgeprägt 
(16,3 Prozentpunkte), was aber vor allem 
darauf zurückzuführen ist, daß die Be
schäftigungsquoten für Männer i n den Bei
trittsländern niedriger sind. 

Die Arbeitslosenquoten steigen seit Mitte 
2001 wieder an. Tendenziell haben sich die 
Unterschiede bei den Arbeitslosenquoten 
für Männer u n d Frauen weiter verringert, 
doch ist die Diskrepanz noch beträchtHch. 
Vor allem Frauen mit niedrigem Bildungs
stand u n d ältere Frauen sowie Frauen mit 
Kleinkindern sind nach wie vor stärker von 
Arbeitslosigkeit bedroht. In den neuen 
Mitgliedstaaten sind die Arbeitslosenquo
ten zwar praktisch doppelt so hoch wie i n 
den alten Mitgliedstaaten, doch sind die 
geschlechtsspezifischen Differenzen dort 
kleiner. 

c) Geschlechtsspezifisches Lohngefälle 

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle i n 
der E U liegt seit Jahren bei durchschnittHch 
16 %, wobei die Diskrepanz i m Privatsek

tor deutlich größer ist, als i m öffentlichen 
Sektor. Verantwortlich für dieses Gefälle 
s ind Unterschiede bei der Erwerbsbeteili
gung, Laufbahn- u n d Lohnstrukturen u n d 
die relative Unterbewertung v o n frauen
dominierten Berufen. In einigen Ländern 
hat sich bereits die Erkenntnis durchge
setzt, daß eine Verbindung zwischen der 
geschlechtsspezifischen Segregation auf 
dem Arbeitsmarkt u n d dem geschlechts
spezifischen Lohngefälle besteht. 

d) Geschlechtersegregation 

A n der geschlechtsspezifischen Situation 
auf dem Arbeitsmarkt hat sich wenig ge
ändert. Die Geschlechtersegregation nach 
Berufen Hegt bei 25 %, die nach Sektoren 
bei 18 %. Frauen sind vorwiegend i m Ge-
sundheits- u n d Sozialwesen u n d i n den 
Bereichen Erziehung u n d Unterricht, öf
fentliche Verwaltung u n d Einzelhandel 
beschäftigt. Unverhältnismäßig viele Män
ner sind als technische Fachkräfte, Ingeni
eure, Finanzfachkräfte u n d Manager tätig. 

Dieses stereotype Muster spiegelt sich 
schon i n der Wahl der Studienfächer wider: 
i m Jahr 2001 betrug der EU-Durchschnitt 
der Hochschulabsolventinnen i n den Fä
chern Naturwissenschaften, Mathematik 
u n d Informatik 36 % u n d i n den Fächern 
Ingenieurwissenschaften u n d Bauwesen 
21 %. 

e) Besonderheiten bei Niedriglohngrup
pen 

Die Hindernisse, mit denen Frauen u n d 
Männer beim Zugang zur Beschäftigung 
konfrontiert sind, u n d die geschlechtsspe
zifischen Unterschiede i n diesem Zusam
menhang sind i n Niedriglohngruppen 
noch größer. Die Mehrzahl der armen Er
werbstätigen sind Männer, während bei 
den Nichterwerbstätigen die Frauen i n der 
Überzahl sind. Damit s ind Frauen stärker 
v o n A r m u t bedroht, da sie ohne ein eigen
ständiges Einkommen i m Fal l des Ausein
anderbrechens der Familie oder häusHcher 
Gewalt vor enormen finanziellen Schwie
rigkeiten stehen. 35 % der alleinerziehen-
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den Eltern, zumeist Frauen, leben i n A r 
mut. 

f) Lösungsansätze 

Der Tendenz, daß die Löhne i n Berufen 
u n d Sektoren gesenkt werden, wenn die 
A n z a h l v o n Frauen dort zunimmt, ist ent
gegenzuwirken. Dabei ist es äußerst w i c h 
tig, für diese Problematik z u sensibilisieren 
u n d konkrete Schritte z u ergreifen, u m 
regelmäßig die Lohndiskrepanzen z u prü
fen, die Berufsklassifikationssysteme z u 
überarbeiten u n d das Lohnniveau u n d die 
Jobbewertungssysteme transparent z u ge
stalten. 

Wicht ig ist weiter, daß die Mitgliedstaaten 
flexible Arbeitszeitregelungen sowohl für 
Frauen als auch für Männer fördern, bei 
denen Ansprüche u n d Leistungen i m Be
reich der sozialen Sicherheit gewahrt blei
ben u n d die nicht z u einer Segmentierung 
u n d Segregation des Arbeitsmarktes füh
ren. Steuer- u n d Leistungssysteme müssen 
dahingehend reformiert werden, daß 
Hemmnisse beseitigt u n d finanzielle A n 
reize für Frauen geboten werden, eine A r 
beit aufzunehmen oder erwerbstätig z u 
bleiben. A u c h müssen arbeitspolitische 
Maßnahmen ergriffen werden, damit Frau
en nach einem Elternurlaub oder einer län
geren freiwill igen Unterbrechung der Be
rufstätigkeit aufgrund v o n familiären Ver
pflichtungen ins Berufsleben zurückkeh
ren. 

Die Mitgliedstaaten sollen ferner Ansätze 
begleiten u n d unterstützen, die auf die 
Überwindung geschlechtsspezifischer Ste
reotype ab dem Kindergartenalter abstel
len. So sol l vermieden werden, daß sich die 
geschlechtsspezifische Segregation i n der 
Erziehung auf den Arbeitsmarkt überträgt. 
A u f EU-Ebene u n d auf Ebene der Mitgl ied
staaten sollen Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, u m wirksame Mechanismen ein
zuführen bzw. z u verstärken, die darauf 
abzielen, Wissenschaftlerinnen aktiver i n 
die wissenschaftliche Forschung einzubin
den, sowie die Fortschritte bei Maßnahmen 
z u ermitteln, die durchgeführt werden, u m 
Frauen für eine Tätigkeit i n der Wissen

schaft z u gewinnen, sie dort z u halten u n d 
als WissenschafÜerinnen z u fördern. 

3. Männer und Trauen in Entscheidungs
positionen 

Nach wie vor besteht ein Ungleichgewicht 
v o n Frauen u n d Männern i n Entschei-
dungspositionen, sowohl auf EU-Ebene als 
auch auf nationaler Ebene. Z w a r stieg i n 
den 1990er Jahren die Z a h l v o n Frauen i n 
leitender Stellung u n d i n Spitzenpositionen 
i n 10 der 15 Mitgliedstaaten, dennoch s ind 
Männer doppelt so häufig i n Führungspo
sitionen vertreten wie Frauen u n d haben 
dreimal häufiger Spitzenpositionen inne. 
Im Jahr 2002 hatte ein Ante i l v o n 30% 
Frauen Führungspositionen i n der E U inne; 
25,4 % der Parlamentssitze waren v o n 
Frauen besetzt. A u c h i n der Wissenschaft
lern s ind Frauen nach wie vor unterreprä
sentiert: nur 30% i m öffentlichen Bereich 
sind Frauen, i n der Industrieforschung nur 
15%. 

Leichte Fortschritte s ind bei den politischen 
Entscheidungsprozessen z u verzeichnen: 
10 Mitgliedstaaten haben Bestimmungen 
zur Geschlechterparität i n ihre Verfassung 
oder i n Gleichstellungsrechtsvorschriften 
aufgenommen. 

A u s diesen Gründen bedarf es Strategien 
zur Beseitigung der Hindernisse, mit denen 
Frauen konfrontiert sind, wenn sie höhere 
u n d leitende Positionen anstreben. Es be
darf daher erneuter Zusagen u n d Partner
schaften v o n Regierungen, privaten Akteu
ren u n d politischen Parteien zur V e r w i r k l i 
chung einer uneingeschränkten Demokra
tie durch Herstellung des Geschlechter
gleichgewichts i n den Entscheidungspro
zessen i n allen Bereichen der Gesellschaft 
auf EU-Ebene u n d auf nationaler Ebene. 
U m die Empfehlung des Rates über die 
ausgewogene M i t w i r k u n g von Frauen u n d 
Männern an Entscheidungsprozessen si
cherzustellen, müssen die Mitgliedstaaten 
Schritte unternehmen. Die Sozialpartner 
sollten Initiativen fördern, u m die Vertre
tung von Frauen i n den repräsentativen 
Organisationen u n d Verhandlungsgremien 
z u fördern. 
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4. Frauen zwischen Beruf und Familie 

Die häuslichen u n d familiären Pflichten 
werden nach wie vor überwiegend v o n 
Frauen wahrgenommen. Dies wirkt sich 
auf ihre Arbeitsregelungen aus u n d 
schränkt ihre Chancen auf einen Arbeits
platz ein, der den durchschnittlichen A r 
beitsplätzen für Männer vergleichbar ist. 
Die Beschäftigungsverhältnisse von Frauen 
sind durch Unterbrechungen gekennzeich
net. Sie arbeiten überdurchschrrittlich oft i n 
Teilzeitjobs u n d atypischen Beschäfti
gungsverhältnissen. Diese Faktoren wirken 
sich negativ auf die Laufbahn, das Entgelt 
u n d die Rente aus u n d können auch dazu 
führen, daß Frauen weniger geneigt sind, 
einer Beschäftigung nachzugehen. 

Der Europäische Rat v o n Barcelona hat i m 
Jahr 2002 den hohen Stellenwert, der der 
Vereinbarungspolitik i n der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie zukommt, bestätigt 
u n d die Förderung v o n Kinderbetreuungs
einrichtungen als Zielvorgabe festgehalten. 
Die Mitgliedstaaten haben der Aufforde
rung Folge geleistet u n d zahlreiche A n 
strengungen zur Verbesserung der Kinder-
beteeuungseinrichtungen unternommen. 

E i n weiterer Schwerpunkt i m Rahmen der 
Beschäftigungspolitik wurde auf verbesser
te Elternurlaubsregelungen gelegt. So ha
ben einige Mitgliedstaaten Maßnehmen 
ergriffen, die Väter ermutigen sollen, von 
ihrem Recht auf Elternurlaub Gebrauch z u 
machen, etwa indem ihnen das Recht ein
geräumt w i r d , den Elternurlaub mit Teil
zeit z u kombinieren. In einigen Ländern 
besteht sogar das Recht auf Vaterurlaub 
sowie die Regelung, daß Vater u n d Mutter 
den Urlaub frei untereinander aufteilen 
können. Jedoch s ind diese Maßnehmen 
noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen. 
Die traditionelle Auftei lung von Betreu
ungspflichten u n d Berufstätigkeit zwischen 
M a n n u n d Frau besteht nach wie vor. 

In diesem Bereich gilt es, Männern u n d 
Frauen die Möglichkeit z u geben, ein 
Gleichgewicht zwischen Familie u n d Beruf 
z u finden. Vor allem Männer müssen dazu 
ermutigt werden, farnüiäre Verpflichtun
gen z u übernehmen. Dieses kann i m Wege 

finanzieller oder anderer Anreize gesche
hen. In jedem Falle müssen Sensibilisie-
rungsmaßnahmen i n die Wege geleitet 
werden, u m bei den Arbeitgebern einen 
Bewußtseinswandel herbeizuführen. U m 
die negativen Auswirkungen z u minimie
ren, die ein längerer Elternurlaub auf die 
Beschäftigung haben kann, sollte der E l 
ternurlaub für beide Elternteile gefördert 
werden. 

Durch Schaffung ausreichender u n d ange
messener Kmderbetieuungseinrichtungen 
soll Frauen u n d Männern die Opt ion offen 
bleiben, eine Beschäftigung aufzunehmen 
bzw. auf dem Arbeitsmarkt z u verbleiben. 
Dabei müßte der Qualität u n d der Er
schwinglichkeit dieser Einrichtungen u n d 
den besonderen Bedürfnissen v o n berufstä
tigen Eltern i n puncto Flexibilität u n d Dau
er der Kinderbetreuung besser Rechnung 
getragen werden. 

In Anbetracht der Alterung der Bevölke
rung ist auch der Aspekt der Betreuung 
pflegebedürftiger Angehöriger z u berück
sichtigen. 

5. Vermeidung und Bekämpfung von Ge
walt gegen Frauen und Frauenhandel 

In den nationalen Aktionsplänen für die 
soziale Eingliederung w i r d häusliche Ge
walt als Risikofaktor für die soziale A u s 
grenzung v o n Frauen aufgezeigt. Häusli
che Gewalt verletzt das Opfer i n seinen 
Rechten auf Leben, Sicherheit, Freiheit u n d 
i n seiner Würde. Gleichzeitig ist häusliche 
Gewalt der Ausdruck unausgewogener 
Machtverhältnisse zwischen M a n n u n d 
Frau. 

Zur Bekämpfung v o n Gewalt wurde das 
Programm D A P H N E 2000-2003 als symbo
lisch wichtiges Instrument zur Bekämp
fung u n d Vermeidung v o n Gewalt ange
nommen. Mitgliedstaaten u n d Kommission 
müssen die Aktionen zur Vermeidung u n d 
Bekämpfung des Frauenhandels intensivie
ren. Erforderlich s ind ein umfassender A n 
satz, der die Aspekte Kriminalisierung, 
Gewährung von Schutz u n d Hil fe für O p 
fer von Gewalt u n d Menschenhandel ab-
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deckt sowie Präventivmaßnahmen wie 
grenzübergreifende Zusammenarbeit u m 
faßt. Wicht ig ist vor allem die Unterstüt
zung v o n Maßnahmen, die der Eingliede
rung v o n Opfern v o n Frauenhandel i n den 
Arbeitsmarkt dienen. 

Zwar kann ein positiver Trend beim Abbau 
der geschlechtsspezifischen Unterschiede 
i n verschiedenen PoHtikbereichen bestätigt 
werden, jedoch erfolgt dieser Abbau z u 
langsam u n d es s ind verstärkte Anforde
rungen erforderlich, u m die Ziele der Lis
sabonner Strategie z u erreichen. 

III. Fazit 

Weitere Informationen zur GleichstellungspoHtik der EU-Kornmission finden sich i m Inter
net unter: 

www.europa.eu.int/ comm/ employment_social/equ_opp/index_en.htm 

Der vorliegend besprochene Bericht wurde v o m A m t für amtliche VeröffentUchungen der 
Europäischen Gemeinschaften erst Anfang 2005 vorgelegt. Nach Abschluß des Manuskripts 
erschien bereits der „Bericht zur Gleichstellung v o n Frau u n d M a n n , 2005". W i r beabsichti
gen, hierüber i m nächsten Heft z u informieren. 

http://www.europa.eu.int/
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Aus dem Europarat 

In dieser Rubrik wollen wir in 
unregelmäßiger Folge über 
Entwicklungen aus der men-
schenrechtsschützenden Tätig-
keit des Europarats jenseits der 
EMRK berichten. 

 

 

 

 

Europäische Sozialcharta 

Berichterstatter: Norman Weiß 

 

I. Allgemeines 

Die Europäische Sozialcharta (ESC) garantiert Rechte und Freiheiten; sie etabliert einen 
Überwachungsmechanismus, der die Beachtung dieser Rechte und Freiheiten durch die Ver-
tragsparteien sicherstellt. Die ESC aus dem Jahre 1961 wurde 1996 revidiert: Die revidierte 
Europäische Sozialcharta (rESC), die 1999 in Kraft trat, soll den ursprünglichen Vertrag, der 
zwischenzeitlich mit drei Protokollen versehen wurde,  nach und nach ersetzen. 

Serbien und Montenegro hat die rESC am 22. März 2005 unterzeichnet und die „ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM)“ hat die ESC am 31. März 2005 ratifiziert. 
Damit haben heute alle 46 Mitgliedstaaten des Europarats entweder die ESC (1961) oder die 
rESC (1996) unterzeichnet; 37 Mitgliedstaaten des Europarats haben einen der beiden oder 
alle beide Verträge ratifiziert. Für Bosnien-Herzegowina, Georgien, Liechtenstein, Monaco, 
Rußland, San Marino, Serbien-Montenegro, die Schweiz und die Ukraine ist freilich noch 
keiner der beiden Verträge verbindlich. Eine Übersicht über die aktuellen Ratifikationsstän-
de bietet die unter der Adresse 

www.coe.int/T/F/Droits_de_l%27Homme/Cse/1_Pr%E9sentation_g%E9n%E9rale/ 
Sig+rat01June05.pdf 

einsehbare Tabelle (frz./engl.) 

Die in der ESC garantierten Rechte betreffen alle Menschen in ihrem täglichen Leben, darun-
ter in solch unterschiedlichen Gebieten wie Wohnung, Gesundheit, Erziehung, Beschäfti-
gung, rechtlicher und sozialer Schutz, Freizügigkeit von Personen und Nichtdiskriminie-
rung. 

 

II. Staatenberichtsverfahren 

Der bereits angesprochene Überwachungsmechanismus hat mehrere Komponenten. An er-
ster Stelle ist das Staatenberichtsverfahren zu erwähnen. Hier legen die Vertragsstaaten ei-
nen Bericht vor, der erläutert, wie sie die ESC rechtlich und tatsächlich umsetzen. Jeder Be-
richt betrifft einige der von dem jeweiligen Vertragsstaat akzeptierten Bestimmungen der 
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Charta. Der „Europäische Ausschuß für soziale Rechte“ (European Commitee for Social 
Rights – ECSR), der aus 15 Mitgliedern besteht, die vom Ministerkomitee des Europarats 
gewählt werden, prüft diese Berichte. Das ECSR erklärt in sogenannten Conclusions, ob die 
Staaten ihre Verpflichtungen aus der Charta erfüllen oder nicht. Wenn das ECSR zu der Fest-
stellung kommt, ein Staat erfülle seine Verpflichtungen nicht, und dieser Staat daraufhin 
keine Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergreift, so kann das Ministerkomitee den 
Vertragsstaat in einer Empfehlung um Abhilfe ersuchen. 

Im vergangenen Berichtszyklus (XVII - 2) hat sich das ECSR mit den Art. 7, 8, 11, 14 und 18 
ESC beschäftigt und ihre Umsetzung und Beachtung durch die Mitgliedstaaten Dänemark, 
Deutschland, Ungarn, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Spanien und Türkei überprüft. Die 
Conclusions des ECSR liegen seit Anfang Juni auf den Internetseiten des Europarates vor: 

www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/3_Reporting_procedure/2_Recent_Conclusions/ 
2_By_Year/Social_Charter/Table_of_conclusions_2004.asp#TopOfPage 

Für die Sitzung vom 13. bis zum 15. Juni 2005 waren die nachträglich eingereichten Berichte 
aus Belgien, Finnland, Island und den Niederlanden auf die Tagesordnung gesetzt. 

Dieser Berichtszyklus ist danach abgeschlossen. Für den Berichtszyklus XVIII-1, der sich auf 
die Jahre 2002/2004 erstreckt, sind die Berichte bis zum 31. Juni 2005 einzureichen, die Con-
clusions des ECSR werden Ende Februar 2006 abgesetzt werden. 

 

Frankreich, Rumänien, Slowenien und Schweden wurden nach der rESC geprüft. Die Con-
clusions des Ausschusses zu diesen Vertragsstaaten liegen ebenfalls vor: 

www.coe.int/T/E/Human_Rights/Esc/3_Reporting_procedure/2_Recent_Conclusions/ 
2_By_Year/Revised_Social_Charter/ 

 

III. Kollektivbeschwerdeverfahren 

Mit dem Zusatzprotokoll zur ESC (Kollektivbeschwerde) aus dem Jahre 1995, das 1998 in 
Kraft trat (und heute für dreizehn Vertragsstaaten gilt, zu denen noch immer nicht die 
Bundesrepublik Deutschland zählt), wurde der Beschwerdemechanismus unter der ESC da-
hingehend ergänzt, daß Kollektivbeschwerden an das ECSR gerichtet werden können. An-
tragberechtigt sind verschiedene, von den Vertragsstaaten zu benennende Organisationen, in 
der Praxis oftmals Gewerkschaften. Die Entscheidung des Ausschusses wird den Parteien 
des Streits und dem Ministerkomitee zugeleitet. Letzteres verabschiedet eine Resolution, in 
der es die Conclusions des Ausschusses zur Kenntnis nimmt und dem betroffenen Vertrags-
staat empfehlen kann, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation in Einklang mit 
den Bestimmungen der Charta zu bringen. 

Im Verfahren der Kollektivbeschwerde hat das ECSR im Dezember 2004 zwei Beschwerden  
gegen Frankreich und eine gegen Italien für zulässig erklärt. Weitere vier Beschwerden wa-
ren am 8. Juni 2005 noch anhängig; bislang wurden insgesamt 31 Beschwerden nach dem 
Zusatzprotokoll zur ESC (Kollektivbeschwerde) registriert. 

Zu drei weiteren, gegen Frankreich gerichteten Beschwerden hatte das ECSR seine jeweilige 
Entscheidung bereits Ende 2004 an das Ministerkomitee des Europarates weitergeleitet. Am 
4. Mai 2005 verabschiedete das Ministerkomitee, das inhaltlich an die Conclusions des Aus-
schusses gebunden ist, jeweils eine Resolution, um den Fall zum Abschluß zu bringen. 

Zunächst ist Beschwerde 14/2003, International Federation of Human Rights ./. Frankreich 
zu erwähnen. Frankreich hatte neue Kostenregeln im Gesundheitswesen eingeführt, die ins-
besondere illegale Immigranten negativ betrafen, und unbegleitete Minderjährige komplett 
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von der medizinischen Versorgung durch den Staat ausgeschlossen. In der Beschwerde 
wurde dies als Verletzung von Art. 13 Nr. 1, 4 und von Art. 17 Nr. 1 in Verbindung mit Art. 
E (Nichtdiskriminierung) und Art. G (Beschränkungen) rESC verstanden. Das ECSR bezog 
sich auf den gesamten Inhalt und die Ziele der Sozialcharta und ihre Verbindungen mit der 
EMRK und schloß daraus, daß elementare Werte des europäischen Menschenrechtssystems 
berührt seien. Der komplette Ausschluß von Ausländern von medizinischen Leistungen, 
selbst dann, wenn sie sich illegal im Gebiet eines Vertragsstaates aufhalten, verstoße gegen 
die Charta. Nach dieser grundsätzlichen Erklärung stellte das ECSR allerdings fest, daß die 
neu eingeführte Kostenregelung keinen kompletten Ausschluß illegaler Einwanderer von 
den staatlich angebotenen medizinischen Leistungen bedeute, da in jedem Fall die Notfall-
versorgung gewährleistet bleibe. Allerdings sei der Ausschluß von Kindern illegaler Ein-
wanderer und von unbegleiteten Minderjährigen nicht mit der ESC vereinbar. 

In einer weiteren, ebenfalls gegen Frankreich gerichteten Beschwerde (16/2003, Confédérati-
on Français de l’Encadrement – CFE - CGC ./. Frankreich) war behauptet worden, die Be-
stimmungen in dem Gesetz Nr. 2003/47 vom 17. Januar 2003, die die Arbeitszeiten von be-
stimmter Managergruppen betrafen, verstießen gegen Art. 2, 4 und 6. Das ECSR kam zu dem 
Ergebnis, daß die gesetzlich zugelassene exzessive Länge der wöchentlichen Arbeitszeit und 
das Fehlen vernünftiger Schutzbestimmungen eine Verletzung von Art. 2 Nr. 1 rESC darstel-
le. Außerdem, so das ECSR, sei die Zahl der Wochenarbeitsstunden für diejenigen Manager, 
die nicht von einer höheren Überstundenvergütung profitierten, extrem hoch. Dies 
widerspreche Art. 4 Nr. 2 rESC. 

In dem dritten Fall (22/2003, Confédération générale du travail – CGT ./. Frankreich) war es 
ebenfalls um das Gesetz Nr. 2003/47 vom 17. Januar 2003 gegangen. Die CGT hatte sich ge-
gen Vorschriften gewandt, die unter anderem die Löhne und Arbeitszeiten betreffen. Der 
Ausschuß stellte eine Verletzung von Art. 2 Nr. 1 rESC fest. 

Außerdem setzte der Ausschuß in sechs weiteren Fällen seine Conclusions zu Beginn des 
Jahres 2005 ab, und das Ministerkomitee entschied im April und Juni 2005 abschließend. Be-
schwerdegegner waren hier Belgien, Portugal, Italien, Irland und Griechenland (zwei Fälle). 
Eine letzte Entscheidung gegen Belgien fällte der Ausschuß am 27. Mai 2005, diese wird ent-
sprechend den Vorschriften erst am 28. September 2005 veröffentlicht werden. 

Von den sechs zuvor genannten Beschwerden waren fünf von der World Organisation 
Against Torture (OMCT) eingereicht worden. Übereinstimmend warf die Organisation den 
fünf Staaten vor, das nationale Recht verbiete nicht wirksam die körperliche Züchtigung von 
Kindern und verletzte deshalb Art. 17 rESC bzw. Art. 17 ESC. In beiden Bestimmungen wer-
den die Vertragsstaaten aufgefordert, Schritte zu unternehmen, um den Schutz von Kindern 
vor körperlicher Gewalt sicherzustellen. Das ERSC stellte fest, daß Portugal und Italien keine 
Verletzung vorzuwerfen sei. Gegenüber Belgien und Irland stellte der Ausschuß eine Verlet-
zung des Art. 17 rESC fest, gegenüber Griechenland eine Verletzung von Art. 17 ESC. Das 
Ministerkomitee nahm in seinen Resolutionen jeweils von der Auffassung des ECSR Kennt-
nis und wies in den Fällen von Irland und Griechenland auf die zwischenzeitlich beabsich-
tigten oder eingeleiteten Maßnahmen hin, um die Lage von Kindern zu verbessern. 

Im sechsten Fall, der ebenfalls gegen Griechenland gerichtet war, hatte das European Roma 
Rights Centre weitreichende und massive Diskriminierungen von Sinti und Roma auf dem 
Wohnungssektor in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht behauptet (15/2003, European 
Roma Rights Centre ./. Griechenland). Der Ausschuß hatte eine Verletzung von Art. 16 ESC 
bejaht. In seiner Resolution nahm das Ministerkomitee hiervon Kenntnis, wies aber gleich-
zeitig auf die vielfältigen Bestrebungen  und Maßnahmen Griechenlands hin, die die Situati-
on der Sinti und Roma dort verbessern sollen. 
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Menschenrechtskommissar des Europarates1 

Berichterstatterin: Gunda Meyer 

 

I.  Länderbesuche 

1.  Kroatien (14. bis 16. Juni 2004) 

In seinem am 4. Mai 2005 veröffentlichten Bericht über Kroatien spricht der Menschen-
rechtskommissar Alvaro Gil-Robles insbesondere den Arbeitsrückstand juristischer Fälle, die 
Rückkehr von Flüchtlingen, die Zustände in den Gefängnissen, die Problematik der vermiß-
ten Personen und die Situation der Roma an. 

 

2.  Russische Föderation (15. bis 31. Juli 2004 und 19. bis 29. September 2004) 

Der Menschenrechtskommissar besuchte sechs der sieben russischen Bundesdistrikte, u.a. 
die Regionen Khaborovsk, Irkutsk, Sverdlovsk, die Republik Tatarstan, die Regionen Kras-
nodar und Stavropol und die Tschetschenische Republik. Zum Abschluß seines Besuches 
kam es zu Treffen mit Ministern in Moskau. 

Der Menschenrechtskommissar traf 48 Vertreter föderaler und regionaler Autoritäten, der 
Justiz und der Ordnungskräfte. Außerdem besuchte er 39 Einrichtungen wie z.B. Kranken-
häuser, Schulen, Gerichte, Kasernen, Polizeidienststellen, Waisenhäuser, Altenheime und 
Gefängnisse und traf sich mit Vertretern von über 100 NGO. 

Der am 20. April 2005 veröffentlichte Bericht schenkt der Justizverwaltung dem Verhalten 
der Polizei, den Verhältnissen in den Gefängnissen und dem Respekt für die Menschenrech-
te in der Armee besondere Aufmerksamkeit. Behandelt werden auch die Pressefreiheit, die 
Rechte von nationalen und religiösen Minderheiten, der Kampf gegen Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit, die Rechte von Ausländern, der Genuß sozialer Rechte, die Aktivitäten von 
NGO und Menschenrechtsinstitutionen, der Respekt für Menschenrechte in der Tschetsche-
nischen Republik. Außerdem legt der Bericht die Situation von verletzlichen Gruppen wie 
Kindern und Frauen und, im Kontext mit der letzten Sozialreform, der Alten und Behinder-
ten dar und schließt mit Empfehlungen an die russischen Autoritäten. 

Am 27. Mai 2005 traf Gil-Robles in Moskau den russischen Präsidenten Putin, dem er seinen 
Bericht über die Menschenrechtssituation in der Russischen Föderation vorstellte. Vorher 
traf er sich mit dem russischen Justizminister Yuri Chaika, dem Innenminister Rashid Nourga-
liev und Mitgliedern der russischen Delegation der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats. 

 

3.  Vereinigtes Königreich (4. bis 12. November 2004) 

Während seines Besuches bereiste der Menschenrechtskommissar Edinburg, Belfast und 
London. Die Veröffentlichung des Berichts erst am 8. Juni 2005 beruhte auf der Verabschie-
dung der neuen Anti-Terror-Gesetzgebung im März 2005. Mit dieser wurde darauf reagiert, 
daß das House of Lords im Jahre 2003 in einer richterlichen Entscheidung die zeitlich unbe-
grenzte Inhaftnahme von terrorismusverdächtigen Ausländern verworfen hatte. Nunmehr 
sind die polizeilichen Maßnahmen ausdifferenziert und je nach dem Grad der Gefahr auszu-

                                                      

1  Grundlegend zum Mandat und zur Tätigkeit des Kommissars vgl. Sebastian Schulz, Halbzeit der 
Amtszeit: Der Menschenrechtskommissar des Europarats – ein Erfolgsmodell?, in: MRM 2003, S. 
26-35. 
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sprechen. Der Bericht kritisiert überdies vor allem Änderungen im Asylsystem, das System 
der Jugendhaft, Haftbedingungen, und Anordnungen wegen unsozialen Verhaltens. Auch 
wird die Einhaltung der Menschenrechte in Nordirland beobachtet. 

 

4.  Schweiz (29. November bis 3. Dezember 2004) 

Der Menschenrechtskommissar traf sich mit Autoritäten der Eidgenossenschaft und der 
Kantone Vaud, Zürich, Genf und Tessin, mit Menschenrechts-NGO, regionalen Ombudsleu-
ten , und der Bundeskommission gegen Rassismus. Auch Asylbewerberzentren, Frauenhäu-
ser und Gefängnisse in verschiedenen Kantonen wurden besucht.  

Der am 8. Juni 2005 vorgestellte Bericht spricht u.a. die Situation von Ausländern, insbeson-
dere von Asylsuchenden, die Justizverwaltung und deren Unabhängigkeit, den Schutz der 
Opfer von häuslicher Gewalt und die Menschenhandelsproblematik an. 

 

5.  Liechtenstein (9. bis 10. Dezember 2004) 

Während seines Besuchs in Liechtenstein kam der Menschenrechtskommissar mit dem Pre-
mierminister und Regierungsmitgliedern, dem Präsident des Verfassungsgerichts, Mitglie-
dern der Justiz, Polizeikräften und Mitgliedern der Zivilgesellschaft sowie Prinz Alois von 
und zu Liechtenstein zusammen. Auch besuchte er das Gefängnis von Vaduz und ein Asyl-
bewerberbegrüßungszentrum.  

Hauptsächlich angesprochen wurde der Platz von Ausländern und deren Integrierung in die 
Gesellschaft, Menschenhandel, Rassismus, die Arbeitsweise der Justiz und der Polizei sowie 
Diskriminierung und Geschlechtergleichstellung. Am 4. Mai 2005 wurde der Bericht über die 
Lage in Liechtenstein veröffentlicht. 

 

6.  Spanien (10. bis 19. März 2005) 

Für den Besuch in Spanien im März 2005 waren Treffen mit König Juan Carlos I, dem Mini-
sterpräsidenten, den Ministern für Äußeres, Inneres und Justiz, den Präsidenten des Senats, 
des Abgeordnetenkongresses, des Verfassungsgerichtshofes und des Generalrates der Justiz 
sowie dem Ombudsmann geplant. Außerdem standen Besuche der Autonomen Regionen 
Katalonien, Baskenland und Andalusien auf dem Programm, wo der Menschenrechtskom-
missar mit den Ministerpräsidenten und Mitgliedern der Regierung und Vertretern von an-
deren bekannten regionalen Institutionen sprach. Treffen mit Nichtregierungsorganisationen 
fanden in jeder der besuchten Autonomen Regionen und in Madrid statt. Auch wollte der 
Menschenrechtskommissar Gefängnisse, Polizeistationen, Zentren für unbegleitete Minder-
jährige sowie Frauenhäuser besuchen. 

Ein Bericht über den Besuch in Spanien liegt noch nicht vor. 

 

II.  Sonstiges 

1. Dritter Runder Tisch von Menschenrechtsinstitutionen in Berlin  
(25. bis 26. November 2004)  

Zum ersten Mal organisierte der Menschenrechtskommissar zusammen mit dem Deutschen 
Institut für Menschenrechte das Treffen nationaler Menschenrechtsinstitutionen entspre-
chend der Resolution (97) 11 des Ministerkomitees vom 30. September 1997. Der Runde 
Tisch brachte Vertreter nationaler europäischer Menschenrechtsorganisationen, internationa-
le Experten, Nichtregierungsorganisationen und Vertreter der OSZE, der Vereinten Nationen 
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und Europäischen Union zusammen. Auch nahmen hohe Regierungsbeamte teil, deren Re-
gierungen daran interessiert waren, nationale Institutionen in Übereinstimmung mit den 
Pariser Prinzipien zu schaffen. Der Runde Tisch zielte darauf ab, eine Verbindungen der In-
stitutionen untereinander und mit dem Europarat zu schaffen. 

Diskutiert wurden insbesondere drei Themen: Menschenhandel, der Menschenrechtsschutz 
im Kontext des Terrorismus und neueste Entwicklungen im System des Menschenrechts-
schutzes des Europarats. Zum Abschluß des Runden Tisches wurde von allen Teilnehmern 
die Berliner Erklärung angenommen. 

 

2. Stellungnahme zum Entwurf der Konvention über die Prävention von Terrorismus  
(2. Februar 2005) 

Am 2. Februar 2005 präsentierte der Menschenrechtskommissar seine Stellungnahme zum 
vom Europarat ausgearbeiteten Entwurf der Konvention über die Prävention von Terroris-
mus. Aus diesem Anlaß wurde eine schriftliche und mündliche Besprechung mit europäi-
schen nationalen Menschenrechtsorganisationen und in diesem Bereich tätigen Nichtregie-
rungsorganisationen organisiert. In seiner Stellungnahme nimmt der Menschenrechtskom-
missar Bezug auf generelle Beobachtungen seiner vorherigen Berichte und analysiert den 
Entwurf Artikel für Artikel, empfiehlt Ergänzungen oder Änderungen. Vor allem wird dem 
mit der Ausarbeitung der Konvention befaßten Komitee angeraten, einige der Definitionen 
der genannten Straftaten zu präzisieren, um die Bezugnahmen zu den Regelungen der 
EMRK zu verstärken. Auch sollte ein Abschnitt geschaffen werden, der den Opfern von Ter-
rorismus gewidmet ist, deren Recht auf Schutz anerkennt und Garantien für sie definiert. 

 

3. Durchführung von Seminaren für die Einrichtung regionaler Ombudsleute in der 
Russischen Föderation (7. bis 8. Februar und 8. bis 14. Februar 2005) 

Im Rahmen seines von der Europäischen Union unterstützten Programms, regionale Om-
budsleute in Rußland einzusetzen und zu stärken, organisierte der Menschenrechtskommis-
sar eine Reihe von Seminaren. Vom 7. bis 8. Februar 2005 leitete er eine Konferenz in Briansk 
über die Entwicklung regionaler Ombudsleute in Zentralrußland. Vom 8. bis 14. Februar 
2005 organisierte er ein Trainingsseminar für die Mitarbeiter des vorläufigen tschetscheni-
schen Ombudsmanns. Das Seminar sollte die Mitarbeiter in die Tätigkeiten und Arbeitswei-
sen von anderen russischen und europäischen regionalen Ombudsleuten einführen. 

 

4. Anhörung zur Integration von weiblichen Migranten in Europa (1. März 2005) 

Am 1. März 2005 fand in Paris eine Anhörung zur Integration von weiblichen Migranten in 
Europa statt, die von dem Komitee für Chancengleichheit für Frauen und Männer (Commit-
tee on Equal Opportunities for Women and Men) und dem Komitee für Migration, Flücht-
linge und Bevölkerung (Committee on Migration, Refugees and Population) der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europarates organisiert wurde. Zu den etwa 100 Teilnehmern der 
Veranstaltung zählten neben dem Menschenrechtskommissar Alvaro Gil-Robles und dem 
Deputy Secretary General des Europarates, Maud de Boer-Buquicchio, auch Parlamentarier aus 
46 europäischen Ländern, Experten und Vertreter von NGO. Die Hauptthemen waren, Mi-
granntinnen einen Zugang zu den ihnen zustehenden Rechten zu verschaffen, Hindernisse 
bezüglich der Integration von Frauen zu erkennen und zu überwinden, die Teilnahme von 
Migrantinnen am öffentlichen und politischen Leben zu fördern. 
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5. Neunter Runder Tisch europäischer Ombudsleute  
(31. März bis 1. April in Kopenhagen) 

Zusammen mit dem dänischen Ombudsmann, Hans Gemmeltoft-Hansen, organisierte der 
Menschenrechtskommissar den Neunten Runden Tisch Nationaler Ombudsleute mit mehr 
als 100 Teilnehmern aus ganz Europa. Dieser Runde Tisch soll die Verbindungen zwischen 
den Ombudsmännern untereinander sowie zum Europarat stärken. Gleichzeitig soll der 50. 
Jahrestag der Einrichtung von Ombudsleute in Dänemark gefeiert werden. Teilnehmer wa-
ren nationale Ombudsleute aus Mitgliedstaaten des Europarats, der Europäische Ombuds-
mann, Vertreter verschiedener Organe des Europarats, internationale Experten und Reprä-
sentanten von Staaten, die einen nationalen Ombudsmann in ihrem Land einrichten wollen.  
Diskutiert wurde über die sich entwickelnde Rolle nationaler Ombudsleute in Europa und 
deren Verantwortlichkeit im Hinblick auf den Schutz des Rechts auf Privatsphäre und die 
Behandlung von schwierigen Gefangenen. 

 

6. Veröffentlichung des vorläufigen Berichts zur Situation im Bereich der Menschen-
rechte der Roma, Sinti und Zigeuner (travellers) (4. Mai 2005) 

Am 4. Mai 2005 veröffentliche der Menschenrechtskommissar seinen vorläufigen Bericht 
über die Situation der Sinti, Roma und Zigeuner. Besonders betont er, daß die „lange Ge-
schichte fortlaufender Diskriminierung und Verfolgung“ der Roma endlich ein Ende haben 
müsse. Etwa 10 Millionen Roma leben in nahezu allen Mitgliedstaaten des Europarats. In 
den meisten der vom Menschenrechtskommissar bereisten Ländern treffen sie bei der Aus-
übung ihrer Grund- und Menschenrechte auf beachtliche Hindernisse. 

Der Bericht dokumentiert die entsprechenden Menschenrechtsverletzungen und präsentiert 
eine Reihe von Empfehlungen in den Bereichen von Bildung, Beschäftigung, Gesundheits-
wesen und der Behandlung durch die Behörden. In seinem Bericht ruft Gil-Robles zu einer 
Zusammenarbeit und Partnerschaft aller staatlichen Stellen, Institutionen und Betroffenen, 
um die für die Gewährleistung des vollen Respekts der Menschenrechte notwendigen Maß-
nahmen in die Tat umzusetzen. Diese Anstrengungen gegen Diskriminierung finden ihre 
rechtliche Grundlage im 12. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention 
und den Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft. 

Die Einrichtung des Europäischen Roma- und Zigeunerforums begrüßte der Menschen-
rechtskommissar, da dieses zum Verständnis der Vielfalt der Gemeinde der Roma in Europa 
beitrage und ihre Stimme in der europäischen und nationalen Entscheidungsfindung ver-
stärke. 

 

 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten1 

Berichterstatter: Sascha Wolff 

Das Rahmenübereinkommen vom 1. Februar 1995, das seit dem 1. Februar 1998 in Kraft ist, 
wurde am 16. Februar 2005 von den Niederlanden als 36. vertragsschließender Partei ratifi-
ziert. Die Niederlande erklärten bei der Ratifikation, daß sie das Übereinkommen auf die 
Friesen (friesische Bevölkerung) anwenden werden. 

                                                      

1  Vgl. zum Rahmenübereinkommen den Beitrag von Rainer Hofmann, Die Rahmenkonvention des 
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten, in: MRM 2000, S. 63-73. 
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Außerdem erklärte die niederländische Regierung, sie sehe – abgesehen von Variationen im 
Wortlaut (despite variations in wording) – keine Unterschiede zwischen den Schutzbestim-
mungen des Art. 10 Nr. 3 des Übereinkommens und den Bestimmungen der Art. 5 Abs. 2 
und Art. 6 Abs. 3 lit. (a) und (e) EMRK. Abschließend wird darauf hingewiesen, daß die 
Rahmenkonvention für das Königreich in Europa akzeptiert wird, sie also nicht für die wei-
teren zum Königreich gehörenden Gebiete, wie z.B. die niederländischen Antillen und Aru-
ba, gilt. 

 

I. Stellungnahmen des Beratenden Ausschusses im ersten Kontrollzyklus 

Erstmals befaßte sich der Beratende Ausschusses unter dem Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten mit den Umsetzungsmaßnahmen in der ehemaligen jugo-
slawischen Republik Mazedonien (FYROM). Die Stellungnahme wurde nach Anregung des 
Vertragsstaates veröffentlicht und ist zusammen mit der Reaktion der Regierung Mazedoni-
ens im Internet abrufbar. 

Zuammengefaßt sind folgende Punkte zu nennen: 

Der Ausschuß begrüßt die im Einklang mit dem Ohrid-Abkommen (umfassendes Waffen-
stillstandsabkommen aus dem Jahre 2001) erbrachten konstitutionellen und legislativen Ver-
änderungen, die Grundlagen für weitere, umfangreiche Schutzmaßnahmen, unter anderem 
in den Bereichen von Minderheitensprachen, der Bildung und der politischen Partizipation 
mit der Einführung des Prinzips gleichberechtigter Repräsentation von Minderheitenvertre-
tern auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung. 

Der Ausschuß empfiehlt, die begonnenen Reformen entschlossen fortzusetzen. Hier sollten 
der Abschluß des Dezentralisierungsprozesses, der Gebrauch von Sprache und Schrift sowie 
die Einführung zusätzlicher Garantien im Bereich der Anti-Diskriminierung im Mittelpunkt 
der Anstrengungen stehen, damit das bestehende Rechtssystem vervollständigt und konso-
lidiert wird. In diesem Zusammenhang sollte die Regierung gewährleisten, daß der Situation 
zahlenmäßig kleinerer Minderheiten gebührend Rechnung getragen wird. 

Die Pflege gegenseitigen Verständnisses und des interkulturellen Dialogs ist, so der Aus-
schuß, weiterhin für den sozialen Zusammenhalt in diesem Land unerläßlich, das durch den 
bewaffneten Konflikt von 2001 nachteilig beeinflußt wurde. Die speziell innerhalb der jünge-
ren Bevölkerungsgruppen beobachteten interethnischen Spannungen geben weiterhin 
Grund für starke Betroffenheit und bezeugen die Existenz signifikanter Barrieren zwischen 
den verschiedenen Gemeinschaften, besonders zwischen Albanern und Mazedoniern. Zu-
sätzliche Anstrengungen sollten besonders im Bereich der Erziehung vorgenommen werden, 
insbesondere durch Förderung der Kenntnis der in der Region gesprochenen Sprachen, um 
die Interaktion zwischen den verschiedenen Bevölkerungsteilen zu fördern.  

Außerdem soll dem Unterricht in der jeweiligen Minderheitensprache gefördert werden, wie 
es beispielsweise die Bevölkerungsgruppen der Türken und Albaner fordern. Das Verbot, 
Grundschulbildung privat zu organisieren, sollte in diesem Zusammenhang überdacht wer-
den. 

Die von der Gemeinschaft der Roma erlittenen Diskriminierungen auf verschiedenen Ebenen 
zeugen von erheblichen sozioökonomischen Differenzen zwischen ihnen und dem Rest der 
Bevölkerung. Unterschiede sind besonders deutlich im Bereich der Arbeit, des Wohnens, der 
Gesundheitsversorgung und Bildung. Es ist wichtig, daß die Regierung im Rahmen ihres 
diesbezüglichen Strategieplans alle notwendigen Schritte unternimmt, die Situation dieser 
Menschen zu verbessern. 
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Weitere Maßnahmen sind notwendig im Bereich der Medien, hier muß der Zugang für An-
gehörige von Minderheiten erleichtert bzw. gefördert werden. In der kulturellen Sphäre sol-
len die Maßnahmen zur Unterstützung der Erhaltung und Entwicklung von Minderheitskul-
turen, besonders der Kultur der Vlachen (Aromunen) verstärkt werden. Weiterhin sollten 
Maßnahmen erwogen werden, die reguläre Konsultationen auf institutioneller Ebene ermög-
lichen, bei denen Mängel im Bereich der Minderheitenpolitik erörtert werden. 

 

II. Follow-up 

Die irische Regierung und der Europarat organisierten am 28. Februar 2005 ein Follow-up-
Seminar, um zu diskutieren, wie die Feststellungen der Überwachungsorgane der Rahmen-
konvention zum Schutz nationaler Minderheiten in Irland implementiert werden. Das Semi-
nar konzentrierte sich hierbei auf die Situation der Travellers (Roma) in Irland. Die Seminar-
teilnehmer diskutierten, wie bei der Vorbereitung des im September 2005 fälligen zweiten 
periodischen Staatenberichts Irlands zu verfahren sei. 

 

III. Stellungnahmen des Beratenden Ausschusses im zweiten Kontrollzyklus 

Der Beirat hat während des zweiten Kontrollzyklus von Dezember 2004 bis Februar 2005 
sechs Stellungnahmen zur Tschechischen Republik, zu Dänemark, Estland, Ungarn, Italien 
und Moldawien verabschiedet. 

Die Stellungnahmen wurden dem Ministerkomitee überreicht, zu dessen Aufgaben es ge-
hört, in Bezug auf die genannten Staaten Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu verab-
schieden. 

Die Stellungnahmen des Ausschusses sollen parallel zu den Äußerungen des Ministerkomi-
tees veröffentlicht werden, sofern das Ministerkomitee nichts  anderes entscheidet. Die be-
troffenen Staaten können indes einer früheren Veröffentlichung der Stellungnahmen zu-
stimmen. 

 

IV. Weitere Aktivitäten des Beratenden Ausschusses im zweiten Kontrollzyklus 

Im Zeitraum von Dezember 2004 bis Februar 2005 reichten Malta, Finnland und die Slowakei 
ihre zweiten periodischen Staatenberichte ein, die auch im Internet verfügbar sind. 

 

Zwischen dem 10. und 14. Januar 2005 besuchte eine Delegation des Ausschusses die italie-
nischen Städte Trieste, Udine und Rom, um zu überprüfen, wieweit das Rahmenüberein-
kommen in Italien implementiert ist. Es war der  sechste Besuch des Ausschusses innerhalb 
des zweiten Kontrollzyklus. Nachdem der Vertragsstaat seinen zweiten periodischen Staa-
tenbericht im Mai 2004 eingereicht hatte, reiste die Delegation Anfang 2005 nach Italien, um 
weitere Informationen zu erhalten. Die Delegation traf Vertreter der Region Friaul und Vene-
tien, sowie Vertreter der nationalen Regierung und weiterer relevanter Bereiche, wie bei-
spielsweise Parlamentsmitglieder, NGO- und Minderheitenvertreter. 

 

Vom 3. bis 4. Dezember 2004 fand in Pristina, Kosovo, ein Beratungstreffen statt, welches der 
Diskussion über die Vorbereitung eines Berichts über die Umsetzung des Rahmenüberein-
kommens im Kosovo dient. Die Vorlage eines solchen Berichts ist aufgrund des Abkommens 
vom 23. August 2004 zwischen der United Nations Interim Mission in Kosovo (UNMIK) und 
dem Europarat erforderlich. Dieser Bericht soll Auskunft über die Fortschritte geben, die im 
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Sinne der Rahmenkonvention auf legislativer und anderen Ebenen getätigt worden sind. Der 
Bericht war im Februar 2005 fällig. Das Treffen brachte alle relevanten Interessenvertreter, 
darunter Vertreter der Provisional Institutions of Self-Government (PISG), Vertreter im Ko-
sovo arbeitender internationaler Organisationen, NGO und sämtlicher im Kosovo vertrete-
nen Volksgruppen, zusammen. Der Delegation des Europarats gehörte u.a. auch der ehema-
lige Präsident Ausschusses, Professor Rainer Hofmann, an. 

 

Am 14. Februar 2005 fand in Tiflis ein vom georgischen Außenministerium und dem Euro-
parat organisiertes Treffen statt. Gegenstand der Besprechungen war die Ratifikation des 
Rahmenübereinkommens durch Georgien. Auch hier wurden alle relevanten Interessenver-
treter versammelt, darunter Vertreter der Regierung und des Parlaments, von NGO, Interes-
senverbänden verschiedener Minderheiten sowie internationaler Organisationen. Der Präsi-
dent des Ausschusses, Asbjørn Eide, und Boriss Cilevics, Mitglied der Parlamentarischen Ver-
sammlung, nahmen an der Diskussion teil. Die Ratifikation des Rahmenübereinkommens 
seitens der georgischen Regierung ist Teil der im Zuge des Beitritts zum Europarat über-
nommenen Verpflichtungen. Das Rahmenübereinkommen wurde bereits im Jahr 2000 unter-
schrieben und soll erwartungsgemäß Ende September 2005 ratifiziert werden. 

 

In Kooperation mit der Minority Rights Group International veranstaltete das Sekretariat der 
Rahmenkonvention zwischen dem 24. und 27. Februar 2005 in Straßburg ein Trainingssemi-
nar für NGO. Ziel dieses Trainings war die Information über den Inhalt der Rahmenkonven-
tion und seine Beobachtungsmechanismen. Außerdem wurden Wege diskutiert und identi-
fiziert, wie NGO bestmöglich auf nationaler und auf europäischer Ebene bei der Kontrolle 
der Durchsetzung des Rahmenübereinkommens mitwirken können. 
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Buchbesprechungen 

Andreas Zimmermann (Hrsg.), Deutschland und die internationale Gerichtsbarkeit, Vor
tragsreihe am Walther-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Universität 
Kiel im Wintersemester 2002/03 und Sommersemester 2003 (Veröffentlichung des Wal-
ther-Schücking-Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel, Band 149), Ber
lin: Duncker & Humblot, 2004,118 S., ISBN 3-428-11706-9,54,- €. 

Das Buch ermöglicht durch die sechs Bei
träge einen Blick auf die Völkerrechts
freundlichkeit des Grundgesetzes i n der 
praktischen Bewährung. Nachdem Andreas 
Zimmermann, einer der Direktoren des Wal -
ther-Schücking-Instituts, i n einer knappen 
Einleitung den Rahmen des Buches skiz
ziert hat, steuert Jost Delbrück, vormaliger 
Direktor des Walther-Schücking-Instituts, 
einen historischen Rückblick bei: „Interna
tionale Gerichtsbarkeit - zur Geschichte 
ihrer Entstehung u n d der Haltung 
Deutschlands". Delbrück gelingt es, Zeit
umstände u n d Beweggründe, die i m spä
ten 19. u n d frühen 20. Jahrhundert zur 
Ausbi ldung der internationalen Gerichts
barkeit beitrugen, lebendig werden z u las
sen. Delbrück beschreibt die aus dem da
mals noch uneingeschränkten Souveräni-
tätsverständnis resultierende - vor allem 
v o m Deutschen Reich betriebene - Ableh
nung der obligatorischen Schiedsgerichts
barkeit. 

Erfolgreicher als die Schiedsgerichtsbarkeit 
auf freiwilliger Basis war der nach dem 
Ersten Weltkrieg i m Schöße des Völker
bundes entwickelte Ständige Internationale 
Gerichtshof. A u c h das Deutsche Reich hat
te sich 1928 u n d 1933 für die Dauer von 
jeweils fünf Jahren auf der Grundlage der 
Reziprozität der obligatorischen Zustän
digkeit des Ständigen Internationalen Ge

richtshof unterworfen. Demgegenüber hat 
die Bundesrepublik Deutschland eine sol
che Erklärung mit Bezug auf den Interna
tionalen Gerichtshof bis heute nicht abge
geben. 

Der Ständige Internationale Gerichtshof 
erließ i n den knapp zwanzig Jahren seines 
Bestehens einundzwanzig Urteile u n d er
stattete sechsundzwanzig Rechtsgutachten. 
Sein Statut wurde praktisch unverändert 
v o m Internationalen Gerichtshof, der am 
18. A p r i l 1946 - dem Tag der Auflösung 
des Ständigen Internationalen Gerichtshofs 
- seine Tätigkeit aufnahm, übernommen. 

Carl-August Fleischhauer, v o n 1994 bis 2003 
Richter am Internationalen Gerichtshof, 
behandelt das Thema „Deutschland u n d 
der Internationale Gerichtshof". Durch den 
Bezugspunkt Deutschland gliedert sich der 
Beitrag i n die folgenden Abschnitte: Grün
dung des Internationalen Gerichtshofs, 
Verhältnis Deutschlands z u Internationalen 
Gerichtshof bis zur Aufnahme i n die Ver
einten Nationen, Verhältnis Deutschlands 
z u m Internationalen Gerichtshof von 1973 
bis heute u n d Deutschland als Partei vor 
dem Internationalen Gerichtshof. 

Fleischhauer erläutert, auf welche Weise die 
Bundesrepublik bereits vor ihrer Aufnah
me i n die Vereinten Nationen zur Partei 
vor dem Internationalen Gerichtshof wur-
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de. Die Btrndesregierung gab z u einer Rei
he v o n Verträgen, die eine Schiedsklausel 
enthielten u n d so Bezug auf den Interna
tionalen Gerichtshof nahmen, Erklärungen 
i m Sinne v o n Sicherheitsratsresolution 9 
v o m 15. Oktober 1946 ab. A u f der G r u n d 
lage dieser Erklärungen k a m es z u z w e i 
Verfahren, an denen die Bundesrepublik 
Deutschland - jeweils als Klägerin- betei
ligt war, nämlich z u m Verfahren über die 
Abgrenzung des FesÜandssockels unter 
der Nordsee (Bundesrepublik Deutschland 
./. Niederlande u n d Bundesrepublik 
Deutschland ./. Dänemark) i m Jahre 1967 
u n d i m Verfahren über die isländische F i 
schereizone (Bundesrepublik Deutschland 
./.Island) i m Juni 1972. 

N a c h der Aufnahme i n die Vereinten N a 
tionen u n d der dadurch automatisch gege
benen Mitgliedschaft i m Statut des Ge
richtshofs waren entsprechende Erklärun
gen nicht mehr erforderlich. Fleischhauer 
schildert sodann überblicksartig die ver
schiedenen Verfahren, i n denen die Bun
desrepublik Deutschland Partei war u n d 
kann, so sein Fazit, an diesen Fällen zeigen, 
daß die Bundesrepublik Deutschland „den 
Gerichtshof als Mit te l der friedlichen 
Streitbeilegung sehr ernst n immt" u n d Ver
trauen z u m Internationalen Gerichtshof 
hat. 

Siegbert Alber, früherer Generalanwalt am 
Europäischen Gerichtshof, behandelt das 
Thema „Deutschland u n d der Europäische 
Gerichtshof". Sein Beitrag klärt i n knapp
ster F o r m zunächst über einige Grundlagen 
des Europarechts auf, nämlich die Stelhuig 
des Europäischen Gerichtshofs, die Rechts
quellen des europäischen Rechts, die A u s 
wirkungen desselben auf das nationale 
Recht u n d über einige Grundsätze der E u 
ropäischen Rechtsprechung. Sodann erläu
tert Alber die Organisation der europäi
schen Gerichtsbarkeit, geht i n diesem Z u 
sammenhang auf die Arbeitsbelastung des 
Europäischen Gerichtshofes ein u n d erläu
tert dann ausführlicher die Grundzüge u n d 
Bedeutung des Europäischen Gerichtshofs 
unter verschiedenen Aspekten. Hierbei 
kommt der Vorrang des europäischen 
Rechts ebenso zur Sprache, wie die Rolle 

des Binnenmarktes u n d die Rechte der Bür
ger. Albers Ausführungen machen nicht 
nur die enge Verzahnung der Rechtsmate
rien deutlich, sondern lassen auch spüren, 
wie der Europäische Gerichtshof seine 
Aufgabe als Motor der Integration versteht 
u n d i m Interesse der Gemeinschaften u n d 
der U n i o n handhabt. 

Hans-Peter Kaul war v o n 1996 bis 2003 der 
Leiter der deutschen Strafgerichtshofdele
gation u n d wurde i m Februar 2003 z u m 
Richter a m Internationalen Strafgerichtshof 
gewählt. Sein Beitrag unter dem Titel „Der 
Internationale Strafgerichtshof - das Ver
mächtnis v o n Nürnberg" setzt sich dem
entsprechend mit der Entstehungsge
schichte des Statuts u n d der völkerstraf
rechtlichen Vorgeschichte seit dem 2. Welt
krieg auseinander. Kaul erläutert auch die 
Verhandlungsergebnisse, die letztendlich 
zur Verabschiedung \les Statuts v o n R o m 
geführt haben. Unter dem Gesichtspunkt, 
daß gerade die Amerikaner mit den Nürn
berger Prozessen ein wichtiges Vermächt
nis i n die Welt gesetzt haben, ist Kaul mit 
der Hal tung der U S A gegenüber dem In
ternationalen Strafgerichtshof nicht zufrie
den. 

Rüdiger Wolfrum, Direktor des Max-Planck-
Instituts für ausländisches öffentliches 
Recht u n d Völkerrecht i n Heidelberg u n d 
seit 1996 Richter a m Internationalen Seege-
ricyjshof, v o n Oktober 1996 bis September 
1999 dessen Vizepräsident, behandelt „Das 
Streitbeilegungssystem des Seerechtsüber
einkommens". Er erläutert die Entste
hungsgeschichte der Regeln zur seerechtli
chen Streitbeilegung u n d beschreibt i m 
Anschluß daran das Streitbeilegungssy
stem als ganzes, bevor er sich intensiv dem 
Verfahren vor d e m Internationalen Seege- ) 
richtshof widmet. Dabei geht Wolfrum auf 
die bisher v o m Internationalen Seege
richtshof entschiedenen Fälle ein. 

Der Band schließt mit Udo Di Fäbios Beitrag 
„Das Bundesverfassungsgericht u n d die 
internationale Gerichtsbarkeit". Di Fabio 
thematisiert die Aufgaben des höchsten 
deutschen Gerichts angesichts zunehmen
der internationaler VerrechtHchungen u n d 
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gewachsener Tätigkeit internationaler Ge
richte. A m Beispiel von internationalem 
Menschenrechtsschutz, der Gerichtsbarkeit 
i n G A T T u n d W T O sowie des Europäi
schen Gerichtshofes macht der Beitrag 
deutlich, daß die nationale Gerichtsbarkeit 
eine wichtige Doppelfunktion innehat. E i 
nerseits ist sie i m Vorfeld internationaler 
Streitbeilegungen aufgefordert, möglichst 
v ie l z u erledigen u n d den innerstaatlichen 
Rechtsweg effektiv z u gestalten. Anderer
seits kommt ihr bei der Durchsetzung i n 
ternationaler Gerichtsentscheidungen u n d 

des Völkerrechts insgesamt eine wichtige 
Rolle zu , u m so z u einer verstärkten Durch
setzung u n d Befolgung v o n Völkerrecht 
u n d internationalen Gerichtsentscheidun
gen beizutragen. 

Der Band bietet einen authentischen E i n 
stieg i n die Verflechtungen, denen sich die 
Bundesrepublik Deutschland i m Bereich 
des Völkerrechts u n d der darauf aufbau
enden internationalen Gerichtsbarkeit ge
genübersieht. 

Norman Weiß 

Peter Kirchschläger/Thomas Kirchschläger/Andrea Belliger/David J. Krieger (Hrsg.), Men
schenrechte und Terrorismus, 1. Internationales Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) 
2004, Bern: Stampf Ii Verlag A G , 2004,335 S., ISBN 3-7272-2820-2, 25,- SFr. 

Die Wahrung u n d Weiterentwicklung der 
Menschenrechte ist wie i n jeder modernen 
Gesellschaft auch i n der Schweiz ein zen
trales Anliegen nicht nur der Politik, son
dern vieler gesellschaftlicher Bereiche. Das 
Internationale Menschrechtsforum Luzern 
(IHRF) des Instituts für Kultur u n d K o m 
munikation der Universität Luzern be
zweckt als Mittler zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik, Interessengruppen, 
Medien u n d Bildungsträgern die Unter
stützung u n d Intensivierung der M e n 
schenrechtsdebatte u n d die gezielte Sensi
bilisierung der Öffentlichkeit. H i e r z u bietet 
es ein Forum, gemeinsam an aktuellen 
Themen i m Bereich Menschenrechte mit
zuarbeiten. Diese Publikation ist das Resul
tat der Tagung des 1. Internationalen 
Menschrechtsforums Luzern z u dem The
ma „Terrorismus u n d Menschenrechte". 
Sie gliedert sich i n vier Kapitel u n d spiegelt 
den Verlauf u n d die Ergebnisse des thema
tisch komplexen Forums wieder. Das erste 
Kapitel enthält Vorträge z u m Thema 
„Menschenrechte heute", die der wissen
schaftlichen Tagung entspringen. Nachfol
gend finden sich mehr oder weniger aus
führliche Stellungnahmen, thematisch 
überschrieben „Menschenrechte u n d Ter
rorismus", die wesentliche Gedanken der 
Teilnehmer eines Expertenpanels u n d einer 

Diskussionsrunde enthalten. Die daran 
anschließenden Abschnitte geben Ergeb
nisse des Schüler-Projekts „Students meet 
H u m a n Rights" u n d des „Real Workshop" 
wieder. Bei den zahlreichen, gelungenen 
Beiträgen i n diesem Buch mußte eine sub
jektive A u s w a h l getroffen werden. A u c h 
war es bei der Besprechung nicht immer 
möglich, die notwendige Breite z u bieten, 
die den VeröffentHchungen eigentlich z u 
stünden. 

Z u Beginn des ersten Abschnitts berichtet 
Abdul Razique Samadi eindrucksvoll über 
die Menschenrechtssituation i n seinem 
Land. Trotz erster Erfolge der afghanischen 
Nationalversammlung Loya Jirga bei der 
Wiederherstellung von Sicherheit u n d O r d 
nung fallen noch immer zahlreiche Z i v i l i 
sten den Kämpfen rivalisierender Gruppen 
z u m Opfer. Korrupte Territorialverwal
tungen, die Macht lokaler Militärführer 
u n d das Fehlen effektiver Strafverfolgungs
mechanismen sind größere Unsicherheits-
faktoren als die terroristische Bedrohung. 
A u c h i m Bereich des Menschenrechts
schutzes beschreibt der Autor Fortschritte. 
Die neue afghanische Verfassung gibt der 
unabhängigen afghanischen Menschen
rechtskommission ihre notwendige Legi
timität. Samadi erläutert abschließend fünf 
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fünf Schwerpunkte ihres Wirkens: M e n 
schenrechtserziehung, Ausbau der Rechte 
der Frauen u n d Schutz der Rechte der K i n 
der, A u f b a u einer Justizverwaltung u n d 
Beobachtung u n d Untersuchung von M e n 
schenrechtsverstößen. 

Georg Lohmann stellte sich anschließend die 
Frage, ob Menschenrechte eine moralische 
oder rechtliche Größe sind. Er versteht sie 
als moralische Werte, die ihrer Umsetzung 
wi l len einer VerrechtHchung unterliegen 
müssen, wobei Überlegungen aus den Be
reichen M o r a l , Recht u n d Politik zusam
menfließen. Er wendet sich der morali
schen Begründung der Menschenrechte z u , 
ohne verkennen, daß eine Verletzung mo
ralisch begründeter Ansprüche nur schwa
che Sanktionsmittel hat. Deshalb war es 
Aufgabe der Weltgemeinschaft, sie i n star
ke, subjektive Recht des einzelnen z u ver
wandeln, die i n einem Katalog der M e n 
schenrechte mit drei Klassen mündeten. 
Realistisch gesehen zeigen sich bei dem 
G r a d der rechtlichen InstitutionaHsierung 
der einzelnen Klassen noch erhebliche U n 
terschiede, abhängig v o m Rechtsraum der 
jeweiligen Rechtsgemeinschaft. Universelle 
Menschenrechte bedürfen laut Lohmann 
einer globalen VerrechtHchung, die durch 
eine „Konstitutionalisierung des Völker
rechts" erreicht werden kann. Diese Frage 
bekommt zuletzt Gewicht durch Heraus
forderungen des internationalen Terroris
mus, dessen Problemen sich Lohmann z u m 
Schluß widmet. Er kritisiert die menschen-
rechtsfeindliche amerikanische Doktrin,
nach der terroristische Verbrechen diö
Verbringung u n d Behandlung der Täter i n
einem quasi rechtsfreien R a u m rechtferti
gen. 

In vier Thesen gibt Valentin Roschacher ei
nige grundsätzliche Überlegungen u n d 
Einschätzungen aus seiner praktischen 
Erfahrung z u m Stellenwert des Strafrechts 
gegenüber Menschenrechten. Seine erste 
Behauptung, Strafrecht sei ein Menschen
recht, unterlegt er mit weiteren Thesen. So 
sei zunächst das Recht auf Strafe ein M e n 
schenrecht des Täters, das sich z u m einen 
aus seiner Zugehörigkeit z u m Kollektiv, 
dessen Recht er verletzt hat u n d aus dem 

Anspruch des Kollektivs auf Wiederher
stellung des verletzten Rechts ableiten läßt. 
Z u m anderen fließe es aus der indiv iduel 
len Verletzung des Rechts durch den Täter 
u n d seinem individuellen Anspruch auf 
Wiederherstellung dieses Rechts. Des w e i 
teren habe auch das Opfer ein Recht auf 
Bestrafung des Täters i m Sinne eines u n i 
versellen Menschenrechts. Die Opferrechte 
werden v o n den Strafverfolgungsbehörden 
i m Rahmen v o n Gesetzgebungsverfahren 
u n d Opferhilfe vermehrt wahrgenommen. 
Roschacher mutmaßt, daß zur Bewahrung 
der Menschenrechte Strafrecht geeigneter 
als Kriegsrecht sei u n d bedauert, daß sich 
das Paradigma des „Kriegs gegen den Ter
ror" ungleich stärker u n d rücksichtloser 
durchzusetzen wußte, als die strafrechtli
che Aufklärung u n d gerichtliche Verfol
gung der Urheber des 11. Septembers. Er 
vergleicht den K a m p | gegen den Terror 
sehr anschauHch mit einer medizinischen 
Operation, bei der besser das präzise Skal
pell des Strafrechts zur A n w e n d u n g k o m 
men sollte, als das grobe Handwerkszeug 
des Krieges u n d * nennt Vorteile für das 
strafrechtliche Instrumentarium. 

Klaus M. Leisinger geht i n seinem sehr auf
schlußreichen u n d detailreichen Beitrag 
„Business and H u m a n Rights - H u m a n 
Rights: A Business Duty?" der Frage nach, 
ob Menschenrechte i n Zeiten von GlobaH-
sierung u n d multinationalen Unternehmen 
auf <der Strecke bleiben. In der Debatte 
thematisiert Leisinger unter Beachtung der 
völkerrechtlichen Dimension zunächst, i n 

 welcher Form die Achtung der Menschen
rechte i m Wirtschaftsleben v o n Bedeutung 
ist. Er nimmt auf den H u m a n Development 
Report 2000 u n d die O E C D Guidetines for 
Multinational Enterprises, sowie die U N
Global Compact Initiative v o n U N -
Generalsekretär K o f i A n n a n u n d die Arbeit 
der Sub-Commission der H u m a n Rights 
Commission an der Entwicklung v o n 
Normen über „Responsibilities of Transna
tional Corporations and other Businesses 
on H u m a n Rights" Bezug. Dann wendet er 
sich verschiedenen gesellschaftlichen Fra
gen z u . Zwar hat i n einer ziviHsierten Ge
sellschaft jedermann die Pflicht, nach u m -
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fassendem Schutz der Menschenrechte z u 
streben. A u c h ist eine florierende Wirt
schaft Leisinger zufolge Voraussetzung für 
die Befriedigung grundlegender Bedürfnis
se u n d wü-tschaftlicher, sozialer u n d kultu
reller Rechte. Letztlich ist jedoch der Staat 
Hüter der Menschenrechte. Hiernach führt 
der Autor Gedanken zur sozialen Verant
wortung von Wirtschaftsunternehmen aus 
u n d unterteilt sie i n drei Kategorien 
„muß", „soll" u n d „kann". O b w o h l sich 
die Verpflichtungen aus den Menschen
rechtsverträgen vornehmlich an Staaten 
richten, s ind vor allem auch die Unterneh
men i n der Verantwortung, die A r m u t z u 
bekämpfen. Im weiteren macht sich Leisin
ger interessante Gedanken über die Reich
weite der menschenrechtlichen Verantwor
tung der Firmen u n d ein geeignetes Über
wachungssystem. 

Bertrand Ramcharan fragt: „Quo vadis H u 
man Rights?" Er zieht Bilanz über zehn 
Jahre Entwicklung nach Verabschiedung 
der Deklaration über die Universalität der 
Menschenrechte anläßlich der Wiener M e n 
schenrechtskonferenz der Vereinten Nation 
1993. Die Universalität spielt eine 
entscheidende Rolle i n seinen Ausführun
gen. A u s unterschiedHchen Gründen hat 
sie i n vielen Teilen der Welt bisher eher 
formale denn praktische Bedeutung. Eben
falls, so berichtet Ramcharan aus seiner 
praktischen Erfahrung, sind für viele M e n 
schen auf der Welt grundlegende M e n 
schenrechte wie ausreichende Ernährung, 
Gesundheit, B i ldung u n d Lebensstandards 
noch immer illusorisch. Die Bekämpfung 
dieser Nachteile ist ein beachtenswerter 
Baustein i n der Konfliktprävention i m 
Rahmen v o n Friedensmissionen u n d h u 
manitären Einsätzen. Nach der Behandlung 
einiger spezieller Frage seiner Arbeit u n d 
der Tätigkeit der UN-Menschenrechts
kommission schließt Ramcharan mit dem 
optimistischen Gedanken, daß die jungen 
Menschen dieser Welt den Kampf für M e n 
schenrechte fortführen u n d gewinnen w o l 
len. 

A m Ende des ersten Kapitels widmet sich 
Kurt Imhof i n einer soziologischen Betrach
tung der öffentlichen Geltung der Bürger

u n d Menschenrechte i n einem Zeitalter, i n 
dem sich Menschenrechte über massenme
diale Kommunikat ion vermitteln lassen. 
Neben der Stärkung dieser Rechte sind der 
öffentlichen Kommunikat ion auch 
schlimmste menschenrechthche Verletzun
gen geschuldet. Er arbeitet die Bedeutung 
der Kommunikat ion für die Revolutionen 
der Menschen- u n d Bürgerrechte heraus. 
Intensive u n d nachhaltige Kommunikat i 
onsverdichtung sei i h m zufolge ausschlag
gebend für einen sozialen Wandel . Z u -
stimmenswert ist seine Feststellung, daß 
die medienvermittelte Kommunikat ion ein 
hilfreicher Seismograph bei der weltweiten 
Menschenrechtsentwicklung ist. Sie nimmt 
negative Entwicklungen zuerst auf u n d 
hilft, gegen z u steuern. Genozide s ind nur 
bei kommunikativer Ausgrenzung mög
lich. 

Der zweite Abschnitt faßt das Expertenpa
nel „Freiheit durch Sicherheit ohne Frei
heit: Die Problematik der Terrorismusbe
kämpfung" durch kurze Beiträge der teil
nehmenden Fachleute zusammen. So 
macht sich beispielsweise Knut Dörmann 
Gedanken zur Beziehung zwischen huma
nitärem Völkerrecht u n d Terrorismus. 
Nach einem Blick auf die Quellen u n d den 
Regelungsbereich des humanitären Völker
rechts untersucht er es auf die Geltung für 
Terroristen. Er stellt klar, daß i n einem be
waffneten Konfl ikt sogenannte „illegitime 
Kombattanten" entweder unter das Vierte 
Genfer Abkommen oder Ar t . 75 des Ersten 
Zusatzprotokolls z u den Genfer A b k o m 
men fallen. Sie sind keinesfalls dem 
Schutzbereich des humanitären Völker
rechts entzogen. A u c h w e n n terroristische 
Angriffe Kernwerte des Völkerrechts ne
gieren, müssen sich Maßnahmen z u deren 
Bekämpfung gleichwohl daran messen las
sen. Walter Kälin schildert daraufhin die Er
fahrungen seiner Arbeit i m U N - M e n 
schenrechtsausschuß. Er zeigt auf, daß vie
le Staaten mit Maßnahmen zur Bekämp
fung des Terrorismus unnötig i n M e n 
schenrechte eingreifen. Bei der Prüfung der 
Staatenberichte wurde er immer wieder 
mit unterschiedlichen Problemen wie Frei
heitsentzug ohne gerichtliche Ermächti-
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gung u n d Überprüfung, Aushändigung 
v o n verdächtigten Ausländern an Staaten, 
die foltern oder gezielter Tötung Terror
verdächtiger statt deren Verhaftung kon
frontiert. N a c h Heinrich Koller ist Terroris
musbekämpfung auch für den Gesetzgeber 
eine Gratwanderung, da i h m das Phäno
men i n vielfältigen Formen gegenübertritt. 
Koller stellt klar, daß Freiheit ohne Sicher
heit nicht denkbar ist, ohne jedoch z u ver
kennen, daß eine menschenwürdige Si
cherheit auch Freiheit voraussetzt u n d dem 
Kampf gegen Terrorismus menschenrecht
liche Grenzen gesetzt sind. Abschließend 
erläutert er Maßnahmen, die ;der Schweizer 
Gesetzgeber i m Anti-Terror-Kampf ergrif
fen hat. Lohmann geht den Problemen des 
rechtstaatlichen Kampfes gegen den Terro
rismus nach. Er nennt Grenzen u n d äußert 
sich über die Überwachung der Selbstbe
grenzung. Helen Keller bezieht die geänder
te Sicherheitslage i n ihre Überlegungen ein. 
Die erheblichen Einbußen für die G r u n d 
rechte als Folge der Sicherheitsmaßnahmen 
sind Ausdruck eines Dilemmas, i n dem 
sich liberale Gesellschaften befinden, die 
auf der Suche nach der Balance zwischen 
ausreichendem Schutz u n d Wahrung der 
Grundwerte sind. 

Die Beiträge der Podiumsdiskussion z u m 
Thema „Aufgaben des modernen Staates: 
Kampf gegen den Terrorismus oder Schutz 
der Menschenrechte?" sind i m dritten A b 
schnitt des Buches festgehalten. So /Stellt 
unter anderem Jean-Luc Vez i n den Raum, 
ob Terrorismus Krieg bedeutet u n d ob mit 
polizeilichen oder auch militärischen M i t 
teln darauf reagiert werden muß. Daniel 
Bolomey diskutiert sehr einleuchtend, daß 
der internationale „Krieg gegen den Terro
r ismus" eine Gefahr für die Menschen
rechtstradition darstellt. Er geht auf die 
Situation der Gefangenen i n Guantänamo-
Bay u n d die US-amerikanische Sicherheits
strategie ein. Keller bringt i n ihrem lesens
werten Beitrag „Einschränkungen der 
Menschenrechte z u m Schutz der M e n 
schenrechte: Folter i n der Terrorismusbe
kämpfung" z u m Ausdruck, daß Terroris
mus die größte Herausforderung für den 
Rechtsstaat i m 21. Jahrhundert darstellt. Sie 

macht deutlich, daß das Verbot der Folter, 
dem sie sich zuvor inhaltlich nähert, unter 
keinen Umständen aufgeweicht werden 
darf. Ebenfalls mit der A n w e n d u n g v o n 
Folter i n der Terrorismusbekämpfung u n d 
der Rolle der Vereinten Nationen befaßt 
sich Edward J. Flynn. Die letzten drei Bei
träge i n diesem Rahmen betrachten das 
Problem aus einem anderen BHckwinkel. 
Peter Eigen wendet sich dem Fluch der Kor
ruption z u , die einen fruchtbaren Boden 
für Terrorismus u n d ein Hindernis für die 
Durchsetzung v o n Menschenrechten dar
stellt, ohne es jedoch z u unterlassen, mög
liche Gegenstrategien aufzuzeigen. Walter 
Zzvald behandelt anhand der negativen 
Folgen des Verfalls der Kaffeepreise u n d 
der Krise i n einer Branche, i n der 25 M i l 
l ionen Menschen direkt v o m Kaffeeein-
k o m m e n abhängig s ind die Fragestellung 
der wktschaftlichen Entwicklung als 
Nährboden für Terror. Z u m Abschluß gibt 
Fausta Borsani Anregungen, wie Unter
nehmen i n der Schweiz zur Förderung der 
Menschenrechte beitragen können. 

In den letzten beiden Abschnitten des Bu
ches kommen die anderen durch das IHRF 
ins Leben gerufenen Formen der Zusam
menarbeit u n d des Dialogs z u Wort. Das 
Projekt Students Meet Human Rights w i l l i m 
Rahmen des IHRF bei jugendlichen Teil
nehmern i n verschiedenen Schweizer M i t 
telschulen den Lernprozeß i m Bereich der 
Menschenrechte fördern. Es bietet neue 
Unterrichtstechnologien z u m Erwerb des 
Grundwissens u n d legt Wert auf die aktive 
Beteiligung der Schüler an den Gesprächen 
i m Rahmen des Forums. Die ersten 
Erfahrungen werden hier v o n Rolf Kurt 
WinUer präsentiert. Z u d e m wurden i n Real 
Workshops unter Beteiligung v o n 
Interessenvertretern aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen auf das Thema 
bezogene Projekte entwickelt u n d mit 
deren Umsetzung begonnen. Hierüber legt 
der vierte Abschnitt Rechenschaft ab. Es 
w i r d beispielshalber eine erste Konzeption 
für ein Schülerinnen- u n d Schüleraus
tauschprogramm Schweiz-Kosovo vor
gestellt u n d die Errichtung einer 
Eidgenössischen Kommiss ion für M e n -
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mission für Menschenrechte als Menschen
rechtsinstanz für die Schweiz erdacht. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß 
dieser Tagungsband, nicht nur durch die 
Beteiligung namhafter Experten, eine hohe 

wissenschaftliche Qualität aufweist. Er 
w i r d jedem, den die Lektüre verschiedener 
Fragen aus dem Bereich Menschenrechte 
u n d Terrorismus interessiert, empfohlen. 

Jan Thiele 

Ferdinand J.M. Feldbrugge (Hrsg.), The Law's Beginnings, Leiden/Boston: Martinus Nij-
hoff Publishers, 2003,285 S., ISBN 90-04-13705-X, 106,- $. 

Das Buch geht der Frage nach, wie u n d 
unter welchen Bedingungen sich Recht 
bildet, eine Ordnung des Zusammenlebens 
v o n Menschen also Recht gleichzeitig 
braucht u n d schafft. In dreizehn Beiträgen 
untersuchen die Autorinnen u n d Autoren -
Historiker, Anthropologen, Linguisten u n d 
Juristen - dieses Problem. Sie behandeln 
beispielsweise längst versunkene antike 
Großreiche, mittelalterliche Staatswerdung 
oder die Lage v o n Eingeborenenvölkern 
angesichts des sie heute umgebenden tech
nisierten, modernen Rechts. 

Im einzelnen enthält das Buch folgende 
Beiträge: 

Cliteur, Incipient Law, Aspects of Legal 
Philosophy; Kolff, Early L a w i n India; van 
de Vliet, Justice and Written Laws i n the 
Formation of the Polis; Sirks, A n Aspect of 
Archaic Roman Law: Auctoritas'* tutoris; 
Edel, A n Emerging Legal System i n an E m -
bryonic State. The Case of Early Medieval 
Ireland; Algra, The Lex Frisionum. The 
Genesis of a Legalized Life; Feldbrugge, The 
Earliest L a w of Russia and its Sources; 
Zimmer, Glimpses of Indo-European Law; 
Veenhof, Before Hammurabi of Babylon. 
L a w and the Laws i n Early Mesopotamia; 
Ciaessen, Aspects of L a w and Order i n 
Early State Societies; Hoekema, A N e w Be-
ginning of Law among Indigenous Peoples. 
Observations by a Legal Anthropologist; 
Witteveen, Law's Beginning; Feldbrugge, 
Law's Beginnings. Some Concluding Ob
servations. 

Witteveen, dessen Beitrag näher behandelt 
werden soll, charakterisiert das For
schungsproblem: Einerseits nähmen die 

schriftlichen Überlieferungen „zum Anfang 
hin)' ab, andererseits könne man nicht da
von ausgehen, daß das Auftauchen schrift
licher Zeugnisse den Anfang markiere, 
w e i l selbstverständlich auch eine mündli
che Kul tur über Recht verfügen könne. 
Witteveen schlußfolgert: „Scientific recon-
structions circle around the origin, but are 
destined never to reach it ." (S. 221). 

Die moderne Rechtstheorie - komme sie 
n u n positivistisch, naturrechtlich oder i n -
teraktionistisch daher - habe z u m U r 
sprung des Rechts wenig beizutragen. 

U m so größere Bedeutung komme deshalb 
der „Schöpfungserzählung", dem Entste
hungsmythos des (jeweiligen) Rechts z u . 
Witteveen analysiert Freuds „Totem u n d 
Tabu" u n d die „Orestie" des Aischylos. 

Beiden „Schöpfungserzählungen" sei es 
gemein, daß der Ursprung des Rechts nie
mals vollständig einem rationalen Prozeß 
geschuldet sei, sondern das Ergebnis eines 
intensiven, tragischen Konflikts darstelle. 
Bei Freud hat der starke Vater die Macht 
über seine Söhne u n d das M o n o p o l auf 
Sexualität mit allen Frauen. Gemeinsam 
töten die Söhne den Vater, schlachten ihn 
u n d essen ihn auf. Diese gemeinschaftliche 
Schuld begründet eine innere Autorität, die 
sämtliche Handlungen u n d Beweggründe 
der Söhne fortan zensiert. Die Söhne errich
ten ein Tabu, indem sie M o r d u n d Inzest 
verbieten u n d so die grundlegenden 
Rechtprinzipien aufstellen. Gleichzeitig 
w i r d die ursprüngliche Tat v o n den Söh
nen ritualisiert, indem das Totem zwar 
nicht von Individuen, aber gemeinschaft
l ich von allen Mitgl iedern der Gruppe ge-
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tötet u n d verspeist werden darf. Freud ver
bindet so Zivi l isat ion u n d Wildheit als de
ren dunkle, stets präsente Seite. Witteveen 
weist auf neuere Forschungen Fitzpatricks 
hin, der herausgearbeitet habe, daß Recht 
die v o n Freud beschriebene Ursprünglich
keit stets i n sich trage. U m diesen scheinba
ren Widerspruch aufzulösen, wendet sich 
Witteveen der „Orestie" des Aischylos z u . 

A n dieser Trilogie über M o r d u n d Vergel
tung interessiert i h n der letzte Teil , Die 
Eumeniden: Hier hat die menschliche 
Missetat den Streit zwischen den Göttern 
entzündet. Die Furien wollen^das ewige 
Recht durchsetzen u n d den M o M Orests an 
der mörderischen Mutter rächen. A p o l l o 
setzt dem Recht die Gerechtigkeit entge
gen. 

Die Furien bitten n u n Athene, die Göttin 
der Weisheit, den Streit z u entscheiden. 
Nachdem Athene die Furien u n d Orest 
angehört hat, unterstreicht sie die friedens
stiftende W i r k u n g eines Einzelfallgerech
tigkeit schaffenden Urteils. Die Göttin be
schließt, ein ständiges Geschworenenge
richt einzusetzen, w e i l ein Mensch alleine 
eine so komplexe u n d schwerwiegende 
Frage nicht entscheiden könne. Es gelingt 
Athene, die Furien durch die Kraft ihrer 
Rede z u überzeugen, sich diesem Richter
spruch z u unterwerfen. A u s den Furien 
oder Erirtnyen s ind die Eumeniden gewor
den. Die so hergestellte friedenstiftende 
W i r k u n g des Rechts beschert der Stadt 
Athen daraufhin ein Zeitalter v o n 
Wohlstand u n d Zufriedenheit. 

Witteveen kommt es darauf an, z u zeigen, 
daß an der Wiege des Rechts ein Konfl ikt 
steht u n d daß unkontrollierte Gewaltaus
übung nur durch kompetentiell arrangierte 
Gewaltübertragung überwunden werden 
kann. 

A m Beispiel der Konkurrenz v o n lokaler 
(traditioneller) Stammesjustiz mit der A n 
wendung nationaler (moderner) Gesetze 

i m pakistanischen Panjab (S. 232f.) i l l u 
striert Witteveen einen weiteren Aspekt v o n 
„Law's Beginning'': die Implantierung 
neuen Rechts zur Verdrängung bereits 
bestehenden Rechts. Im konkreten Fall 
fehle es allerdings an staatlicher Autorität, 
diesen Wechsel dauerhaft durchzusetzen. 
Das - tatsächliche erfolgte - einmalige 
Eingreifen sei zumindest nicht geeignet, 
die Folge von Gewalt u n d Vergeltung z u 
durchbrechen. 

In einem weitern Schritt geht Witteveen der 
Frage nach, inwieweit „lebendiges Recht", 
das v o n Menschen für ihre Beziehungen 
untereinander angewendet werde, als 
schöpferisch i m Sinne v o n „Law's Begin
n i n g " gelten könne. Unterschiede, die sich 
bei der Befassung mit dieser Frage zeigen, 
erklärt er mit dem Verständnis, das die 
Autoren v o n dem zwischenmenschHchen 
Leben haben. A l l e stünden dem offiziellen 
Recht freilich kritisch gegenüber u n d rüg
ten dessen Mangel an Anpassungsfähigkeit 
u n d an Flexibilität. Witteveen beschreibt 
verschiedene dieser soziologischen Ansät
ze, bevor er sich einem praktischen Beispiel 
aus der holländischen Stadt Gouda z u 
wendet (S. 244ff.). Dort, so Witteveen, habe 
bürgerschaftlicher Konsens über alle Be
völkerungsgruppen hinweg zur Anerken
nung v o n zehn Verhaltensregeln geführt. 
Deren Z i e l sei es, das Zusammenleben kon-
flikt- u n d gewaltärmer z u gestalten; dabei 
'Werdet auf den Horizont der betroffenen 
Jugendlichen Rücksicht genommen u n d so 
das geltende Recht revitalisiert. 

Insgesamt kommt Witteveen z u dem 
Schluß, daß die Zusammenschau v o n lite
rarischen Texten, Theorie u n d Praxis ge
zeigt habe, wie wichtig es sei, den Beginn 
u n d auch den Wiederbeginn des Rechts 
genau i n den Blick z u nehmen. 

Norman Weiß 
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Forts Coomans/Menno T. Kamminga (Hrsg.), Extraterritorial Application of Human Rights 
Treaties, Antwerp/Oxf ord: Intersentia, 2004,281 Seiten, ISBN 90-5095-394-8,60,- Euro,-

Im Januar 2003 veranstaltete das Maa
stricht Centre for H u m a n Rights ein Semi
nar z u m Thema extraterritoriale A n w e n d 
barkeit v o n Menschenrechtsverträgen. Die 
dort v o n bekannten Fachleuten vorgetra
genen Beiträge liegen n u n i n aktualisierter 
Form i n der v o n Fons Coomans u n d Menno 
T. Kamminga herausgegebenen Sammlung 
vor. Das Seminar ist als Reaktion auf die 
Bflttfopzc-Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
v o m 12. Dezember 2001 (Reports 2001-XII, 
S. 333ff.; hierzu M R M 2002, S. 149ff.) z u 
sehen. Diese Entscheidung zieht sich wie 
ein roter Faden durch die verschiedenen 
Beiträge u n d w i r d - eingebunden i n die 
Gesamtthematik - unter verschiedenen 
Gesichtspunkten betrachtet. Die extraterri
toriale Anwendbarkeit w i r d nicht nur i n 
bezug auf die wichtigsten universellen u n d 
regionalen Menschenrechtsverträge be
handelt, sondern auch aus Sicht des huma
nitären Völkerrechts. Einbezogen werden 
auch die Menschenrechtsaspekte v o n Sank
tionen, denen sich der Beitrag v o n Matthew 
Craven u n d die Anmerkungen von Liesbeth 
Lijnzaad am Ende des Buches widmen. 

Der erste Beitrag nach der von den Her
ausgebern verfaßten Einleitung stammt 
v o n James Ross, der Jurisdiktionsaspekte i m 
Bereich der internationalen Menschenrech
te u n d des humanitären Völkerrechts i m 
sog. Kr ieg gegen den Terror beleuchtet. 
Dabei geht er auf Fragen wie die Verlet
zung des humanitären Völkerrechts durch 
Stellvertretertruppen der U S A , die Proble
matik der Gefangenschaft von Personen i n 
Guantänamo sowie der Behandlung v o n 
„feindÜchen Kombattanten" ein. 

Der zweite Beitrag stellt das humanitäre 
Völkerrecht i n den Zusammenhang mit 
exterritorialem Staatsverhalten. Emanuela-
Chiara Gillard hebt dabei unter anderem 
hervor, daß ein wichtiger Unterschied z w i 
schen dem humanitären Völkerrecht u n d 
den internationalen Menschenrechten -
zumindest nach traditioneller Auslegung -

der sei, daß das humanitäre Völkerrecht 
nicht nur Staaten, sondern auch organisier
te bewaffnete Gruppen binde (S. 26). M i t 
Blick auf die Extraterritorialität v o n Ver
trägen weist sie darauf h in , daß anders als 
die Menschenrechtsverträge die vier Gen
fer A b k o m m e n u n d die beiden Zusatzpro
tokolle nicht ausdrücklich auf der G r u n d 
lage v o n Jurisdiktion oder Territorium be
grenzt sind. Der Schutz des humanitären 
Völkerrechts hängt vielmehr erstens von 
der Existenz eines bewaffneten Konflikts 
u n d zweitens davon ab, ob eine Person i n 
eine besondere Personengruppe fällt. 

Die exterritoriale Anwendbarkeit des In
ternationalen Pakts über bürgerliche u n d 
politische Rechte w i r d zunächst v o n Domi-
nic McGoldrick untersucht, der anhand der 
bekannten Auslegungsregeln (gewöhnliche 
Bedeutung, spätere Staatenpraxis etc.) ver
sucht, den Begriff der Jurisdiktion auszule
gen. Unter der Überschrift, ob der M e n 
schenrechtsausschuß Bankovic folgen wür
de, kommt er i n bezug auf diesen Fal l z u 
dem Ergebnis: " i t is a hard case which 
made good l a w " (S. 72). 

Sein Kommentator, Martin Scheinin, kann 
der Ansicht von McGoldrick nicht folgen. Er 
wirft dem E G M R vor, daß er die Zulässig-
keit der Ausübung v o n Hoheitsgewalt 
durch einen Staat außerhalb seines eigenen 
Territoriums untersucht hat u n d nicht die 
rechtlichen Konsequenzen der Machtaus
übung i m Ausland (S. 79). Er fragt u n d 
untersucht, was die „effektive Kontrolle", 
wie sie i n der Banfcoöic-Entscheidung ge
fordert w i r d , überhaupt ist. H i e r z u schlägt 
er selbst eine kontextuelle Bewertung der 
tatsächlichen Kontrolle des Staates i n be
zug auf die Tatsachen u n d Ereignisse, die 
mutmaßlich eine Menschenrechtsverlet
zung darstellen, vor (S. 76). Scheinin geht 
i m Rahmen seiner Untersuchung sowie der 
Kri t ik an McGoldrick u n d dem E G M R auch 
auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht 
u n d Menschenrechten ein. Manche, ein-
schHeßlich er selbst, meinten, daß "human 
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rights law has developed into a stage of 
relative autonomy where it assumes fea-
tures of a 'Constitution', i.e. an objective 
normative order äbove states" (S. 78). 

Die exterritoriale Anwendbarkeit der E u 
ropäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) w i r d v o n Rick Lawson u n d seinem 
kritischen u n d ergänzenden Kommentator 
Michael O'Boyle i m Anschluß untersucht. 
Laivson behandelt i n seinem sehr umfang
reichen Beitrag aber nicht nur das „Leben 
nach Bankovic", wie es i n der Überschrift 
heißt, sondern auch die Entstehungsge
schichte des i n Ar t . 1 E M R K vorgeschrie
benen Erfordernisses " w i t h i n the Jurisdic
t ion" u n d die frühere Rechtsprechung des 
E G M R hierzu. Diesbezüglich geht er an
schaulich auf die verschiedenen, von den 
Straßburger Organen entschiedenen Fälle 
ein, i n denen Staatenverantwortlichkeit für 
exterritoriales Verhalten eine Rolle spielte. 
Diese reichen v o n der frühen Hess-
Entscheidung der Kommission über die 
Nordzypern-Fälle vor beiden Organen bis 
h i n z u neueren Fällen u n d Entscheidungen 
(Ilascu, Issa u n d Öcalan). In seinen abschlie
ßenden Anmerkungen favorisiert Lawson 
mit Blick auf exterritoriale Einsätze einen 
„graduellen" Ansatz hinsichtHch des Be
griffs der „Jurisdiktion": "the extent to 
which contracting parties must secure the 
rights and freedoms of individuals outside 
their borders is proportionale to the extent 
of their control over these individuals" (S. 
120). 

Das interamerikanische Menschenrechtssy
stem beleuchten Christina M. Cerna u n d 
Douglass Cassel. Cerna illustriert anhand der 
interamerikanischen Fälle (zum Teil i m 
Vergleich mit den Fällen vor den europäi
schen Organen) die bisherige Praxis der 
Interamerikanischen Kommission. In dem 
längeren Schlußteil ihres Beitrages kommt 
sie auf die Ban/coOTC-Entscheidung z u spre
chen u n d wirft zahlreiche Fragen i n diesem 
Zusammenhang auf. Ihrer Meinung nach 
war entscheidender Faktor, der die Ent
scheidung des E G M R , die Beschwerde ab
zuweisen, rechtfertigte, daß die Bundesre
publik Jugoslawien zur Zeit des Bomben
angriffs kein Mitgliedstaat des Europarats 

u n d keine Vertragspartei der E M R K war 
(S. 169). Weiter diskutiert sie unter ande
rem die Linie, die die regionalen M e n 
schenrechtsorgane zur Begrenzung der 
Jurisdiktion ziehen müssen, die vielleicht 
auch geographisch gezogen werden müsse, 
u m ihre Jurisdiktion auf die Region z u be
grenzen. 

Die extraterritoriale Anwendbarkeit des 
Internationalen Paktes für wirtschaftliche, 
soziale u n d kulturelle Rechte (Sozialpakt) 
w i r d von Coomans u n d i m Anschluß v o n 
Rolf Künnemann analysiert. Die Natur der 
wirtschaftlichen, sozialen u n d kulturellen 
Rechte (wsk-Rechte) läßt die Frage der ex
territorialen Anwendbarkeit schwieriger 
u n d umfangreichey werden. Coomans hebt 
unter anderem hervor, daß der Sozialpakt 
Territorium oder Jurisdiktion nicht als be
schränkendes Kri ter ium nennt. Anstelle 
dessen verweise der Pakt auf die interna
tionalen oder transnationalen Dimensionen 
der VerwirkHchung der wsk-Rechte. Des
halb sei eine gewisse extraterritoriale (im 
Sinne von internationaler) Reichweite v o n 
den Verfassern beabsichtigt gewesen u n d 
deshalb Tei l des Vertrages (S. 185). Coomans 
geht i n seinem Beitrag auf die verschiede
nen Verhaltensweisen ein, die einen inter
nationalen Bezug i m wsk-Bereich aufwei
sen (dabei w i r d unter anderem die Ver-
antworthchkeit der Staaten für das Verhal
ten von transnationalen Unternehmen an
gerissen), bespricht die allgemeine rechtli
che Grundlage für die trans- u n d interna
tionalen Verpflichtungen der Staaten u n d 
zweigt eine Typologie der Verpflichtungen 
der Staaten (to respect, to protect, to fulfil) 
auf. Passend z u seiner Feststellung, daß es 
kein klares Verständnis der extraterritoria
len Reichweite des Sozialpaktes gebe (S. 
185), kommt er z u dem Ergebnis, daß die 
extraterritorialen Verpflichtungen der Staa
ten i m Bereich der wsk-Rechte immer noch 
i n einem Entwicklungsstadium seien. A l 
lerdings gebe es gute Gründe, dem Ergeb
nis zuzustimmen, daß internationale Ver
pflichtungen, die wsk-Rechte z u achten, 
greifbarer u n d wahrscheinlich stärker sind 
als die Verpflichtungen, sie z u schützen 
u n d z u erfüllen (S. 199). 
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Insgesamt behandelt das Buch ein nach wie 
vor hochaktuelles Thema, das noch nicht 
abschließend geklärt u n d Gegenstand wei 
terer Kontroversen ist. Dies w i r d bei
spielsweise anhand des Hinweises von 
Scheinin auf eine Post-Ban/coOTC-Formu-
lierung des Menschenrechtsausschusses i n 
den Abschließenden Bemerkungen z u Isra
el aus dem Jahre 2003 deutlich. D a r i n wür
de der i n der BanfcoOTC-Entscheidung so 
wichtige Begriff der „effektiven Kontrolle" 
nicht mehr auftauchen, der Ausschuß an
dere Worte verwenden (S. 81). In dem die
ser Formulierung u n d dem Seminar zeit
l ich folgenden General Comment N o . 31 
v o m 29. März 2004 verwendet der A u s 
schuß allerdings wieder bzw. immer noch 
diesen Begriff, ergänzt durch die Alternati
ve „within the power" der Vertragspartei. 

Deutlich w i r d die Aktualität auch an den i n 
verschiedenen Beiträgen behandelten, v o m 
E G M R bis dahin nur i n ihrer Zulässigkeit 
entschiedenen Fällen llascu u.a.: gegen Mol
dawien und Rußland u n d Issa u.a. gegen die 
Türkei sowie das noch nicht endgültig er
gangene Urtei l i m Fall Öcalan gegen die Tür
kei, die zwischenzeitlich alle auch i n ihrer 
Begründetheit abschließend entschieden 
wurden (siehe Urteile v o m 8. Juli 2004 
[GC], 16. November 2004 u n d 12. M a i 2005 
[GC]). Insbesondere der Fall Issa wirft da
bei ein neues Licht auf die anhaltende Dis
kussion, da darin unter Verweis auf die 
Ansichten der Europäischen Kornmission 
für Menschenrechte, des Menschen
rechtsausschusses u n d der Interamerikani
schen Kommiss ion neben dem Kri ter ium 
der „effektiven Kontrol le" auch das der 
„authority and control" genannt w i r d , wel 
ches eine alternatives Kr i ter ium z u sein 

scheint, wenn der E G M R weiter prüft, ob 
die Opfer "under the authority and/or 
effective control, and therefore wi th in the 
Jurisdiction" des betreffenden Staates wa
ren (siehe N r . 69ff. der Entscheidung). 

Z u d e m wurden durch diese Entscheidung 
manche offenen Interpretationsmöglichkei
ten, die durch die Banfcot;zc-Entscheidung 
entstanden sind, u n d deren Lösungen be
reits i n diesem Buch diskutiert werden 
(Lawson, S. 121: "Isolationist" versus " i n 
clusive element of Bankovic"), geklärt, wie 
beispielsweise die Frage, ob auch Territori
en außerhalb des Konventionsbereichs, 
insbesondere aufgrund der effektiven K o n 
trolle eines Vertragsstaates i n diesen Gebie
ten, erfaßt werden können. 

Das Buch kann durchweg empfohlen wer
den. Es bietet für Personen, die sich mit der 
Frage der exterritorialen Anwendbarkeit 
v o n Menschenrechtsverträgen noch nicht 
beschäftigt haben, eine - wenn auch nicht 
einfache, so auf jeden Fall vielfältige -
Grundlage z u diesem Thema. Für die, die 
sich mit der Materie bereits eingehender 
auseinandergesetzt haben, liefert es einen 
interessanten u n d wertvollen Diskurs mit 
wichtigen Denkanstößen. 

Das Thema der exterritorialen A n w e n d 
barkeit v o n Menschenrechtsverträgen ist 
nicht nur ein reines „Spielzeug für Akade
miker" , wie Laioson anmerkt, sondern äu
ßerst praxisrelevant. Dieses Thema bzw. 
das „Recht der Jur i sdikt ion ' " steckt aller
dings, auch wenn es noch nicht abschlie
ßend geklärt ist, nicht mehr ganz i n den 
„Kinderschuhen", wie O'Boyle ergänzend 
vermutet (S. 139). 

Bernhard Schäfer 
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Literaturhinweise 

Karen Reid, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, Lon
don: Sweet & Maxweil, 2. Aufl. 2004,648 S., ISBN 0-421-87590-9,99.- £. 

Die Autor in , die i n der Vergangenheit bereits häufig am Europäischen Gerichtshof für M e n 
schenrechte (EGMR) als Anwältin aufgetreten ist, arbeitet inzwischen i n der Kanzle i des Ge
richtshofs als Leiterin einer Beschwerdeeinheit. Das Buch bietet einerseits einen umfangrei
chen Einblick i n die materiellen Grundlagen der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) , wobei ein Schwerpunkt auf den Garantien für ein faires Gerichtsverfahren Hegt. 
Aber auch andere Sachthemen werden anhand der Rechtsprechung des E G M R dargestellt. 
Eine Besonderheit stellt es dabei dar, daß die Darstellung nicht den Art ike ln der E M R K , son
dern einer alphabetischen Auflistung der Themen - v o n „Abortion" über „Gypsies and m i -
norities" bis h i n z u „Weifare benefits" - folgt. 

Andererseits versteht sich das Buch auch als Handreichung für die Einlegung einer Indivi
dualbeschwerde u n d liefert die diesbezüglich notwendigen Informationen für den Rechts
anwender, begleitet von wichtigen Prüflisten u n d Hinweisen auf die Berechnung v o n Scha
denersatzforderungen, (zvß) 

Philip Alston/Olivier de Schutter (Hrsg.), Monitoring Fundamental Rights in the EU, The 
Contribution of the Fundamental Rights Agency, Oxford und Portland, Oregon: Hart Pub
lishing, 2005,282 S., ISBN 1-84113-534-8,40.- £. 

Die Grundrechtecharta der Europäischen U n i o n soll i n die Europäische Verfassung, deren 
Ratifikation durch die Mitgliedstaaten momentan vorgenommen w i r d , wobei die Reaktionen 
v o m geschäftsmäßigen Durchwinken über die Aussetzung von Entscheidungen bis h i n z u 
leidenschaftlichen Diskussionen u n d nachheriger Ablehnung durch das V o l k reicht Die Ver
fassung sieht jedenfalls vor, daß die Grundrechtecharta einheitlich angewendet u n d durch
gesetzt werden soll. Hierzu soll das E U Monitoring Centre on Racism and Xenophobia 
( E U M C ) z u einer E U Fundamental Rights Agency (Grundrechtsagentur) ausgebaut werden. 

In zehn Beiträgen namhafter Experten unternirfimt es der Band, die Grundrechtsagentur i m 
Gefüge der E U einerseits u n d anderer, bereits bestehender „Menschenrechtsorgane" ande
rerseits z u verorten. AußOerdem werden die Herausforderungen für die Grundrechtsagentur 
i n bestimmten Themenbereichen - wie beispielsweise Diskriminierungsbekämpfung oder 
wirtschaftliche, soziale u n d kulturelle Rechte - behandelt. 

Das Buch liefert einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über die Implikationen der Europäi
schen Einigung; die Autoren jedenfalls haben vor der „UnitarisierungsWirkung der G r u n d 
rechte", wie ein mahnender Topos aus der deutschen Verfassungsgeschichte lautet, keine 
Angst, (wß) 
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Informationen 
aus dem MenschenRechtsZentrurn 

der Universität Potsdam 

Besuch einer Delegation aus der Arabischen Republik Ägypten 

A m 8. März 2005 besuchte eine Delegation u m Tahani El-Gebali, die Vizepräsidentin des 
Obersten Gerichtshofs v o n Ägypten, das MenschenRechtsZentrurn der Universität Potsdam 
(MRZ) . Die Delegation hielt sich v o m 7. bis 11. März i n Deutschland auf, u m sich z u m The
ma „Menschenrechte - Staatliche u n d zivilgesellschaftliche Akteure" z u informieren. Neben 
El-Gebali gehörten der Gästegruppe an: 

• Dr . Iskander Ghattas, Leiter der Abteilung für internationale u n d kulturelle Zusammenar
beit i m Minis ter ium der Justiz, 

• Dr. Fatma Khafagy, Leiterin des Ombudsman Office für Frauen (institutionell angebun
den an den Nationalen Frauenrat), 

• Azza Soliman, Direktorin des Center for Egyptian Women's Legal Assistance ( C E W L A ) , 
• Mohamed Zarea, Präsident der H u m a n Rights Association for the Assistance of Prisoners 

( H R A A P ) , 
• Youssuf Mekkaioy, 1. Sekretär der Ägyptischen Botschaft, Berlin. 

Im MenschenRechtsZentrurn wurde die v o m Auswärtigen A m t betreute Delegation z u 
nächst v o n Prodekan Prof. Dr. Uwe Hellmann begrüßt, der seine Gäste wi l lkommen hieß u n d 
ihnen die Universität Potsdam vorstellte. Anschließend erläuterten Dr. Claudia Mahler u n d 
Dr. Norman Weiß die Ausrichtung u n d Aufgabenstellung des M R Z . 

Frau El-Gebali bedankte sich für den freundlichen Empfang i n Potsdam u n d lobte die Arbeit 
des M R Z . Der Ansatz des M R Z sei der „richtige Weg zur Verteidigung der Menschenrech
te", so El-Gebali. Besonders interessant sei die hier anzutreffende „hervorragende" Kombina
tion v o n Jura u n d Philosophie. Die Vizepräsidentin äußerte großes Interesse an den Veröf
fentlichungen des Instituts, insbesondere z u m Themenbereich Menschenrechte u n d Folter. 
Dr. Mahler verwies auf eine Studie z u diesem Thema, an der Dominik Steiger gerade arbeite. 
Daß die meisten Publikationen des M R Z i n deutscher Sprache veröffentlicht würden, stelle 
nach den Worten El-Gebalis kein Problem dar. 

A u f die Frage eines DelegationsmitgHedes nach den Fachrichtungen der Studierenden, die 
am M R Z lernen, betonte Dr . Weiß, daß es keinen eigenen Menschrechts-Studiengang gebe. 
Vielmehr handele es sich u m ein interdisziplinär angelegtes Studienangebot, das sich glei
chermaßen an Studierende aus Rechtswissenschaft, Philosophie, Politik u n d weiteren Berei
chen wende. A u f die Frage nach den Herkunftsländern der ausländischen Studierenden 
verwies Dr . Weiß auf die französischen Studenten, die i m Rahmen eines deutsch
französischen Programms an der Universität Potsdam studierten. Des weiteren beschäftige 
das M R Z eine Vie lzahl v o n Praktikanten aus verschiedenen Ländern, russische Praktikanten 
würden i n Form eines institutionalisierten Verfahrens regelmäßig beschäftigt. 

El-Gebali berichtete v o n der Arbeit der insgesamt sechs ägyptischen Institute, u . a. i n Kairo, 
Alexandria u n d A s s u d , die sich mit Menschenrechtsfragen beschäftigten u n d regte eine en
gere Zusammenarbeit mit dem M R Z an. In Assud existiere ein Studiengang für Menschen
rechte, i n dem unter anderem Islam u n d Menschenrechte oder Wirtschaft u n d Menschen
rechte studiert werden könnten. 

Einen weiteren Gesprächspunkt bildete die Forschung z u m Thema Universalität aus isla
misch-arabischer Sicht. Dr . Mahler zeigte sich interessiert an ägyptischen Texten z u diesem 
Bereich, u n d El-Gebali bot ihr Dokumente des Obersten Verfassungsgerichts an. (mpol) 
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Referendarstation/Praktikum 

Abhängig v o n der vorherigen Anerkennung durch das zuständige Justizprüfungsamt kön
nen Rechtsreferendare sowohl ihre Verwaltungspflichtstation als auch ihre Wahlstation i m 
Institut ableisten. Interessenten richten ihre Bewerbungen bitte an Prof. Dr . iur. Eckart Klein. 

A u c h Praktikanten (mindestens vier Wochen) aller Fachbereiche sind jederzeit wi l lkommen. 
Je nach Praktikumsdauer, Kenntnisstand u n d schriftlicher Ausdrucksfähigkeit ist neben der 
Mithilfe bei der laufenden Institutsarbeit die Einbeziehung i n aktuelle Projekte möglich. A u f 
unseren Internetseiten finden sich weitere Informationen u n d Arbeitsproben früherer Prak
tikanten (http://www.uni-potsdam.de/u/mrz/praktikum.htm). Interessenten richten ihre 
Bewerbungen bitte an Dr. ph i l . Anne Dieter. 

Bewerbungen für das Wintersemester 2006/2007 können noch eingereicht werden; es stehen 
noch einige Plätze zur Verfügung. 

Neuerscheinungen 

In der Reihe „Studien z u G r u n d u n d Menschenrechten" ist Heft 11 erschienen. Dar in w i r d 
der Vortrag dokumentiert, den Prof. Dr . ph i l . Georg Lohmann v o n der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg am 12. M a i 2004 i m Rahmen der neu eingerichteten Reihe „Philoso
phie der G r u n d - u n d Menschenrechte" an der Universität Potsdam gehalten hat. Die Veran
staltung bot Gelegenheit, die Frage z u erörtern, ob die unterschiedlicnen Menschenrechte 
tatsächlich gleichgestellt s ind oder doch eine Hierarchisierung v o n Menschenrechten statt
findet. Diese Diskussion w i r d durch den Abdruck v o n drei Kommentaren z u m Vortrag 
nachvollzogen. 

Georg Lohmann, Stefan Gosepath, Arnd Pollmann, Claudia Mahler/Norman Weiß, Die Menschen
rechte: unteilbar u n d gleichgewichtig? (Studien z u G r u n d - u n d Menschenrechten, Heft 11), 
2005,48 S., ISBN 3-937786-33-3,5,50 €. 

Das Heft kann unter sekremrz@rz.uni-potsdam.de bestellt werden. 

Erschienen ist: 

Eckart Klein (Hrsg.), Globaler demographischer Wandel u n d Schutz der Menschenrechte 
(Schriften des MenschenRechtsZentrums der Universität Potsdam, Bd. 25), 2005, 260 Seiten, 
ISBN 3-8305-1013-6,34.-€. 

Die hier dokumentierte Konferenz (Juli 2004) befaßte sich unter dem Bl ickwinkel des 
demographischen Wandels mit entwicklungs-, außen- u n d sicherheitspolitischen 
Fragestellungen, mit der sich wandelnden Rolle v o n Staa
ganisationen u n d mit dem Schutz gefährdeter Gruppen. 

Förderoerein 

Der Verein der Freunde u n d Förderer des MenschenRechtsZentrums der Universität Pots
d a m e.V. besteht seit 1995 u n d hat inzwischen über 60 Mitglieder. Unter diesen f inden sich 
Juristen, Ärzte u n d Lehrer aus dem In- u n d Ausland. Aufgabe des Vereins ist es, die Arbeit 
des MenschenRechtsZentrums der Universität Potsdam i n jeder Weise durch ideelle u n d 
finanzielle Unterstützung z u fördern. 

So w u r d e n i n der Vergangenheit beispielsweise mehrfach Bücherkäufe u n d -repararuren 
finanziert u n d i m Rahmen des Jahresprogramms „50 Jahre Allgemeine Erklärung der M e n 
schenrechte — Menschenrechte für A l l e " das Begleitheft zur Ausstellung hergestellt. Später 
finanzierte der Verein die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften i n nennenswerter 

http://www.uni-potsdam.de/u/mrz/praktikum.htm
mailto:sekremrz@rz.uni-potsdam.de
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Höhe mit u n d schaffte einen leistungsfähigen P C für das Sekretariat an. A l s Kooperations
partner des Leonardo-Büros Brandenburg ermöglicht er auch die Beschäftigung ausländi
scher Praktikanten. 

W e n n Sie Mitglied i n unserem Förderverein werden wollen, wenden Sie sich bitte an 

Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Dirk Engel 
„Förderverein" 
Kanzlei Horn & Engel 
Wilhelm-Staab-Straße 4 
14 467 Potsdam 

oder telefonisch unter 03 31 - 2 80 42 20. W i r schicken Ihnen gerne Informationsmaterial z u . 

Möchten Sie den Verein bereits jetzt durch eine steuerlich absetzbare Spende fördern, so 
überweisen Sie diese bitte auf das Konto N r . 491 0170 703 bei der HypoVereinsbank (Pots
dam), B L Z 160 200 86.

Kalender 

27.-29 Oktober 2005 „Wir die Völker (...)" - Strukturwandel in der Weltorganisation 

A u s Anlaß des 60jährigen Bestehens der Vereinten Nationen veranstalten das Zentrum für 
Internationale Studien an der T U Dresden (Prof. Dr. von Schorlemer) u n d die Deutsche Ge
sellschaft für die Vereinten Nationen, Berlin, diese Konferenz. 
Neben einem Rückblick auf die ersten sechzig Jahre werden drei Themenblöcke behandelt: 
Das Verhältnis der Vereinten Nationen z u Nichtregierungsorganisationen einerseits u n d z u 
privaten Unternehmern andererseits sowie drittens Perspektiven einer repräsentativen Ge
staltung der Weltpolitik i n der Vereinten Nationen. 

Veranstaltungsort: Sächsische Landes-, Staats- u n d UniversitätsbibHothek (SLUB) 
Vortragssaal 
Zellescher Weg 18,01069 Dresden 

Kontakt: Dr . Beate Wagner 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
Zimmerstraße 26/27 
10969 Berlin 
info@dgvn.de 

11./12. November 2005 Gewaltentei lung und Menschenrechte 

Vor 250 Jahren starb Charles de Montesquieu, der i n seiner 1748 erschienenen Abhandlung 
„Vom Geist der Gesetze" die Lehre der Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative 
u n d Judikative als Garantie der politischen Freiheit entwickelte (vgl. M R M 2005, S. 94). 
Thema dieser Konferenz ist es, verschiedene Implikationen der Gewaltenteilungsidee für 
den internationalen u n d innerstaatlichen Schutz der Menschenrechte z u erörtern. 

Kontakt: Dr . Anne Dieter 
MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam 
dieter@rz.uni-potsdam.de 

mailto:info@dgvn.de
mailto:dieter@rz.uni-potsdam.de
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Kurzgefaßt: Menschenrechte aktuell 

Konvention gegen Menschenhandel verabschiedet 

as Ministerkorrdtee des Europarates verabschiedete am 3. M a i den Text der Konven
tion gegen Menschenhandel (Convention o n action against trafficking i n human 

1 S beings). In den Erwägungsgründen der Präambel heißt es, daß Menschenhandel eine 
Menschenrechtsverletzung darstelle u n d eine Verletzung der Menschenwürde u n d der 
menschlichen Integrität bedeute. Menschenhandel könne, so fährt die Präambel fort, zur 
Versklavung der Opfer führen. V o r diesem Hintergrund komme es vor al lem darauf an, die 
Belange der Opfer z u schützen u n d bei der strafrechtlichen u n d politischen Bekämpfung des 
Menschenhandels eine Diskriminierung der Opfer z u vermeiden. 

Die Konvention liegt inzwischen zur Unterzeichnung auf; sie w i r d i n Kraft treten, nachdem 
sie v o n zehn Staaten ratifizierst worden sein w i r d . Die Vertragsparteien übernehmen zahlrei
che Pflichten zur Prävention des Menschenhandels u n d z u m Opferschutz. Dies w i r d ergänzt 
durch die Verpflichtung, eine Reihe v o n Straftatbeständen z u schaffen, u m die strafrechtli
che Bekämpfung des Menschenhandels z u verbessern. 

Das Ühereinkornmen schafft einen Überwachungsmechanismus, der aus einer Experten
gruppe gegen Menschenhandel (GRETA) u n d dem Ausschuß der Vertragsparteien (Com-
mittee of Parties) besteht. Z u den Kontrollmöglichkeiten gehören ein Gerichtsverfahren, i n 
das die Zivilgesellschaften der Vertragsparteien eingebunden werden sollen u n d Besuchs-
mögHchkeiten v o n G R E T A vor Ort. (wß) 

Simbabwe: Vermutete zwangsweise Massenräumungen v o n W o h n r a u m 

'iloon Kothari, Sonderberichterstatter der UN-Menschrechtskommission zuständig 
für das Recht auf angemessenen Wohnraum als Tei l des Rechtes auf angemessenen 

X , V J L Lebensstandard, richtete einen eindringHchen A p p e l l an den Außenminister S im
babwes, die vermeintlichen zwangsweisen Massenräumungen unverzüglich z u unterbin
den. Er erinnerte die Machthaber i n Simbabwe an ihre Verpflichtungen, die sich aus dem 
1991 auch v o n dem afrikanischen L a n d ratifizierten Internationalen Pakt für wirtschaftliche, 
soziale u n d kulturelle Rechte ergeben. Er unterstrich, daß solche zwangsweise durchgesetz
ten Ausweisungen aus Wohnraum prima fade unvereinbar mit dessen Bestimmungen s ind 
u n d nur unter bestimmten Umständen erfolgen dürfen. 

Danach hat der Staat zunächst sicherzustellen, daß die betroffene Person vor Erlaß einer 
Räumungsverfügung angehört w i r d u n d alle möglichen Alternativen z u einer solchen i n 
Betracht gezogen werden. Z u d e m muß ein effektiver Rechtsschutz gewährleistet werden, 
der auch eine adäquate Entschädigung für Eigentumsverletzungen vorsieht. Im Falle einer 
für gerechtfertigt befundenen Räumung, muß diese unter strikter Beachtung der einschlägi
gen internationalen Menschenrechtsbestimmungen vollzogen werden, wobei auch die a l l 
gemeinen Grundsätze der Verhältnismäßigkeit u n d Zweckmäßigkeit z u beachten sind. In 
jedem Fal l dürfen solche Räumungen nicht zur Obdachlosigkeit der betroffenen Personen 
führen; der Staat muß z u diesem Zweck adäquaten Ersatzwohnraum schaffen. 

Der Sonderberichterstatter forderte die Regierung von Simbabwe auf, unverzüglich Stellung 
z u nehmen u n d detaillierte Information über die Geschehnisse i n diesem Zusammenhang 
u n d die Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung international übernommener Ver
pflichtungen z u übermitteln, (bp) 
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Der biometrische Paß - Privatsphäre ade? 

Sicherheit - dieses Zauberwort steht auch hinter der Einführung der neuen, elektroni
schen Reisepässe. A b dem 1. November 2005 w i r d der sogenannte e-Paß ausgestellt, 
der i n seinem vorderen Deckel einen Chip enthält, i n dem zunächst ein digitales Foto 

gespeichert w i r d . A b März 2007 werden zusätzlich i n den neuen Pässen z w e i Fingerabdrük-
ke gespeichert. Dies soll die Fälschungssicherheit erhöhen u n d Identitätsüberprüfungen 
erleichtern. Gleichzeitig werden Kontrollen beschleunigt, was, so Bundesinnenminister Schi
ly, z u Erleichterungen i m Reiseverkehr führen u n d die FahndungsmögHchkeiten der Pol i 
zeibehörden erhöhen soll. 

Die Bundesrepublik Deutschland setzt mit dem neuen Reisepaß eine internationale Verein
barung u m , mit der die Sicherheit des internationalen Reiseverkehrs durch Einführung 
geometrischer Merkmale i n Pässen erhöht werden soll. Die Ausgabe entsprechender Pässe 
w i r d derzeit i n allen Staaten der Europäischen U n i o n sowie i n weiteren Staaten wie Japan, 
U S A , Australien, Rußland oder Schweiz vorbereitet. In der Europäischen U n i o n ist die i m 
Januar 2005 i n Kraft getretene EU-Verordnung (2252/2004) Rechtsgrundlage für die Einfüh
rung der neuen Pässe. Das Bundesministerium des Inneren hebt hervor, daß bei der Konzep
tion des neuen Passes die Beachtung des Datenschutzes eine wichtige Vorgabe gewesen sei. 
Die biometrischen Daten würden durch digitale Signaturen vor Manipulationen gesichert; 
der C h i p könne durch einen effektiven Zugriffsschutz nicht unbemerkt ausgelesen werden 
u n d die Daten würden zwischen C h i p u n d Lesegerät verschlüsselt. Es werde keine Speiche
rung der biometrischen Daten i n einer Zentraldatei geben. 

Angesichts der Erfahrungen mit den Manipulationen bei anderen Chipkarten wie EC-Karten 
oder Gesundheitskarten u n d der Zunahme von Geldfälschungen nach der Euroeinführung 
bestehen Bedenken hinsichtlich der Aussage, die neuen Pässe seien besonders fälschungssi
cher u n d gegen Mißbrauch gefeit, (ivß) 

Straßburg locuta - causa finita? 

Das Eigentum [wird] gewährleistet," heißt es i m Grundgesetz für die Bundesre
publik Deutschland; „Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf 
Achtung ihres Eigentums," ergänzt das (erste) Zusatzprotokoll zur Europäi

schen Menschenrechtskonvention (ZP-EMRK) . Enteignungen sind unter beiden Gewährlei
stungen möglich, erfordern allerdings grundsätzlich eine Entschädigung. Die Große K a m 
mer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat mit endgültigem Urtei l v o m 30. 
Juni 2005 entschieden, daß die entschädigungslose Enteignung der sogenannten Neubauern 
nach der Wiedervereinigung nicht gegen das Z P - E M R K verstieß. 

Die Beschwerdeführer sind Erben v o n Grundstücken, die ihren Eltern i m Zuge der Bodenre
form von 1945 i n der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone vorbehaltlich bestimmter 
Verfügungsbeschränkungen zugeteilt worden waren. Die Eigentümer dieser Bodenreform
grundstücke wurden seinerzeit als Neubauern bezeichnet. 

A m 16. März 1990 trat das Modrow-Gesetz (Gesetz über die Rechte der Eigentümer von 
Grundstücken aus der Bodenreform) i n Kraft, mit dem alle Verfügungsbeschränkungen be
züglich dieser Grundstücke aufgehoben u n d den Betroffenen die vol len Eigentumsrechte 
Überträgen wurden. N a c h der Wiedervereinigung mußten jedoch manche Erben solcher 
Bodenreformgrundstücke, darunter die Beschwerdeführer, aufgrund des a m 14. Jul i 1992 
v o m deutschen Bundestag verabschiedeten Zweiten Vermögensrechtsänderungsgesetzes 
diese Grundstücke entschädigungslos an das Finanzamt ihres jeweiligen Bundeslandes ab-
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treten, w e n n sie z u m 15. März 1990 oder«jn den letzten zehn Jahren davor nicht i n der Land- , 
Forst- oder Nahrungsmittelwirtschaft tätig waren oder i n der D D R keiner Landwirtschaftli
chen Produktionsgenossenschaft angehört hatten. 

Die Beschwerdeführer machten geltend, dadurch, daß sie zur entschädigungslosen Abtre
tung ihres Grundbesitzes gezwungen worden seien, sei ihr Recht auf A c h t u n g ihres Eigen
tums verletzt u n d somit gegen Art ike l 1 Z P - E M R K (Schutz des Eigentums) zur Europäi
schen Menschenrechtskonvention verstoßen worden. Außerdem brachten sie vor, sie seien 
Opfer einer Diskriminierung i m Sinne des Artikels 14 i n Verbindung mit Ar t ike l 1 des Pro
tokolls N r . 1 geworden. 

Die Große Kammer bestätigt einen Eingriff i n das Eigentum der Beschwerdeführer, sieht die 
Entschädigungslosigkeit allerdings durch die besonderen Umstände der Wiedervereinigung 
als gerechtfertig an. A u c h eine Diskriminierung der Neubauern-Erben gegenüber anderen 
Eigentümern konnte die Große Kammer nicht erkennen. 

Eine ausführliche Besprechung des Urteils folgt i n Heft 3/2005. (wfi) 

Israel u n d die besetzten Gebiete: UN-Sonderausschuß besucht Anrainerstaaten 

Für das "Special Committee to Investigate IsraeÜ Practices AifectingHhe H u m a n Rights 
of the Palestinian People and Other Arabs i n the Occupied Territories" (Sonderaus
schuß) standen Ende Juni/ Anfang Juli 2005 seine routinemäßigen Besuche i n Ägypten, 

Jordanien u n d Syrien an. 

Der Sonderausschuß wurde i m Jahre 1968 als Reaktion auf die Folgen des Sechstagekrieges 
(5. bis 10. Juni 1967) durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen ins Leben geru
fen (Res. 2443 (XXIII)). Seine heutige Bezeichnung erhielt er i m Jahre 1989 (Res. 44/48). Das 
Mandat des Sonderausschusses wurde v o n der Generalversammlung zuletzt durch Resolu
tion 59/121 v o m 10. Dezember 2004 u m ein Jahr verlängert. 

Der Sonderausschuß setzt sich aus drei UN-Mitgliedstaaten zusammen: Sri Lanka (Vorsitz), 
Senegal u n d Malaysia , die derzeit durch Repräsentanten ihres Landes bei den U N , Prasad 
Kariyawasam, Ousmane Camara u n d Mohd Radzi Abdul Rahman, vertreten werden. Der Son
derausschuß berichtet an den UN-Generalsekretär. Diel, Berichte werden v o m vierten A u s -
schuß der Generalversammlung (Ausschuß für besondere politische Fragen u n d Entkolonia
lisierung) beraten u n d i n die Generalversammlung eingebracht sowie an die Mitgliedstaaten 
verteilt (siehe zuletzt den 36. Bericht, U N - D o k . A/59/381 (2004)). 

Das Mandat des Sonderausschusses besteht darin, die Auswirkungen der israelischeri'Prak
tiken auf die Menschenrechte i n den besetzten Gebieten, z u denen weiterhin die syrischen 
Golanhöhen, das Westjordanland („Judäa" u n d „Samaria") u n d der Gazastreifen gehören, 
z u untersuchen. Seit einer dahingehenden Aufforderung durch die Generalversammlung 
aus dem Jahre 1972 (Res. 3005 (XXVII)) untersucht er außerdem Anschuldigungen über die 
(rechtswidrige) Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die Plünderung des archäologischen 
u n d kulturellen Erbes sowie die Beeinträchtigung der Gebetsfreiheit an den heiligen Stätten. 
Der Sonderausschuß stützt sich bei seiner Arbeit auf Menschenrechte u n d Verpflichtungen, 
wie sie sich insbesondere aus der Charta der Vereinten Nationen, der Al lgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte, den beiden internationalen Menschenrechtspakten v o n 1966, den 
Genfer A b k o m m e n über die Behandlung der Kriegsgefangenen u n d z u m Schutze der Z i v i l 
personen i n Kriegszeiten v o n 1949 sowie den Haager A b k o m m e n betreffend die Gesetze 
u n d Gebräuche des Landkrieges von 1899 u n d 1907 wie z u m Schutz v o n Kulturgut bei be
waffneten Konfl ikten v o n 1954 ergeben. 
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Die Arbeit des Sonderausschusses gestaltet sich verhältnismäßig schwierig, da Israel es seit 
dessen Einsetzung abgelehnt hat, mit i h m zusammenzuarbeiten, da der Sonderausschuß 
keinen nützlichen Zweck erfüllen u n d nicht z u m Fortschritt des Friedensprozesses beitragen 
würde. Vor allem deshalb mußte er verschiedene Alternativmethoden anwenden, u m seine 
Aufgaben wahrzunehmen. Vor diesem Hintergrund fanden auch die aktuellen Besuche 
statt, i n deren Rahmen i n den Hauptstädten Ägyptens, Syriens u n d Jordaniens Zusammen
künfte mit Betroffen aus diesen Ländern sowie mit Betroffenen aus den besetzen palästinen
sischen Gebieten organisiert wurden. S inn u n d Zweck dieser Treffen ist es, Informationen 
aus erster H a n d z u erhalten. Darüber hinaus erhält der Sonderausschuß aber auch v o n be
stimmten Organisationen, Regierungen u n d Individuen, die i n irgendeiner Form mit den 
besetzten Gebieten z u tun haben, Berichte u n d bezieht Informationen auch über die israeli
sche sowie die arabische Presse i n den besetzten Gebieten, (mw) 

Bundesregierung legt Bericht über ihre MenschenrechtspoÜtik vor 

Am 15. Juni 2005 leitete das Auswärtige A m t dem Deutschen Bundestag den „Siebten 
Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik i n den auswärtigen 
Beziehungen u n d i n anderen Politikbereichen" z u . Der Bericht ist als Bundestags

drucksache 15/5800 unter dem 17. Juni 2005 veröffentÜcht. Der Bericht erfaßt dem (gegen
über früher erweiterten) Auftrag des Bundestages v o m 4. Februar 2003 entsprechend auch 
die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung „in anderen Politikbereichen". Dahinter 
verbergen sich ausgewählte Maßnahmen, „die innerstaatlich i n Bereichen ergriffen wurden, 
für die neben dem Grundgesetz auch international anerkannte Menschenrechts-Standards 
den Maßstab setzen u n d die i n der Debatte z u m internationalen Menschenrechtsschutz be
sondere Bedeutung haben". 

Das 208 Seiten starke Dokument beschreibt zunächst die Grundlagen der Menschenrechts
poÜtik der Bundesregierung u n d die Herausforderungen, denen sich diese gegenübersieht, 
u n d beschreibt danach die sogenannten Einrichtungen der Bundesregierung i m Bereich des 
Menschenrechtsschutzes. Dabei handelt es sich u m die jeweiligen Beauftragten i m Bundes-
miriisterium der Justiz u n d i m Auswärtigen Amt . 

Die verschiedenen inhaltlichen Teile des Berichts behandeln eine weitgespannte Palette v o n 
Themen. Z u nennen sind beispielsweise das Verhältnis von Menschenrechten u n d Terroris
musbekämpfung, die Bekämpfung v o n Todesstrafe u n d Folter sowie v o n Rassismus, Frem-
denfeindHchkeit u n d Antisemitismus. Der Bericht widmet sich auch den wirtschaftlichen, 
sozialen u n d kulturellen Rechten, den Rechten v o n Frauen u n d v o n Kindern. Weitere The
men sind unter anderem die menschenrechtlichen Implikationen v o n A i d s , Migrat ion, Bio
ethik u n d Wirtschaft. 

Der Bericht behandelt danach die verschiedenen internationalen Organisationen, i n denen 
die Bundesrepublik Deutschland Menschenrechtspolitik mitgestaltet u n d deren Menschen
rechtspolitik auf unser Land zurückwirkt. Es schließen sich kurze Einschätzungen der M e n 
schenrechtssituation i n ausgewählten Ländern u n d Regionen an. A m Schluß w i r d der „Ak
tionsplan Menschenrechte" der Bundesregierung formuliert. 

Knapp zweieinhalb Seiten widmet der Bericht dem Thema Menschenrechtsbildung; mit 
Blick auf Deutschland erwähnt er die „Servicestelle Menschenrechtsbildung" des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte u n d thematisiert ausführlich Maßnahmen zur Menschen
rechtsbildung i n der poHzeilichen A u s - u n d Fortbildung, (wß) 
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„Die Vereinten Nationen im Reformjahr 2005 - Herausforderungen und Perspektiven"" 
Gesprächskreis der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) u n d der Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen ( D G V N ) am 8. März 2005 i n Berlin. (Fabian Hemker) 

Das Thema „Reform" steht seit zehn Jah
ren auf der Agenda der Vereinten Natio
nen (UN) , das heißt seit ihrem 50jährigen 
Bestehen. Bisher konnten sich die M i t 
gliedstaaten jedoch nicht auf eine Anpas
sung des bestehenden Organisationsgefü-
ges an die Erfordernisse der neuen Weltu
nordnung einigen. A m 2. Dezember 2004 
hat die v o n Generalsekretär Kofi Annan 
eingesetzte Hochrangige Gruppe für Be
drohungen, Herausforderungen u n d 
Wandel (High-level Panel on Threats, 
Challenges and Change) ihren Bericht 
vorgelegt, auf dessen Grundlage der Ge
neralsekretär Reformvorschläge über insti
tutionelle u n d strategische Anpassungen 
der Weltorganisation an die veränderten 
Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts erar
beiten u n d der Generalversammlung auf 
ihrer Herbsttagung dieses Jahres vorlegen 
w i r d . Einigkeit besteht innerhalb der Staa
tengemeinschaft über die Notwendigkeit 
einer Generalüberholung des UN-Systems. 
Uneinig sind sich die Staaten über das 
„Wie" der Reform; vor allem über die z u 
künftige strategische Ausrichtung der 
Vereinten Nationen existieren unter
schiedliche Auffassungen. 

Die Veranstalter hatten aus diesem Anlaß 
z u einem Gesprächskreis (Moderation 
Arnd Henze, W D R ) mit der stellvertreten
den Generalsekretärin der Vereinten N a 
tionen, Louise Frechette, i n die Landesver
tretung Nordrhein-Westfalens beim B u n d 
eingeladen. Über das Erscheinen des 
hochrangigen Besuchs aus N e w York zeig
ten sich sowohl die Leiterin der N R W -
Dependance, Anke Jesse, als auch der Leiter 
der Abtei lung Internationale Entwick
lungszusammenarbeit der FES, Ernst Ker
busch, erfreut. Die Begrüßungsworte 
machten die breite Unterstützung der Ver
einten Nationen i n Deutschland deutlich. 
Jesse wies auf die zahlreichen U N -
Institutionen i n Bonn hin , die den Standort 
Nordrhein-Westfalen bereicherten. Ker

busch zufolge sei eine Reform der U N 
dringend erforderlich u n d auch möglich. 
Erfreut zeigte er sich besonders über die 
Miteinbeziehung der Zivilgesellschaft i n 
den Reformprozeß. 

A u c h Frechette betonte i n ihrem Impulsre
ferat die Wichtigkeit der Nichtregierungs
organisationen für die U N . Sie wies auf 
die vielfältigen Ereignisse h in , die seit dem 
Mil lenium-Gipfe l des Jahres 2000 die 
Weltgemeinschaft erschüttert hätten: die 
Terroranschläge v o m 11. September 2001, 
der Afgharristan-Krieg sowie der Irak-
Krieg i m vergangenen Jahr. O b w o h l die 
U N immer wieder v o n verschiedenen Sei
ten stark kritisiert würden, habe sich die 
Organisation zuletzt bei der Tsunami-
Katastrophe i n A s i e n als „wertvolles In
strument" zur Hi l fe u n d Behebung der 
Schäden erwiesen. Z u d e m würden die U N 
i n Kürze mit der Truppenentsendung i n 
den Sudan eine weitere Peace-Keeping-
Miss ion (neben den derzeit 16) beginnen. 
Trotz der Kr i t ik , die z u m Teil berechtigt 
sei, da es "plenty of room for improve-
ment" gebe, sagte Frechette, sie sei stolz auf 
die Leistungen der Vereinten Nationen. 

Sie mannte drei Ziele, die durch eine Re
form erreicht werden sollten. Z u m einen 
müsse eine Einigung über eine neue Defi
nit ion des für die Hauptaufgabe der U N 
unentbehrlichen Begriffs der kollektiven 
Sicherheit erzielt werden. Die diesbezügli
che Empfehlung der Hochrangigen G r u p 
pe biete eine solche „Vision", da sie die 
Bedrohungslage richtig beschreibe u n d 
Kriterien festlege, w a n n u n d wie Gewalt 
zur Sicherung oder Wiederherstellung des 
Friedens eingesetzt werden dürfe. Das 
völkerrechtliche Pr inzip staatlicher Souve
ränität dürfe heute keine Entschuldigung 
mehr für Grausamkeiten eines Staates ge
gen seine Bürger sein. 

A l s zweites Z ie l nannte Frechette die U m 
setzung der Milleniums-Entwicklungs-
ziele (MDG). U m die M D G i m anvisierten 
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Zeitraum, das heißt bis z u m Jahre 2015, z u 
erreichen, bedürfe es größerer Anstren
gungen der Weltgemeinschaft. Sowohl die 
Industrieländer als auch die Entwick
lungsländer, die nicht erwarten dürften, 
daß ihre Probleme v o n anderen gelöst 
würden, stünden diesbezüglich i n der 
Pflicht. " W h e n there is a w i l l and the 
readiness, there can be improvement", 
zeigte sich Frechette überzeugt. 

Drittens solle eine Reform die Institutio
nen der Vereinten Nationen verbessern, 
u n d zwar müsse der Sicherheitsrat mit 
dem Z i e l einer besseren Repräsentation 
der Staatengemeinschaft erweitert werden. 
Dieser Schritt würde seine Autorität stär
ken u n d z u einer größeren Offenheit füh
ren. Neben der Umgestaltung der beste
henden Organe unterstützte die stellver
tretende Generalsekretärin den Vorschlag 
der Hochrangigen Gruppe, eine Peace 
Bui lding Commission einzurichten. Diese 
könne die bestehende institutionelle Lücke 
i m Bereich Friedenserhaltung schließen, 
indem sie eine mögliche Konflikteskalati
o n verhindern helfe u n d nach Beendigung 
v o n Kampfhandlungen den Staat bei sei
ner friedlichen Entwicklung unterstütze. 

UnmißverständHch äußerte sich Frechette 
z u dem Korruptionsvorwurf i m Zusam
menhang mit dem „Öl für Lebensmittel"-
Programm der Vereinten Nationen i m Irak 
u n d dem Verdacht, UN-Blauhelmsoldaten 
hätten i m Kongo hilfsbedürftige Frauen 
u n d Kinder mißbraucht. Beide Fälle müß
ten untersucht u n d die Schuldigen gege
benenfalls zur Rechenschaft gezogen wer
den. Sie hoffe auch, daß i m Herbst dieses 
Jahres ein Treffen zur Eindämmung der 
Weiterverbreitung u n d Entfernung v o n 
M i n e n stattfinden könne. Schließlich äu
ßerte Frechette ihren Glauben an das "deep 
commitment of states to multilateralism". 

Das Referat warf bei den Zuhörern viele 
Fragen auf. Beispielsweise sei fraglich, ob 
die Gründung einer Peace Bui lding C o m 
mission vor dem Hintergrund, daß einige 
Staaten die Vereinten Nationen verklei
nern wollten, auf Unterstützung stoßen 
werde. Frechette wiederholte ihre Auffas

sung, daß sie eine solche Institution auf
grund der derzeitig fragmentierten K o m 
petenzen für erforderlich halte u n d darauf 
hoffe, die Staaten würden diese Not
wendigkeit auch erkennen. Vor al lem sei 
die Zusammenarbeit mit den Bretton-
Woods-Organisationen (Weltbank-Gruppe 
u n d Internationaler Währungsfond) ver
besserungsbedürftig. 

A u f die Nominierung des ehemaligen 
Staatssekretärs i m US-AuJßenministerium 
u n d offenkundigen UN-Kri t ikers John Bol-
ton z u m neuen UN-Botschafter der U S A 
angesprochen, sagte Frechette, sie werde 
harten Auseinandersetzungen nicht aus 
dem Weg gehen. Die Kri t ik am Generalse
kretär sei, was die Problemlösungskompe
tenz der Vereinten Nationen angehe, u n 
begründet, da die Stärke der Organisation 
nicht von Annan, sondern von den M i t 
gliedsstaaten abhänge. Der Friedensno
belpreisträger habe sich i n der Vergan
genheit nicht gescheut, seine Aufgabe, 
Probleme offen anzusprechen u n d Lö
sungsvorschläge z u erarbeiten, auch bei 
kritischen Themen wahrzunehmen. 

A u c h wenn sie den Vorschlag der H o c h 
rangigen Gruppe, die Mitgliedschaft i n 
der Menschemechtskommission z u erwei
tern, begrüße, hinge der Erfolg der K o m 
mission jedoch immer noch von der A c h 
tung der Menschenrechte durch die Staa
ten ab, so Frechette. Derzeit würden einige 
Staaten ihren Sitz i n der Menschenrechts
kommission eher dazu nutzen, Vorwürfe 
gegen sie abzuwehren. Daneben habe sich 
gezeigt, daß Staaten, die i m eigenen L a n d 
Menschenrechtsverletzungen duldeten 
oder sogar für sie verantwortlich seien, 
keinen anderen Staat diesbezüglich kri t i 
sieren würden. 

Die derzeit wichtigsten Punkte seien -
auch i m Zusammenhang mit der Reform 
des UN-Systems - eine Erneuerung des 
Personalmanagements der Vereinten N a 
tionen u n d Maßnahmen zur Steigerung 
v o n Transparenz u n d VerantwortHchkeit. 
Hinsichtlich des letzten Punktes sei z u 
klären, w e m die Vereinten Nationen ver
antwortlich sein sollten: den Mitgliedstaa-
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ten, der Weltöffentlichkeit oder den (u. a. 
i n der UN-Charta) kodifizierten Werten. 

Dokumente z u m Thema: 

A more secure w o r l d - our shared respon-
sibility, Report of the High-level Panel o n 
Threats, Challenges and Change, v o m 2. 
Dezember 2004, i m Internet unter 
www.globalpol icy. org/reform/ index.htm 
(abgerufen am 11. März 2005). 

Bericht des Cardoso-Panels zur Beziehung 
v o n U N u n d Zivilgesellschaft v o m 21. Juni 
2004, U N - D o k . A/58/817. 

Z u den M D G : Resolution der U N -
Generalversammlung v o m 18. September 
2000, U N - D o k . A/RES/55/2; zur bisheri
gen Umsetzung vgl . den Report des Gene
ralsekretärs v o m 27. August 2004, U N -
Dok. A/59/282. 

„Verbrechen im Namen der Ehre" am 9. März 2005 i m Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung i n 
Berlin, veranstaltet v o n amn#sty international, Friedrich-Ebert-Stiftung u n d Terre des 
Femmes. (Florence Ferrari/Martin Polenz) 

Z i e l der Tagung war es, aus nationaler wie 
internationaler Perspektive einen Über
blick über Verbrechen i m N a m e n der Ehre 
z u vermitteln u n d zur Entwicklung v o n 
Strategien u n d Maßnahmen zur Verhinde
rung solcher Verbrechen beizutragen. 

Der Vortrag des ersten Redners, Dr . Hani 
Jasltan v o m Institute of Forensic Medicine, 
Jordanien, beschäftigte sich hauptsächÜch 
mit den sogenannten Ehrenmorden i n 
Jordanien. Während die A n z a h l der 
Mordopfer mit 2,5 pro 100.000 Einwohner 
i m weltweiten Vergleich (7,5) sehr gering 
sei, sei der Ante i l der Ehrenmorde bei den 
weiblichen Opfern sehr hoch. Seine A u s 
führungen basierten auf einer Studie aus 
dem Jahre 1995, i n der 16 Ehrenmorde 
untersucht wurden. 

In allen Fällen der Untersuchung komme 
der Mörder aus der Familie des Opfers, 
am häufigsten begingen jüngere Brüder 
die Tat. Oft fordere die Familie sie z u der 
Tat auf, da sie wegen ihres geringen Alters 
häufig milder bestraft würden, wobei die 
Bestrafung von Ehrenmord i n Jordanien 
sehr unterschiedlich ausfalle. Das Straf
maß variiere v o n 6 Wochen bis z u 10 Jah
ren Haft. 

Jashan wies darauf h in , daß Ehrenmorde 
ein v o m Islam unabhängiges Phänomen 
seien. Der Islam sehe bei Ehebruch für 
Männer u n d Frauen die gleiche Bestrafung 
vor u n d verbiete jede A r t v o n Selbstjustiz. 

Im folgenden Vortrag berichtete Dr . Maji-
da Rizvi, Chairperson, National Commissi-
o n on the Status of Women, Pakistan, v o n 
Ehrenmorden i n Pakistan. Z w a r seien Eh
renmorde sowohl durch die Verfassung 
als auch durch den Islam i n Pakistan ver
boten. Ebenso seien Männer u n d Frauen 
verfassungsmäßig gleichberechtigt. Z u 
dem sei das traditionelle Recht abgeschafft 
worden, daß der Familie des Opfers er
laubte, dem Täter z u vergeben u n d diesen 
straffrei ausgehen z u lassen. Dennoch 
komme es immer wieder z u Ehrenmor-
den, i n Pakistan etwa 1.500 pro Jahr. 

Rizvi erklärte dies vor allem mit dem star
ken Jinfluß traditioneller u n d kultureller 
Wurzeln auf die Gesellschaft, z u ^.enen 
eine starke finanzielle u n d soziale Abhän
gigkeit der Frau v o m M a n n gehöre. A u s 
dem gleichen kulturellen Kontext würden 
Frauen häufig daran gehindert, frauenre
levante Probleme i n der Öffentlichkeit z u 
thematisieren. 

Daß trotz dieser tiefen traditionellen W u r 
zeln Veränderungen möglich- seien, zeigte 
Rizvi am Beispiel neuer Regelungen, die es 
Frauen i n Ausnahmefällen ermöglichten, 
sich scheiden z u lassen. 

Corinna Ter-Nedden, Papatya - Anonyme 
Kriseneinrichtung für Frauen, Deutsch
land, berichtete v o n Verbrechen i m N a 
men der Ehre i n Deutschland. Sie bedauer
te, daß offizielle Daten z u diesem Thema 

http://www.globalpolicy
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fast völlig fehlten. Das sei damit z u erklä
ren, daß sich die meisten Verbrechen i m 
privaten Bereich abspielten und nie ge
meldet würden. Daher müsse man die 
bekanntgewordenen Verbrechen als „Spit
ze des Eisberges" ansehen. Eine der weni
gen Studien hierzu berichte aber davon, 
daß etwa die Hälfte der i n Deutschland 
wohnenden türkischstämrnigen Frauen i n 
arrangierten Ehen lebte. Davon sei ein 
beträchtlicher Tei l zwangsverheiratet wor
den. 

A m Beispiel einer jungen türkischstärrtmi-
gen Frau, die bei Papatya Zuflucht vor 
ihrem Vater gesucht hatte, erläuterte Ter-
Nedden die Situation, i n der sich viele h i l 
fesuchende Mädchen u n d Frauen befän
den, die sich gegen die Autorität der Fami
lie, besonders des Vaters, gestellt hätten. 
Viele litten unter der Dominanz des Vaters 
i n der Familie u n d sähen i n einer Flucht 
den einzigen Ausweg , u m der Unterdrük-
k u n g u n d häufig auch Androhung oder 
Ausübung von Gewalt z u entkommen. 

Organisationen wie Papatya böten den 
hilfesuchenden Mädchen Unterkunft (bei 
Papatya für bis z u 2 Monate) u n d unter
stützten sie i n ihren Auseinandersetzun
gen mit den Eltern. Neben der Kooperati
o n mit den zuständigen Behörden sei es 
Zie l dieser Einrichtungen, Sicherheit u n d 
Anonymität der Mädchen z u gewährlei
sten, u m sie vor einer eventuellen Verfol
gung durch die Familie z u schützen. 

Der zweite Tei l der Tagung beschäftigte 
sich mit Strategien u n d Ansätzen zur Ver
hinderung v o n Verbrechen i m N a m e n der 
Ehre. Referate v o n Angelika Pathak von 
amnesty international u n d Regina Kalthe-
gener v o n Terre des Femmes setzten sich 
mit Lösungsansätzen auf internationaler 
(Pathak) wie nationaler (Kalthegener) aus
einander. Dr . Hani Jashan berichtete über 
Maßnahmen der jordanischen Regierung. 

In der anschließenden u n d zeitweise sehr 
lebhaften Diskussion wies Zivri zunächst 
darauf h in , daß bereits genug internatio
nale Bestimmungen existierten, es aber an 
der konsequenten Umsetzung i n den ein
zelnen Ländern mangele. A u f die Forde

rung nach mehr internationalem Druck 
auf die jeweiligen Regierungen zur Durch
setzung der bestehenden Bestimmungen 
bemerkte Jashan, daß solcher Druck auch 
negative Auswirkungen haben könne. Die 
Bevölkerung könnte sich dem Diktat west
licher Länder unterworfen u n d ihre Kultur 
dadurch bedroht sehen. 

N a c h Kalthegener ist die Zahl der i n 
Deutschland registrierten Verbrechen i m 
N a m e n der Ehre nicht groß genug, u m 
Anlaß für die Regierung z u sein, z u han
deln. Allerdings würden Motive mit k u l 
turspezifischem Hintergrund für Ehren
mord vor Gericht seit einigen Jahren nicht 
mehr berücksichtigt. 

In Deutschland gehörten Schulungen v o n 
Polizisten bereits z u den wichtigsten Stra
tegien der Verbrechensprävention, dane
ben werde an immer engeren Kontakten 
zwischen Jugendämtern, Frauenhäusern 
u n d allen weiteren beteiligten Organisa
tionen gearbeitet. 

Daß eine Veränderung nicht allein durch 
höhere Strafen z u erreichen sei, schilderte 
Jashan am Beispiel v o n Jordanien u n d 
Ägypten. Bei mittleren Strafen v o n einem 
Jahr i n Jordanien u n d 20 Jahren i n Ägyp
ten für Ehrenmord sei die Häufigkeit v o n 
Ehrenmorden i n beiden Ländern gleich 
hoch. Er forderte einen ganzheitlichen 
Ansatz, der sowohl internationale Organi
sationen wie Unicef, die nationalen Regie
rungen u n d Organisationen, N G O sowie 
die Zivilgesellschaft miteinbeziehen müs
se. N u r so sei langfristig eine Veränderung 
i m Bewußtsein der Betroffenen z u errei
chen. 

In der abschließenden Podiumsdiskussion 
ging es vor allem u m den Kampf der be
troffenen Frauen i n Deutschland. Die 
Rechtsanwältin Seyran Ates berichtete v o n 
ihrer Arbeit, mit der sie hilfesuchende 
Frauen u n d Mädchen unterstützt. Durch 
diese Arbeit werde sie z u m Zie l v o n A g 
gressionen u n d Drohungen aus den Fami
l ien der Opfer. In diesem Zusammenhang 
machte sie auch auf eine aktuelle Kampa
gne einer türkischen Zeitung gegen ihre 
Person aufmerksam. Die A n z a h l v o n 
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Frauen, die sich hilfesuchend an Ates 
wendeten, sei so groß, daß sie allein nicht 
mehr allen helfen könne. Daher rief sie 

engagierte Frauen u n d Männer dazu auf, 
sie bei ihrer Arbeit z u unterstützen u n d 
auch an die Öffentlichkeit z u gehen. 

„Zwangsprostitution effektiv bekämpfen" am 20. A p r i l 2005 i m Deutschen Bundestag i n 
Berlin, Symposium der CDU/CSU-Frakt ion . (Gunda Meyer) 

Annette Widmann-Mauz, Vorsitzende der 
Gruppe der Frauen der C D U / C S U -
Bundestagsfraktion, erläuterte i n ihren 
Eröffnungsworten das Z i e l der Veranstal
tung. Es gehe darum, auf die Situation der 
Zwangsprostituierten i n Deutschland auf
merksam z u machen u n d eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit diesem Thema 
anzuregen. Zwangsprostitution sei eine 
Menschenrechtsverletzung, u n d es müsse 
nach Maßnahmen i n den Bereichen der 
Prävention, der Strafverfolgung u n d des 
Opferschutzes gesucht werden, u m M e n 
schenhändlern das Handwerk z u legen. 

Eine weitere Einführung i n das Thema gab 
D r . Angela Merkel, Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Sie beton
te, daß das Gebot der Achtung der M e n 
schenwürde u n d das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung nicht i n allen Staaten 
Gültigkeit hätten u n d vielen Frauen u n d 
K i n d e r n verweigert würden. Da es auch i n 
Deutschland z u Verletzungen dieser Ge
bote komme, sei Information u n d Sensibi
lisierung der Bevölkerung i n diesem Be
reich erforderlich, u m einen Bewußt
seinswandel herbeizuführen. E in Dank 
gelte den Personen, die sich u m die Opfer 
v o n Menschenhandel kümmerten wäh
rend der Großteil der Bevölkerung weg
schaue. Selbsthilfegruppen müßten ge
stärkt, u n d auch die Herkunftsländer der 
Zwangsprostituierten müßten gedrängt 
werden, sich u m dieses Problem z u küm
mern. U m den innerstaatlichen Problemen 
entgegenzutreten, solle ein Gesetzentwurf 
zur Freierstrafbarkeit i n den Bundestag 
eingebracht werden. 

Anschließend stellte Ute Granold, Mitgl ied 
i m Rechtsausschuß des Deutschen Bun
destages, eine Gesetzesinitiative der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion vor. Dabei 
betonte sie, daß Menschenhandel das am 
schnellsten wachsende kriminelle Gewer
be der Welt sei. U m einen europäischen 
Rahmenbeschluß umzusetzen, solle n u n 
ein Gesetzentwurf i n den Bundestag ein
gebracht werden, dessen Kernpunkte die 
Einführung neuer Straftatbestände gegen 
die sexuelle Ausbeutung v o n Menschen
handelsopfern, die Einführung einer K r o n 
zeugenregelung für Menschenhandelsde
likte sowie die Ermöglichung der Überwa
chung der Telekommunikation bei allen 
Straftaten des Menschenhandels sein soll
ten. Insbesondere sei eine Freierstrafbar
keit vorgesehen, wenn diese die Zwangs
lage der Prostituierten kennen oder 
„leichtfertig'" nicht erkennen würden. E i n 
gesonderter Gesetzesantrag des Freistaates 
Bayern sehe weiter eine Wiedereinführung 
der Strafvorschrift gegen die Förderung 
der Prostitution vor. 

Danach wurde ein kurzer Filmbeitrag v o n 
Inge^ Bell, Fernseh- u n d Hörfunkautorin 
mit Länderschwerpunkt Rumänien u n d 
Bulgarien, gezeigt. A n h a n d mehrerer Bei
spiele aus einem H e i m für minderjährige 
Exprostituierte i n Bulgarien wurde der 
Weg v o n Mädchen u n d Frauen aus den 
ärmsten Regionen Europas i n die Zwangs
prostitution nachgezeichnet. 

Oft s ind es Freunde oder Bekannte, die die 
Mädchen an Menschenhändler verkaufen. 
Andere Mädchen verlassen ihr Heimat
land freiwil l ig aufgrund falscher Verspre
chungen der Menschenhändler auf ein 
besseres Leben i n Westeuropa, z.B. als 
Kellnerin. A u f die meist illegale E in-
schleusung folgt dann oft eine Odyssee 
durch die Bordelle u n d Straßenstriche von 
ganz Westeuropa. Die einzige Chance auf 
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Freiheit für die Betroffenen liegt i n den 
mehr oder weniger regelmäßigen Razzien 
durch die Polizei . 

Weiter beschäftigte sich der Beitrag mit 
der Situation auf dem Balkan u n d i n Süd
osteuropa selbst, w o das Geschäft mit den 
Prostituierten ebenfalls blüht. Z u den 
K u n d e n gehören u.a. auch KFOR-Sol 
daten. 

In ihrem anschließenden Redebeitrag ging 
Inge Bell auf die Situation i n Rumänien 
u n d Bulgarien ein. Frauen seien dort „die 
Opfer eines verfallenden Wertesystems" 
u n d eines Männernetzwerkes bestehend 
aus Zuhältern, Polizisten u n d Schleppern, 
die ebenfalls keine Werte kennen würden. 
U m ihrer Misere z u entkommen, strebten 
die Frauen ins Ausland, wo sie z u 
Zwangsprostituierten gemacht würden. 

Weiter ging Bell darauf ein, daß das große 
Wissen der Freier bei den poHzeÜichen 
Ermittlungen behilflich sein könnte. Oft 
befänden sich Freier i n einem Dilemma, 
wenn sie entdeckten, daß sie es mit 
Zwangsprostitution z u tun haben. Einer
seits woll ten sie helfen, andererseits u m 
jeden Preis anonym bleiben. 

In dem anschließenden von Maria von Wel
ser (Direktorin c|es NDR-Landesfunk
hauses Hamburg) moderierten Forum 
kamen weitere Referenten z u Wort. Z u 
nächst übernahm Schwester Dr. Lea Acker
mann, Gründerin u n d Vorsitzende v o n 
Solwodi e.V., einem vor 20 Jahren i n Kenia 
gegründeten Verein, der Frauen i n N o t 
hilft u n d i n Deutschland insbesondere 
Opfern von Menschenhandel u n d 
Zwangsprostitution zur Seite steht, das 
Wort. Sie betonte die große Bedeutung 
v o n Frauenhilfsorganisationen wie Sol
w o d i , indem sie Opfern v o n Zwangspro
stitution nach ihrer Entdeckung u n d Be
freiung durch die Polizei zur Seite stehen. 

Sie forderte eine verstärkte Durchführung 
v o n Razzien durch die Polizei , da die ein
zige Chance der Frauen, den Menschen
händlern z u entkommen, i n der Entdek-
kung durch die Pol izei Hege. Weiter be
richtete sie über die unwürdigen Bedin
gungen, unter denen die eingesperrten 

Frauen ihr Dasein fristen müßten; als Fol
ge würden die Frauen die i n ihnen stek
kenden Aggressionen oft gegen sich selbst 
wenden. In dieser Lage biete Solwodi U n 
terstützung. 

Die Opfer müßten während der Zeit bis 
z u m Abschluß eines Prozesses, die bis z u 
drei Jahren dauern könne, begleitet wer
den. Zuerst gelte es jedoch, einer soforti
gen Abschiebung der Frauen nach ihrer 
Entdeckung entgegenzuwirken, denn 
meist sei die Verurteilung der Menschen
händler ohne eine Aussage der persönlich 
anwesenden Opferzeugin nicht möglich. 
Z u d e m bringe Solwodi die Frauen i n 
Frauenhäusern unter u n d stelle ihnen eine 
Rechtsanwältin zur Verfügung. 

E i n großes Problem Hege darin, daß das 
Schicksal der betroffenen Frauen u n d die 
erfolgreiche Strafverfolgung der Täter 
nicht i m öffentiichen Bewußtsein u n d In
teresse seien. N u r 11 % der Opfer v o n 
Menschenhandel erhielten eine Duldung, 
nur 2,8 % würden i n ein Zeugenschutz-
programm aufgenommen. Unter diesen 
Umständen könnten keine Fortschritte bei 
der Bekämpfung des Menschenhandels 
erzielt werden. 

D a die Frauen bis z u m Abschluß des Pro-
zeßes allein v o n Solwodi finanziert wür
den, forderte Lea Ackermann eine Arbeits
erlaubnis bzw. Ausbildungserlaubnis für 
diese Zeit. A u f diesem Wege würde auch 
einer erneuten Zwangsprostitution aus 
Perspektivlosigkeit entgegengewirkt. Dar
über hinauli sprach sich Ackermann für die 
Freierbesträfung aus u n d äußerte sich ne
gativ über das 2001 erlassene Prostituti
onsgesetz. 

In dem folgenden Redebeitrag hob Prof. 
D r . Joachim Renzikowski, Inhaber der Pro
fessur für Strafrecht u n d Rechtsphiloso
phie/Rechtstheorie an der Martin-Luther-
Universität i n Halle-Wittenberg, drei 
Punkte hervor. Erstens forderte er, den 
Aufenthaltsstatus für Opfer v o n M e n 
schenhandel z u klären, da ein Prozeß ge
gen die Menschenhändler nur Aussicht 
auf Erfolg habe, wenn die Frauen als Zeu
gen aussagten. Zweitens sollte den O p -
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fern, u m ihnen eine Perspektive z u bieten, 
eine Arbeits- b z w . Ausbildungserlaubnis 
zugebilligt werden, was nach der jetzigen 
rechtlichen Lage erst nach Ablauf eines 
Jahres möglich sei. Drittens müßten mehr 
finanzielle Mit te l für die Opfer bereitge
stellt werden. Oft benötigten die Frauen 
nach allem, was sie erlebt hätten, eine The
rapie. Die Gewährung medizinischer Lei 
stungen beschränke sich aber auf ein M i 
n i m u m für akute Fälle, da das Asylbewer
berleistungsgesetz nicht auf die Bedürfnis
se der Opfer v o n Menschenhandel zuge
schnitten sei. Für andere mit dem Prozeß 
verbundene Kosten, wief Fahrtkosten, 
müßten Vereine wie Solwodi aufkommen. 
A u c h Renzikowski sprach sich für eine 
Freierstrafbarkeit aus. Er befürwortete 
außerdem ein Wiedereinführung des 
§ 180a Abs . 1 N r . 2 StGB (Förderung der 
Prostitution) u n d betonte, daß es entschei
dend sei, gegen die Zwangsprostitution, 
nicht gegen die freiwillige Prostitution 
vorzugehen. 

Anschließend gab Petra Leister von der 
Abtei lung „Bekämpfung der Organisierten 
Krirninalität'' der Staatsanwaltschaft Ber
l i n einen Einblick i n die Problematik der 
Strafverfahren gegen Menschenhändler. 

Eine Auswei tung des Zeugenschutzpro-
gramms halte sie nicht für notwendig, da 
ein Großteil der Frauen ein solches Pro
gramm nicht wünschten, u m ihre sozialen 
Kontakte nicht z u verlieren. Zumindest i n 
Berlin stünden den Frauen Prozeßbegleite
rinnen u n d Mitarbeiterinnen der Frauen-
häuser unterstützend zur Seite. Hilfreich
wären allerdings Zeugenschutzprogram-
me i m Aus land, was bislang jedoch man
gels Ansprechpartner kaum realisierbar 
sei. 

Sie zeigte sich erfreut darüber, daß eine 
Strafbarkeit der Freier nicht erst für eine 
fahrlässige, sondern schon für eine leicht
fertige Begehungsweise vorgesehen sei. 

Problematisch seien die Ermittlungen. 
W e n n die Frauen nicht illegal i n Deutsch
land seien, was insbesondere i m Hinbl ick 
auf die neuen EU-Beitrittsländer aktuell 
sei, werde es kaum noch Möglichkeiten 

geben, die Frauen aus den Bordellen her
auszuholen, u m z u klären, ob ein Fall des 
Menschenhandels vorliege. 

Leister betonte, wie wichtig die Möglich
keit der Telefonüberwachung u n d die H i l 
fe der Freier i m Zuge der Ermittlungen 
gegen Menschenhändler seien. Allerdings 
äußerte sie sich skeptisch z u der i m Ge
setzentwurf vorgesehenen Kronzeugenre
gelung. Eine Wiedereirtführung des § 180a 
Abs. 1 N r . 2 StGB werde nicht befürwortet, 
da aus der Erfahrung heraus die Förde
rung der Prostitution keine zentrale Rolle 
bei der Bekämpfung der Ausbeutung v p n 
Prostituierten gespielt habe u n d man so 
die freiwilligen Prostituierten vor den 
Kopf stoßen würde. 

Die bayerische Staatsministerin der Justiz, 
Dr. Beate Merk, warb für den v o n der C S U 
erarbeiteten u n d mif der C D U abgestimm
ten Gesetzantrag, der eine Freierstrafbar-, 
keit auch für leichtfertiges Verhalten vor
sehe. Außerdem sprach sie sich für eine 
Aufhebung des i m Jahre 2001 erlassenen 
Prostitutionsgesetzes aus, da dieses der 
Polizei die Ermitt lung i n Bordellen er
schwere. 

Der folgende Beitrag von Karl-Heinz We
ber, dem stellvertretenden Leiter des Lan
deskriminalamtes Rheinland-Pfalz, be
schäftigte sich mit den Problemen der Po
l izei bei der Bekämpfung der Zwangspro
stitution. M i t dem Erlaß des Prostitutions
gesetzes sei die Lage für die Polizei 
schwieriger geworden. E i n Problem liege 
oft i n der Beweisführung. In Zeiten v o n 
knappen Kassen u n d Personalproblemen 
würden i n der polizeilichen Arbeit beson
dere Schwerpunkte gesetzt. Er räumte ein, 
daß die A n z a h l der polizeilichen Razzien 
i n Bordellen z u gering sei, u m den M e n 
schenhandel wirksam bekämpfen z u kön
nen, u n d kündigte an, i n diesem Bereich 
einen poHzeilichen Schwerpunkt z u set
zen. 

A m Ende der Veranstaltung gab es R a u m 
für Fragen u n d Anregungen aus dem P u 
bl ikum. So wurde darauf hingewiesen, 
daß das Ausländeramt oft als eine A r t 
Helfer der Zuhälter arbeite, indem es die 
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entdeckten Frauen oft schon nach ein bis 
z w e i Tagen abschiebe. A u c h sei es ent
scheidend, die Frauengruppen i n den Her
kunftsländern z u warnen. 

In einem anderen Beitrag wurde die große 
Bedeutung der präventiven Arbeit betont 
u n d der A u f b a u eines Jugendwerkes nach 
Osteuropa i n Betracht gezogen. Darauf 
antwortete Inge Bell, daß gerade diejeni
gen, die i n ihrer Kindheit Deutschland 
besucht hätten, wie die Tschernobyl-
Kinder, besonders oft i n die Fänge von 
Menschenhändlern gerieten, da sie nur 
positive Erfahrungen mit Deutschen ge
macht hätten u n d hier keine Zwangspro
stitution erwarteten. 

Weiter wurde problematisiert u n d allge
mein bestätigt, daß die schlechte Erfah
rung der Frauen mit der Polizei i n ihren 
Herkunftsländern sich i n dem mangeln
den Vertrauen der deutschen Polizei ge
genüber widerspiegele. 

In einem anderen Redebeitrag wurde die 
Frage aufgeworfen, w a r u m nicht Bordelle, 
ähnlich wie Gaststätten etc. nicht einer 
regelmäßigen Kontrolle unterworfen wür
den, woraufhin Karl-Heinz Weber bestätig
te, daß die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Behörden verbesserungs
würdig sei. 

Angesprochen wurde auch die Problema
tik der Beweislage bei der Freierstrafbar-

keit. Hiergegen lasse sich aber laut Renzi-
kowski einwenden, daß z u m einen oft äu
ßere Anzeichen die Freier auf vorliegende 
Zwangsprostitution hinweisen könnten. 
Z u m anderen gebe es auch bei anderen 
Straftatbeständen Beweisprobleme, z.B. 
bei der Vergewaltigung i n der Ehe (§ 177 
StGB). 

Z u m Schluß kritisierte eine Vertreterin der 
Prostituierten die geseUschaftliche A u s 
grenzung, der ihre Berufsgruppe ausge
setzt sei u n d forderte eine A r t Green-Card 
für osteuropäische Prostituierte. A u f diese 
Worte wurde mit allgemeiner Empörung 
u n d dem Hinweis darauf reagiert, daß es 
hier nicht u m freiwillige Prostitution, son
dern u m Zwangsprostitution gehe. 

Insgesamt war die Veranstaltung sehr i n 
formativ u n d vielseitig, da Vertreterinnen 
verschiedener Gruppen referierten u n d 
die Problematik so aus unterschiedhchen 
Bhckwinkeln beleuchtet wurde. A u c h 
wenn die Probleme, die mit der Bekämp
fung u n d dem Umgang mit der Zwangs
prostitution zusammenhängen, nicht alle 
gelöst werden konnten, u n d dies auch 
k a u m umfassend i n einem Symposium 
möglich ist, wurde doch immerriin durch 
Informierung u n d eingehender Beschäfti
gung mit dem Thema ein wichtiger Schritt 
h i n z u mehr Sensibilisierung getan. 

Menschenrechte u n d internationaler Schutz, D i e Bedeutung der Menschenrechte für den 
Schutz v o n Flüchtlingen (5. Berliner Symposium z u m Flüchtlingsschutz), veranstaltet v o m 
Büro Berlin des U N H C R , dem Deutschen Institut für Menschenrechte u n d der Evangeli
schen Akademie z u Berlin a m 20. u n d 21. Juni 2005 i n der Französischen Friedrichstadtkir
che, Gendarmenmarkt, Berlin (Gunda Meyer/Marcus Warnke/Sascha Wolff) 

Montag, 20 Juni 2005 

Stefan Berglund, UNHCR-Vertre ter i n 
Deutschland, gab i n seinen Eröffnungs
worten einen kurzen Einbhck i n die Pro
blematik urid die Ziele der Veranstaltung. 
V o n dem Symposium erhoffe er sich eine 
erste Bestandsaufnahme nach der Einfüh
rung des neuen Zuwanderungsgesetzes i n 

Deutschland. In diesem Zusammenhang 
plädierte er für einen qualitativ hochwer
tigen Flüchtlingsschutz i n Deutschland 
u n d eine völkerrechtsfreundliche A n w e n 
dung von Recht u n d Gesetz. Erika Reihten, 
Vizepräsidentin der Evangelischen A k a 
demie z u Berlin, ging i n ihrer Begrüßung 
insbesondere auf den symbolträchtigen 
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Charakter des Veranstaltungsorts, der 
Französischen Friedrichstadtkirche, ein. 
Sie erinnerte an das Edikt von Potsdam 
des Großen Kurfürsten Friedrich Wi lhe lm 
v o m 29. Oktober 1685, als dessen Folge i n 
Brandenburg etwa 20.000 Glaubensflücht
linge aufgenommen wurden. Reihlen stell
te klar, daß die grundlegenden Menschen
rechte für alle Menschen gelten, unabhän
gig davon, ob sie sich rechtmäßig oder 
nicht rechtmäßig i m Land aufhielten. 

Heiner Bielefelds Direktor des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte, erklärte zur 
Einleitung, daß der Flüchtlingsschutz eine 
menschenrechtliche Aufgabe sei u n d erin
nerte i n diesem Zusammenhang an die 
Präambel der Genfer Flüchtlingskonventi-
on, die auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte verweist. Menschenrechte 
zielten auf Empowerment ab u n d daher 
müßten Rechtsinstitutionen geschaffen 
werden, die das Wort der Verfolgten zur 
Geltung bringen. Es gelte, durch faire Ver
fahren u n d die Anerkennung des Rechts 
auf Integration einen wirksamen Zugang 
z u den Schutzmöghchkeiten z u gewährlei
sten. Er äußerte sich besorgt darüber, daß 
die Menschenrechte i n der letzten Zeit 
unter Druck geraten seien, wie am Beispiel 
der aktuellen Debatte z u m Folterverbot z u 
erkennen sei, u n d wandte sich gegen eine 
Dominanz der ökonomischen Denkweise. 
Die Gewährleistung der Menschenrechte 
für Flüchtlinge sei ein Anspruch, den sich 
die freiheitlich-demokratische Gesellschaft 
selbst gesetzt habe u n d sich daher schul
dig sei. Abschließend bekundete er die 
Hoffnung, das Symposium werde als Stät
te des wissenschaftlichen Austauschs u n d 
vor al lem als Signal an die Öffentlichkeit 
fungieren können. 

Anschließend sprach Marieluise Beck, Be
auftragte der Bundesregierung für Migra 
tion, Flüchtlinge u n d Integration, über die 
Bedeutung internationaler Schutznormen 
für die deutsche FlüchtlingspoHtik. Sie 
begann ihren Vortrag mit einem Rückblick 
auf die geseUschaftspolitischen Verände
rungen während der letzten sieben Jahre. 
Durch die Reform des Staatsangehörig
keitsrechts habe man einen großen Schritt 

nach v o r n getan. D a gegenwärtig die Z a h l 
der i n Deutschland Asylsuchenden ab
nehme, müsse der Debatte über das 
„Phantom der Überfremdung" äußerst 
kritisch begegnet werden. Beck zeigte sich 
bestürzt über die bestehenden Ressenti
ments gegen Menschen islamischer Her
kunft u n d erinnerte daran, daß es erst 13 
Jahre her sei, daß es i n Srebrenica u n d 
anderen Orten Europas z u brutalsten 
Menschenrechtsverletzungen kam. Das 
damalige Entsetzen führte z u der Bereit
schaft, Flüchtlinge aufzunehmen. Doch 
seien ihnen ihre Rechte, wie Reisefreiheit, 
Nachreise der Familie, Erteilung einer A r 
beitserlaubnis u n d besonderer Schutz vor 
Abschiebung vorenthalten worden. A u s 
dieser Situation, die einen Zustand vor 
A u g e n führe, bei dem internationale 
N o r m e n nicht berücksichtigt würden, er
geben sich für Beck z w e i zentrale Gedan
ken: 

Z u m einen werde vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen des Balkankrieges die 
Notwendigkeit der Harmonisierung des 
Flüchtlingsschutzes auf europäischer Ebe
ne deutlich. Solange die Genfer Flücht
lingskonvention noch nicht vollständig 
umgesetzt ist, gebe es i n Deutschland 
Schutzlücken, zumal das neue deutsche 
Zuwanderungsgesetz momentan eher re
striktiv ausgelegt werde. Zugleich biete es 
jedoch auch die Chance einer offeneren 
Handhabung, da es vie l Ermessensspiel
raum enthalte. Zweitens sollte der deut
sche subsidiäre Schutz an europäisches 
Recht angepaßt bzw. an diesem geprüft 
werden. Der Begriff der Integration, als ein 
zentraler Begriff i m Bereich des Flücht
lingsschutzes u n d Asylverfahrens, dürfe 
nicht mißbraucht werden, denn Integrati
on bedeute auch, Rechte auszusprechen. 
Insgesamt hielt Beck fest, daß ein zentrales 
Anliegen des Asylverfahrens der Schutz 
u n d die Schutzbedürftigkeit v o n M e n 
schen sein sollten. 

In dem folgenden Beitrag referierte Hans
jörg Geiger, Staatssekretär des Bundesmini
steriums der Justiz, über die Bedeutung 
internationaler Schutznormen für die 
deutsche Rechtspolitik. Er bezeichnete es 
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als eine zentrale Aufgabe der Bundesre
gierung, sich für den Schutz der M e n 
schenrechte i m eigenen Land sowie auf 
internationaler Ebene einzusetzen. Dies 
ergebe sich aus dem Grundgedanken des 
Art . 1 G G , der die Basis der gesamten 
Rechtsordnung darstelle. Er bekräftigte 
diese Aussage mit einem Zitat von Benja
min Franklin, wonach die gründliche 
Kenntnis der Menschenrechte alle Natio
nen durchdringen solle. Hierzu betonte 
Geiger,, daß es nicht nur auf die Kenntnis 
der Menschenrechte ankomme, sondern 
vor allem auch auf deren „peinliche Be
achtung". 

A u f Ebene des Europarats gebe es Indivi-
dualbeschwerdemöglichkeiten z u m 
E G M R . In den Verfahren, i n denen das 
Bundesministerium der Justiz für 
Deutschland auftrete, richte es sich nach 
den Leitlinien, nichts z u beschönigen, z u 
kontrollieren u n d sich u m Lösungen au
ßergerichtlicher A r t z u bemühen. Seit 1998 
k a m es vor d e m E G M R z u 14 Fällen gegen 
Deutschland, wobei nur i n einem Fall eine 
Verletzung der E M R K durch Deutschland 
festgestellt wurde. Vor dem Anti-Folter-
Ausschuß der Vereinten Nationen kam es 
bislang z u einem Fall , der die Abschie
bung eines K u r d e n aus Deutschland i n die 
Türkei betraf, der dort der Gefahr der Fol
ter ausgesetzt war. Das Individualbe-
schwerdeverfahren der Anti-Folter-Kon
vention hat Deutschland 2001 anerkannt. 
Z u einer Ratifizierung des Zusatzproto
kolls v o n 2002, das die Einrichtung eines 
unabhängigen nationalen länderübergrei
fenden Kontrollgremiums vorsieht, konnte 
es mangels Zust immung der Bundeslän
der Sachsen, Sachsen-Anhalt u n d Nieder
sachsen noch nicht kommen. 

Die zentralen Aufgaben deutscher Rechts
politik ließen sich i n der Aussage Carlo 
Schmids während der Beitrittsverhandlun
gen Deutschlands zur E M R K treffend 
wiedergeben, wonach die Verteidigung 
der Sachen des Einzelmenschen aus der 
staatlichen u n d juristischen Sphäre auf die 
internationale Ebene übertragen werden 
müßten. 

Jochen A. Frowein, Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht u n d Völ
kerrecht i n Heidelberg u n d für zwanzig 
Jahre Mitgl ied der Europäischen M e n 
schenrechtskommission, referierte über 
die Notwendigkeit einer vollen Beachtung 
des völkerrechtlichen Menschenrechts
schutzes i m deutschen Recht. Einführend 
stellte fest, daß die Verbindung zwischen 
den Grundrechten des Grundgesetzes u n d 
dem internationalen Menschenrechts
schutz aus A r t l Abs. 2 G G u n d Art . 25 
G G resultiere, u n d ging dann auf mehrere 
Beispiele ein. 

In einer Entscheidung v o m 14. Oktober 
2004 habe das BVerfG z u m ersten M a l die 
Entscheidung eines deutschen Gerichtes 
aufgehoben, w e i l dieses die Bestimmun
gen der E M R K nicht beachtet hatte u n d so 
zutreffend deutlich gemacht, daß die 
deutschen Grundrechte i m Licht der i n 
ternationalen Menschenrechte interpretiert 
werden müßten. Kri t ik übte Frowein an 
der gleichzeitigen Feststellung des 
BVerfG, wonach das G G nicht auf Souve
ränität verzichte u n d daß es dem Zie l der 
VölkerrechtsfreundHchkeit nicht wider
spreche, wenn Völkervertragsrecht v o m 
Gesetzgeber ausnahmsweise nicht beach
tet werde. 

E i n anderes Problem ist die Diskrepanz 
zwischen deutschen Gerichten u n d E G M R 
i m Bereich des Ar t . 3 E M R K . Laut 
BVerwG gilt das aus Ar t . 3 E M R K resultie
rende Abschiebeverbot nicht bei Folter 
von nichjt staatlicher Seite. Bei Mißhand
lungen durch Dritte soll laut B V e r w G Art . 
3 E M R K nur dann verletzt sein, wenn der 
Staat sie veranlaßt oder duldet. Nach 
EGMR-Rechtsprechung liegt eine Verlet
zung des Art . 3 E M R K schon dann vor, 
wenn die Gefahr droht, daß der Staat kei
nen Schutz gewährt. Bei der Feststellung 
eines Abschiebeverbots werde meist auf 
§60 Abs. 2 AufenthaltsG Bezug genom
men, besser wäre § 60 Abs . 5 AufenthaltsG 
geeignet. 

Im Jahr 2004 gab es i n Deutschland 18.000 
Widerrufsentscheidungen nach § 73 A s y l -
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verfahrensG, w o v o n 7.000 den Irak betra
fen. 

Frowein lobte, daß i n der Bezugnahme des 
§ 60 Abs . 1 des AufenthaltsG auf die 
Flüchtlingskonvention ein „Durchbruch 
z u m Vertragsstaat" liege, u n d forderte, 
daß die Flüchtlingseigenschaft nur dann 
widerrufen werden können sollte, wenn es 
i n dem Zielstaat z u einer grundlegenden 
Änderung der Verhältnisse kam. Er be
zeichnete das Recht auf A s y l des § 60 a 
AufenthaltsG als „verstümmelt" u n d setz
te sich für einen „Durchbruch z u m O r i g i 
naltext" der Genfer Flüchtimgskonvention 
ein. Z w a r werde Deutschland i m Ver
gleich z u anderen westlichen Mitgliedstaa
ten nur selten wegen Verletzungen der 
Menschenrechte verurteilt, dennoch sollte 
das Verhältnis Deutschlands z u interna
tionalen N o r m e n verstärkt werden, da 
diese, anders als i n Frankreich oder Groß
britannien, selbst i n Entscheidungen des 
BVerfG fast nie zitiert würden. 

Danach folgte die Vorstellung des „Me
morandums II: Zur derzeitigen Situation 
des deutschen Asylverfahrens" durch 
Reinhard Marx, Rechtsanwalt i n Frankfurt 
a . M . u n d Mitgl ied der Memorandums
gruppe. Er bemängelte, daß das deutsche 
Asylverfahren derzeit i n einer tiefen Krise 
stecke, die aber nicht als eine solche emp
funden werde. Das Asylverfahren sei z u 
einem „seelenfernen Verfahren" u n d ei
nem Ort des Mißtrauens geworden u n d 
das Individuelle des Menschenrechts
schutzes drohe wegrationalisiert z u wer
den. Die Flüchtlingspolitik erfordere ein 
interkulturelles Verständnis, das nationale 
Recht sei hingegen voller geseUschaftlicher 
Vorbehalte. Schutzsuchende erfahren 
überwiegend Gleichgültigkeit oder A b 
lehnung, indem sie, so Marx, v o n der Ge
sellschaft an den Rand gedrängt werden. 
Das derzeitige Asylverfahren ermögliche 
dies, da es aus Schutzsuchenden häufig 
Illegale mache. A u c h die M e d i e n zeigten 
k a u m Interesse am Prozeß sondern förder
ten eher die Sichtweise, daß eine Bedro
hung durch Illegale vorliege. Daß diese 
Sichtweise unangemessen sei, könne 
durch die Z a h l belegt werden, daß nur ca. 

1,5 % der Asylbewerber anerkannt wer
den. U m diese Krise z u überwinden, müß
ten Asylverfahren erleichtert u n d transpa
renter gestaltet werden. A l l e i n durch W e i 
sungen könne diesem Mißstand nicht ent
gegengewirkt werden. 

Z u Beginn der abschließenden Podiums
diskussion stellte Stefan Berglund fest, daß 
es nach Einführung des Zuwanderungsge
setzes i n Deutschland k a u m z u Änderun
gen kam. Nach wie vor richte sich die 
deutsche Rechtsprechung nicht genügend 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention 
u n d die Z a h l der bewill igten Asylverfah
ren sei nicht angestiegen. Die Protokolle 
würden von den Gerichten oft als Tatsa
chenbeweise qualifiziert, obwohl sie z u 
90 % aus Textbausteinen bestünden. 

Günter Burkhardt, Geschäftsführer v o n 
P R O A S Y L , merkte acy daß laut der Genfer 
Konvention Stabilität i m Herkunftsland 
herrschen müsse, damit Flüchtlinge z u 
rückkehren könnten, was weder i m Irak 
noch i m Kosovo gegeben sei. Er kritisierte 
die Arbeit des Bundesamtes für Migrat ion 
u n d Flüchtlinge dahingehend, daß ca. ein 
Viertel der Asylsuchenden ohne Prüfung 
abgelehnt werde u n d forderte daher mehr 
Information u n d Transparenz über die 
Arbeit des Bundesamtes. 

Der Abteilungspräsident des Bundesamts 
für Migrat ion u n d Flüchtlinge, Hartmut 
Sprimg, wies die Kr i t ik an seiner Behörde 
entschieden zurück. A l l e Beteiligten arbei
teten auf der Grundlage nationalen u n d 
internationalen Rechts an dem Zie l , Schutz 
z u bieten. 

Bertold Sommer, früherer Bundesverfas
sungsrichter u n d seinerzeit als Berichter
statter für Asylsachen zuständig, äußerte, 
daß Deutschland auch i m Bereich der 
Asylpol i t ik ein Rechtsstaat sei, da es eine 
dem Recht verpflichtete Behörde gebe, die 
unter gerichtlicher Kontrolle stehe. Er 
stellte die Besonderheit des Rechts auf 
A s y l heraus, das i n einem besonderen 
staatlichen Verfahren erst zuerkannt wer
den müsse u n d ein hohes Maß an Genero
sität voraussetze u n d viele Probleme 
überwinden müsse, wie die Sprachbarriere 
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oder eine Traumatisierung der Asylsu
chenden. 

Marx bedauerte, daß keine Notwendigkeit 
mehr gesehen wurde, einen Beirat z u in
stallieren, der die Arbeit des Bundesamtes 
am Asylverfahren begleiten sollte. Er w i 
dersprach dem Vorwurf , das Memoran
d u m übe allgemeine pauschale Kri t ik an 
der Arbeit des Bundesamtes. Burknardt 
pflichtete bei, daß das Memorandum kla
re, leicht umsetzbare Vorschläge zur Ver
besserung der Arbeitsweise des Bundes
amtes biete. Daß nicht alles so laufe, wie es 
solle, lasse sich z.B. anhand einer v o m
Bundesamt i n Auftrag gegebenen Studie
z u posttraumatischen Belastungsstörun
gen bei Flüchtlingen erkennen, wonach
posttraumatisierte Flüchtlinge eher zufäl
l ig erkannt würden. E in Problem sei auch
das Widerspruchsverfahren. Daraufhin 
wandte Sprung ein, daß das Verfahren 
auch für die Sachbearbeiter nicht einfach, 
sondern oftmals belastend sei, u n d räumte 
ein, die erwähnte Studie hätte nicht das 
gewünschte Ergebnis geliefert. 

Im Zusammenhang mit der Situation i m 
Irak wurde auch der Begriff der „akuten 
Gefahr" diskutiert, wobei Berglund forder
te, daß man den irakischen Flüchtlingen 
ihren Flüchtlingss^tatus nicht nehmen dür
fe. A u c h nach dem Sturz v o n Saddam Hus
sein könne die Situation i m Irak keinesfalls 
als gesichert gelten, da seit „Kriegsende" 
weit mehr Menschen ums Leben gekom
men seien als während des Krieges. 

In einer Schlußrunde äußerte Berglund die 
Hoffnung, daß das Bundesamt i n Zukunft 
mehr an das Individuum denken u n d die
sem mehr Zeit gewähren werde, sich z u 
äußern. Sommer resümierte, daß die recht
lichen Voraussetzungen für einen den 
Menschenrechten entsprechenden Flücht
lingsschutz gegeben seien, u n d bekundete 
die Hoffnung, daß die Verfahren i n Z u 
kunft mit einem geschärften Bewußtsein 
für die Fragilität u n d Besonderheit der 
Materie bearbeitet würden. Burkhardt 
wünschte sich für das Asylverfahren die 
Durchführung von externen Untersu
chungen, u m Widersprüche aufzudecken. 

Sprung entgegnete, daß es externe Unter
suchungen bereits durch Gerichte gebe 
u n d brachte z u m Ausdruck, daß er auf 
eine faire Zusammenarbeit mit den Ver
bänden hoffte. 

Dienstag, 21. Juni 2005 

Gregor Noll v o n der Universität L u n d i n 
Schweden sprach i n seinem Vortrag über 
die Bedeutung der Menschenrechte i n der 
Europäischen Union . Thematisiert wurden 
dabei Fragen der InstitutionaHsierung u n d 
der konkreten Umsetzung. 

Zuerst ging Noll auf die grundsätzliche 
Problematik der universellen Durchsetz-
barkeit der Menschenrechte ein. So wür
den diese allgemein immer auch als juri 
stische oder positive Rechte verstanden, 
d.h. als Rechte, die durch konkrete Institu
tionen gesichert werden. Angesichts der 
Tatsache, daß e in Weltstaat aber nicht exi
stiere, stelle sich natürlich die Frage, wie 
die Durchsetzbarkeit auf internationaler 
Ebene z u sichern sei. Möglicherweise, so 
Noll, müsse man i n diesem Rahmen auch 
über andere Formen der Überwachung 
nachdenken u n d nicht wie bisher primär 
auf die staatlichen Autoritäten zurückgrei
fen. 

M i t der Ambi t ion der E U , die Menschen
rechte gewährleisten z u wollen, gehe z u 
dem auch eine Form der Machtprojektion 
über die eigenen Grenzen einher. Minde
stens genauso problematisch sei aber auch 
die Fraget wie der interne Machtzuwachs 
der E U als Summe der Macht der M i t 
gliedstaaten i m Sinne der Menschenrechte 
z u kontrollieren sei. Die Hauptverantwor
tung für die MenschenrechtspoHtik müsse 
wahrscheinlich weiterhin v o n den M i t 
gliedstaaten getragen werden. 

Theodoor van Boven, ehemaliger U N -
Sonderberichterstatter für Folter, nahm 
eine kurze Bestandsaufnahme z u m Thema 
„ Internationaler Menschenrechtsschutz 
u n d Terrorismusbekämpfung" vor. Van 
Boven betonte, daß den Menschenrechten 
i n einer Zeit, i n der die Terrorismusbe
kämpfung einen so hohen politischen Stel-
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lenwert eingenommen hat, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden müs
se. Die Menschenrechte sollten v o m Staat 
gesichert, aber nicht beschränkt werden, 
was i n der Konsequenz bedeute, daß sie 
dem Sicherheitsbedürfnis nicht unterge
ordnet werden sollten. 

Das Folterverbot bzw. das Verbot v o n be
sonders grausamen oder erniedrigenden 
Handlungen ist eines jener typischen 
Rechte, die unabhängig v o m Verhalten 
des potentiellen Opfers auch i n Not
standssituationen unangetastet bleiben 
müssen. Allerdings sollten nach van Bo-
vens M e i n u n g auch das Recht auf ein ge
richtliches Verfahren (Habeas Corpus) 
u n d einen fairen Prozeß (due process) w e i 
terhin gewährleistet werden. Menschen
rechtsorganisationen wie Amnesty Inter
national können hierbei einen wichtigen 
Beitrag durch die Aufdeckung von Miß
ständen leisten. 

Die Podiumsdiskussion fand unter dem 
Thema „Im Zweifel für die Sicherheit? Im 
Spannungsfeld v o n innerer Sicherheit u n d 
Menschenrechtsschutz" statt. Geleitet 
wurde die Podiumsdiskussion v o n Heiner 
Bielefeldt. Weitere Teilnehmer waren der 
stellvertretende Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Wolfgang 
Bosbach, Gerhart Baum, Bundesinnenmini
ster a.D., Ralf Stegner, Innenminister des 
Landes Schleswig-Holstein, Wolfgang 
Grenz, Leiter der Abtei lung Länder u n d 
A s y l bei Amnesty International, u n d van 
Boven. 

Diskutiert wurden hierbei das Verhältnis 
zwischen diversen Sicherheitskonzepten, 
darunter mittlerweile auch sehr umfang
reiche (Staatensicherheit, über Menschen
rechte bis z u „human well-being"), u n d 
den Menschenrechten. 

Bosbach betonte zunächst, daß Freiheit u n d 
Sicherheit keine genuinen Gegensätze 
sind, denn ansonsten würden alle Bürger, 
die über weniger Sicherheit verfügen, 
mehr Freiheit genießen, was aber nicht 
zwangsläufig der Fall sei, wenn man bei
spielsweise an bürgerkriegsähnliche Z u 
stände denke. Im Gegenteil trage, so Bos-

bach, das Gewaltmonopol des Staates i n 
äußerst wirkungsvoller Weise zur Siche
rung v o n Freiheit bei. 

Grenz gab z u bedenken, daß m a n hierbei 
aber immer i m Auge haben müsse, daß 
die Menschenwürde sowie die Menschen
rechte legitime Beschränkungen der 
Staatsgewalt darstellen u n d es i m Grunde 
immer u m eine vernünftige Sicherheitspo
litik i m Rahmen der Menschenrechtspoli
tik gehe müsse. A l s besonders problema
tisch beurteilte Grenz i n diesem Zusam
menhang die Tatsache, daß i m Rahmen 
der Anti-Terror-Bekämpfung i n Großbri
tannien das Recht auf ein gerichtliches 
Verfahren (Habeas Corpus), das Recht auf 
einen fairen Prozeß (due process) u n d die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
teilweise ausgesetzt wurden, u m bestimm
te Präventivhaftmaßnahmen z u ermögli
chen. 

Bosbach entgegnete, daß derartige Maß
nahmen, wie sie i n Großbritannien erlas
sen worden seien, vermutlich i n Deutsch
land als nicht verfassungskonform einge
stuft werden würden. Baum fügte h inzu, 
daß diese Maßnahmen mittlerweile auch 
i n Großbritannien scharf kritisiert worden 
sind. E i n Lordrichter habe beispielsweise 
geäußert, diese Anti-Terror-Gesetze seien 
schhrnmer als der Terror, den man z u be
kämpfen versuche. Darüber hinaus sagte 
Baum, daß das Motto „In dubio pro Über
täte" angesichts eines totalitären, sich der
zeit verselbständigenden Sicherheitsbe
griffs noch immer bzw. gerade wieder eine 
wichtige Orientierung darstelle. Er schloß 
sich i n seinen weiteren Ausführungen 
Grenz an, indem auch er hervorhob, daß 
die Freiheit nicht mit allen Mit te ln vertei
digt werden darf, sondern daß Freiheit 
u n d Menschenwürde auch angesichts der 
Tatsache, daß man vollkommene Sicher
heit ohnehin nicht garantieren könne, die 
Grenzen der Sicherheitsbemühungen dar
stellt. Letzteres ist aber vor dem Hinter
grund der Anti-Terror-Maßnahmen nicht 
mehr selbstverständlich, wobei weniger 
die einzelnen Maßnahmen selbst, als vie l 
mehr die Summe der Sicherheitsmaßnah
men äußerst bedenkliche Dimensionen 
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angenommen haben. H i n z u komme, so 
Baum, daß die Menschenrechte auf inter
nationaler Ebene, wie i m Falle Guantäna-
mos oder Tschetscheniens i m Namen au
ßen- oder sicherheitspolitischer Erwägun
gen zusehends i n die Defensive geraten, 
ohne daß es z u großen Empörungsreak
tionen seitens der Weltöffentlichkeit 
komme, während m a n sich i m innerstaat
lichen Bereich immer mehr auf dem Weg 
z u m Überwachungsstaat befinde. Beson
ders brisant, so Baum, seien i n diesem Z u 
sammenhang auch die neuesten Bestim
mungen i n punkto Datenschutz, wobei die 
Tatsache, daß der Bundesumerurdnister % 
generell für die Koordinierung der A n t i -
Terrormaßnahmen u n d für den Daten
schutz verantwortlich ist, ohnehin als pro
blematisch einzustufen sei. 

Bosbach gestand seinen Krit ikern z u , daß 
sich Freiheit u n d Sicherheit natürlich die 
Waage halten müssen, fügte aber hinzu, 
daß das Bundesverfassungsgericht die 
Ausdehnung der Sicherheitskompetenzen 
als legitim eingestuft habe, wenngleich die 
Ausführung mittlerweile teilweise als be
denklich beurteilt worden sei. 

Baum unterstrich i n diesem Zusammen
hang, daß das Zuwanderungsgesetz i n 
zwischen nicht nur z u den effektivsten 
Mitteln bei der Islamistenbekämpfung 
zählt, sondern auch oftmals z u anderen 
Zwecken mißbraucht werde. 

Dies so Grenz, zeige sich beispielsweise 
daran, daß viele Ausländer heutzutage 
eher abgeschoben würden, als dies vor 
dem 11. September 2001 der Fall gewesen 
sei, u n d zwar ohne Rücksicht darauf, ob 

die betreffenden Staaten für Menschen
rechtsverletzungen bekannt s ind oder 
nicht. Die derzeitige Praxis, so Grenz, be
stehe i n etwa darin, daß man sich unver
bindliche Zusagen seitens bestimmter 
Länder geben lasse, daß die Menschen 
dort anständig behandelt würden, was 
aber nie nachgeprüft werde. Dabei werde 
gerade i n diesen Ländern oftmals der Ter
rorismus instrumentalisiert, u m die re
pressiven Maßnahmen der dortigen Re
gime z u rechtfertigen. 

Bielefelds der während der ganzen Diskus
sion als neutraler Moderator fungierte, 
äußerte sich z u m Schluß der Diskussion 
noch einmal kurz z u m Verhältnis Sicher
heit u n d Freiheit, indem unterstrich, daß 
der kritisch-freiheitHche Aspekt der M e n 
schenrechte nicht unter den Tisch fallen 
dürfe. 

Positiv ist anzumerken, daß das Symposi
u m eine Beleuchtung der Problematik aus 
unterschiedlichen Perspektiven u n d eine 
Diskussion aller Beteiligten ermöglichte. 
U m einen effektiveren Flüchtlingsschutz 
z u gewährleisten, sollte seitens der z u 
ständigen Behörden u n d Gerichte eine 
differenziertere Fallbearbeitung u n d eine 
verantwortlichere Abschiebungspolitik i m 
Hinblick auf die menschenrechtliche Lage 
i n den jeweiligen „Rückführungsländern" 
angestrebt werden. In diesem Zusammen
hang wäre insbesondere eine engere Z u 
sammenarbeit u n d ein verstärkter Infor
mationsaustausch mit den i n diesem Be
reich tätigen N G O wünschenswert. 

Bericht über die Fachveranstaltung „Der Bericht der EU-Experten/innengruppe z u M e n 
schenhandel - Konsequenzen für Deutschland" a m 11. M a i 2005 i m Deutschen Institut für 
Menschenrechte i n Berlin. (Gunda Meyer) 

In seiner Begrüßung betonte Heiner Biele-
feldt, Direktor des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte, daß es neu sei, die Pro
blematik des Menschenhandels bzw. 
„Trafticking" von einem menschenrechtli

chen Gesichtspunkt aus z u sehen. Der 
Menschenrechtsansatz bei der Bekämp
fung von Menschenhandel ziele auf das 
Empowerment der v o n Menschenhandel 
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Betroffenen, auf eine Stärkung ihrer Posi
tion u n d ihrer Rechte. 

Anschließend gab Petra Follmar-Otto v o m 
Deutschen Institut für Menschenrechte 
eine kurze Einführung i n das Thema. U n 
ter die seit dem UN-Palermo-Protokoll 
gegen Menschenhandel international an
erkannte Definition des Menschenhandels 
falle nicht nur der Handel i n die Zwangs
prostitution, sondern auch Handel i n die 
Ehe, i n die Zwangsarbeit oder i n die 
Kleinkriminahtät. Sie betonte, daß das 
Thema Menschenhandel heute mehr u n d 
mehr nicht nur als strafrechtliches sondern 
auch als menschenrechtliches Problem 
verstanden werde. Dies gelte nicht nur 
deswegen, w e i l Staaten auch Verletzungen 
durch Private verhindern u n d verfolgen 
müßten. Vielmehr gehörten schon i n den 
Herkunftsländern der Opfer v o n M e n 
schenhandel Menschenrechtsverletzungen 
z u den Ursachen v o n Menschenhandel. 
A u c h i n den Zielländern könne es z u wei 
teren Menschenrechtsverletzungen k o m 
men, etwa durch Inhaftierung u n d K r i m i 
nalisierung der Betroffenen, unzureichen
den Opferschutz, sekundäre Viktimisie-
rungen u n d die Verweigerung der Durch
setzung v o n Kompensationsansprüchen. 
Eine Konzentration auf die Strafverfol
gung der Menschenhändler greife daher 
z u kurz . 

Danach stellte Bärbel Uhl, deutsches M i t 
glied der EU-Experten/ innengruppe z u 
Menschenhandel, den Bericht der E U
Experten/innengruppe 1 vor. Sie zählte 
einige Folgen der einseitigen Konzentrati
o n auf die Strafverfolgung auf: Wegen 
ihres Mißtrauens gegenüber staatlichen
Stellen vertrauten sich die Opfer meist 
nicht den Strafverfolgungsorganen an. Es 
herrschten Unsicherheit über den Aufent
haltstitel u n d die juristischen Folgen einer 
Aussage sowie Angst u m die Familien i m 

Report of the Experte group on Trafficking in 
Human Beings, Brüssel, 22. Dezember 2004, 
abrufbar unter: europa.eu.int/ comm/ 
justice_home/doc_centre/crime/trafficking/ 
doc/report_expert_group_1204_en.pdf (zuletzt 
besucht am 25. Juli 2005). 

Herkunftsland. Die Expertengruppe emp
fehle daher, den Opfern v o n Menschen
handel ein Recht auf Kompensation u n d 
Zugang z u besonderen Betreuungspro
grammen zuzugestehen, unabhängig da
von, ob sie bereit seien, als Zeuge auszu
sagen. Dazu bedürfe es einer Kooperation 
zwischen staatlichen u n d nichtstaatlichen 
Stellen. 

Zur Identifizierung der Opfer v o n M e n 
schenhandel werde Zeit gebraucht. Es 
solle daher eine „reflection per iod" v o n 
mindestens 3 Monaten emgeführt werden. 
In dieser Zeit könnten, w e n n sich das O p 
fer für eine Rückkehr ins Herkunftsland 
entscheide, auch seine Rückkehr, eine 
Wohnung u n d Arbeit organisiert werden, 
u m einem „retrafficking" entgegenzuwir
ken. 

U m dauerhafte Standards z u schaffen, 
müßten die Betreuungsangebote der 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
nachhaltig finanziert werden. Hier sei eine 
intersektorale Zusammenarbeit v o n staat
lichen u n d nichtstaatlichen Stellen not
wendig, ein „european anti-trafficking-
network." 

Weiter bedürfe es der Einrichtung unab
hängiger nationaler Berichterstatter z u 
Menschenhandel, wie es sie z u m jetzigen 
Zeitpunkt nur i n den Niederlanden u n d 
Schweden gebe. U m das Z i e l z u verwirkl i 
che^, die Situationen EU-wei t z u verglei
chen, sollten alle Mitgliedstaaten Daten 
zur Verfügung stellen, wie es i n dem jähr
lichen Lagebericht des B K A geschieht. 
Wünschenswert wäre auch die Einrich
tung eines individuel len Beschwerdeme
chanismus. Z u m Schluß bestätigte U h l 
noch einmal, daß Strafverfolgung u n d 
MenschenrechtspoHtik nicht i m Wider
spruch zueinander stünden u n d nicht u m 
Ressourcen konkurrieren sollten. 

Nicole Zündorf-Hinte v o m Bundesministe
r i u m für Familie, Senioren, Frauen u n d 
Jugend ging i n ihrem Kommentar z u 
nächst auf die v o m Europarat am 3. M a i 
2005 beschlossene Konvention zur Be
kämpfung des Menschenhandels (Conven
tion on Act ion against Trafficking i n H u -

http://europa.eu.int/
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man Beings) ein. Diese schreibe den M i t 
gliedstaaten vor, Opfern von Menschen
handel eine „recovering and reflection 
per iod" v o n mindestens 30 Tagen zuzuge
stehen. Außerdem werde den Opfern ein 
Anspruch auf Entschädigung durch den 
Täter oder den Staat zuerkannt. A u c h sei 
ein unabhängiger u n d multidisziplinärer 
Kontrollmechanismus (der , G R E T A -
Mechanismus') vorgesehen, dessen M i t 
glieder aus verschiedenen Regionen
kommen u n d Kenntnisse der unterschied
lichen Rechtssysteme mitbringen sollten. 
Dieser Ausschuß solle unabhängige Be
richte verfassen u n d veröffentlichen u n d 
z u diesem Zweck auch Staatenbesuche 
durchführen. 

Zündorf-Hinte ging dann auf die Konse
quenzen ein, die sich aus dem Bericht der 
EU-Experten/innengruppe u n d der Euro
paratskonvention für Deutschland erge
ben. Zunächst müßten Staatsanwälte u n d 
Richter i m Hinbl ick auf die besondere
Problematik v o n Menschenhandelsfällen
geschult u n d fortgebildet werden. Pro
blematisch sei die dauerhafte Förderung 
v o n Opferunterstützungsorganisationen, 
was i n den Bereich der Länder falle. Eine 
Verbesserung der aktuellen finanziellen 
Lage sei z.B. durch die Schaffung unab
hängiger Fonds, wie i n Rheinland-Pfalz, 
möglich. Außerdem müßten die vorgese
henen Fristen für die D u l d u n g der Opfer 
ins Gesetz aufgenommen werden. 

Nivedita Prasad v o n Ban Y i n g e.V. kom
mentierte den Bericht der EU-Exper
ten/innengruppe aus Sicht einer Opfer
schutzorganisation für Frauen. Die wichti 
ge Rolle dieser Schutzorganisationen für 
die Menschenrechte der Betroffenen, aber 
auch für die Strafverfolgung gehe aus dem 
Bericht hervor. 

Sie lobte Empfehlung 94 des Berichts, die 
vorsieht, schon beim geringsten Verdacht, 
daß ein Fall v o n Menschenhandel vorlie
ge, eine „reflection per iod" von minde
stens drei Monaten z u gewähren. A u c h 
hob sie Empfehlung 95 hervor, wonach 
nach Prozeßende eine Gefahrenanalyse 

unter Einbeziehung v o n N G O vorzuneh
men ist. 

Sie bemängelte, daß das Zuwanderungs
gesetz die Opfer v o n Menschenhandel 
vergessen habe. Opfer von Menschenhan
del dürften nicht abgeschoben werden 
oder i n Abschiebehaft kommen, da ihre 
Situation eine andere sei. Die neu einge
führte zentrale Zuständigkeit des Bundes
amtes für Migrat ion u n d Flüchtlinge für 
die Frage der konkreten Gefährdung bei 
der Rückkehr ins Herkunftsland führe 
nach bisherigen Erfahrungen z u einer fak
tischen Verschärfung der Voraussetzun
gen eines Bleiberechts. 

Wünschenswert i n Deutschland sei die 
Einrichtung einer Hotline für die Opfer 
v o n Menschenhandel. Daraufhin erklärte 
Frau Zündorf-Hinte, die Bundesregierung 
arbeite gerade daran, eine allgemeine Hot 
line für Frauen als Opfer v o n Gewalt ein
zurichten, wobei auch eine Mehrsprachig
keit gewährleistet sein solle. 

In der anschließenden Debatte wurde die 
Thematik der Freierstrafbarkeit kontrovers 
diskutiert. Einerseits wurde eine Strafbe
wehrung als notwendig erachtet, u m die 
Nachfrageseite z u beeinflussen. Dagegen 
wurde auf die große Rolle der Freier bei 
der Identifizierung von Opfern v o n M e n 
schenhandel hingewiesen u n d erwogen, 
daß eine strafrechtHche Belangung sie dar
an hindern könnte. Dagegen wurde wie
derum eingewandt, daß es eine Kronzeu
genregelung gebe. V o n anderer Seite wur
de angemerkt, daß nur wenige Freier zur 
Polizei gingen u n d es hauptsächlich die 
N G O seien, die helfen würden. A u c h 
wurde geargwöhnt, daß die Diskussion 
über eine Freierstrafbarkeit, die letztend
lich nichts koste, v o m Opferschutz ablen
ke, der schwierig z u finanzieren sei. Es 
wurde angeregt, statt dessen über das 
Gewerberecht Lösungen z u finden, u m 
Freiern die Möglichkeit z u geben, z u er
kennen, ob sie Zwangsprostituierte vor 
sich haben. Uneinigkeit herrschte auch 
über die Frage, ob die Strafrechtsänderun
gen des Prostitutionsgesetzes die polizei l i 
che Bekämpfung v o n Menschenhandel 
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erschweren. Insbesondere i m Hinbl ick auf 
die a m Tage des Fachgesprächs vorgestell
ten Berichte der I L O z u Zwangsarbeit u n d 
Menschenhandel wurde auch eine andere 
Form des Menschenhandels angespro
chen, der Handel i n die illegale Beschäfti
gung. In diesem Bereich sei es für staatli
che Stellen noch schwerer, die Opfer z u 
erreichen, die eine sehr hohe Schmerz
grenze hätten. N a c h bisherigen Erfahrun
gen reagierten die Opfer anders auf die 
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, z.B. durch 
Diebstahl z u m Nachteil ihres Arbeitge
bers. Die Opferberatungsstellen müßten 
sich Gedanken machen, wie sie an diese 
Zielgruppe, unter der auch viele Männer 
seien, herankommen könnten, da dieser 
Bereich bislang sehr vernachlässigt wor
den sei. H i n z u komme, daß i n der Bevöl
kerung bislang fast kein Unrechtsbewußt
sein i n bezug auf illegale Arbeit vorhan
den sei. 

E i n anderer Diskussionsschwerpunkt war 
die Prävention v o n Menschenhandel. 
Langfristig müsse diese i n den Herkunfts
u n d den Zielländern stattfinden. In der 
Vergangenheit seien die oft sehr aufwen
digen Informationskampagnen vielfach 
nicht zielgruppenspezifisch gewesen. In 
der Prävention sei es z u d e m unerläßlich, 
die Verwicklung v o n Behörden i n M e n 
schenhandel u n d die Grundursachen des 
Menschenhandels, unter anderem die 
Menschenrechtsverletzungen i n den Her
kunftsländern, anzugehen. U m demokra
tische Strukturen i n den Herkunftsländern 
aufzubauen, müßten sich N G O u n d die 
dortigen Regierungen an einen Tisch set
zen. Hier werde zugleich auch das große 
Potential deutlich, das der Menschenhan
delskontext für die Demokratisierung i n 
einigen Herkunftsländern mit sich bringe. 

In den Zielländern müsse man den Opfern 
v o n Menschenhandel mehr Rechte geben, 
insbesondere i m Hinbhck auf ihren aus
länderrechtlichen Status. In diesem Z u 
sammenhang wurde auch das italienische 
M o d e l l befürwortet, wonach Opfer v o n 
Menschenhandel unabhängig von ihrer 
Bereitschaft oder Fähigkeit, i n einem 

Strafverfahren mitzuwirken, ein Aufent
haltsrecht erhalten. 

A l s Fazit wurden verschiedene Probleme 
aufgezählt, die es z u lösen gilt: Für eine 
angemessene Finanzierung der Beratungs
stellen müssen neue Möguchkeiten gefun
den werden, am besten durch Bereitstel
lung fester Fonds. Die Rechte der Opfer, 
insbesondere i n Bezug auf Aufenthalt u n d 
Arbeit, müssen gesetzlich festgeschrieben 
werden. Die Strafverfolgungsbehörden 
müssen besser geschult bzw. fortgebildet 
werden. U m einen aussagekräftigen euro
päischen Vergleich z u ermöglichen, müs
sen bessere Zahlen ermittelt werden. 
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